
496 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

1. Juni 196\ 

Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes" 
Verwaltungsjahr 1963 

Absatz 1. Der Rechnungshof hat zufolge Artikel 
126 d des Bundesverfassungsgesetzes vom b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1963: 

Unterstützungsinstitut der Bundes-
sicherheitswache in Wien ..... . 

Bundespolizeidirektion Innsbruck .. 
26 
27 

4. Verwaltungsbereich des Bundesmini­
steriums für Justiz: 

16. Juni 1948, womit die Bestimmungen 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
1929 über die Rechnungskontrolle abgeän­
dert werden, dem Nationalrat alljährlich einen 
Bericht über seine Tätigkeit zu erstatten. 
Der hiemit v.orgelegte. Bericht schließt un­
mittelbar an den am. 16. Oktober 1963.einge­
brachten Vorjahres bericht (Nr. 227 der Bei­
lagen) an, behandelt die Ergebnisse der im 
Jahre 1963 durchgeführten Prüfungen sowie 
auch jene Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 
1962, über die im Vorjahre deshalb nicht be­
richtet werden konnte, weil das Prüfungsver­
fahren im Zeitpunkt der Berichterstattung b) 
noch nicht abgeschlossen war. In dem folgen­
den, nach Ressorts gegliederten Inhaltsver­
zeichnis sind dIe Gebarungsprüfungen, die zwar 
im Jahre 1963 durchgeführt wurden, deren 
Ergebnisse aber bis zum Redaktionsschluß 
(15. Juni 1964) noch nicht ausgewertet werden 
konnten, nicht aufgenommen worden. Die ge­
prüften Stellen sind jedoch im Textteil erwähnt. 

a) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1962: 

Landesgericht, Bezirksgericht, Ar­
beitsgericht und Gefangenhaus in 
Klagenfurt ................... . 

Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 

Bezirksgericht Schwechat ....... . 
Kreisgericht, Bezirksgericht und 

Gefangenhaus Steyr .......... . 
Frauenstrafanstalt Schwarzau am 

Steinfeld .................... . 

30 

1963: 

31 

32 

33 

5. Verwaltungsbereich des Bundesmini­
steriums für Unterricht: 

2. Verwaltungsbereich des Bundeskanz. Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1961: 
leramtes: 34 

Absatz 

a) Prüfungsergebnisse . aus dem Jahre 1962: 

Salzburger Festspielfonds ........ . 

Austria Wochenschau Ges. m. b. H., 
Wien ........................ , 

b) Sonstiges 
Kraftwagenlenker bei Zentralstellen ; 

Überstundenentlohnung ........ . 
Haltungskostenbeiträge für be­

amteneigene Personenkraftwagen 

6. Verwaltungsbereich des Bundesmini-
20 steriums für soziale Verwaltung: 

a) Prüfungsergebnisse aus den Vorjahren: 

Bundesministerium für soziale Ver-
22 waltung; Förderungsbeiträge 

Kap. 15 Tit. 7 (Volksgesundheit) 40 
23 Bundesministerium für soziale 

Verwaltung; Kap. 15 Tit. 1 
(Sachaufwand) ................ 41 

3. Verwaltungsbereichdes Bundesmini- b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1962: 
steriums für Inneres: 

a) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 

Dorotheum (Ersuchensprüfung) .... 
Landesgendarmeriekommando für 

Tirol ........................ . 

1962: 

24 

25 

Landesarbeitsamt für das Burgen­
land in Eisenstadt und Arbeits­
ämter in Oberwart und Stegers-
bach ........................ . 

Landesinvalidenamt in Tir~>l ..... . 

1 

42 
43 
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Bundesstaatliche bakteriologisch-
serologische Untersuchungsanstal­
ten in Wien und Salz burg ..... 

Prothesenwerkstätten in Wien und 
Linz ........................ . 

c) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 

Kriegsblindenfonds ............. . 
Aufwand nachdem Epidemiegesetz 

(Kap. 15 Tit. 7 §5 UT 1) und Ent­
schädigungen gemäß § 11, Abs. 15 

,des Hebammengesetzes (Kap. 11,) 
Tit.7 §,s UT 4) ; Ämter der Landes­
regierungen von Steiermark, 
Salzburg, Tirol und Kärnten .... 

Bundeshebammenlehranstalten in 
Salzburg, Innsbruck und Klagen-
furt . .' ...................... .. 

Prüfungen nach dem Krankenan-
staltengesetz ................. . 

Gebarung mit den Mitteln des 
Reservefonds nach dem Arbeits- , 
losenversicherungsgesetz ....... . 

7. Träger der Sozialversicherung: 

Bundesaufsicht über die Träger der 
Sozialversicherung (Kap. 18 Tit. 4 
§ 2) ......................... . 

Rückstellungen für Pensions-
zwecke ...................... . 

a) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 

Tiroler Gebietskrankenkassa für Ar-
beiter und Angestellte ......... . 

Kurhäuser einzelner Sozialversiche­
rungsträger in Bad Schallerbach .. 

Absatz 

44 

45 

1963: 

46 

47 

48 

51 

52 

53 

54 

1962: 

55 

56 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1963: 

Allgemeine Unfallversicherungs-

Absatz 

Zollamt Graz .................. . 66 
Kinderbeihilfenfondsbeiträge in den 

Zollausschlußgebieten • .' ....... . 67 
Pensionslasten der AU:st~ia:Tabak-, 

werke AG ........ ~ ............ .. 68 
Stempel und Rechtsge,?ühren . : . '. . 69 ' 
Kongreß-Veranstaltungsges. m. b.H. ,. 

Wien ...... ' ........ '. ,,' .... ' ... ' .. " 70 

b) Prüfungs ergebnisse aus dem Jahre 1962: 

Finanzl!-mt Bruck a. d. Leitha '" 71 
Finanzamt Voitsberg ............ 72 
Zollamt Thörl-Maglern ........... 73 

c) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre" 1963.: 

Zollamt Bregenz .;.............. 74 
Finanzlandesdirektion für Oberöster-, 

reich in Linz ................. 75 
Hilfsfonds ...................... 76 
Wien-Film Ges. m. b. H., Wien... 77 

d) Sonstige Wahrnehmungen, auf d\'lm Gebiete 
der Finanzverwaltung: 

Personallage der Bundesfiilanzver-
waltung .................... ' .. . 

Abgabenrückstände ............ ~ . 
Sonderabschreibungen an Abgaben .. 
Verspätete Abfuhr von Dividenden-

erlösen ................ , .... ',' . 
Widmungswidrige Verwendung von 

Baurücklagen ................. . 
Genehmigung von üqerschreitun-. 

gen des Bundesfinanzgesetzes 1963 . 
Anschaffung einer elektronischen 

Rechenanlage für die niederöster­
reichische Agrarbezirksbehörde ", 

Feuerschutzgeräte Handelsgesell-
schaft m. b. H. i. L., Wien ...... . 

79 
80 . 

81 

82' 

83 

84 

85 

86 

anstalt .................... '" . 57 e) Finanzschulden aus Vorjahren ... 87-90 
Arbeiterunfallkrankenhäuser . . . . . . . 58 

8. Verwaltungsbereich des Bundesmini­
steriums für Finanzen: 

a) Prüfu.ng~ergebnisse aus den Vorjahren: 

f) Finanzschulden aus dem Jahre 1963. 91-l04 
\ 

9. Verwal tungs bereich des Bundesmini­
steriums für Land- und Forstwirt­
schaft:' 

Ehemaliges NS-Vermögen ........ . 
Zollwache-Massafonds ........... . 

60 a) Prüfungsergebnisse aus den Vorjahren: 
61 

Bundesmittel für Forstaufschlie-
Gebarungs-,Kassen- und Verrech-

nungsvorschriften ............. . 
Beihilfen zur Familienförderung .. . 
Finanzamt, Perg ................ . 
Geschäfts- und Kanzleiordnung .. . 

62 
63 
64 
65 

ßungsmaßnahmen in Kärnten ... 
Bundesmittel für Schutz- und' Re­

gulierungsbauten an Flüssen und 
Bächen auf Grund des Wasser-
bau tenförderungsgesetzei;\ ...... . 

105 

106 

'0 ' 

' .. :-
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Absatz Absatz 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1962: 11. VerwaltungsbereichdesBundesmini~ 
Landwirtschaftskammer für Vor- steriums für Landesverteidigung: 

arlberg, Überprüfung der Verwen- a) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1962: 
dung von Förderungsmitteln des 
Bundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Heeres-Pionierbataillon 1 (Melk a.d. 

Donau) ...................... . 125 
Amt der Burgenländischen Landes­

regierung, Überprüfung der Ver­
wendung von Förderungsmitteln 
des Bundes .................. . 

Österreichische Bundesforste, Forst­
verwaltungen Brixlegg und Bran-
denberg ..................... . 

c) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 

Viehverkehrsfonds (Geschäftsjahre 
1960 und 1961) ............... . 

108 

109 

1963: 

llO 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 

Jägerbataillon 2 (Eisenstadt) ..... . 
Brigadeartillerie-Abteilung 5 (Feld-

bach, Steiermark) ............ . 
Verwaltung der militärischen Lie-

genschaften .................. . 
Kommando der Luftstreitkräfte und 

unterstellte Einheiten der Flieger-
truppe ...................... . 

1963: 

126 

127 

128 

129 

Getreideausgleichsfonds (Geschäfts-
jahr 1961/1962) .............. . 

III 12. Verwaltungs bereich des Bundesmini­
steriums für Verkehr und Elektrizi­
tätswirts chaft: 

10. Verwaltungs bereich des Bundesmini­
. steriums für Handel und Wiederauf­

bau: 

" a) Prüfungsergebnisse aus den Vorjahren: 

Bundesministerium für Handel und 

, Kapitalbeteiligungen: 
Tiroler Flughafenbetriebs-Ges. 

m. b. II., Innsbruck .... ~ ..... . 130 

Post- und Telegraphenverwaltung: 

a) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1962: 
Fernmeldebetriebsamt Wien...... 131 

. Wiederaufbau, Kap. 21 (Wasser-
. bau) ..... ' ................... . ll4 b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1963: 

Hochbauangelegenheiten im Be­
reiche der Post- und Telegraphen-

Amt der Vorarlberger Landesre­
gierung, Gebarung mit den Mit­

, .teln des Kap. 21 (Wasserbau) ... ll5 direktion Wien................ 132 

Amt der Oberösterreichischen Lan­
Österreichische Bundesbahnen : desregierung, Gebarung mit den 

Mitteln des Kap. 21 (Wasserbau). 
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds ..... 

ll6 a) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1962: 
ll7 Kraftwagendienst der ÖBB, 'Wien. . 133 

Bundesgebäudeverwaltung II Salz-
burg .... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 118 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1962: 

Amt der Tiroler Landesregierung, 
Gebarung mit den Mitteln des 
Kap. 21 (Straßenbau) ......... ll9 

Bürgschaftsfonds der Kleingewerbe­
Kreditaktion des Bundesministe­
,riums für Handel und Wiederauf-
bau Ges. m. b. H., Wien ........ 120 

, c), Prüfungsergebnisse aus dem Jahre, 1963: 

Wasserwirtschaftsfonds; Tragung 
der Verwaltungskosten ... . . . . . . 121 

Amt der Burgenländischen Landes­
regierung; Gebarung mit den Mit-

. teIn des Kap. 21 (Hochbau) 122 

b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1963: 
Zugförderungsleitung Linz und 

Wagenwerkstätte Linz ....... ,.. 134 
Signalstreckenleitung Villach ..... 135 
Fernmeldestreckenleitung Villach . . 136 
Kommerzielle Direktion (einzelne 

Arbeitsgebiete) ............ ,. . . . . 137 

13. Verwaltungsbereich des Bundesmini­
steriums für Auswärtige Angelegen­
heiten: 

a) Prüfungsergebnisse aus den Vorjahren: 
Konsulargebührengesetz 1952; No-

vellierung ...... , . ... . . .. . . . . . . 139 

b) Prüfuhgsergebnisse aus dem Jahre 1963,: 
ÖsterreichischesGeneralkonsulat in 

Triest ......................... 140 
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16. Durch Einschau an Ort und Stelle wurde 
ferner die Gebarung nachstehender Gebiets­
körperschaften und Unternehmungen ge­

I. Verwaltungsbereich des Bundeskanzler- prüft: 
amtes 

14. Kapitalbeteiligungen des Bundes: 

Absatz 

a) der Bundesländer Kärnten, Oberösterreich 
und Vorarlberg a)Überblick über die allgemeine 

Entwicklung der verstaatlichten 
Industrie ..................... . 141 b) der Städte Innsbruck, St. Pölten, Villach und 

Wr., Neustadt 
b) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1962: c) der Bezirkshauptmannschaften Freistadt 

Steinkohlenbergbau Grünbach 
Ges. m. b. H., Grünbach am 
Schnee berg ................. . 142 

und Kirchdorf a. d. Krems 
d) der Bezirksfürsorgeverbände Bludenz, 

Bregenz, Freistadt, Hermagor, Kirchdorf 
a. d. Krems und Spittal a. d. Drau 

c) Prüfungsergebnisse aus dem Jahre 1963: e) der Steirischen Wasserkraft- und Elektrizi­

Bergbaubetriebs-Ges .. m. b. H., 
Wien ...................... . 143 

täts-Aktiengesellschaft, Graz (STEWEAG) 
und der Kärntner Elektrizitäts-Aktien­
gesellschaft, Klagenfurt (KELAG) 

H.' Verwaltungsbereich des Bundesmini- f) der Tirolischen Landes-Hypothekenanstalt 
steriums für Finanzen in Innsbruck, der Oberösterreichischen 

a) Prüfungsergebnisseaus dem Jahre 1962: 

Chemiefaser Lenzing A. G., Len-

Landes-Hypothekenanstalt in Linz und 
der Kärntner Landes-Hypothekenanstalt 
in Klagenfurt 

Die Ergebnisse dieser Prüfungen, finden im 

b) Prüfungsergebnisse aus dem, Jahre 1963: folgenden Bericht keinen Niederschlag, da 
der Rechnungshof hierüber den Landtagen 

zing ................ , .. " .. . 144 

Österreichisches Credit-Institut, 
Wien .................. ; ... ~ I 

berichtet. 
145 

17, 1. Der Rechnungshof hat nach den "ÖROP" -Handels-Aktiengesell­
schaft für österreichische Roh-
ölprodukte ................. . 

Aktiengesellscha'ft Dynamit Nobel 

Artikeln 127 und 127 ades Bundes-Ver-
146 fassu;ngsgesetzes in der Fassung von 1929 
147 die Gebarung der Bundesländer, der Gemeinde­

verbände und Gemeinden mit mehr als 

Erstelluug des Bundesrechnungs­
abschlusses 1962 

15, 1. Die Teilrechnungsabschlüsse der an­
weisenden Stellen des Bundes über die Ge­
barung im Jahre 1962 hat der Rechnungshof 
geprüft und zum Bundesrechnungsabschluß 
1962 zusammengefaßt, der am 25. Oktober 1963 
dem Nationalrat fristgerecht vo~gelegt wurde. 

15, 2. In den Vorbemerkungen zu diesem 
Bundesrechnungsabschluß hat der Rechnungs­
hof besonders auf die Ausgaben-Anweisungs­
rückstände im Sinne des § 56 Abs. 2 der Bun­
deshaushaltsverordnung, BGBL Nr. 118/1926, 
und auf die, Verbindlichkeiten der Betriebs­
verwaltung, die sich aus der budgetmäßigen 
Gebarung ergeben, aber beim. Vergleich mit 
den Voranschlagsziffern keine Berücksichtigung 
finden, besonders aufmerksam gemacht, und 
hervorgehoben, daß sie ihrem Wesen' nach 
nichts anderes sind als Überschreitungen der 
finanzgesetzlich bewilligten Ansätze. Die Aus­
gaben-Anweisungsrückstände der Hoheitsver­
waltung und die Verbindlichkeiten der Be­
triebsverwaltung erreichten im Jahre 1962 
eine Höhe von zusammen rund 1299 Millionen 
Schilling. 

20.000 Einwohnern sowie die Stiftungen, 
Fonds, Anstalten und Unternehmungen dieser 
Körperschaften zU prüfen. Diese Prüfungs­
zuständigkeit erstreckt sich derzeit auf acht 
Bundesländer, auf die Bundeshauptstadt Wien, 
auf siebzehn Städte, auf vierundachtzig Be­
zirksfürsorgeverbände und auf eine wachsende 
Zahl weiterer Gemeindeverbände nach Art. 116, 
Abs. 4 des B.-VG. in der Fassung der Bundes­
verfassungsgesetznovelle 1962, BGBL Nr. 205. 
Der Gebarungsumfang dieser Körperschaften 
ist auf rund 20 Milliarden Sangewachsen. 
Auf weitere etwa 12 Milliarden S belaufen 
sich die Ausgaben der Energieversorgungs­
unternehmen der Länder und der Stadtwerke, 
8 Milliarden S ist die Bilanzsumme der 
neun Landeshypothekenanstalten . und rund 
250 Mill. S die Aufwandsumme der fünf 
Landes - Brandschadenversichernngsanstalten, 
um nur die wichtigsten Unternehmen der 
genannten Körperschaften hervorzuheben, die 
in die Prüfungskompetenz des Rechnungshofes 
fallen. 

17, 2. Dem Auftrag, die Gebarung der 
Bundesländer zu prüfen, konnte der Rechnungs­
hof - wie aus den Tätigkeitsberichten her­
vorgeht - bis zum Jahre 1959 mit der Ein-

• 
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schränkung nachkommen, daß die Gebarung Gesagte gilt in verstärktem Maße für die 
des Bundeslandes Wien in zweijährigem Tur- Kontrollaufgaben auf Bundesebene., Es muß 
nus, allerdings dann durch mehrere Prüfungs- . einmal gesagt werden, daß in keiner der 
gruppen, geprüft wurde. Seit 1959 aber können vielen Phasen der Ausweitung der Prüfungs~ 
die Länder und Landeshauptstädte nur mehr kompetenzen eine entsprechende Erhöhung 
alle drei Jahre, die übrigen Städte in fünf- der Anzahl der Prüfungsbeamten zu erreichen 
jährigem Rhythmus, die Gemeindeverbände war. 'Venn auch die Zahl der Prüfungs­
nur in noch größeren Intervallen geprüft wer- beamten bis 1964 auf 75 erhöht werden konnte, 
den. so blieb diese Entwicklung weit hinter dem tat-

sächlichen Erfordernis zurück. Es mußte 
17, 3. Der Rechnungshof bringt dlese Ent- daher zwangsläufig zu Engpässen kommen, 

wicklung, die eine Schwächung seines Prü- die durch organisatorische Maßnahmen und 
fungspotentials offenbar werden läßt, des- Anspannung aller Kräfte vorübergehend über­
halb hier zur Sprache, weil namhafte Vertreter brückt, aber nicht saniert werden konnten. 
der Bundesländer offen ihre Besorgnis darüber Obwohl dem Rechnungshof für '1965 zusätzlich 
ausgesprochen haben, daß die Kontrolle der 15- Dienstposten zugestanden wurden, sieht 
Länder- und Gemeindegebarung in solch großen er damit seinen Notstand auf dem Personal­
Intervallen lind die Berichterstattung über sektor noch nicht behoben. Dies kann nur dann 
ein mehrere Jahre zurückliegendes Wirt- geschehen, wenn der Nationalrat sein Organ 
schaftsgeschehenihre Wirkung verfehlt. Mit in allen Bemühungen um eine effektivere 

. dem vorhandenen. Personal aber kann der 
RH diese LÜcke in der Kontrolle der Ge- Kontrolle und um eine größere Unabhängig-

keit unterstützt. Der Rechnungshof befindet 
bietskörperschaften nicht mehr ßchließen. Dies sich in einem Zustand der Überforderung, wie 
ist bedauerlich, weil die Prüfung der wichtig- vorzeitige Abnützungserscheinungen und Fälle 
sten Aufgabenträger in der öffentlichen Wirt- von Frühinvalidität in den letzten Jahren deut­
schaft durch ein gemeinsames überörtliches lieh zeigen. Er ist aber überzeugt, daß der Not- . 
Kontrollo:r;gan nichts von der Aktualität ver- stand behoben werden kann und alle Aufgaben 
loren hat, die vor 40 Jahren für ihre Ein- wieder in vollem Umfang bewältigt werden kön­
führung maßgebend war. Die durch den Finanz- .nen, wenn 
ausgleich eng verbundene Wirtschaft der 
Gebietskörperschaften bedarf mit Rücksicht a) der Stand an Prüfungsbeamten dem Agen­
auf den ständigen Zuwachs und die fort- denzuwachs entsprechend nachgezogen wird, 
währende Verlagerung der Verwaltungsauf- b) die Personalpolitik aus den gegebenen 
gaben zwischen den. Beteiligten der sorgfälti- . Bindungen herausgelöst wird und 
gen Beobachtung eines ausgewogenen Ver- c) die Unabhängigkeit ferner noch dadurch 
hältnisses von Verwaltungslast und Beteili- gesichert wird, daß in dem Bundesverfas-
gung am Gesamt-Steueraufkommen durch sungsgesetz über das Haushaltswesen des 
ein unabhängiges KontroJlorgan. Die starke Bundes der Grundsatz verankert wird, 
Beanspruchung des Sozialprodukts durch die daß die nicht berücksichtigten Budget-
Steuern erfordert ferner eine fortgesetzte wünsche des Rechnungshofes im Ent-
Verständigung der Finanzausgleichspartner, wurf des Bundesvoranschlages vermerkt 
um eine volkswirtschaftlich sinnvolle und werden müssen. 
möglichst wirksame Erfüllung der Gemein-
schaftsaufgaben zu gewährleisten. Ein Fun­
dament dieser Verständigung ist das Vertrauen 
in das gemeinsame Kontrollorgan. Der Rech­
nungshof kann sich dieses Vertrauen aus­
schließlich durch ein hohes Niveau seiner 
Prüfungsberichte sichern. Ein solches zu 
halten bedarf bei der verwirrenden Fülle 
und Vielschichtigkeit des Verwaltungs-, Haus­
halts- und ,Wirtschaftsrechtes, beim viel­
fältigen Engagement der öffentlichen Hand 
in zahlreichen Zweigen der Wirtschaft und 
in einer Zeit geradezu revolutionärer Techni­
sierung der Dokumentation von Wirtschafts­
vorgängen eines Kaders von Spezialisten, für 
deren Heranbildung die derzeitige Personal­
basis einfach zu schmal ist. 

17, 4. Das oben aus gegebenem Anlaß 
über die Prüfungstätigkeit auf Landesebene 

Ersuchensprüfung beim Milch­
wirtschaftsfonds ; Vorlage von 

A bschlußoperaten 

18, 1. Anläßlich der Beschlußfassung über 
den Entwurf des Bundesgesetzes betreffend 
die Bedeckung des Abganges des Milchwirt­
schaftsfonds im Geschäftsjahr 1963 (BGBL 
Nr. 177 und BGBL Nr. 328) ersuchte der 
Ministerrat in seiner Sitzung vom 7. Mai 1963 
den Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft, den Rechnungshof zur Vornahme 
einer Sonderprüfung des Fonds einzuladen. 

18, 2. Der· Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft ersuchte daher mit Schreiben 
vom 25. November 1963 den Rechnungshof, 
gemäß § 1 Abs. 4 des Rechnungshofgesetzes 
1948 die Sonderprüfung vorzunehmen. Dabei 
führte er aus, "daß die ständig zunehmende 
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budgetäre Bedeutung des Abganges des Fonds 
nachdrücklich und unmittelbar durch die 
Kostenrechnungen der Betriebe bestimmt wird 
und daß durch eine eingehende' sachkundige 
Untersuchung dieser Kostenrechnungen klar­
gestellt werden müßte, ob nicht doch in diesem 
Zusammenhang die Möglichkeit der.' Einspa­
rung von Fondsmitteln und damit auch von 
Bundesmitteln besteht." Des weiteren empfahl 
der Bundesminister, die gesetzlichen Grund­
lagen der vom Fonds übernommenen Betriebs­
verluste bzw. der von ihm selbst durchge­
führten Maßnahmen und angewendeten 
Systeme, soweit sie zur passiven Gebarung des 
Fonds beitragen, in Verfolgung der oben 
er'wähnten Ziele in den Kreis, der Über­
legungen einzubeziehen. 

18, 3. Die Einschau beim Milchwirtschafts­
fonds wurde Ende Feber 1964 begonnen und 
steht vor dem Abschluß. Da der Rechnungs­
hof zur Prüfung der Gebarung der Molkerei-

. betriebe an Ort und Stelle nur in den ver­
hältnismäßig wenigen Fällen zuständig, ist, 
in denen der Bund am Genossenschafts-

, vermögen beteiligt ist, ersuchte er den Fonds 
um Beschaffung der Bilanzen und Gewinn- und 
Verlustrechnungen einer Reihe repräsentativer 
Molkereibetriebe und Genossenschaften. Der 
Aufforderung des Fonds, diese Unte~lagen vor­
zulegen, kamen nur wenige Betriebe nach. Die 
Mehrzahl der zur Vorlage aufgeforderten Be­
triebe lehnte es, gestützt auf Gutachten der 
zuständigen Interessenvertretungen (Bundes­
kammer der gewerblichen Wirtschaft bzw. 
Zentralraiffeisenverband) ab, die Abschluß-, 
operate vorzulegen. 

18, 4. Bezeichnenderweise war darunter eine 
landwirtschaftliche Genossenschaft, die neben 
dem Molkereibetrieb mehr als zwanzig Ge­
werbescheine besitzt und Geschäfte betreibt, 
die nicht oder nicht unmittelbar mit der Land­
wirtschaft in Zusammenhang stehen und ihre 
Produkte auch an Nichtmitglieder abgibt, 
sodaß es fraglich erscheint, ob die vom Finanz­
amt bisher nach den wesentlich günstigeren 
Besteuerungsgrundsätzen für Genossenschaften 
erfolgte Veranlagung auch weiterhin aufrecht­
erhalten werden kann. Bedenken gleicher 
Art ergaben sich anläßlich einer finanz­
behördlichen Betriebsprüfung bei dieser Ge­
nossenschaft, was der Rechnungshof anläßlich 

einer Akteneinsicht feststellte. Selbst bei An-· 
wendung der begünstigten Genossenschafts­
besteuerung wäre dennoch in Auswirkung der 
Betriebsprüfung mit einer Nachforderung von 
mehreren Millionen Schilling, insbesondere an 
Körperschaftsteuer, zu rechnen gewesen; Vor 
Abschluß der erwähnten Betriebsprüfung 
schaltete sich jedoch das Bundesministerium . 
für Finanzen ein, was zur Folge hatte, daß die 
Bemessungsgrundlage wesentlich herabgesetzt 
wurde. Die Angelegenheit erschien dem Rech­
nungshof aufklärungsbedürftig ; die ent­
sprechenden Erhebungen sind derzeit noch 
im Gange. 

18, 5. Diese vorläufigen Ausführungen be­
zwecken lediglich, darauf hinzuweisen, daß 
der Rechnungshof - soll er dein gegenständ­
lichen Ersuchen des Bundesministers Rechnung 
tragen - die Einsichtnahme in die Bilanzen 
und in die Gewinn- und Verlustrechnungen 
der Molkereibetriebe und Genossenschaften als 
Ausgangsbasis für seine Untersuchung, be­
sonders bei gemischten Betrieben schon aus· 
dem Grund für erforderlich hält, um beurteilen 
zu können, ob die gemeinsam anfallenden 
Betriebskosten nicht im überhöhten Ausmaß 
in die Verlustabdeckung durch den Fonds ein­
bezogen wurden. 

18, 6. Die Frage, ob die Vorlage der Ab­
schlußoperate auf Grund der Bestimmungen 
des Marktordnungsgesetzes erzwungen werden 
kann, verneinte der Milchwirtschaftsfonds bis­
her, doch soll die Verwaltungskommission des 
Fonds noch einmal mit dieser Frage befaßt 
werden. 

18, 7. Der Rechnungshof vertritt den Stand­
punkt, daß der Milchwirtschaftsfonds auf 
Grund der derzeit in Geltung stehenden gesetz- , 
lichen Vorschriften berechtigt ist, die in Rede 
stehenden Operate von den Betrieben und 
Genossenschaften anzufordern und er seiner­
seits auf Grund der Bestimmungen des ,RH­
Gesetzes die Vorlage an ihn durch den Fonds 
verlangen kann. 

19. In den nun folgenden Ausführungen 
werden von den Wahrnehmungen, die der 
Rechnungshof bei seiner Kontrolltätigkeit ge­
macht hat, nur jene angeführt, die von allge­
meinem Interesse sind oder denen grundsätz­
liche oder finanzielle Bedeutung zukommt. 

-

• 

f 
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Verwaltungsbereich des Bllndeskanzleramtes 

a) Prüfungserge bnisse aus dem 
Jahre 1962 

Austria Wochenschau 
G~s. 1J?. b. H., Wien 

20, 1. Der Rechnungshof hat, wie im Vor-
. jahrsbericht (Abs. 142) erwähnt, Ende 1962 

die Gebarung der Austria Wochenschau Ges. 
m. b. H. (kurz A WG) überprüft. Die nun­

7 

weise zur Verfügung gestellten Mittel ange­
messen zu verzinsen gewesen wären und ande­
rerseits auch nach dem näher untersuchten 
Zeitraum eine weitere finanzielle Hilfestellung 
geleistet worden ist, errechnet sich bisher eine 
Gesamtbelastung für den Bund von mehr als 
15Mill. S. Trotz dem Einsatz dieser beträcht­
lichen Mittel ist es jedoch nicht gelungen, die 
A WG auf eine kaufmännisch gesunde Grund­
lage zu stellen. 

mehrige Einschau umfaßte den Zeitraum seit 20, 4. Die negative Entwicklung des Be­
der ~etzten Überp:t:üfung vom Jahre, 1952, triebsergebnisses ist u. a. dadurch bedingt, 
über die im ,rätigkeitsbericht für das Ver- daß sich von 1954 bis 1961 der Personalstand 

, ~altungsjahr 1952 (Seite 83) berichtet worden I um 28% und der Personalaufwand je Kopf der 
1st.' , Belegschaft um 63% erhöht hat, wogegen die 

, Gesamterträge lediglich um 19 % gestiegen 
"': 20, 2. Die AWG war im Jahre 1949 auf sind. 

:;,Grund eines Ministerratsbeschlusses gegründet 
worden, -qm den Einfluß der von den damaligen 
Besatzungsmächten vertriebenen W ochen­
schauen einzuschrällken und ein österreichi-
's~hes staatspolitisches Propagandainstrument 
,zu schaffen. Am StammkapitaJ von 100.000 S 
sind die Republik Österreich mit 52% sowie 
zwei privat'e Filmverleihgesellschaften mit je 
24 % beteiligt. Dem Rechnungshof ist bei 
Beurteilung der finanziellen Lage insbesondere 
das Mißverhältnis zwischen den Leistungen 
der beteiligten Gesellschafter aUfgefallen. 
Während der Bund die Finanzierung der A WG 
unentgeltlich besorgt hat, führten die beiden 
Mitgesellschafter den Verleih' der gesellschafts­
eigenen Produkte, 'solange sie ihn selbst ab­
wickelten (bis 1954), niemals kostenlos, sondern 
nur gegen Zahlung einer entsprechenden 
Provision durch. 

'20, 3. Da, es in allen Jahren des über­
prüften Zeitraumes - mit Ausnahme von 
1954 - nicht. gelungen ist, die Aufwendungen 

,durch Einnahmim aus dem ordentlichen Ge­
schäftsbetrieb zu decken, der Gesellschafts­
vertrag jedoch keine Nachschußpflicht der 
Gesellschafter vorsieht, hat der Bund, um 
überhaupt die Erstellung einer Schilling-Er-

'. öffnungsbilanz zu ermöglichen, im Jahre 1960 
einen Sanierungsnachlaß von rund 8 Mill. S 
(durch Streichung von Bundesdarlehen und 
BeisteHung eines zusätzlichen Betrages zur 
Abdeckung des Gebarungsabganges) geleistet. 
Auf Grund eines mit Wirkung vom 1. Juli 1960 
zwischen der Republik Österreich, vertreten 
durch das Bundeskanzleramt, und der 'A WG 
abgesch~ossenen "Entgeltvertrages'.' wurden 
der Gesellschaft außerdem für die V eröffent­
lichung aktueller Berichte üb~r politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Ereignisse in 
Österreich zut Pauschalabgeltung in den 
Jahren: 1960 und 1961 1·5 Mill. Saus Bundes­
mittein zugewiesen. Wird berücksichtigt, daß 
'einerseits die vom Bund zunächst darlehens-

-

20, 5. Wie der Rechnungshof schon gelegent­
lich seiner früheren Einschau aufgezeigt hat, 
ist das Verhältnis zwischen den aufgenom­
menen und erschienenen Filmmetern zum Teil 
ungünstig. Dies trifft vor allem bei jenen 
Bildern zu, die auf Wunsch einer Behörde, 
einer Körperschaft oder einer politischen 
Partei gedreht wurden. Das Meterverhältnis 
könnte verbessert werden, wenn es gelingt, 
die Anzahl der aufgenommenen, aber niemals 
gezeigten Sujets einzuschränken, oder nach 
Tunlichkeit solche Fälle überhaupt zu ver­
meiden. 

20, 6. Zur Auslastung der vorhandenen Kapa­
zität werden von der A WG Kulturfilme, in 
den letzten Jahren jedoch in stark rückläufigem 
Umfang, hergestellt. Der Rechnungshof 
empfahl der Geschäftsführung, mehr als bisher 
um die Erlangung einschlägiger Aufträge, ins­
besondere von öffentlichen Stellen, bemüht zu 
sein. Im Zusammenhang mit der Kulturfilm­
produktion bemängelte der Rechnungshof in 
mehreren Fällen das Fehlen schriftlicher Auf­
träge und die unvollständige Erfassung der an­
gefallenen Kosten. Der Wirtschaftserfolg der 
in Eigenregie, in einem Fall noch dazu vom 
Produktionsleiter ohne vorherige Unterrich­
tung oder Genehmigung der Geschäftsführung, 
hergestellten Kulturfilme ist besonders un­
günstig. 

20, 7. Die Berichterstattung der AWG 
über die FIS-Weltmeisterschaften 1958 er­
folgte in Zusammenarbeit mit einer ausländi­
schen Wochenschaugesellschaft; außerdem 
sollte das Bildmaterial mehrfach für Kultur­
filme verwendet werden. Die entsprechenden 
Verhandlungen wurden vom Produktionsleiter 
ohne Befassung der zuständigen kaufmänni­
schen Stellen geführt. ' Ausreichende schrift­
liche Abmachungen fehlten, dagegen wurde 
in einem Fall ein Kameramann der A WG als 
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"unverfänglicher Mittelsmann" eingeschaltet. 
So kam es, daß der erste von Kameraleuten 
der A WG hergestellte Filmbericht noch vor 
Erscheinen der betreffenden Wochenschau im 
Verleih einer fremden Vertriebsgesellschaft in 
den österreichischen Lichtspielhäusern gezeigt 
wurde. Die A WG erhielt erst über mehr­
fache Mahnung und verspätet ein.e gering­
fügige Vergütung; diese betrug nur einen 
Bruchteil des vom Verleih mit dem Kamera­
mann vereinbarten Honorars. Auch hinsicht­
lich der Zusammenarbeit mit einer ausländi­
schen Wochenschau und der weiteren Ver­
wertung des Materials für einen Dokumentar­
bericht sind die Interessen der A WG unge­
nügend gewahrt worden. Die finanzielle End­
belastung der A WG aus dieser Berichterstattung 
erreichte schließlich das Vierfache des voraus­
berechneten Betrages. 

20, 8. Der Produktionsleiter der A WG trat 
in einem Fall seinem Dienstgeber gegenüber als 
bevollmächtigter Auftraggeber einer staatlichen 
Dienststelle auf, ließ von einem Schnellbahn­
film der A WG später an ihn selbst fakturierte 
Kopien herstellen und überschritt in einem 
anderen Falle seine Befugnisse dadurch, daß er 
Schmalfilmrechte eines Streifens ohne vor­
herige Genehmigung der Geschäftsführung 
einem ausländischen Kunden verkauft hat. 
Im Originalvertrag war der nicht in Worten 
wiederholte Entgeltbetrag nachträglich ge­
ändert worden, die Zahlung war statt an die 
A WG an den Produktionsleiter adressiert. 

20, 9. Der Produktionsleiter und der vor­
malige kaufmännische Leiter haben in ihrem 
eigenen Namen innerhalb der A WG Filme her­
gestellt oder verschiedene Leistungen der A WG 
für 'Filme verlangt, die ihnen persönlich in 
Rechnung gestellt worden sind. Da die ge­
nannten Herren als Angestellte der A WG im 
Sinne des § 7 des Angestelltengesetzes, BGBI. 
NI'. 292/1921, und des § q des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb, BGBI. NI'. 531/ 
1923, für die Durchführung solcher Geschäfte 
der ausdrücklichen Genehmigung durch die 
Geschäftsführung bedurft hätten, wendete 
sich der Rechnungshof an,die Geschäftsführung, 
die in ihrer schriftlichen Fragebeantwortung 
klar zum Ausdruck brachte, daß diesen Herren 
seitens der Geschäftsführung keine Genehmi­
gung erteilt wurde, Filme im eigenen Namen 
und für eigene Rechnung herzustellen. Da der 
Rechnungshof auf Grund der unzulänglichen 
Unterlagen nur teilweise feststellen konnte, 
um welche Filme es sich gehandelt hat, vermag 
er auch nicht zu beurteilen, welche dritt'e 
Personen oder Stellen als Auftraggeber gegen­
über den beiden Angestellten in Frage gekom­
men sind. Der Erläuterung, daß in, diesen 
Fällen für jene Stellen Leistungen erbracht 

wurden, die ihrerseits die beiden .Angestellten 
als ihre Vertrauenspersonen in die AWG 
entsendet haben, vermag sich der Rechnungshof 
mangels vorliegender Beweise nicht vorbe­
haltlos anzuschließen. Da der Verkauf von 
Archivmaterial und damit verbundene Leistun­
gen normale Geschäfte der A WG sind, war eine 
Zwischenschaltung aus kaufmännischen 
Gründen nicht erforderlich; aufgezeigt wurde die 
damit verbundene Möglichkeit eines Einnahmen­
entganges für die A WG. 

20, 10. Bestimmte, im Auftrage des Pro­
duktionsleiters für Filme erbrachte Leistungen 
waren lediglich mit dessen Namen bezeichnet; 
die entsprechenden' Filmtitel wurden dem 
Rechnungshof trotz mehrmaligem Ersuchen 
nicht namhaft gemacht. Eine lückenlqse 
Prüfung, ob alle erbrachten Leistungen mit 
vollem Wert abgerechnet worden sind, war 
deshalb unmöglich. In Einzelfällen vermochte 
der Rechnungshof jedoch nachzuweisen, daß 
verschiedene Leistungen nicht dem Produk­
tionsleiter weiterverrechnet, sondern von der 
A WG getragen worden sind. In< geringerem 
Umfang war dies auch bei Arbeiten der Fall, 
die für den vormaligen kaufmännischen Leiter 
ausgeführt worden sind. 

20, 11. Dem Archiv einer Wochenschau 
kommt besondere Bedeutung und auch ein 
erheblicher wirtschaftlicher Wert zu. Der 
Rechnungshof bemängelte deshalb, daß die 
einlaufenden Bestellungen der Käufer von 
Archivmaterial nicht zwangsläufig schriftlich 
erfaßt werden und daß der Archivbunker un­
kontrolliert betreten werden kann, sodaß allen­
falls die u~befugte Anfertigung von Duplikaten 
archivierten Filmmaterials möglich ist. Be­
friedigende Richtlinien für eine Bewertung und 
Preiserstellurig für das Archivmaterial fehlen. 
Entgegen dem Beschluß der Geschäftsführung, 
die anläßlich der Unterzeichnung des Staats­
vertrages und des Abzuges der Besatzungs­
mächte gedrehten Bilder publizistisch nicht 
zu entwerten, kam es zur unbefugten Auf­
nahme dieses Materials in Privatfilme; da in 
der Geschäftsführung kein Einvernehmen über 
weitergehende Maßnahmen erzielt werden 
konnte, wurde in einem Fall gegen die Ver­
letzung der Urheberrechte lediglich in einem 
Schreiben, das unbeantwortet geblieben ist, 
Verwahrung eingelegt; wirkungsvolle Schritte 
unterblieben. 

20, 12. Über Veranlassung des Produktions­
leiters wurden mehrfach unter hohen Kosten, 
in einem Fall sogar im Ausland, Veranstal­
tungen privater OrganisationeiI von Kamera­
leuten der A WG aufgenommen. Das herge­
stellte Bildmaterial wurde nur zu einem unbe­
deutenden Teil oder überhaupt nicht in der 

• 
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Wochenschau verwertet, der gesamte Streifen 
jedoch lediglich zu den aufgewendeten Material­
kosten oder kostenlos den Veranstaltern a bge. 
geben. 

20; 13. Die A WG hat sich auch nicht nach 
dem 1952 gegebenen Hinweis in ausreichendem 
Umfang bemüht, im Rohstoffeinkauf sowie bei 
den auswärts vergebenen Labor- und Kopier­
arbeiten zu -möglichst günstigen Bedingungen 
zu kommen. ,Ein marktmäßig schon früher 
möglich gewesener Druck auf die Preise des 
Stammlieferanten für Rohfilme ,wurde erst 
während der Einschau des Rechnungshofes 
durch die Initiative einer Konkurrenzfuma 
ausgelöst, worauf eine namhafte Senkung er­
zielt werden konnte. 

9 

einer politischen Partei gedreht worden sind. 
Die Bezeichnung der ausgesprochenen Partei­
bilder als solche von öffentlichem Interesse ist 
das Ergebnis einer Gleichsetzung von Bund 
und politischen Parteien. 

20, 18. Nach Meinung des Rechnungshofes 
wäre das vertragliche Entgelt, dann ange­
messen, wenn alle Bilder, die die A WG nicht 
selbst aus journalistischen Gründen in die je­
weilige Wochenschaufolge aufnehmen oder 
überhaupt nicht drehen würde, die aber von 
irgendeiner Seite gewünscht werden, nur auf 
Grund eines kaufmännischen Auftrages herge. 
stellt würden. Dabei könnte unschwer der 
vom Bund auf Grund des Entgeltvertrages 
zufließende Betrag auf die einzelnen inter­
essierten Ressorts aufgeteilt werqen. Nach Aus­
schöpfung des Kontingents wären allfällige 
weitere Wünsche von der auftraggebenden 
Stelle gesondert zu vergüten. 

20, 14. Seit dem Jahre 1954 hat die Wirt­
schaftsgenossenschaft österreichischer Kino­
unternehmer reg. Gen. m. b. H. den Verleih 
der Wochenschau im Nainen und auf Rechnung 
der AWG übernommen. Wie der Rechnungs- 20; 19. Die Ursachen für eine beachtliche 
hof nachweisen konnte, ist es zufolge dieser Anzahl von Mängeln, die der Rechnungshof 
vertraglichen Bindung, die ein Partizipieren an gelegentlich der Überprüfung der A WG auf­
der 1955-1958 noch steigenden Konjunktur zeigen mußte" liegen in Grundfehlern der 
verhindert hat, der A WG in den letzten Jahren Organisation. Obzwar bereits seit Jahren, wenn 
nicht gelungen, den ihrem Marktanteil. ent- nicht überhaupt seit Gründung der Gesell­
sprechenden möglichen Anteil 'an den Kino- schaft, bekannt ist, daß die Einrichtung einer 
erlösen für sich zu buchen; dies ist als einer Geschäftsführung aus drei Personen, die nach 
der Hauptgründe für die ungünstige finanzielle § 6 des Gesellschaftsvertrages einstimmige 
Lage der AWG anzusehen. . Beschlüsse fassen müssen, andererseits aber in 

der Regel nur einmal wöchentlich zu einer 
20, 15. Daß diese Genossenschaft die Inter- Sitzung zusammentreten, viel zu schwerfällig 

essen ihrer Mitglieder --:- wie kaum anders zu ist, hat sich an dieser Konstruktion bis zur 
erwarten - auch durch weitgehende Aus- Einschau 'nichts geändert. Nach wie vor 
schöpfung der durch den nachteiligen Vertrag werden die eigentlichen Geschäfte der Gesell­
eröffneten Möglichkeiten gewahrt hat und Vor- schaft von z",'ei Angestellten geleitet, die nicht 
teile für Kinos zu Lasten der A WG erreichen einmal über Zeichnungsvollmacht verfügen, 
konnte, zeigt die Korrespondenz. die aber durch den Ablauf der Geschäfts. 

20, 16. Dem Sinn vereinbarter Pauschal­
entgelte widersprechen gänzlich Nachlässe 
für spielfreie Tage, wie sie in steigendem Maße 
gewährt worden sind. Besonders fiel der Ver­
zieht auf 50% des Außenstandes gegenüber 
einem im Eigentum eines Gesellschafters be­
findlichen Kino auf. 

tätigkeit immer wieder zu Entscheidungen ge­
zwungen werden, die in die Zuständigkeit der 
Geschäftsführung fallen würden. Erschwert 
wird die Lage noch dadurch, daß diese beiden 
leitenden Angestellten, der Produktionsleiter 
und der kaufmännische Leiter, als Vertrauens­
leute der beiden großen politischen Parteien in 
der A WG gelten und sohin einen außerge­
schäftlichen Rückhalt· genießen. 

20, 17. Der, Rechnungshof hat auch die c:. 
'Angemessenheit der im eingangs erwähnten 20, 20. Die Gesamtzahl der Mitglieder der 
"Entgeltvertrag", vorgesehenen Leistung des .Beratungs-, Aufsichts- und Leitungsorgane 
Bundes für die Österreich-Berichterstattung der A WG (Generalversammlung, Aufsichtsrat, 
der A WG geprüft. Bei Durchsicht eines für Programmbeirat, Geschäftsführung, leitende 
das Jahr 1961 angefertigten Verzeichnisses Angestellte) beträgt 38. Da diesen Organen 
jener Bilder, die im Staatsinteresse, auf Wunsch lediglich 14 Angestellte gegenüberstehen, muß 
einer österreichischen Behörde, Körperschaft der Aufsichts- und Leitungsapparat der Gesell· 
oder einer politischen Partei gedreht wurden, schaft als weit überdimensümiert bezeichnet 
fiel eine erhebliche Anzahl von Berichterstat- werden. Dabei erscheint dem Rechnungshof 
tungsfällen auf, die in keiner Weise als von 'die Unbeweglichkeit eines solchen Leitungs­
öffentlichem Interesse bezeichnet w~rden körpers wesentlicher als der 'unmittelbare, 

,können, sondern die eindeutig auf Wunsch Aufwand. 
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20, 2l. Die' Anregung des Rechnungshofes. Der Rechnungshof ersuchte daher das ,Bundes­
aus dem Jahr'e 1952; lediglich einen Produktions- kanzleramt, für eine Beseitigung dieser Un-
leiter und einen kaufmän.nischen Leiter als gleichheit ~u ,sorgen.' ' . 
'Geschäftsführer zu bestellen, fand ,bisher noch' 
keine Verwir'klichung. ' ,22, 2. ,Die AngelegEmheit ist 1m Bundes-

kanzleramt noch in Behandlung. 
20, 22. Weitere organisatorische Schwierig-

keiten liegtim in der' örtlichen Trennmig der, Haltuugskostenbeiträge für 
, beamten eigene Personenkraftwagen 

einzelnen .Betriebsstätten der AWG. Als 
,äußerst ~arigelhaft war die Aktenabl~ge zu 11e- 23,1. Wie im Zuge. derselben Einschau (siehe 
zeichnen. Die Heranziehung eines Wirtschafts- Tätigkeitsbericht 1962; Abs. 25, 8) festgestellt 

'prüfers für 'laufende Beratung erscheint in wurde, ergeben sich die für die Zuerkennung 
Anbetracht des, verhältnis~äßig ., geringen der Haltungskostenbeiträge für beam:teneigene 

. GebarungsuI!lfanges, nich~ erforderlich. Personenluaftwagen maßgebenden Monats­
durchschnitts~t:recken oftmals, nur dadurch, 

20, 23. Die Geschäftsführung hat wede~ in daß - was nach den einschlägigen, Vor­
der, Stellungnahme ,noch in. der Scp.lußbe- schriften allerdings zulässig ist ~ die Fahrten 
sprechung erkennen lassen,. daß die vom von, der Wohnung' in das' Amt und zurück 
Rechnungshof mehrfach, geforderten Unter~ ~n die Eerechnung einbezogen' werden. Dies 
suchungen,' un9- ,Maßnahmen durchgeführt und der Umstand, daß auf Grund des Bundes­
worden 'wären~ Dies erscheint umso bedauer~ gesetzes vom 13. März 1957, BGBL NI'. 69, 

die B, eamten überdies einen 'steuerfreien licher, als der Geschäftsführung ein Zeitraum 
von. nahezu zehn Monaten 'zwischen der Über- Betrag, für die BenUtzung ihrer eigenen 
sendung des Berichtsentwurfes und dem Tag Personenkraftwagen zu Fahrten, von der W oh~ 
der S~hlußbesprechung' zur Verfügungstand. nung zur ,Dienststelle 'und zurück in Anspruch 
Der mundlich vorgebrachte allgemeine Hinweis nehmen können, veranlaßte den Rechnungs­
auf eingeleitete' Maßnahmen 'vermochte den hof, Qeim B:u,ndeskl}rtzleranit die, Revision 
Rechnungshöfnicht zu befriedlgen. Angesichts der Bestimmungen über die Gewäp.rung von 
der Untätigkeit der Geschäftsführung nach Haltungskostenbeiträgen für ,beamteneigene 
Kenntnisnahme der schwerwiegenden Bemänge- Personenkraftwagen anzuregen. . 
lungen des Rechnungshofes unterstrich der 
Rechnungshof geg~n.über dem Bundeskan~ler- 23, 2. ,Die Austragung dIeser Angelegenheit 
amt ausdrücklich die Notwendigkeit,'sämtliche ist noch im Ga,nge. ' 
Fragen um das Problem AWG ehebaldig einer 
befriedigenden Klärung zuzuführen. EIne 
Äußerung ,des BundeskanZleramtes, lag im 
Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht vor. 

'." ' 

b) Sonstiges' 

'Österreicbisches Sta~tsarcliiv 

Verwaltungsbereich des, Bundesminisb~riums für 
, Inneres 

a)Prüfungsergebnisse :tus de,m 
Jahre 1962 

21.Di~' Prüfung. der Geba~ung des Öster- Dorotheum 

,reichischen, Staatsarchivs wv.rde gegen Ende 24, l. Das'im' Jahre 1707 gegründete 
des Jahres 1963 abgeschlossen. Das Ergebnis D9rotheum ist seit dem Jahre 1923 als juristi­
der Einschau kann daher erst im nä,chsten sche Person im Handelsregister eingetragen; 
Tätigkeitsbericht beha,ndelt werden. ,Laut § 1 des, im Jahre 1923 vom Bundeskanzler-

amt' erlassenen' neuen Statuts ist das Doro-.' 
t~eum den öffentlichen Fonds gleichzuhalten. , Kraftwagenlenker bei ZentralsteJ}en; , 

überstundenentlohnung " 
, . 

22,1. A~läßlich einer Einschau beim Bun- 24, 2. Die Eittschau des Rechnungshofes 
desministerium für Justiz (siehe Tätigkeits- erstreckte sich" auf· die Geschäftsgebarung 
bericht 1962, Abs .. 25, 7) stellteder Rechnungs- der Anstalt in den Jahren'195"bls 1961. Die 
hof fest, daß nach, der derzeitigen Regelung günstige. wirtschaftliche Entwi!lklung und die 
die als Kraftwagenlenker bei einer Zentral- Hebung des LebEms'standards in diesen Jahren 
stelle angestellten Vertragsbediensteten des wirkte sich beim Dorotheum.in einem Rück-

, Entlohnungsschemas , II eine Überstunden- gang' der Einnahm~m aus ~em Pfa~dgeschäft 
entlohnung erhalten, die unter Umständen 'um .10-3% und einer Zunahme der Ein­
mehr als d!=1s Doppelte des für pragmatisierte nahmen aus dem Versteigerungsges,chäft um 

'Kraftwagenlenker oder für vertragsbedienstete 23·4 % aus. Die. Gef\chäftsfälle nahmen in 
Kraftwagenlenker des Entlohnungs'schemas I beiden Sparten, ab, im Pfandgeschäft um 
vorgesehenen Überstundenpauschales beträgt. 28·2'%, im Vers~eigerung~gllsc.\läft um .16,9%. 

" , 

,., 

, ~" 
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24, 3. Diese Entwicklung und die Er­
höhung der Personalbezüge hatten zur Folge, 
daß das Dorotheum in den Jahren 1958 bis 
1961 mit Verlust bilanzierte. Indem der 
Rechnungshof den periodenechten Wirtschafts­
erfolg des Dorotheums nach betriebswirt-

, schaftlichen Grundsätzen ermittelte, wies er 
nach, daß die tatsächlichen Betriebsverluste 
in den genannten Jahren wesentlich höher 
waren als die in den Bilanzen ausgewiesenen 
Verluste. Das Dorotheum war daher auch 
nicht. in der Lage, das ihm aus Bundes­
mitteln gewährte 1 %ige Betriebsdarlehen 
zurückzuzahlen. 

24, 4. Angesichts der ernsten finanziellen 
Situation haben sich das Kuratorium und der 
Vorstand des Dorotheums wiederholt mit 
der Frage beschäftigt, welche' Maßnahmen 
notwendig sind, um das Dorotheum wieder 
zu einem kostendeckenden Betrieb zu machen. 
Hiebei fällt ins Gewicht, daß das Dorotheum 
nach dem Gründungspatent vom 14. März 1707, 
derKaiserlichen Nachricht vom 1. Februar 1785 
und dem Statut vom 28. Juni 1923 den 
Pfandleih betrie b als Wohlfahrts einrichtung zu 
führen hat. Die Erträgnisse aus der Ver­
steigerung der freiwillig eingebrachten Ver­
steigerungsposten und aus den übrigen Ge­
schäften des Dorotheums haben der wirt­
schaftlichen Stützung des Pfandleihbetriebes 
zu dienen. Eine Erhöhung der Pfänderge­
bühren will das Dorotheum nach Möglichkeit 
vermeiden. Es bemüht sich daher schon seit 
langem, die Aufwandseite des Geschäfts­
betriebes zu entlasten und insbesondere den 
Personalaufwand zu reduzieren, der ein­
schließlich des Pensionsaufwandes für die 
pragmatischen Bediensteten und die Pen­
sionszuschüsse für die übrigen Bediensteten 
rund vier Fünftel des ordentlichen Auf­
wandes ausmacht. Im Rahmen eines seit 
dem Jahre 1954 laufenden Reduzierungspro­
gramms wurde in den Jahren 1957 bis 1961 
der Personalstand um 73 Personen; d. s. 
rund 7 % des Gesamtstandes, verringert. Als 
weitere Maßnahme empfahl der Rechnungs­
hof, die Zweiganstalten, die ohne Zuschuß 
nicht einmal ihren unmittelbaren Aufwand 
decken können, nach und nach zu schließen, 
einzelne Versatzanstalten mit Pretiosen- und 
Effektenbelehnung auf das weniger aufwendige 
Pretiosenbelehnungsgeschäft einzuschränken 
oder einzelne Zweiganstalten alternierend offen­
zuhalten. Zur Verwirklichung dieser Vor­
schläge konnte' sich das Dorotheum bisher 
nicht entschließen. Es verwies darauf, daß 
es im Zuge der Reorganisationsmaßnahmen 
die Bücherabteilung der Hauptanstalt .auf­
gelöst und den Versteigerungsbetrieb in den 
Zweiganstalten Meidling und Mödling ein­
gestellt hat. Bezüglich der Schließung von 

11 

Zweiganstalten gab das Dorotheum zu be­
denken, daß infolge der wirtschaftlichen Hoch­
konjunktur dem Pfandleihbetrieb, , insbe­
sondere dem Effektenpfandbetrieb, derzeit 
zwar nicht die gleiche Bedeutung zukomme 
wie in den vergangenen Notzeiten, daß ,aber 
doch ein Rückschlag eintreten könne, weshalb 
es nicht vertretbar sei, eine bewährte W ohl­
fahrtseinrichtung aufzulösen. Die Umstellung 
einzelner Anstalten auf die alleinige Pretiosen-' 
belehnung wäre gegen 'das Interesse jener 
Bevölkerungsschicht, die über keine Pretiosen 
verfügt. Im Sinne der Anregung des \ Rech­
nungshofes habe jedoch das Kuratorium den 
Vorstand beauftragt, jede Zweiganstalt auf 
ihre Rimtabilität zu überprüfen. 

24, 5. Um den Yersteigerungsbetrieb von 
Geschäftsfällen zu entlasten, die die durch­
schnittlichen Selbstkosten nicht decken, hatte 
der Rechnungshof dem Dorotheum schon 
anläßlich einer im Jahre 1958 durchgeführten 
Einschau empfohlen, nur Gegenstände mit 
einem entsprechenden' Mindestrufpreis anzu­
nehmen. Um den Aufwand in ein richtiges 
Verhältnis zum erziel baren Ertrag zu bringen, 
erließ das Dorotheum ein Annahmeverbot für 
alle jene Posten, bei deren Verkauf ein Ge­
winn nicht erwartet werden kann, und setzte 
den Mindestrufpreis im allgemeinen mit 30'-8 
fest. Aus demselben Grunde .wurde mit Wir­
kung vom 1. Jänner 1962 auch die Höhe des 
Mindestdarlehens im Pfandgeschäft mit 30,- S 
festgesetzt. Eine weitere Erhöhung der Min­
destdarlehensgrenze, die sowohl das Bundes­
ministerium für Finanzen als auch der Rech­
nungshof für notwendig erachten, 'will das 
Dorotheum nur für die Belehnung technischer 
Gegenstände in Erwägung ziehen. Für die 
Belehnung von Büchern wurde die Mindest­
grenze mit 50,- S bestimmt, was sich' nach 
Auskunft des Dorotheums durchaus bewährt 
hat. Eine allgemeine Erhöhung der Mindest­
darlehen hält das Dorotheum aus sozialen und 
wirtschaftlichen Gründen derzeit für nicht 
vertretbar. 

24, 6. Bei der Zweiganstalt Josefstadt 
stellte der Rechnungshof fest, daß die Maga­
zine nicht ausreichten, um alle zur freiwilligen 
Versteigerung übernommenen Möbel aufzu­
nehmen. Zahlreiche Stücke waren daher im 
Hof der Anstalt abgestellt, wo sie nur not-' 
dürftig gegen WitterungseinHüsse geschützt 
sind. Ein Teil dieser Gegenstände besaß nur 
Brennholzwert. Bei der Zweiganstalt Florids­
dorf fiel auf, daß die zur freiwilligen Ver­
steigerung eingebrachten Posten in der Regel 
öfter angeboten werden mußten als die ver­
fallenen Pfänder. Der Rechnungshof empfahl, 
bei der übernahme der Möbel eine strengere 
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Auswahl zu treffen und auch der Frage der 24, 9. Zur Bemängelung des R!=lchnungs­
Absetzbarkeit und Kostendeckung die nötige hofes, daß noch immer keine Geschäftsordnurig 
Aufmerksamkeit zu schenken. Das Dortheum vorliegt ,(§ 14, des Statuts), obwohl zur Aus­
führte bei der Zweiganstalt Josefstadt, eine arbeitung derselben bereits vor Jahren ein 
Reorganisation in diesem' Sinne durch und Arbeitsausschuß eingesetzt wurde (vgl. Tätig­
teilte, mit, die, durch minderwertige Trödler- keitsbericht 1958, Abs. 267), teilte das Do­
ware verstopften Geschäftsräume stünden rotheum mit, die Geschäftsordnung liege nun 
nun für bessere Zwecke zur Verfügung. im Entwurf vor. Sie bedarf noch der Zu­
Diese Reorganisationsmaßnahmen seien nicht' stimmung des Kuratoriums und der Ge­
allein auf diese Anstalt beschränkt ge- nehmigung des Bundesministeriums für Inneres. 
blieben. 

24, 7. Die Schätzmeister des Dorotheums 
haften vertragsgemäß dafür, daß dem Do­
rotheum aus ihrer Tätigkeit kein Schaden 
entsteht. Dafür erhalten sie eiue Haftungs­
provision, die nach Prozentsätzen von der 
Darlehenssumme und bei freiwilligen Ver­
steigerungen vom Meistbot bemessen wird. 
Die Schadenssumme, zu deren ~rsatz sie ver­
halten werden, beträgt einen geringen Bruch­
teil der ausbezahlten Hafturigsprovision. Die 
Haftung erstreckt sich bei Pfanddarlehen 
auf die Einbringlichkeit des Darlehensbetrages, 
bei freiwilligen Versteigerungen auf die ge­
währten Vorschüsse samt Zinsen. Für die 
entgangenen Manipulations- bzw. Versteige­
rungsgebühren wird nicht gehaftet. Der Rech­
nungshof regte an, die vertragliche Haftung 
auf den gesamten Einnahmenentfall auszu­
dehnen. Dazu erklärte das Dorotheum, dies 
bedürfe noch einer eingehEmden Prüfung In 

lohn- und arbeitsrechtlicher Hinsicht. 

24, 8. Zu Abs. 249 des Tätigkeitsberichtes 1958 
ist ergänzend zu berichten, daß im Konkurs 
Butka . ein gerichtlicher Vergleich mit dem 
Masseverwalter geschlossen wurde, wonach 
gegen Bezahlung eines Betrages von '3,2, Mil­
lion~n Schilling sämtliche Ansprüche gegen 
das Dorotheum erloschen sind. Dem Do­
rotheum erwuchs aus der Angelegenheit ein 
Verlust von rund 1'4 Millionen Schilling. Be­
züglich der, nach dem Vergleich im Eigentum 
des Dorotheums· befindlichen Pelz waren be­
mängelte der Rechnungshof, da.(3 ein Teil der­
selben freihändig verkauft wurde. Er vertrat 
die Ansicht, daß <;las Dorotheum in Hinblick 
auf den hohen Verlust alles hätte daran setzen 
müssen; um diese Pelz waren möglichst günstig 
zu verkaufen. Das Dorotheum erwiderte, die 

, Liquidierungsmasse Butka sei bei zwei großen 
Sonderauktionen angeboten worden, bei denen 
jedoch wegen der angeblich zu hohen Rufpreise 
nur ein geringer Teil abverkauft wurde. Die 
übriggebliebenen Posten wurden dann ei,uzeln 
bei Versteigerungen verkauft. Da sich dabei 
herausstellte, daß' die Rufpreise kleine Stei­
gerung erfuhren, sei es zweckmäßig gewe'sen, 
gleichartige Posten auch freihändig zum Ruf­
preis samt Zuschlag zu ver]mufen. 

24, 10. Seit der Wiederaufnahme der 
Tätigkeit im Mai 1945 hat das Dorotheum 
mehrere hundert "Dienstrundschreiben" er­
lassen, von denen ein großer Teil überholt ist. 
Zur Erleichterung der Arbeit empfahl der 
Rechnungshof, die noch geltenden Bestim­
mungen zusammenzufassen und in einer ein­
heitlichen Dienstvorschrift zu verla~tbaren. 
Das Dorotheum sagte dies zu. 

24, 11. Die Oberleitung und die Über­
wachung der Geschäftsführung des Vorstandes 
obliegt nach' § 11 des Statuts dem zehn­
gliedrigen Kuratorium, das mit Ausnahme der 
beiden Präsidenten aus aktiven und pen­
sionierten Beamten verschiedener Dienst­
stellen und Mitgliedern des Gemeinderates 
besteht. Der Rechnungshof empfahl, den 
Mitgliedern des KuratoriulJls alljährlich über 
den Geschäftsgang des '. Dorotheums einen 
Geschäftsbericht zur Verfügung zu stellen. 
Im Sinne der Anregung des Rechnungshofes 
wurde der V o'rstand des Dorotheums be­
auftragt, zum Rechnungsabschluß 1962 einen 
Geschäftsbericht zu verfassen. 

Landesgendarmeriekommando für 
Tirol 

25, 1. Beim Landesgendarmeriekommando 
für Tirol stellte der Rechnungshof Jest, daß im 
Wirtschaftsreferat mehr Beamte beschäftigt, 
werden als im Stellenplan vorgesehen sind. 
Im Hinblick auf den Personalmangel 'der 
Bundesgendarmerie und den Umstand, daß 
bei den Gendarmerieposten zahlreiche Ver­
waltungsarbeiten anfallen, deren Erledigung 
zu Lasten des Exekutivdienstes geht, empfahl 
der Rechnungshof, die überzähligen Gendar­
meriebeamten, fast durchwegs Beamte, die 
aus Gesundheitsgründen im Außendienst nicht 
mehr verwendet werden können, für die Be­
sorgung der Verwaltungsagenden bei Gen­
darmerie,posten einzusetzen. 

25, 2. Das Landesgendarmeriekommando 
erwiderte, die Verwendung im Wirtschafts­
referat biete außendienstunfähigen Beamten 
die Möglichkeit, noch eine gewisse Zeit im 
aktiven Stand zu bleiben, wenngleich ihre 
Leistungsfähigkeit infolge öfterer Erkrankung' 
oder vorgerückten Alters gemindert ist. Da 
die Arbeit des Wirtschaftsreferates dadurch 

'fI 
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jedoch nicht beeinträchtigt werden darf, sei 
ein gewisser Personalüberstand gerechtfertigt. 
Die Versetzung dieser Beamten zu aus­
wärtigen Gendarmerieposten stoße deshalb 
auf Schwierigkeiten, weil bei den größeren 
Gendarmerieposten ohnedies außendienstun­
fähige Bel'!-mte die Verwaltungs arbeiten er­
ledigen und auch die Wohnungsfrage kauni zu 
lösen sei. Im Laufe des 'Jahres 1963 würden 
jedoch drei Beamte des Wirtschaftsreferates 
in den Ruhestand treten; sie durch andere 
Beamte zu ersetzen, sei nicht beabsichtigt. 

25, 3. Anderseits bemängelte der Rechnungs­
hof, daß die umfangreichen Schreibarbeiten 
der personell ohnedies knapp besetzten Er­
hebungsabteilung zum Großteil VOn den Er­
hebungsbeamten selbst, also von besonders 
qualifizierten Gendarmerie beamten, besorgt 
werden mußten. Laut Mitteilung des Landes­
gendarmeriekommando,s ist mittlerweile eine 
Stenotypistin neu eingestellt und der Er­
hebungsabteilung zugeteilt worden. 

13 

mungen der Lieferungsverordnung, RGBL 
Nr. 61/1909, aufmerksam, wonach die Ver­
gabe öffentlicher Aufträge - die Önorm 
A 2050 enthält die gleiche Bestimmung - im 
Wege der Ausschreibung zu erfolgen hat. 
Ferner bemängelte er, daß der Treibstoff für 
die Tankanlage im Kommandogebäude in 
Zisternenwagen geliefert wird, die keine Zähl­
uhr haben. Da auch die Tankanlage kein 
Empfangszählwerk besitzt, kann nur mittels 
Maßstabes festgestellt werden, ob tatsächlich' 
die bestellte Menge geliefert wird. 

25, 7. Das Landesgendarmeriekommando 
teilte mit, der Tre,ibstoff für die Tankanlage' 
des Kommandos werde künftig mit Zisternen­
wagen geliefert werden, die ein Zählwerk be­
sitzen. Die Gendarmerieposten, dene:q, der 
Treibstoff derzeit vom Lieferanten in, Ka­
nistern zugeführt wird, sollen in die Lage ver· 
setzt werden, die benötigten Mengen bei den 
Tankstellen ihres Bereiches zu beziehen, falls 
sich der Preis dadurch nicht erhöht. 

25, 4. Aufgefallen ist ferner, daß 35 Be- 25, 8. Dem Bundesministerium für Inneres 
amte, einige schon seit vier, fünf oder sechs gegenüber wies der Rechnungshof neuerlich 
Jahren, die Trennungsgebühr oder den 'Tren- darauf hin, daß die Vorschriften über die 
nungszuschuß bezogen. Dazu gab das Landes- Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung 
gendarmeriekommando bekannt, die An· der Bundesgendarmerie in zahlreichen, kaum 
spruchsberechtigung gemäß § 33 Abs. 1 und 3' mehr überblickbaren Einzelerlässen nieder­
der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBL gelegt sind, und urgierte die baldige Heraus­
Nr. 133, sei in jedem einzelnen dieser Fälle ge- gabe einer einheitlichen Dienstvorschrift. Das 
geben. Aus dienstlichen Gründen und infolge Ministerium erwiderte, die Vorschrift sei 
der Schwierigkeit, am Dienstort Wohnungen mittlerweile.im Entwurf fertiggestellt und dem 
für die Beamten zu finden, sei bisher Abhilfe Bundesministerium für Finanzen zur Stellung­
nicht möglich gewesen. nahme übermittelt worden. Die Herausgabe 

25, 5. Auf den Hinweis des Rechnungs­
hofes, daß der Zustand der Dienstunterkünfte 
in Roppen, St. Leonhard i. P. und Villgraten 
besonders schlecht sei, entgegnete das Landes­
gendarmeriekommando, es sei trotz aller Be­
mühungen bisher nicht möglich gewesen, 
andere Unterkünfte zu bekommen. Es bestehe 
nun die Absicht, einen dieser Posten aufzu­
lassen und mit einem anderen zu vereinigen, 
für den voraussichtlich in ein bis zwei Jahren 
ein neues Dienstgebäude errichtet werden wird. 
Der zweite Posten werde im Jahre 1964 eine 
neue Dienstunterkunft erhalten, und auch der 
dritte Posten werde wahrscheinlich in einem 
Neubau untergebracht werden können. 

25, 6. Seit dem Jahre 1961 bezieht das 
Landesge~darmeriekommando für Tirol den 
Treibstoff für seine Kraftfahrzeuge bei einer 
Firma, die nach Auskunft des Kommandos 
den Auftrag erhielt, weil sie zu niedrigeren 
Preisen liefere als andere Firmen. Schriftliche 
Angebote anderer Firmen hat das Landes­
gendarmeriekommando aber nicht eingeholt. 
Der Rechnungshof machte auf die Bestim-

der Vorschrift verzögert sich weiterhin, weil 
die Absicht besteht, die Kassen- und Ver-' 
rechnungsvorschriften für die Bundesgen­
darmerie und die Bundespolizei zu verein­
heitlichen. 

25, 9. Aus Sicherheitsgründen ist das Lan­
desgendarmeriekommando für Tirol dazu über­
gegangen, größere Geldtransporte auch dann 
von Gendarmeriebeamten begleiten zu lassen, 
wenn dies nicht, wie es in § 3 Abs. 1 des 
Gendarmeriegesetzes 1894, RGBl. Nr. 1/1895, 
vorgesehen ist, von der zuständigen Sicher· 
heitsbehörde angeordnet wurde. Die be· 
gleitenden Gendarmeriebeamten erhalten hie­
für von demjenigen, für den der Transport 
durchgeführt wird, einen Reisekostenersatz, 
obwohl es nach den Durchführungsbestim­
mungen zu § 1 Abs. 3 der Reisegebühren­
vorschrift 1955, BGBL Nr. 133, Bundesbe· 
diensteten untersagt ist, Reiseauslagen mit 
anderen Stellen als der eigenen Dienststelle 
zu verrechnen. Das Bundesministerium für 
Inneres hat das Landesgendarmeriekommando 
für Tirol angewiesen, die bestehenden V or~ 
schriften einzuhalten. 
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Fahrzeuge mit geringen GeldmittelN möglichst 
lange einsatzbereit zu halten. 

25, 14. Dem Vorschlag des Rechnungshofes, . 
die Meldepflicht der Landesgendarmerie­
kommanden aus Gründen der Arbeitserspa­
rung auf jene· Fahrzeuge zu beschränken, 
die nach Ansicht der meldenden Stelle für den 
Dienstgebrauch nicht mehr geeignet. sind, 
ist das Ministerium nachgekommen. 

25, 10. Da der Rechnungshof wahrge­
nommen hatte, daß der Landesgendarmerie­
kommandant für Tirol außer dem ihm zu­
stehenden' Dienstwagen einen zweiten fast 
ausschließlich für seine Dienstfahrten be­
anspruchte, ersuchte er das Ministerium, über 
den zweiten Wagen anderweitig zu verfügen. 
Das Ministerium teilte das zweite Fahrzeug 
der Verkehrsabteilung des Landesgendarmerie­
kommandos für Tirol zu und verfügte in einem 
an sämtliche Landesgendarmeriekommanden 
gerichteten Erlaß, daß die Bereitstellung eines 25, 15. Der Rechnungshof brachte weiters 
zweiten Fahrzeuges zur vorzugsweisen Be- zur Sprache, daß das Landesgendarmerie­
nützung durch den Landesgendarmeriekom- kommando für Tirol bei der Beschaffung von 
mandanten unzulässig ist. Heizmaterial nicht immer schriftliche. Ver-

gleichsanbote einholt. Ferner machte er darauf 
25, 11. Ferner ersuchte der' Rechnungshof aufmerksam, daß das Landesgendarmerie­

das Ministerium, es möge den Landesgen- kommando Linzer Hüttenkoks zu einem Preis 
darmeriekommanden die Bestimmung der einkaufte, der bei Berücksichtigung des Heiz­
Reisegebührenvorschrift, BGBL Nr. 133/1955, wertes trotz des gewährten Rabatts um 20% 
in Erinnerung rufen, wonach Personenkraft- höher war als der Preis, zu dem ein im Inland 
wagen für Überlandfahrten nur dann benützt ansässiger Anbotsteller Ruhr-Zechenkoks of­
werden dürfen, wenn der Reisezweck auf andere feriert hatte. Der Auffassung des Bundes­
Weise nicht erreicht werden kann oder in- ministeriums für Inneres, daß heimisches 
folge der Benützung des Dienstkraftwagens Brennmaterial bevorzugt zu verwenden ist, 
durch mehrere Personen Kosten erspart werden. pflichtete der Rechnungshof bei, machte jedoch 
Das Ministerium ist der Anregung des Rech- darauf aufmerksam, daß nach der für die Ver. 
nungshofes nachgekommen. gebung öffentlicher Arbeiten und Lieferungen 

maßgebenden Verordnung aus dem Jahre 1909, 
25, 12. Im Jahre 1962 erhielten die Landes- RGBl. Nr. 61, dieser Grundsatz nur insoweit.· 

gendarmeriekommandendie Weisung, dem gilt, als der Ankauf wirtschaftlich vertretbar 
Gendarmeriezentralkommando sämtliche ist. Bei einem um 20% höheren Preis für den 
Kr~ftfahrzeuge mit Angabe des Baujahres, ja auch aus Kohle. ausländischer Herkunft 
der Kilometerleistung, der Mängel und der erzeugten Hüttenkoks treffe dies nicht mehr zu. 
voraussichtlichen Instandsetzungskosten zu 
melden~ Auf Grund dieser Meldung zog das 25, 16. Auf Grund einer auf den Namen 
Ministerium aus dem Bereich des Landes- der Republik Österreich lautenden Konzession 
gendarmeriekommandos für Tirol acht Fahr- für den Betrieb eines auf einen bestimmten 
zeuge ab, darunter vier Volkswagen, die als Personenkreis eingeschränkten Gast- und 
mängelfrei gemeldet worden waren und eine Schankgewerbes wird beim Landesgendar­
Fahrleistung. von weniger als 100.000 km auf- meriekommando für Tirolunter der Leitung 
wiesen. Hingegen. wurden drei Volkswagen, eines aktiven Gendarmeriebeamten eine Kan­
die laut Meldung größere Schäden aufwiesen tine betrieben. Die Überwachung der Ge­
und mehr. als 125.000 km gefahren worden schäftsführung übt die aus aktiven Gen­
waren, dem Landesgendarmeriekommando be- darmeriebeamten bestehende Kantinenge­
lassen. mein schaft aus. Überdies wird die Gebarung 

der Kantine vom Ökonomischen Referenten 
25, . 13. Auf den Vorhalt des Rechnungs- des Landesgendarmeriekommandos und von 

hofes, warum dem Landesgendarmeriekom- der Buchhaltung des Bundesministeriums für 
mando für Tirol nicht die meistgefahrenen Inneres fallweise kontrolliert. 
Wagen abgenommen worden seien, entgegnete 
das Ministerium bloß, die abgezogenen Fahr- 25, 17. Der Rechnungshof wies darauf hin, 
zeuge' seien von der Technischen Abteilung daß es sich bei dieser und allen anderen Kan­

. des Landesgendarmeriekommandos für Nieder- tinen im Bereich der Bundesgendarmerie um 
österreich untersucht und, da ihr schlechter Einrichtungen der Bundesverwaltung handelt, 
Gesamtzustand eine Instandsetzung nicht und empfahl, sie zu verpachten. Dazu ent­
mehr rentabel erscheinen ließ, im Dorotheum gegnete das Ministerium, die Führung der 
versteigert worden. Das Ministerium fügte bei, Kantinen in eigener Regie habe sich ausge­
der Kraftfahrzeugpark der Bundesgendarmerie zeichnet bewährt; die Überschüsse des Kan­
werde überaus wirtschaftlich und sparsam tinenbetriebes kommen den Dienstküchen zu­
verwaltet, insbesondere trachte es, die Fahr- gute, . die kasernierten Gendarmeriebeamten 
zeuge durch' den Einbau von Teilen anderer können sich in der Kantine mit Nahrungs-

• 
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und Genußmitteln und' sonstigen dem täg- bereich der Gemeinde. 'In 'Tirol bt')steht in 
lichen Bedarf dienendenq.egenstäncifm ver-, einer einzigen Gemeinde eine Gemeindesicher­
sorgen, ohne die, Kaserne: zu verlassen . .vom heitswache. während,iii allen ubrigen Orten -
dienstlichen Stimdpurlkt erscheine es daher die, Landt;shauptstadt' kommt ,hier nicht, in 
nicht vertretbar,diese sqziale Einrichtung auf- Betracht',.- die lokalpolizeilichen Agenden 
zulösen oder z~ verpachten: 'Der Rechimngs- von d~n Gendarmeriedienststellen:,' w~hrge" 
hof, erklärte daraufhin" daß die Gebarung nommen werden.', Im lIinblick auf die ge~ 
der .Kantinen nach den Haushaltsvorschriften setzlichen Zu,ständigkeitsbestimmungen sowie 
des Bundes in die Bundesrechnung einzube- die wachsende Beanspruchung der Bundes­
ziehen ist. gerid'armerie in allen. Zweigen 'des' allgenwinen 

Sicherheitsdiens,tes und des Verkehrsdienstes 
empfahl der' Rechnungs'hof dem' Ministerium, ' 
sich neuerli,ch dafür einzusetzen, daß wenigstens: 
in den größeren Industrie- 'und Fremdenver,­
kehrsgemeinden Gemeind~or:gane mit der Aus­
übung des. lokalpolizeilichen Dienstes nach 
vorheriger ~chulung pei Gendarmeriedienst­
stellen betraut werden. 

25, 18., lQ.'den Unterkünften der Bundes· 
gendarmerie für Beam~e,' die sich auf Dienst­
reise befinden, pflegen neamte mit' ,ihren 
Fanülienangehörigen auch den Urlaub ,zu ver-

,bringen. Welche V erg~timg sie hiefür z)l 
entrichten haben, ist nicht einheitlich ge­
regelt. Der, Rechnungshof, erkundigte sich 
beim'Ministerium, ob es diese Verwendung' der 
Gendarmerieunterkürifte' billigt, und 'er- 25, 21. 'pas Ministerüini :führte hiezu aus, 
suchte, bejahendenfalls ejnheitliche Vergü- die Mitwirkung der' Bundesgendarinerie in', 
tungsbetrage in angemessener Höhe festzu- Angelegenheiten der Lokalpolizei werde' ge- , ' 
setzen. Dies ~st mittl~rweile geschehen. ,0 , mäß ,§ 8 des Gendarmeriegesetzes, RGBL 

25, 19., Bei der Grenzftbergangsstelle : Kuf- Nr. 1/1895" durch die Bezirlrsverwaltungs-
behörde geregelt" doch dürfe hied~rch die 

stein werden' die Bewilligungen zum vorüber- ~estimmung der Bundesgenditrmerie für 
gehenden Verkehr' ausländischer Kraftfa,hr- Zwecke der öffentlichen Sicherheit keinen 
zeuge mit einem höheren Gesamtgewicht; .a·lsEir;J.tragerleiden. Gemäß § 1 Abs'. 1 der' Gen­
im östetreichischen., Straßenv:erkehrzulässig darmerieirrstrw..tion 'habe die Bundesgen­
(§ 69 Abs: ldes Kraftfahrgesetzes 1955, BGBL darmerie nur einen überwachenden und die 

,Nr. 233; und'§ 45 Abs.,1 der Straßenverkehrs" ' , , ' , , ' Gemeinden unterstützenden Einfluß auszu-
ordnung 1960, BGBL Nr: 159), die von der üben, wobei, es allerdings riicp.t mÖglich sei, 
Bezirkshauptmarinscha,ft aU,szustellen wären, ' zwischen den' K.ompetenztatb~ständen "ört-' 
von Gendarmer,iebeamten, ausgestellt, Diese liche Sicherheitspolizei (Lokalpolizei)" und 
Vorgangsweise ist zwar . sparsam, entspricht . "allgemehi.e Sicherheitspolizei" eine' strenge 
aber nicht dein Gesetz. Für 'ihre Tätigkeit GreIlZe zu ziehen.' 'Jedenfalls werde aber das 
erhalten die.Q~mdarmeriebeamten, von, der' " " .' A'" 11 'Mirusterium dem, Problem der' , ufste ung' 
Tiroler Landesregierung eine 'Entschädigung, von Gemeindewachen 'na'ch wie vor ein be-
woran das Bundesministerium für Inneres sonderes Augemnerk Widmen: .Dem ,Ersuchen 
nichts auszusetzen findet, w.eil nach 'seiner von.' Gemeinden, 'Angehörige der Gemeinde­
Ansicht dle TirolerLandesregierung insoweit wache an Gendarmeriekursen teilnehmen zu 
vorgesetzt~ Dienstbehörde, dieser Exekutiv- lassen,' werde stets 'stattgegeben.' 
beamten ist und' daher die Annahme der " 
Entschädigung nach ,§ '3~ Dienstprag~atik 
und § 17 'der Gendarmeriedie;nstinstruktion 
zulässig ,sei.' Der Rechriungshof vertrat dem: 
gegenüber die Meinung, daß Gendarmerie­
beamte ausschließlich vom Bund zu besolden 
sind. Erbringe, der Beamte eine' besondere' 
Mehrleistimg, so sei, dies bei der ,Festsetzung 
der ihm aus Bundesmitteln zukommenden 
Nebengebühr zu berücksichtigen. 'Die Ant­
wort des Ministeriums steht noch aus.' , 

25, 20. Gemäß Art.' 15 Abs. 2 und Art. 118 
der Bundesverfassung, in der Fassung des 
Bundes~erfassungsgesetzes vom 12.Jull 1962, 
BGBL Nr. 205; sowie gemäß Art. V des 
Reichsgemeindegesetzes, RGBL Nr. 18/1862, 
fallen die Agenden der örtlichen Sicherheits­
polizei, der örtlichen Straßenpolizei und der 
Sittlichkeitspolizei 'in' den eigenen Wirkungs-

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1963 ',' 

UnterStützungsinstitut der 
Bundes-Sicherheitswache in Wien, 

26,' 1. 'Das' Urtterstützungsinstitut : bildet , 
gemäß § 1 seiner Statuten einen integrierende~ 
Bestandteil der Bundessicherheitswache in 
Wien, deren ArigeMrige verpflichtet sind, 
dem Institut beizutreten.' Im ,Sinne der 
Statuten erstreckt, sich derWir'kungsbereich 
des Instituts auf eine zusätzliche Sterbe-, 
vorsorge ,für die Institutsmitgliede:r, die Unter­
stützung der Hinterbliebenen und die Leistung 
eines Begräbniskostenbe~trage~ für Witwen­
aus, demgemäß Anhang II der Statuten er­
richteten Witwenfonds, ferner die Gewährung 
von' verzinslichen Darlehen an in Not ge-
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ratene Mitglieder aus der gemäß Anhang I der 
Statuten gegründeten Vorschußkasse, die Zu­
weisung von Wohnungen in den Wohnhäusern 
des Instituts, die Führung von zwei Erholungs­
heimen und schließlich der Betrieb von Kan. 
tinen ,und des Polizeistrandbades Wien. 

Erfolgsrechnung des Instituts im vollen 
Umfange' zum Ausdruck kommen müssen. 
Dieser Hinweis war notwendig, weil die 
Forderungen an die Darlehensnehmer in der 
Bilanz fehlten. Aus welchem Grunde im 
Jahre 1954 das Kapit~l der Vorschußkasse im 
Wege einer sogenannten Ausgleichsbuchung um 

26, 2. Die Einnahmen des Instituts setzen 54.000 Sauf 1,061.500 S erhöht worden war, 
sich aus den Beitrittsgebühren und den laufen- konnte der Rechnungshof nicht aufklären. 
den Beiträgen der Mitglieder, dem Ertrag der r Auch die Polizeidirektion konnte keine Auf­
erwähnte~ Einrichtung~n, aus Spenden, aus I klärung geben, sie veranlaßte jedoch, daß 
dem Erlos des "OffiZIellen Jahrbuches der in den künftigen Bilanzen sowohl das Kapital 
Bundes-Sicherheitswache Wien" und dem der Vorschußkasse als auch die Forderungen 
Reingewinn des jährlichen Wohltätigkeits- an die Darlehensnehmer dargestellt werden. 
festes zusammen. 

26, 3. Die Buchführung des Unterstützungs­
instituts vermochte nicht zu befriedigen. Die 
Bilanzen waren nicht aus einer ordnungs­
gemäßen Buchhaltung entwickelt und ent­
sprachen nicht den Grundsätzen der Bilanz­
wahrheit und Bilanzklarheit, sodaß sie keine 
verläßliche Beurteilung der Vermögenslage 
des Instituts boten. Der Rechnungshof be­
mängelte, daß das Unterstützungsinstitut 
keine Kassen- und Verrechnungsvorschrift 
besitzt und keines der gängigen Buchhaltungs­
systeme konsequent anwendet. Er empfahl 
eine gründliche Reorganisation der gesamten 
Buchführung unter Hinzuziehung eines ver­
sierten Fachmannes und kritisierte, daß mit 
der Verwaltung und der Buchführung dieses 
Wirtschaftskörpers au.sschließlich Bedienstete 
betraut wurden, die für den Exekutivdienst 
ausgebildet wurden. 

26, 6. Die Überschüsse des Witwenfonds 
stehen gemäß § 7 des An)J.anges II der Statuten 
dem Unterstützungsinstitut erst nach Auf­
lassung des Witwenfonds für andere Zwecke 
zur Verfügung. Der Rechnungshof bemängelte, 
daß entgegen dieser' Bestimmung die Er­
sparnisse des Witwenfonds nicht in voller 
Höhe .(1uf dem dafür bestimmten Konto und 
in der Bilanz ausgewiesen wurden. Die Polizei­
direktion hat veranlaßt, daß die Überschüsse 
des Witwenfonds, auch für die zurückliegende 
Zeit, dem Fondskonto in voller· Höhe gut­
gebracht und ordnungsgemäß ausgewiesen 
werden. 

26,,7. Laut den Übersichten des Unter­
stützungsinstituts über die Ausgaben der 
einzelnen Geschäftssparten des Instituts wies 
die Sterbevorsorge inden Jahryn 1960 bis 1\)62 
einen Abgang von 203.000 S und der· Witwen­
fonds einen Überschuß von 79.000 S auf. An 

26, 4. Die Bundespolizeidirektion Wien ent-. Hinterbliebene waren Unterstützungen von 
gegnete, sie bemühe sich bereits seit längerer rund 210.000 S ausbezahlt worden. Unter 
Zeit um eine Neuordnung der Buchhaltung des Einbeziehung des Kantinenerlöses hatten die 
Unterstützungsinstituts, doch verfüge das Per- beiden ErhQlungsheime einen Abgang von 
sonal des Unterstützungsinstituts nicht über 321.000 S, das Polizeistrandbad einen Über­
die erforderlichen Kenntnisse und sei ohne schuß von 156.000 S. In diesen Beträgen 
laufende Beratung nicht in der Lage, die waren jedoch die Bezüge der mit der Ver­
Buchhaltung in Ordnung zu bringen. Es waltung dieser Einrichtung befaßten Be­
werde nun aber für rasche,Behebung der zahl- diensteten nicht enthalten .. Bei Berücksichti­
reichen Mängel gesorgt werden, sodaß für gung diesesPersonalaufwandes waren die 
das Jahr 1964 eine einwandfreie Bilanz vor- Sterbevorsorge und der Witwenfonds mit 
liegen werde. Eine vorläufige Kassen- und 234.000 S, die Erholungsheime mit 427.000 S 
Verrechnungsvorschrift sei bereits fertigge- und das Polizeistrandbad mit 1,155.000 S 
stellt. Ferner werde dem im September 1963 defizitär. 
neubestellten Vorstand des Unterstützungs­
instituts ein dem Polizeipräsidenten direkt un­
terstellter Wirtschaftsfachmann beigegeben 
werden, der ermächtigt sein wird, beratend 
und kontrollierend in die Leitung des Unter­
stützungsinstituts einzugreifen. 

26, 5. Da die Vorschußkasse laut § 1 des 
Anhanges I der Statuten ein integrierender 
Bestandteil des Uriterstützungsinstituts. ist, 
wies der Rechnungshof darauf hin, daß ihre 
Gebarungsergebnisse in der Vermögens- und 

26, 8. Der hohe .Abgang beim Polizei­
strandbad ist vor allem darauf zurückzuführen, 
daß in den vergangenen Jahren bei diesem 
Bad, das nur 4.% Monate im Jahr in Betrieb 
ist, 10 Sicherheitswachebeamte ganzjährig be­
schäftigt waren. Der Rechnungshof empfahl, 
hier einen durchgreifenden Wandel zu schaffen. 
Ferner vertrat er die Ansicht, daß das Unter­
stützungsinstitut finanziell zu schwach ist, 
um zwei defizitäre Erholungsheime zu be­
treiben, und regte an, zumindest ein Er-
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holungsheim abzustoßen. Weiters empfahl der 
Rechnungshof, für jeden Geschäftszweig eine 
eigene Abrechnung zu führen, damit die 
Verlust quellen erkannt und die erforderlichen 
Abhilfemaßnahmen getroffen werden können. 
Schließlich machte er darauf aufmerksam, 
daß die Institutsmitglieder mit der Einzahlung 
ihres Beitrages den Anspruch auf Leistungen 
bestimmter Höhe erwerben, weshalb es not­
wendig ist, für die gesicherte Befriedigung 
dieser Ansprüche Rücklagen in entsprechender 
Höhe anzulegen. 

26, 9. Die Polizeidirektion Wien entgegnete, 
die überwälzung des Personalaufwandes auf 
das Institut hätte zur Folge, daß die Preise 
filr dessen Leistungen hinaufgesetzt werden 
müßten und der dann trotzdem noch ver­
bleibende Fehlbetrag nur durch allmählichen 
Abverkauf der Liegenschaften gedeckt werden 
könnte. Beide Maßnahmen würden das Fort­
bestehen des Unterstützungsinstituts in Frage 
stellen. Die Polizeidirektion verschließe sich 
jedoch keineswegs der Einsicht, daß der Per­
sonalstand des Unterstützungsinstituts - es 
handelt sich um 32 Beamte - verringert wer­
den müsse, woran auch bereits gearbeitet 
werde. Bei. Beurteilung der Angemessenheit 
des Personalstandes des Polizeistrandbades 
- derzeit 11 Beamte - sei zu bedenken, daß 
innerhalb der Badesaison eine Reihe von 
Schäden entstehen, die in den 7 Yz Monaten, 
in denen das Bad geschlossen ist, behoben 
werden müssen. Die dort beschäftigten Polizei­
beamten, durchwegs gelernte Handwerker, 
würden auch zu Ausbesserungsarbeiten in den 
beiden Erholungsheimen herangezogen. Ent­
sprechend der Anregung des Rechnungshofes 
werde künftig der Gebarungserfolg eines jeden 
Geschäftszweiges des Unterstützungsinstituts 
in den Erläuterungen zur Jahresbilanz aus­
führlich dargestellt werden. 

26, 10. Das Erholungsheim Ausschlag­
Zöbern habe mit Beginn des Jahres 1963 
einen neuen Verwalter erhalten, dem es offen­
bar gelinge, das hohe Defizit der vergangenen 
. Jahre abzubauen. Erst nach. Ablauf einer 
gewissen Zeit werde man entscheiden können, 
ob das Erholungsheim weiterzuführen oder 
zu verkaufen ist. 

26, 11. Gemäß Anhang I der Statuten 
können die Bediensteten des Unterstützungs­
instituts aus den Überschüssen der V orschuß­
kasse Remunerationen erhalten, sofern der 
aus den Überschüssen gebildete Reservefonds 
20% des Kapitals der Vorschußkasse beträgt. 
Obwohl der Reservefonds diese Höhe auch 
nicht annähernd erreicht hatte, wurde er 
mehrmals zur Auszahlung von Remunerationen 

17 

herangezogen. Die Polizeidirektion hat den 
Institutsvorstand angewiesen, künftig Re­
munerationen erst dann zu gewähren, wenn 
die statutenmäßige Voraussetzung gegeben ist. 

26, 12. Die Remunerationen und Mehr-' 
leistungsvergütungen der Bediensteten des 
Unterstützungsinstituts und die Provision der 
mit dem Vertrieb der Eintrittskarten für das 
Wohltätigkeitsfest und die Tombola be­
schäftigten Sicherheitswachebeamten blieben 
unversteuert. Auf Veranlassung des Rech­
nungshofes fand eine Überprüfung des Unter- . 
stützungsinstituts durch das Finanzamt für 
Körperschaften statt, das eine Nachver­
steuerung des Instituts vornahm und die 
Wohnsitzfinanzämter der Personen, die Pro­
visionen oder Remunerationen erhielten, über 
die Höhe dieser Leistungen informierte. 

26, 13. Bei jedem Wohltätigkeitsfesterfolgte 
eine Bewirtung der Bediensteten des Unter­
stützungsinstituts, des Festausschusses, des 
Festkomitees und der Ehrengäste, welch letz­
tere freilich die für sie aufgewendeten Kosten 
durch Spenden gedeckt haben dürften. Im 
Jahre 1962 betrugen beispielsweise die Be­
wirtungskosten rund 20.000 S. Der Rechnungs­
hof empfahl, derartige Ausgaben in Hinkunft 
möglichst einzuschränken. Die Polizeidirektion 
wies das Unterstützungsinstitut an, Ausgaben 
dieser Art auf ein Mindestmaß einzuschränken 
und von Fall zu Fall zu 'prüfen, ob sie über­
haupt notwendig sind. Weiters wurde das 
Institut strikte angewiesen, für jede Ausgabe 
ordnungsgemäße Belege auszustellen und ins­
besondere den Zweck der Ausgabe und den 
Namen des Empfängers anzugeben, was in den 
Jahren 1959 und 1960 nicht immer geschehen 
war. 

26, 14. Für den Vertrieb der Eintritts­
karten und zum Einsammeln von Spenden 
wurden vor jedem Wohltätigkeitsfest und 
vor der jährlichen Tombolaveranstaltung 
46 Sicherheitswachebeamte für die Dauer von 
4 bis 6 Wochen ganz oder teilweise vom Dienst 
freigestellt. Der Rechnungshof bezeichnete 
diese Dienstfreistellungen als unvereinbar mit 
der gebotenen Sparsamkeit der Verwaltung 
und dem behaupteten Mangel an Wache­
beamten. Er ersuchte die Polizeidirektion, 
Freistellungen vom Hauptdienst nicht mehr 
zu gewähren. Die Polizeidirektion teilte mit, 
sie habe im Sinne dieser Anregung bereits die 
mit dem Vertrieb der Eintrittskarten für das 
Wohltätigkeitsfest 1963 betrauten Sicherheits­
wachebeamten nicht mehr vom Hauptdienst, 
sondern nur noch vom Bereitschaftsdienst 
und von Nebendiensten befreit. Diese Re­
gelung werde auch für die Zukunft beibehalten 
werden. 

2 
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26, 15. Wie der Rechnungshof feststellte, 
wurden in den Jahren 1959 und 1960 mehr 
Eintrittskarten für das Wohltätigkeitsfest auf­
gelegt und abgesetzt, als dem Magistrat der 
Stadt Wien für die Einhebung der Ver­
gnügungssteuer gemeldet worden waren. Das 
Unterstützungsinstitut hat der Gemeinde 
Wien mittlerweile einen entsprechenden Nach­
tragsversteuerungs betrag 'ü berwiesen. 

26, 16. Für die Mitwirkung an der Tom­
bola in den Jahren"1959 und 1960 gewährte der 
Institutsvorstand sich und weiteren 13 Be­
diensteten des Instituts "Inspektionsgebühren ", 
die die damalige Höhe solcher Gebühren er­
heblich überschritten. Ferner fiel auf, daß 
der Vorstand des Instituts in diesen Jahren 
die Haupttreffer der Tombola zum vollen 
Preis, ohne Rabatt oder Skonto, gekauft 
und die Kaufsumme stets persönlich bezahlt 
hatte. Lediglich in einem Fall hatte er einen 
Preisnachlaß vereinbart, von dem er aber 
30% als Provision für sich selbst einbehielt. 
Auch von einem Inseratenbeitrag zum Jahr­
buch des Instituts behielt er 25% als Provision 
für sich. Ferner leistete er in einem Fall 
schon Monate vor der Lieferung eine erheb­
liche Akontozahlung, die erst bei Lieferung 
im Kassabuch ausgewiesen wurde. Seit der 
Bestellung eines neuen Institutsvorstandes 
im Jahre 1960 hörten diese Praktiken auf, die 
Tombolatreffer für die letztmalig im Jahre 1961 
veranstaltete Tombola wurden nun mit be­
trächtlichen Preisnachlässen eingekauft, die 
Bezahlung erfolgte ordnungsgemäß durch 
überweisung. 

26, 17. Für den Vertrieb des Jahrbuches 
der Bundes-Sicherhcitswache Wien beschäftigte 
das Institut von 1957 bis 1960 einen freiberuf­
lichen Handelsvertreter als Organisationsleiter. 
Worin seine Tätigkeit bestand, konnte mangels 
eines schriftlichen Vertrages nicht eindeutig 
festgestellt werden, angeblich bestand sie in der 
Schaffung undAusbildungeines Vertreterstabes, 
gelegentlich auch im Inkasso bei säumigen 
Zahlern. Nach dem Tode des damaligen 
Institutsvorstandes wurde sofort ein neuer 
Organisationsleiter verpflichtet, der nun das 
gesamte Inkasso des Jahrbuches zu besorgen 
hat und einen Bruchteil der Superprovision 
des früheren Organisationsleiters erhält. 

26, 18. Nach § 14 der Statuten hat jede 
Abteilung der Bundes-Sicherheitswache in 
Wien aus ihrer Mitte für die Dauer von je­
weils drei Jahren mindestens zwei Vertreter zu 
wählen, die den Ausschuß des Unterstützungs­
instituts bilden, zu dessen Aufgaben insbe­
sondere die Kontrolle des Vermögens und der 
Gebarung des Unterstützungsinstituts gehört. 
Die unmittelbare Ausübung der Kontrolle ob-

liegt einer aus vier Mitgliedern des Ausschusses 
gebildeten Kommission, die über das Ergebnis 
der Überprüfung in der nächsten Sitzung des 
Ausschusses zu berichten hat. Der Rechnungs­
hof konnte auf Grund der eingesehenen Unter­
lagen nicht den Eindruck gewinnen, daß die 
Kontrollkommission ihrer Aufgabe gerecht 
wurde, und auch dem Ausschuß mußte vorge­
halten werden, daß er nicht auf die regelmäßige 
Vorlage fachlich fundierter Prüfungsberichte 
bedacht war. 

26, 19. Der Polizeidirektion Wien wurde 
nahegelegt, ihrer Dienstaufsichtspflicht nach­
zukommen und dafür zu sorgen, daß nur solche 
Ausgaben gemacht werden, die durch die 
Statuten gedeckt und mit dem Wohlfahrts­
charakter des Instituts vereinbar sind. 

26, 20. Die Bundespolizeidirektion Wien 
erwiderte, sie werde so wie bisher genau darauf 
achten, daß der Vorstand und der Ausschuß 
des Unterstützungsinstituts die ihnen statuten­
gemäß aufgetragene Gebarungskontrolle 
gewissenhaft ausüben, um künftig Mängel der 
aufgezeigten Art nach Möglichkeit auszuschal­
ten, weise jedoch darauf hin, daß die unmittel­
bare Geschäftsführung und die Verant­
wortung hiefür auf Grund der" bestehenden 
Statuten dem Vorstand und dem Ausschuß des 
Unterstützungsinstituts zukommen. 

26, 21. Dem Bundesministerium für Inneres 
gegenüber brachte der Rechnungshof zur 
Sprache, daß die Aufgaben, die in Wien vom 
Unterstützungsinstitut wahrgenommen werden, 
in den Bundesländern von Vereinen," deren 
M;itglieder ebenfalls Sicherheitswachebeamte 
sind, besorgt werden. Auch in Wien bestand 
ursprünglich ein solcher Verein, nämlich der 
Krankenunterstützungs- und Leichenverein 
der k. k. Sicherheitswache in Wien, doch ent­
schied anläßlich einer Statutenänderung im 
Jahre 1874 das damalige k. k. Ministerium für 
Inneres, daß "diese Verbindung nicht als 
Verein im Sinne der Gesetze vom 26. November 
1852, RGBl. Nr. 253, oder 15. November 1867, 
RGBl. Nr. 134, angesehen oder behandelt 
werden kann, weil ein Zwang (§ 2) zum Ein­
tritt stattfindet und das ganze Institut einen 
integrierenden Bestandteil jenes der Sicherheits­
wache selbst bildet, mithin als organischer 
Natur betrachtet werden muß". Daraufhin 
wurde § 1 der Statuten abgeändert und, wie 
eingangs erwähnt, das Unterstützungsinstitut 
zu einem integrierenden Bestandteil der Bundes­
sicherheitswache in Wien erklärt, das daher 
dem Präsidenten der Polizeidirektion unter­
steht. Der Rechnungshof wies darauf hin, 
daß die Bundespolizeibehörden nur jene Auf­
gaben zu vollziehen haben, die ihnen durch 
Gesetz übertragen sind. Eine gesetzliche 
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Grundlage für die Besorgung der in den 
Statuten des Unterstützungsinstituts um­
grenzten Aufgaben durch die Bundessicher­
heitswache in Wien in Unterordnung unter die 
Bundespolizeidirektion Wien fehle jedoch. 
Demnach besorge die Bundespolizeidirektion 
Wien Aufgaben, die ihr nicht zukommen 
und die auch von den übrigen Bundespolizei­
direktionen nicht wahrgenommen werden. Der 
Rechnungshof ersuchte das Ministerium, die 
erforderlichen Konsequenzen zu ziehen. 

26, 22. Schließlich wies der Rechnungshof 
darauf hin, daß die gegenseitige Unterstützung 
der Institutsmitglieder privaten Charakter 
trägt. Es sei daher nicht Aufgabe des Bundes, 
für die Besorgung dieser Aufgaben Beamte zur 
Verfügung zu stellen und für deren Bezüge 
aufzukommen. 

26, 23. Das Bundesministerium für Inneres 
hat dem Rechnungshof mit erheblicher Ver­
spätung mitgeteilt, es sei darum bemüht, 
durch geeignete organisatorische Maßnahmen 
die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß 
ab 1965 die Verw8ltung des Unterstützungs­
instituts rationell und personalsparend er­
folgen kann. 

Bundespolizeidirektion Innsbruck 

27, 1. Bei Überprüfung der Reiserechnungen 
fiel dem Rechnungshof auf, daß Sicherheits­
wachebeamte, die zur Teilnahme an Kursen 
oder Verkehrsschulungen nach Wien geschickt 
wurden, keine Nächtigungsgebühr erhielten. 
Der Rechnungshof machte deshalb darauf auf­
merksam, daß der Anspruch auf die Nächti­
gungsgebühr gemäß § 23 Abs. 5 der Reise­
gebührenvorschrift 1955, BGBL Nr. 133, nur 
dann entfällt, wenn anläßlich eines Kursbe­
suches eine Dienstzuteilung ausgesprochen 
und dem Beamten eine unentgeltliche Unter­
kunft zugewiesen wird. Die Bundespolizei­
direktion Innsbruck hat versichert, daß sie 
diese Bestimmung künftig genau beachten 
wird. 

27, 2. Der Unterstützungsverein der 
Bundespolizeidirektion Inns bru ck betrei bt 
fünf Monate im Jahr ein Erholungsheim in der 
Nähe von Genua, das Polizeibedienstete, aber 
auch andere Beamte aufnimmt. Das Erho­
lungsheim steht unter der Leitung eines akti­
ven Polizeibeamten, dessen Bezüge bisher 
zu Lasten des Bundes gingen. Auf Verlangen 
des Rechnungshofes werden diese Bezüge mit 
Beginn der Saison 1964 auf den Pensionspreis 
umgelegt und dem Bund refundiert werden. 

27, 3. Ein erheblicher Arbeitsaufwand er­
wächst der Bundespolizeidirektion Innsbruck 
dadurch, daß sie auch geringwertige Fund-
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gegenstände in Verwahrung nimmt. Zu dem 
Hinweis des Rechnungshofes, daß nach dem 
Bundesgesetz vom 18. Juli 1956, BGBL Nr. 157, 
nur Fundgegenstände mit einem Wert von 
mehr als 50 S bei der Ortsobrigkeit anzuzeigen 
sind und daß selbst höherwertige Gegenstände 
in der Hand des Finders belassen werden kön­
nen, wenn dies ohne Gefahr möglich ist, ent­
gegnete die Bundespolizeidirektion, daß fast 
alle Finder den gefundenen Gegenstand, unge­
achtet seines Wertes, bei der Polizei abgeben, 
um der Verantwortung für die Verwahrung 
des Gegenstandes ledig zu sein~.. Da sich die 
Finder in der Regel hievon auch nach Auf­
klärung über die gesetzlichen Vorschriften 
nicht abbringen lassen, habe die gesetzliche 
Erhöhung der Wertgrenze von 10 Sauf 50 S 
dem Fundamt keine spürbare Entlastung ge­
bracht. 

27, 4. Die für die kriminalpolizeiliche Ab­
teilung und den Verkehrsunfalldienst bestimm­
ten Geschäftsstücke werden zweimal protokol­
liert. Der Rechnungshof empfahl, diese Akten 
in der gleichen, einfachen und rationellen Weise 
zu behandeln wie die Akten der übrigen Ab­
teilungen. Die Bundespolizeidirektion Inns­
bruck gab zu, daß die in Rede stehenden 
Akten reichlich umständlich manipuliert 
werden, und teilte mit, daß das Bundesmini­
sterium für Inneres eine Neuordnung der ge­
samten Geschäftsordnung der. Bundespolizei­
behörden in Angriff genommen habe, wobei 
auch die Protokollierung dieser Akten geregelt 
werden soll. 

27, 5. Mit Verordnung der Bundesregierung 
vom 13. Dezember 1960, BGBL Nr. 268, 
wurde der örtliche und sachliche Wirkungs­
bereich der Bundespolizeidirektion Innsbruck 
festgelegt und bestimmt, in welchen Angelegen­
heiten sie auch an der Grenzübergangsstelle 
Brenner tätig zu werden hat. Obwohl nach 
dieser Verordnung die Angelegenheiten des 
Kraftfahrwesens nicht in den Wirkungsbereich 
der Grenzpolizeistelle Brenner fallen, stellt 
diese Bescheide nach § 69 des Kraftfahrge­
setzes 1955, BGBL Nr. 223, aus, womit aus­
ländische Kraftfahrzeuge mit größeren Maßen 
und höheren Gewichten, als nach den öster­
reichischen Vorschriften erlaubt, zum vorüber­
gehenden Verkehr in Österreich zugelassen 
werden. Die für die Bescheidausfertigung nach 
Tarifpost 271 der Bundes-V erwaltungsa b­
gabenverordnung eingehobenen Verwaltungs­
abgaben überweist die Grenzpolizeistelle 
Brenner dem Bundesland Tirol.Unter Hin­
weis auf § 102 des Kraftfahrgesetzes 1955, 
wonach die im Kraftfahrgesetz vorgesehenen 
Amtshandlungen der Bezirksverwaltungs­
behörde und im örtlichen Bereich einer Bundes­
polizeibehörde dieser obliegen, ersuchte der 
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Rechnungshof, dafür zu sorgen, daß entweder 
die Bezirksverwaltungsbehörde die Zulassungs­
bescheide ausstellt oder der sachliche Wirkungs­
bereich der Grenzpolizeistelle Brenner ent­
sprechend erweitert wird. 

27, 6. Die Grenzpolizeistelle Brenner stellt 
auch Bewilligungsbescheide gemäß § 45 der 
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBL Nr. 159, 
für den ausnahmsweisen Verkehr von Last­
kraftwagen mit Anhängern oder mit mehr als 
3·5 t Nutzlast am Wochenende aus und führt 
die dafür gemäß Tarifpost 47 ader Tiroler 
Landes-Verwaltungsabgabenverordnung einge­
hobenen Verwaltungsabgaben an das Bundes­
land Tirol ab. Da die Straßenpolizei gemäß 
Artikel 11 Abs. 1 Ziff. 4 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes in der Fassung des Bundesver­
fassungsgesetzes vom 6. Juli 1960, BGBL 
Nr. 148, in der Vollziehung Landessache ist, 
ist die Ausstellung solcher Bescheide Sache 
der Landesregierung bzw. der örtlichen Be­
zirksverwaltungsbehörde. Der Rechnungshof 
ersuchte das Bundesministerium für Inneres, 
die gesetzlichen Zuständigkeitsbestimmungen 
zu beachten, und machte darauf aufmerksam, 
daß die derzeitige Praxis gemäß Artikel 102 
Abs.6 Bundes-Verfassungsgesetz durch Landes­
gesetz und Verordnung der Bundesregierung 
untermauert werden müßte. 

27, 7. Das Bundesministerium für Inneres 
entgegnete, daß es zu den bei den Angelegen­
heiten den Landeshauptmann von Tirol bzw. 
die Tiroler Landesregierung um Stellungnah!lle 
ersucht habe, diese aber noch nicht eingelangt 
sei. Nach Auffassung des Ministeriums handle 
es sich bei der Ausstellung der Bewilligungs­
bescheide durch die Kriminalbeamten der zur 
Bundespolizeidirektion Innsbruck gehörenden 
Grenzabfertigungsstelle Brenner nicht um 
Amtshandlungen der Bundespolizeidirektion 
Innsbruck, sondern um eine faktische und stell­
vertretende Tätigkeit für den Landeshaupt­
mann bzw. die' Landesregierung. Diese Tätig­
keit sei zwar auch vom polizeilichen Standpunkt 
aus unerwünscht, müsse aber aus Zweckmäßig­
keitsgründen in Kauf genommen werden, da 
sonst ständig Landesbedienstete an der Bundes­
grenze Dienst versehen müßten. Der Rech­
nungshof wies neuerlich darauf hin, daß die 
Vollziehung von Hoheitsagenden durch die 
Organe zu erfolgen hat, die gesetzlich dazu be­
rufen sind, und machte darauf aufmerksam, 
daß von der zur Bundespolizeidirektion Graz 
gehörigen Grenzpolizeistelle Spielfeld derartige 
Bewilligungsbescheide nicht ausgestellt wer­
den. 

27, 8. ' Über mündliche Anträge auf Er­
teilung der Bewilligung des vorübergehenden 
Verkehrs überdimensionierter oder überge-

wichtiger ausländischer Kraftfahrzeuge in 
Österreich und des Lastkraftwagenverkehrs 
am Wochenende nimmt die Grenzpolizeistelle 
Brenner eine Niederschrift auf und hebt dafür 
gemäß Tarifpost 4 der Bundes-Verwaltungs­
abgabenverordnung 1957, BGBL Nr. 48, eine 
Verwaltungsabgabe von 4 S ein, die sie mit 
Genehmigung des Landeshauptmannes von 
Tirol bzw. der Tiroler Landesregierung jeden 
Monat an die Beamten verteilt. Der Rech­
nungshof ersuchte das Bundesministerium für 
Inneres, diese Praxis abzustellen, und wies 
darauf hin, daß die Angehörigen der Bundes­
polizei ausschließlich nach den Bestimmungen 
des Gehaltsgesetzes 1956, BGBL Nr. 54, zu be­
solden sind. 

27, 9. Das Ministerium entgegnete, nach 
seiner Auffassung stelle die Tätigkeit der 
Kriminalbeamten der Grenzpolizeistelle 
Brenner eine erlaubte Nebenbeschäftigung dar, 
für die sie vom Landeshauptmann von Tirol 
bzw. von der Tiroler Landesregierung eine 
Vergütung erhalten, die anzunehmen von der 
vorgesetzten Dienstbehörde erlaubt wurde. 
Diese Vergütung könne daher auch nicht unter 
die Besoldungsbestimmungen für Bundesbe­
dienstete subsumiert werden. Der Rechnungs­
hof vermag den Standpunkt, daß die Ausstel­
lung von Bescheiden in der Dienstzeit eine 
Nebenbeschäftigung der Angehörigen der 
Grenzpolizeistelle, Brenner ist, nicht zu 
teilen. 

27, 10. Über mündliche Anträge auf Aus­
folgung einer Kennzeichentafel oder Frei­
haltung der Kennzeichennummer für die 
Dauer eines Jahres bei Zurücklegung des Zu­
lassungsscheines und der Kennzeichentafel 
gemäß § 44 Abs. 2 bzw. § 37 Abs. 2 des Kraft­
fahrgesetzes 1955, ferner über mündliche An­
träge auf Erteilung eines Durchreise- oder Ein­
reisesichtvermerkes hat die Behörde eine 
Niederschrift aufzunehmen, für die gemäß 
Tarifpost 7 des Gebührengesetzes 1957, 
BGBL Nr. 267, eine Stempelgebühr in Höhe 
der Eingabengebühr und gemäß Tarifpost 4 
der Bundes-Verwaltungsa bga benverordnung 
1957, BGBL Nr. 48, eine Verwaltungsabgabe 
von 4 S zu entrichten ist. Der Rechnungshof 
stellte fest, daß die Bundespolizeidirektion 
Inns bruck derartige Anträge bloß in einem 
gebührenfreien Amtsvermerk festhält. Er er­
suchte das Bundesministerium für Inneres, 
dafür zu sorgen, daß die zitierten Rechtsvor­
schriften künftig beachtet werden. Das Mini­
sterium ist diesem Ersuchen nachgekommen. 

27, 11. Mit 1. Jänner 1963 wurde die Pau­
schalgebühr für dienstführende und eingeteilte 
Sicherheitswachebeamte mit Erlaß des Bundes­
ministeriums für Inneres neu festgesetzt. 
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Beamten, die überwiegend im Außendienst 
oder Nachtdienst eingesetzt sind, gebührt eine 
höhere Pauschalgebühr. Der Rechnungshof 
stellte fest, daß auch Beamte, die überwiegend 
im Innendienst verwendet werden, auf Grund 
einer mündlichen Weisung des Innenministe­
riums die höhere Pauschalgebühr erhalten. 

27, 12. Zur Bemängelung des Rechnungs­
hofes teilte das Ministerium mit, es werde die 
Bundespolizeidirektion Innsbruck anweisen, die 
einschlägigen Bestimmungen strikte zu beach­
ten. 

27, 13. Seit 1. Jänner 1963 erhalten die 
Angehörigen der Bundespolizei laut Erlaß des 
Bundesministeriums für Inneres für . Amts­
handlungen außerhalb des Amtes und der vor­
geschriebenen Amtszeit an Stelle der bisherigen 
Inspektionsgebühren Bereitschaftsgebühren. 
Für die Durchführung der Amtshandlungen 
haben die Parteien, in deren Interesse amtiert 
wird, Kommissionsgebühren zu entrichten. 
Da die Summe der ausbezahlten Bereitschafts­
gebühren wesentlich höher ist als die Summe 
der eingehobenen Kommissionsgebühren, emp­
fahl der Rechnungshof dem Bundesministerium 
für Inneres, im Weg einer Novellierung die 
Sätze der Bundes-Kommissionsgebührenver­
ordnung 1954 erhöhen zu lassen. 

27, 14. Das Ministerium wies darauf hin, 
daß es sich schon seit langem um eine Erhöhung 
der Kommissionsgebühren bemüht habe, um 
seinerseits höhere Inspektionsgebühren aus­
zahlen zu können. Das Bundeskanzleramt 
habe nun im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Inneres den Entwurf eines 
sogenannten Überwachungsgebührengesetzes 
fertiggestellt, das die Grundlage einer ange­
messenen Erhöhung der Gebühren bilden kann. 

27, 15. Bis 1961 wurde den Sicherheits­
wache- und Konzeptsbeamten der Bundes­
polizeidirektion Innsbruck von Amts wegen ein 
Regenmantel beigestellt. Dann erhielt jeder 
Beamte zwei weitere Regenmäntel, einen 
Sommer- und einen Wintermantel. Der Rech­
nungshof erklärte, es sei mit einer sparsamen 
Verwaltung nicht vereinbar, jeden Beamten 
mit drei Regenmänteln auszustatten. 

27, 16. Das Ministerium teilte mit, die Aus­
gabe eines engeren Sommer- und eines weiteren 
Winter-Regenmantels sei auf Begehren der 
Personalvertretung der Sicherheitswache er­
folgt. Da;ß die Beamten der Bundespolizei­
direktion Innsbruck drei Regenmäntel be­
sitzen, sei damit zu erklären, daß ihnen der alte 
Regenmantel zur weiteren Benützung über­
lassen wurde. Nach Ansicht des Rechnungs­
hofes hätte es für die Zeit bis zum Ausscheiden 
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des alten Mantels wegen völliger Abnützung 
genügt, die Beamten nur mit einem weiteren 
Regenmantel auszustatten. 

27, 17. Dem Leiter der Bundespolizeidirek­
tion Innsbruck wurde als Dienstwagen im 
Austausch gegen den seit 1956 in Verwendung 
stehenden Wagen der Type Steyr-Fiat 1100 
im Mai 1963 ein Fahrzeug der Type Steyr­
Fiat 1300 zugewiesen. Der Rechnungshof 
nahm dies zum Anlaß, um das Bundesministe­
rium für Inneres darauf hinzuweisen, daß die 
Landesgendarmeriekommandanten durchwegs 
größere und somit auch teurere Dienstwagen 
fahren, obwohl dies sachlich nicht berechtigt 
ist, und ersuchte, bei den Kraftwagenzuteilun­
gen gleichmäßig vorzugehen und auf die ge­
botene Sparsamkeit Rüeksicht zu nehmen. 

27, 18. Dazu bemerkte das Bundesministe­
rium für Inneres, der Personenkraftwagen des 
Polizeidirektors werde fast ausschließlich im 
Stadtverkehr eingesetzt und sei wegen seiner 
Wendigkeit zweckmäßiger als ein größeres 
Fahrzeug. Hingegen habe der Landesgendar­
meriekommandant das ganze Bundesland zu 
bereisen, wofür ein größeres Fahrzeug geeigneter 
sei, das wegen se'lner Kraftreserve auch 
eine längere Lebensdauer aufweise. Im übrigen 
wurden nun auch für den Leiter der Bundes­
polizeidirektion Innsbruck und die Leiter 
mehrerer anderer Bundespolizeidirektionen 
größere Kraftfahrzeuge systemisiert. 

27, 19. Die Dienstküche der Bundpspolizei­
direktion kämpft seit ihrer Errichtung niit 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten und war nicht 
in der Lage, dem Zentralbesoldungsamt die 
Bezüge d~s Küchenpersonals zu refundieren. 
Das Bundesministerium für Finanzen mußte 
schließlich einen erheblichen Betrag (für die 
Jahre 1959 bis 1962 rund S 185.000) abschrei­
ben. Die Kantine dagegen, die auf Grund einer 
auf den Namen der Republik Österreich lauten­
den Konzession vom Unterstützungsverein 
der Bundespolizeidirektion Innsbruck geführt 
wird, ist hoch aktiv. Der Rechnungshof hat 
sich anläßlich einer Einschau beim Bundes­
polizeikommissariat St. Pölten (vgl. Tätigkeits­
bericht 1962, Absatz 23, Ziff. 7) mit den Dienst­
küchen befaßt und deren Verpachtung empfoh­
len. Das Bundesministerium für Inneres er­
klärte damals, es sei bemüht, die zweckmäßigste 
Lösung zu finden, und wies darauf hin, daß 
die Dienstküchenbetriebe nur dann kosten­
deckend arbeiten können, wenn ihnen auch die 
Einnahmen der Kantinen zur Verfügung 
stehen. Der Rechnungshof ersuchte nun das 
Ministerium, die Kantinengebarung mit der 
Gebarung der Dienstküchen zu vereinigen. 

27, 20. Das Bundesministerium für Inneres 
hat im April 1964 Verhandlungen mit dem 
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Bundesministerium für Finanzen mit dem 
Ziel aufgenommen, die Polizeiküchen aus dem 
Budget herauszunehmen und die Küchenge­
barung etwa einem Verein-der Küchenteil­
nehmer zU übertragen. Die Küchen- und 
Kantinenbetriebe sollen sich gegenseitig 
subventionieren, eine Kostenerhöhung soll 
vermieden und eine möglichst gleichartige 
Behandlung der Küchenteilnehmer von 
Polizei und Gendarmerie erreicht werden. 

27, 21. Schon anläßlich einer Einschau bei 
der Bundespolizeidirektion Innsbruck im Jahre 
1951 hatte der Rechnungshof das Bundes­
ministerium für Inneres auf die Nachteile des 
dreiteiligen 24-Stunden-Dienstes der Sicher­
heitswache aufmerksam gemacht und die Ein­
führung einer rationelleren Diensteinteilung 
empfohlen. Das Ministerium führte damals aus, 
es sei sich der Problematik dieser Dienstein­
teilung durchaus bewußt, erachte jedoch 
eine öffentliche Erörterung dieser Frage bei 
den gegebenen Verhältnissen nicht für zweck­
mäßig. Auf Grund der Anregung des Rech­
nungshofes werde es jedoch die vorbereitenden 
Arbeiten für die Behandlung dieser Frage fort­
setzen und im geeigneten Zeitpunkt zur Er­
örterung stellen. Anläßlich der nunmehrigen 
Einschaubei der Bundespolizeidirektion 
Innsbruck erinnerte der Rechnungshof das 
Bundesministerium für Inneres an diese Zu­
sage und verwies auf die erfolgreichen Bemü­
hungen der Bundespolizeidirektion Innsbruck, 
die Nachteile des dreiteiligen Dienstes durch 
Einführung eines Referatsdienstes der leitenden 
Sicherheitswachebeamten wenigstens teilweise 
zu beheben. 

27, 22. Das Ministerium gab bekannt, daß 
sich mindestens zwei Unterkommissionen der 
mit Wirksamkeit vom 1. März 1964 im Bundes-
ministerium für Inneres eingesetzten Kommis­
sion für die Reorganisierung des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes mit der gegenständlichen 
Frage befassen werden. 

Landesgendarmeriekommando 
für das Burgenland 

28. Die Ergebnisse der Gebarungsprüfung 
wurden der geprüften Dienststelle nach Ablauf 
des Berichtsjahres mitgeteilt. Sie werden im 
nächsten Tätigkeitsbericht behandelt wer­
den. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriunis für 
Justiz 

a) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1962 

Landesgericht, Bezirksgericht, 
Arbeitsgericht und Gefangenhaus 

KlAgenfurt 

30, 1. Die beim Landesgericht, beim Be­
zirksgericht und beim Arbeitsgericht Klagen­
furt vorgenommene Gebarungsprüfung (siehe 
Tätigkeitsbericht 1962, Abs. 28) gab Anlaß, 
unter anderem auf verschiedene Abweichungen 
von der vorschriftsmäßigen Führung des Geld­
buches, der Inventar2 und Materialaufschrei­
bungen, des Fahrtenbuches, des Postabhol­
buches, des Stampiglienverzeichnisses, der Ver­
wahrungsstelle und der Streitregister hinzu­
weisen. Ferner mußte an die Bestimmungen 
über die Beschaffenheit der Belege zur Amts­
rechnung, über den Zeitpunkt der Ausfolgung 
neuer Bestätigungshefte an den Rechnungs­
führer, die Berechnung der Leistungszulage, 
die Aktenvernichtung, die Entwertung der 
Gerichtskostenmarken und Stempelmarken, 
ferner über die Prüfung der Voraussetzungen 
für die Weiterbelassung des Armenrechtes, 
über die periodische Prüfung der Geschäfts­
behelfe, die Ganggeldberechnung für Voll­
strecker sowie daran erinnert werden, daß 
die ausgestellten Schecks und Überweisungen 
vor ihrer Weiterleitung an das Postsparkassen­
amt zu überprüfen sind. Weitere Mängel 
erblickte der Rechnungshof in der unzuläng­
lichen Ausstattung einzelner Geschäftsab­
teilungen mit den für den Dienstbetrieb er­
forderlichen Vorschriften, in der nicht ganz 
lückenlosen Einhebung der Gebühren und 
Kosten des Strafverfahrens sowie darin, daß 
die Gebühren jener Schöffen, die mehreren 
Verhandlungen beiwohnen, auf die verhandel­
ten Strafsachen nicht gleichmäßig aufgeteilt, 
sondern jeweils nur einer einzigen Strafsache 
zugeschlagen werden. Beim Bezirksgericht 
Klar,enfurt waren außerdem die etwas schlep­
penae und uneinheitliche Gebühren- und 
Kostenberechnung, die unvollständige Aus­
stattung der zum Anschlag an der Gerichts­
tafel bestimmten Ediktausfertigungen sowie 
die Gepflogenheit zu bemängeln, gerichtliche 
Aufkündigungen mitunter schon vor Ablauf 
der Leistungsfrist für vollstreckbar zu er­
klären. Auf Grund der Prüfung der Grund-

österreichischer Zivilschutzverhaud buchsabteilung sah sich der Rechnungshof 
29. Das Erge'bnis der Überprüfung der dem veranlaßt, insbesondere auf die ziemlich be­

Österreichischen Zivilschutz verband vom Bund I engten Raumverhältnisse, auf die vorschrifts­
bisher zur Verfügung gestellten Subventionen widrige Führung des Verzeichnisses über be­
wurde dem Bundesministerium für Inneres stellte Grundbuchsauszüge und auf die lücken­
nach Ablauf des Berichtsjahres mitgeteilt. hafte Erstellung mancher Buchstandsberichte 
Die Berichterstattung erfolgt daher im aufmerksam zu machen. Schließlich war noch 
nächsten Tätigkeitsbericht. darauf hinzuweisen, daß die Verhandlungs-
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protokolle im Verfahren vor einem Arbeits­
gericht bei einem Wert des Streitgegenstandes 
bis 1000 S gebührenfrei sind. 

30, 2. Beim Gefangenhaus waren haupt­
sächlich die Führung des Schlüsselvormerkes, 
der Fahrtenbücher, der Inventar- und Material­
aufschreibungen, ferner die mangelhafte Aus­
stattung mancher Rechnungsbelege sowie die 
schleppende Einbringung einiger Forderungen 
zu beanständen. Überdies wurde empfohlen, 
die Ergebnisse der vom Anstaltsleiter vor­
zunehmenden periodischen Kontrollen des 
landwirtschaftlichen Betriebes künftighin 
schriftlich festzuhalten sowie das gänzlich 
wertlose "Postscheckkontogegenbuch" und die 
abgeschlossene Ver/?icherung gegen Brand­
schaden im Hinblick auf den für den Bereich 
der staatlichen Verwaltung geltenden Grund­
satz der Nichtversicherung aufzulassen. 

30, 3. Dic bestehenden Unklarheiten in 
den Vorschriften über die Heranziehung von 
Eigengeldgutha ben der Gefangenen zum Straf­
kostenersatz anläßlich ihrer Entlassung be­
wogen den Rechnungshof, dem Bundesmini­
sterium für Justiz eine Neuregelung zu emp­
fehlen. Auch wurde dem Bundesministerium 
für Justiz die Herausgabe einer Weisung nahe­
gelegt, derzufolge künftighin die Staatsan­
wälte bei offensichtlich zu gering bemessenen 
Strafkostenersätzen von dem ihnen zustehen­
den Beschwerderecht Gebrauch zu machen 
haben. Schließlich wurde das Bundesmini­
sterium darauf aufmerksam gemacht, daß 
der zur Aufbewahrung der Gefangenhaus­
schlüssel und der Pistolen der Justizwache­
bediensteten bestimmte Schrank des Gefangen­
hauses Klagenfurt den Erfordernissen einer 
sicheren Verwahrung nicht entspricht und 
daß die Inventarverwa,ltung des Gefangen­
hauses bisher noch keiner kommissionellen 
Prüfung unterzogen worden war. 

30, 4. Das Landesgericht Klagenfurt hat 
den Bemängelungen und Anregungen des 
Rechnungshofes in vollem Umfang entsprochen. 
Ebenso hat das Bundesministerium für Justiz 
die erforderlichen Maßnahmen zum Teil be­
reits durchgeführt, zum Teil für die nächste 
Zeit in Aussicht gestellt. 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1963 

Bezirksgericht Schwechat 

31, 1. Bei der im vorjährigen Tätigkeits­
bericht, Abs. 29, erwähnten Einschau beini 
Bezirksgericht Schwechat wurde vor allem 
festgestellt, daß die Vorschriften über die 
Führung der Inventar- und Materialaufschrei­
bungen, der Verzeichnisse der Beweisgegen-
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stände, des Vormerkes über die Verwendung 
der Bestätigungshefte des Rechnungsführers, 
des Stampiglienverzeichnisses, des Postabhol­
buches, des Postaufgabebuches und der Ver­
zeichnisse der abgefertigten Zahlungsauffor­
derungen nicht immer beachtet wurden. Außer­
dem mußte auf die unzulängliche Aufbewah­
rung der Reserveschlüssel zu dem der Ur­
kundenhinterlegung und der Verwahrung des 
Kostenmarkenvorrates dienenden Behältnis 
sowie zur Handkasse des Gerichtskosten­
markenverkäufers sowie auf Mängel in der 
Verwaltung der Drucksorten, der Berechnung 
der Leistungszulage, der Überprüfung der 
dem Gericht angelasteten Postgebühren und 
der Behandlung einlangender Geldbeträge so­
wie darauf hingewiesen werden, daß in Ver­
lassenschaftssachen bei der Ermittlung des 
Reinvermögens die Kosten der Abhandlung 
eine Abzugspost bilden. Weiters war die 
mitunter säumige Überprüfung der an das 
Postsparkassenamt weitergeleiteten Schecks 
und Überweisungen zu beanständen und an 
die Vorschriften über die Evidenz versendeter 
Akten zu erinnern. Schließlich wurde emp­
fohlen, von der Möglichkeit der Umschreibung 
unübersichtlich gewordener Grundbuchsbände 
Gebrauch zu machen. 

31, 2. Die Feststellung, daß das Oberlandes­
gerichtspräsidium Wien den Sprengelgerichten 
empfohlen hatte, die bisher geführten Ver­
brauchsnachweise über das Brennmaterial auf­
zulassen und künftighin die verbrauchten 
Mengen nur von Zeit zu Zeit auf Grund von 
Schätzungen in den Materialkontoblättern 
auszubuchen, veranlaßte den Rechnungshof, 
das Präsidium darauf aufmerksam zu machen, 
daß eine solche Nachweisung völlig wertlos ist 
und der hiedurch bedingte kontrollose Zu­
stand die Gefahr von Unregelmäßigkeiten in 
sich birgt. 

31, 3. Das Bezirksgericht Schwechat hat die 
aufgezeigten Mängel abgestellt. Das Bundes­
ministerium für Justiz, das gleichwie der 
Rechnungshof die Führung von Verbrauchs­
nachweisen für unerläßlich hält, beauftragte 
das Oberlandesgerichtspräsidium Wien, die 
erforderlichen V crfügungen zu treffen. 

Kreisgericht. Bezirksgericht und 
Gefangenhaus Steyr 

32, 1. Beim Kreisgericht Steyr mußte ins­
besondere auf Mängel in der Führung der 
Amtsrechnung, der Kostenmarkenrechnung, 
der Register, der Inventar- und Material­
aufschreibungen, der Personalakten, der Ein­
laufstelle, der Verwahrungsstelle und der 
Amtsbücherei, ferner auf Mängel bei der Be­
rechnung der Leistungszulage und bei der 
Entwertung der Gerichtskostenmarken sowie 
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auf die unzulängliche Sicherung des Kassen­
raumes aufmerksam gemacht werden. Der 
Rechnungshof beanständete weiters die be­
stimmungswidrige Aufbewahrung der vor­
rätigen Bestätigungshefte und deren· vor­
zeitige Aushändigung an den Rechnungs­
führer, die schleppende Bereinigung des Geld­
buches von überjährigen Erlägen sowie die 
bedenkliche Zunahme des Fernsprechaufwandes 
und bemängelte, daß die ausgestellten Schecks 
und Überweisungen mitunter ungeprüft an 
das Postsparkassenamt weitergeleitet werden. 
Weiters wurde empfohlen, die Möglichkeit 
einer nachträglichen Einhebung von ursprüng­
lich für uneinbringlich erklärten Kosten des 
Strafverfahrens nicht außer acht zu lassen. 
Schließlich war noch an die Bestimmungen 
über die Evidenz versendeter Akten sowie 
an die den Richtern obliegende Verpflichtung 
zu erinnern, die Parteien am Schluß der 
Verhandlung zur Beibringung der Gebühren 
in Gerichtskostenmarken anzuleiten. 

32, 2. Die Einschau beim Bezirksgericht 
Steyr ergab insbesondere Mängel bei der Be­
stimmung der Gerichtsgebühren, der Be­
rechnung des Ganggeldes für Vollstrecker, 
der Behandlung von Armenrechtszeugnissen 
sowie der Führung des Vormerkes über die 
Verwendung der Quittungshefte für Voll­
strecker. Überdies mußte der Rechnungshof 
verlangen, die Vorschriften über die Aufnahme 
amtlicher Befunde künftighin zu beachten, 
das Rücklangen versendeterStreitakten laufend 
zu überwachen, die in bestimmten Fällen 
erforderliche Anlegung von Pflegschaftsbögen 
nicht zu versäumen und dem Antrag auf 
Erteilung des Armenrechtes nur bei Vorliegen 
eines für die betreffende Rechtssache ausge­
stellten Armenrechtszeugnisses stattzugeben. 
Auch wurde auf die Möglichkeit der Umschrei­
bung unübersichtlich gewordener Grundbuchs­
bände sowie darauf aufmerksam gemacht, 
daß die Stempelmarken vorschriftsgemäß ent­
wertet werden müssen. 

32, 3. Beim Gefangenhaus wurde neben 
verschiedenen Abweichungen von der vor­
schriftsmäßigen Führung der Inventar- und 
Materialaufschreibungen und des Schlüssel­
verzeichnisses festgestellt, daß dem Brand­
schutz bisher nicht die nötige Beachtung 
geschenkt worden war. Weiters mußte ersucht 
werden, entbehrliche Bargeldbestände auf das 
eigene Postscheckkonto einzuzahlen, die lau­
fenden Lebensmittellieferungen an das Ge­
fangenhaus künftighin jährlich im Wege einer 
beschränkten Ausschreibung zu vergeben, für 
eine gesicherte Verwahrung der Gefangenhaus­
schlüssel und Dienstwaffen zu sorgen, un­
brauchbare Dienstwaffen auszuscheiden und 
die Munitionsbestände sorgfältiger zu ver-

walten. Eine weitere Empfehlung betraf die 
Verbesserung des Schutzes des Aufsichts­
personals sowie Maßnahmen zur Erschwerung 
von Fluchtversuchen der Häftlinge. 

32, 4. An das Bundesministerium für Justiz 
trat der Rechnungshof mit dem Ersuchen 
heran, neue Fahrtenbücher herauszugeben, 
die den von der Staatsdruckerei aufgelegten 
Vordrucken entsprechen, weiters das Gefangen­
haus Steyr ehestens mit einwandfrei funktionie­
renden Dienstpistolen auszurüsten, die auch 
für die Waffen des Justizwachekörpers gelten­
den Bestimmungen des Beschußgesetzes zu 
beachten, für die Schießausbildung der Be­
amtenschaft des Gefangenhauses Steyr zu 
sorgen, eine Dienstvorschrift über die Ver­
wahrung, Pflege und Ausweishaltung der 
Dienstwaffen herauszugeben und die vom 
Bundesministerium für Finanzen erlassene 
Kassensicherungsvorschrift nunmehr auch 
für den Bereich der Justizanstalten einzu­
führen. Außerdem hat der Rechnungshof 
das Bundesministerium für Justiz an den 
vom Magistrat Steyr bereits vor Jahren an­
geordneten Einbau einer Blitzschutzanlage in 
das Gefangenhaus Steyr erinnert und ersucht, 
die Rückzahlung einer zu Unrecht flüssig­
gemachten Sonderzulage (Pauschalgebühr) zu 
veranlassen. Das Präsidium des Oberlandesge­
richtes Linz wurde darauf aufmerksam gemacht, 
daß die Inventarverwaltung des Kreisgeri.chtes 
Steyr bisher noch nie kommissionell über­
prüft worden ist. 

32, 5. Sowohl die geprüften Dienststellen 
als auch das Bundesministerium für Justiz und 
das Präsidium des Oberlandesgerichtes Linz 
haben sich ausführlich zu den Einschau­
ergebnissen geäußert und die Verwirklichung 
der Anregungen des Rechnungshofes in Aus­
sicht gestellt. 

Frauenstrafanstalt 
Schwarzau am Steinfeld 

33, 1. In der Frauenstrafanstalt Schwarzau 
am Steinfeld wurde festgestellt, daß bei der 
Verteilung der Schlüssel zum Kassenbehältnis 
(Gegensperre ) die einschlägigen Vorschriften 
nicht immer beachtet werden. Der Rechnungs­
hof mußte ferner darauf hinweisen, daß die 
Hinterlegung ungebuchter Empfangsbestäti­
gungen (Bons) anstelle von Bargeld im Kassen­
behältnis unstatthaft ist. Die Wahrnehmung, 
daß die Abmachungen mit einer Firma, für 
die laufend Häftlingsarbeiten geleistet werden, 
sowie mit der Anstaltsärztin, die die Betreuung 
der Gefangenen besorgt, bloß mündlich ge­
troffen worden waren, bewog den Rechnungs­
hof zu der Empfehlung, schriftliche Verträge 
abzuschließen. Weiters war auf den mangel­
haften Brands chutz , auf die bedenkliche Zu­
nahme des Fernsprechaufwandes sowie darauf 
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aufmerksam zu machen, daß zur Benützung 
privater Rundfunkgeräte im Bereich der Bun­
des dienststellen eine Genehmigung des zu­
ständigen Ministeriums erforderlich ist. Die 
Feststellung, daß der Bedarf an Fleisch- und 
Wurstwaren bisher immer bei denselben Fir­
men gedeckt wurde, nahm der Rechnungshof 
zum Anlaß, der Anstaltsleitung nahezulegen, 
künftighin diese Lieferungen jährlich im Wege 
einer beschränkten Ausschreibung zu ver­
geben. Ferner wurde auf Verstöße gegen die 
vorschriftsmäßige Verwahrung und Evidenz 
der den Gefangenen abgenommenen Kleidungs­
stücke und sonstigen Habseligkeiten (Effekten) 
hingewiesen und die Bereinigung des Haupt­
magazins von überschüssigen Lagerbeständen 
sowie die Auflassung überflüssiger Inventar­
aufschreibungen empfohlen. 

33, 2. Die Überprüfung der Sicherheits­
vorkehrungen veranlaßte den Rechnungshof, 
bei der Anstaltsleitung eine Reihe baulicher 
und organisatorischer Maßnahmen anzuregen. 

25 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 
Unterricht 

a) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1961 

Salzburger Festspielfonds 

34, 1. Bei der auf Ersuchen des Landes­
hauptmannes für Salz burg im Jahre 1961 
vorgenommenen Prüfung der Gebarung des 
Salzburger Festspielfonds mußte vor allem 
bemängelt werden, daß die Befugnisse und 
Verantwortlichkeiten der einzelnen Organe 
der Fondsverwaltung nicht festgelegt und 
gegenseitig abgegrenzt sind. In der Praxis 
wurde ein Teil der nach den Vorschriften 
des § 13 des Festspiel-FOndsgesetzes, BGBL 
Nr. 147/1950, dem Präsidenten obliegenden 
Geschäfte in künstlerischer Hinsicht vom 
Generalsekretär und, was die laufende Ver­
waltung anlangt, vom Vorstand der Buch­
haltung besorgt. 

34, 2. Der Rechnungshof verlangte eine 
33, 3. Die Anstaltsleitung hat zu den Be- klare Regelung der Zuständigkeit für die 

mängelungen und Anregungen des Rech- Vornahme von Bestellungen, den Abschluß von 
nungshofes erst nach dreimaliger Betreibung Verträgen, die Anweisung von Zahlungen 
Stellung genommen und ist überdies auf die usw. Insbesondere bestand er auf strenge 
Vorschläge zur Verbesserung der Sicherheits- Trennung der Buchhaltungsgeschäfte von den 
vorkehrungen nicht eingegangen. Die An- Kassengeschäften. 
gelegenheit wird daher weiterverfolgt. 

34, 3. Die vom Kuratorium genehmigten 
33, 4. Die Feststellung, daß schon beim Jahresvoranschläge wurden meist so groß­

Umbau des ehemaligen Schloßgebäudes in zügig erstellt, daß die auf Grund derselben 
eine Strafanstalt auf die erforderlichen Sicher- festgesetzten VorschuBleistungen auf den zu 
heitsvorkehrungen nicht genügend Bedacht erwartenden Betriebsabgang den tatsächlichen 
genommen wurde, veranlaßte den Rechnungs- Betriebsabgang weit übersteigen. Der Über­
hof, auch dem Bundesministerium für Justiz hang betrug beispielsweise im Rechnungs­
eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen zu jahr 1960 rund 15% des tatsächlichen Ab­
machen. Weiters machte der Rechnungshof ganges. Der Rechnungshof wies darauf hin, 
das Ministerium darauf aufmerksam, daß das daß dem Bund und den drei anderen Rechts­
Ausmaß der den Benützern der Dienstwoh- trägern (Land Salzburg, Landeshauptstadt 
nungen in den aus Mitteln des Justizressorts Salzburg sowie Fremdenverkehrsförderungs-

I errichteten drei Beamtenhäusern der Frauen- fonds des Landes Salzburg) dadurch vorzeitig 
strafanstalt Schwarzau gewährten Mietzins- Geld entzogen wird und daß sich in der Kasse 
ermäßigungen in den einschlägigen Vorschrif- des Festspielfonds Geld ansammelt, das nicht 
ten nicht gedeckt ist. Sc,hließlich wurde dem oder nicht sogleich benötigt wird und mit 
Ministerium nahegelegt, den in der Frauen- Rücksicht auf die Höhe der Beträge zur Bil­
strafanstalt Schwarzau befindlichen, seit Jahren dung von Reserven verleitet. Er ersuchte, 
unbenützten Röntgenapparat sowie die seiner- bei der Erstellung des Jahresvoranschlags 
zeit für erkennungsdienstliehe Arbeiten ange- und der Festsetzung der Höhe der Vorschuß­
schafften, aber bisher noch nie verwendeten leistungen in Hinkunft weniger großzügig zu 
photographischen Geräte im Sachgüteraus- verfahren. 
tausch einer geeigneten Verwendung zuzu­
führen. 

33, 5. Das Bundesministerium für Justiz 
hat den Anregungen des Rechnungshofes im 
allgemeinen entsprochen. Über das Ausmaß der 
gewährten Mietzinsermäßigungen und die 
Zweckmäßigkeit der angeschafften Photo­
geräte ist noch ein Schriftwechsel im Gange. 

34, 4. In der Bilanz 1960 war unter diesen 
Reserven eine Rücklag"e von 1 Mill. S für den 
Umbau der Unterbühne des alten Festspiel­
hauses ausgewiesen. Diese Rücklagenbildung 
beanstandete der Rechnungshof mit dem 
Hinweis darauf, daß der Festspielfonds laut 
des mit der Stadtgemeinde Salzburg abge­
schlossenen Mietvertrages nicht verpflichtet 
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ist, für bauliche Umgestaltungen aufzukom­
·men. 

34, 5. Eine weitere Reserve besteht in 
der Form einer Rücklage für "Ausstattungen", 
deren Bildung nicht erforderlich erscheint, weil 
infolge der Verpflichtung der erwähnten Kör­
perschaften zur Bedeckung eines allfälligen 
Betriebsabganges eine besondere weitergehende 
Vorsorge entbehrlich erscheint. 

34, 6. Im Jahre 1960 wurden zu den Auf­
führungen 'der Festspiele nicht weniger als 
11.318 Freikarten ausgegeben, die einen Wert 
von 2,358.680 S, d. s. rund 17Y2% der 
gesamten Einnahmen aus dem Kartenverkauf, 
repräsentierten. Ein weiterer Einnahmenaus­
fall von 207.410 S ergab sich aus dem 
Verkauf von 2086 Karten zum Regiepreis 
von 15 S. Der Rechnungshof ersuchte, 
mit der Ausgabe von Freikarten und er­
mäßigten Eintrittskarten zurückhaltender zu 
sein, insbesondere wenn es sich um Auf­
führungen handelt, die voraussichtlich aus­
verkauft werden können. Er trat dafür ein, 
daß alle Freikarten und ermäßigten Eintritts­
karten zentral durch das Kartenbüro des 
Fonds ausgegeben und bei Nichtbehebung 
innerhalb einer bestimmten Frist dem all­
gemeinen Verkauf zugeführt werden. 

34, 7. Da alle Karten für die General­
proben von Veranstaltungen einheitlich zum' 
Regiepreis von 15 S abgegeben wurden, 
lud der Rechnungshof die Fondsverwaltung 
ein, die Eintrittspreise auch für General­
proben nach Platzkategorien abzustufen und 
angemessen zu erhöhen. 

34, 8. Ferner wurde bemängelt, daß der 
Generalsekretär aus steuerlichen Gründen als 
Angehöriger des Regiepersonals geführt wird, 
obwohl er ganzjährig beschäftigt wird, mit 
keinen Regieaufgaben betraut ist, sondern 
im wesentlichen mit der Gewinnung von 
Mitwirkenden und der Vorbereitung des Pro­
gramms der Festspiele betraut ist. Der Rech­
nungshof ersuchte, ihn - ebenso wie es beim 
Präsidenten der Fall ist - als Angehörigen 
des "ständigen V erwaltungspcrsonals" zu be­
handeln. 

34, 9. Weiters setzte sich der Rechnungshof 
aus Ersparungsgründen für die Zusammen­
legung der bei den getrennt für das alte und 
neue Festspielhaus eingerichteten Hausver­
waltungen ein. 

34, 10. Im Jahre 1960 wurde für die Fest­
spiele ein Mitglied der Wiener Staats oper für 
ein Honorar von 17.000 S für ein bestimmtes 
Stück engagiert. Da der Autor des betreffen­
den Stücks eine andere Besetzung verlangte, 

mußte der Fonds das Honorar für zwei Künst­
ler bezahlen, von denen nur einer auftrat. 
Der Rechnungshof nahm diesen Fall zum 
Anlaß, um der Fondsverwaltung ein plan­
mäßigeres Vorgehen zu empfehlen. 

34, 11. Ferner kritisierte der Rechnungs­
hof, daß im Jahre 1961 an der Bühnenein­
richtung durch unsachgemäße Bedienung durch 
das Bühnenpersonal beachtliche Schäden ent­
standen, obwohl im Jahr vorher ein technischer 
Bediensteter der Staatsoper mit einer Gage 
von 40.000 S pro Saison zum technischen­
Direktor und Leiter des Bühnen- und Be­
leuchtungswesens bestellt worden war. 

34, 12 .. Für die Neuinszenierung des "Jeder­
mann" im Jahre 1961 betraute der Regisseur 
einen Kostüm bildner in Hollywood mit dem 
Entwurf der Kostüme. Die Entwürfe wurden 
mit solcher Verspätung geliefert, daß die 
Kostüme in den mit Arbeit bereits vollaus­
gelasteten Kostümwerkstätten des Fonds nicht 
mehr angefertigt werden konnten und auch 
keine inländische Firma dafür zu gewinnen 
war. Die Kostümanfertigung mußte daher 
an Firmen in München und Berlin vergeben 
werden, wodurch Mehrkosten von rund 
400.000 S entstanden. Der Rechnungshof 
beanstandete, daß die Vergebung der Ent­
würfe dem' Regisseur überlassen worden war 
und dem Kostümbildner trotz verspäteter 
Erfüllung seiner Verpflichtung das verlangte 
Honorar voll ausbezahlt wurde. 

34, 13. Zur Kostümherstellung selbst war 
auszustellen, daß vielfach sogar für die Ko­
stüme der Statisten zu kostspielige Materia­
lien, wie Samt, Seide, Leder u. a. m., ver­
wendet wurden und daß von der Möglichkeit 
der Wiederverwendung oder Umarbeitung 
schon vorhandener Materialien und Kostüm­
bestände kaum Gebrauch gemacht wurde. 
Infolge laufenderNeuanfertigungen sind für 
ein und dasselbe Werk oft mehrere Aus­
stattungsgarnituren vorhanden, die so gut 
wie gar nicht benützt werden. 

34, 14. Schließlich wies der Rechnungshof 
auf den von Jahr zu Jahr steigenden Zu­
wendungsbedarf des Festspielfonds hin. Dieser 
betrug im Spieljahr 1955/56: 31 %, 1956/57: 
43%, 1957/58: 49%, 1958/59: 50% und 1959/ 
60: 51 %. Für den allfälligen jährlichen 
Abgang haben nach dem Gesetze der Bund, 
das Land Salzburg, die Landeshauptstadt 
Salzburg sowie der Fremdenverkehrsförde­
rungsfonds des Landes Salz burg zu bestimmten 
Teilen aufzukommen. Sie sind verpflichtet, 
Vorschüsse zu leisten, deren Höhe und Fällig­
keit das Kuratorium des Fonds auf Grund 
des genehmigten Jahresvoranschlags fest-
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setz~. Der Rechnungshof gab zu bedenken, 
daß es Steuergelder sind, aus welchen die von 
Jahr zu Jahr wachsenden Abgänge des Fonds 
gedeckt werden müssen. 

34, 15. Das Direktorium des Salzburger 
Festspielfonds hat den Bemängelungen und 
Anregungen des Rechnungshofes fast durch­
wegs Rechnung getragen und die erforder­
lichen Abhilfemaßnahmen getroffen. Die 
Rücklage für den Umbau der Unterbühne 
des alten Festspielhauses versuchte die Fonds­
verwaltung damit zu rechtfertigen, daß die 
Baupolizei den Umbau dringend verlangt, 
die Stadtgemeinde Salz burg als Eigentümerin 
des Hauses sich aber nicht bereit erklärt 
habe, ihn zu finanzieren. 

34, 16. In einem gesonderten Schreiben 
hat der Rechnungshof das Bundesministerium 
für Finanzen darauf aufmerksam gemacht, 
daß das Finanzamt Salzburg im Jahre 1960 
mit dem Festspielfonds eine Vereinbarung 
traf, wonach 20 % der Honorare von be­
schränkt steuerpflichtigen Mitwirkenden als 
Aufenthaltskosten, Diäten und Reiseaufwand 
anerkannt und steuerfrei ausbezahlt werden. 

34, 17. Der Rechnungshof wies darauf 
hin, daß diese Vereinbarung der gesetzlichen 
Grundlage entbehrt, und bemängelte ferner, 
daß die den ausländischen Mitwirkenden aus­
bezahlten Reisekostenersätze überhaupt nicht 
besteuert wurden. 

34, 18. Weiters hat der Rechnungshof 
festgestellt, daß den unbeschränkt steuer­
pflichtigen Mitwirkenden ein Werbungskosten­
pauschale von 50% der Bruttobezüge ab­
züglich des normalen Werbungskostenpauscha­
les von 273 S monatlich gewährt und außer­
dem diesen Personen zusätzlich zu ihren 
Honoraren die Reisekosten ersetzt wurden, 
die gemäß § 19 Abs. 2 Ziff. 2 des EStG. 1953 
nicht zu den Einkünften aus nichtselb­
ständiger Arbeit gehören. Das zugebilligte 
Werbungskostenpauschale ist zu hoch, da 
es unterstellt, daß die Mitwirkenden die 
ihnen erwachsenden Reisekosten aus ihren 
Honoraren zu bestreiten haben; ohne einen 
Ersatzanspruch stellen zu können. 

34, 19. Schließlich stellte der Rechnungshof 
fest, daß einige Personen an Stelle des Reise­
kostenersatzes relativ hohe Reisepauschalien 
erhielten, die ebenfalls unversteuert blieben. 
Diese pauschalen Spesenersätze werden zu 
Unrecht steuerfrei belassen, da dem Salz­
burger Festspielfonds die Eigenschaft einer 
öffentlichen Kasse im Sinne des § 3 Abs. 1 
Ziff. 7 EStG. 1953 nicht zukommt, und er 
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daher zu dieser Vorgangsweise nicht berech­
tigt war. Überdies wies der Rechnungshof 
darauf hin, daß· diese Pauschalien gemäß 
§ 11 Abs. 1 des Kinderbeihilfengesetzes, 
BGBL Nr. 31/1950 in der geltenden Fassung, 
in die Bemessungsgrundlage für die Dienst­
geberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Kinder­
beihilfen einzubeziehen sind. 

34, 20. Das Bundesministerium für Finan­
zen hat hinsichtlich der aufgegriffenen steuer­
lichen Angelegenheiten das Erforderliche ver- . 
anlaßt. 

b) Sonstige Prüfungen 

Wiener Ronzerthausgesellschaft 

35. Die Ausarbeitung des Berichtes über die 
im Jahre 1962 bei der Wiener Konzerthaus­
gesellschaft durchgeführte Einschau (Tätig­
keitsbericht 1962, Abs. 31) wurde durch 
weitere Erhebungen verzögert. Nach Ein­
langen der Stellungnahme wird über das 
Ergebnis dieser Einschau in einem Nachtrag 
zu diesem Tätigkeitsbericht berichtet werden. 

Bundes·Heim- und 
Sportverwaltung 

36. Die Auswertung der Ergebnisse der 
Einschau bei der Bundes-Heim- und Sport­
verwaltung (Tätigkeitsbericht 1962, Abs. 32) 
konnte erst im Jahre 1964 abgeschlossen 
werden. Auch über diese Einschau kann 
daher erst in einem Nachtrag zum vorliegenden 
Tätigkeitsbericht berichtet werden. 

Bundestheaterverwaltung ; 
Staatsoper nnd Burgtheater; 

Überprüfung von Biihnendienst· 
verträgen nach dem Schauspieler­

gesetz, BGBI. Nr. 441jl!l22 

37, 1. Auf Ersuchen des Bundesministers 
für Unterricht wurde im Berichtsjahr die 
Gebarung der Bundestheaterverwaltung, der 
Staatsoper und des Burgtheaters geprüft. 
Die Prüfungsergebnisse wurden dem Bundes­
ministerium für Unterricht mitgeteilt; die 
Frist zur Stellungnahme war aber im Zeit­
punkt des Redaktionsschlusses noch nicht 
abgelaufen, so daß über das Ergebnis dieser 
Einschau erst in einem Nachtrag zu diesem 
Tätigkeitsbericht Mitteilung gemacht werden 
kann. 

37, 2. Gleichwohl hatte die Prüfung des 
Rechnungshofes bereits den Erfolg, daß das. 
Bundesministerium für Unterricht beim Bun­
deskanzleramt die Nachprüfung aller Bühnen­
dienstverträge für jenes im Regie- und szeni­
schen Hilfsdienst der Bundestheater stehende 
Personal beantragt hat, das nicht ausschließ­
lich mit künstlerischen Agenden befaßt ist. 
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Tierärztliche Hochschule; Lehr­
und Forschungsgut Merkenstein 

38. Das Prüfungsergebnis konnte der im 
Jahre 1963 geprüften Stelle nicht mehr im 
Berichtsjahr mitgeteilt werden. Daher kann 
die Berichterstattung erst im nächsten Tätig­
keitsbericht erfolgen. 

Universitätsturnanstalt Wien 

39. Ebenso können die Ergebnisse der 
bei der Universitätsturnanstalt Wien gegen 
Ende 1963 begonnenen und im Jänner 1964 
abgeschlossenen Einschau erst im nächsten 
Tätigkeitsbericht besprochen werden. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung 

a) Prüfungs ergebnisse aus dem 
Jahre 1962 

Bundesministerium 
für soziale Verwaltuug; 
Förderungsbeiträge, 
Kapitel 15 Titel i 
(Volksgesundheit) 

40, 1. Zum Tätigkeitsbericht 1962, Abs. 37, 
ist nachzutragen, daß das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung nach wie vor auf dem 
Standpunkt steht, daß es zur Förderung von 
Sportveranstaltungen zuständig sei, weil unter 
den Begriff "Volksgesundheit" (RGBL 297/ 
1918) auch die körperliche Ertüchtigung der 
nicht mehr schulbesuchenden Jugend falle 
und dieser Begriff sich nach den Entschei­
dungsgründen des Erkenntnisses des Ver­
fassungsgerichtshofes, Slg. 3650, mit dem 
Kompetenztatbestand " Gesundheitswesen" 
(Art. 10 Abs. 1 Z. 12 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes) decke. 

40, 2. Der Rechnungshof mußte dieser 
Auffassung entgegenhalten, daß sich das 
zitierte Erkenntnis lediglich· auf das Strahlen­
schutzgesetz und nicht auch auf das Sport­
wesen bezieht und daß die Sportförderungs­
maßnahmen des Ministeriums einschließlich 
der sportärztlichen Förderungsmaßnahmen 
überdies der gemäß Art. 18 Abs. 1 B.-VG. 
erforderlichen gesetzlichen Regelung entbehren. 

Bundesministerium 
für soziale Verwaltung; 
Kapitel 15 Titel 1 (Sachaufwand) 

41, 1. Die im Abs. 38 des Tätigkeitsberichtes 
1962 angeschnittenen, damals noch nicht 
ausgetragenen Fragen wurden im Berichtsjahr 
weiterbehandelt. 

41, 2. Zu Abs. 38, 2 gab das Bundesmini­
sterium für soziale Verwaltung bekannt, daß 
die Personenkraftwagen der Zentralstelle von 6 
auf 5 reduziert wurden. 

41, 3. Dem Ersuchen des Rechnungshofes, 
den Systemisierungsplan der Kraftfahrzeuge 
des :Ministeriums den tatsächlichen Erforder­
nissen anzupassen (Abs. 38, 8), wurde bisher 
noch nicht Rechnung getragen. 

41, 4. Der Empfehlung, den Umfang der 
"Amtlichen Nachrichten" einzuschränken 
(Abs. 38, 9), hat das Bundesministerium 
nur zum Teil entsprochen. Der Rechnungshof 
wird diese Frage daher weiterhin im Auge 
behalten. 

41, 5. Hinsichtlich der Verwendung- von 
Mitteln der Produktiven Arbeitslosenfürsorge 
und des Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds 
zur Subventionierung des Institutes für Bau­
forschung in Wien (Abs. 38, 10) vertrat das 
Ministerium die Auffassung, daß diese Maß­
nahme sowohl durch die Bestimmungen des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958 als auch 
durch die Statuten des Bundes-W ohn- und 
Siedlungsfonds gedeckt sei. Der Rechnungs­
hof konnte sich den rechtlichen Argumenten 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
jedoch nicht anschließen. 

41, 6. Zu den Feststellungen des Rechnungs­
hofes betreffend die Dienstreisen (Abs. 38, 
11-13) teilte das Ministerium mit, daß es 
insbesondere hinsichtlich der Notwendigkeit 
von Dienstreisen und der Anzahl der Teil­
nehmer den Intentionen des Rechnungshofes 
zu entsprechen bestrebt ist und künftig auch 
regelmäßig Reiseberichte verlangen wird. 

Landesarbeitsamt für das 
Burgenland in Eisenstadt und 
Arbeitsämter in Oberwart und 

Stegersbach 

42, 1. Im Burgenland bestehen das Landes­
arbeitsamt in Eisenstadt sowie die Arbeits­
ämter in Eisenstadt, Mattersburg, Neusiedl 
am See, Oberpullendorf, Oberwart und Stegers­
bach mit der Zweigstelle in GÜssing. Da auf 
Grund des § 55 des Behörden-Überleitungs­
gesetzes, BGBL Nr. 94/1945, die Gauarbeits­
ämter als Landesarbeitsämtcr und die Ar­
beitsämter als solche bestehen blieben, vor 
Inkrafttreten des Behörden-Überleitungsge­
setzes aber lediglich in Eisenstadt ein selb­
ständiges Arbeitsamt eingerichtet war, mußte 
der Rechnungshof darauf hinweisen, daß 
für die übrigen Ämter im Burgenland die 
gemäß Art. 18 Abs. 1 B.-VG. erforderliche 
gesetzliche Grundlage fehlt. Das Bundes­
ministerium gab hiezu bekannt, daß eine 
rechtliche Grundlage für die Errichtung von 
Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern im 
Entwurf eines neuen Vermittlungsgesetzes 
vorgesehen ist. 
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42, 2. Bei sämtlichen Ämtern der Arbeits­
verwaltung im Burgenland waren im Jahre 
1946 120, 1952 91, 1961 132 und 1962 124 Be­
dienstete tätig. Das Personal hat sich demnach 
seit 1952 beträchtlich vermehrt, obwohl die 
Zahl der unterstützten und vorgemerkten 
Arbeitsuchenden sowie die Zahl der Arbeitsver­
mittlungen wesentlich zurückging. Besonders 
bei den Arbeitsämtern in Oberwart und 
Stegersbach sowie bei der Zweigstelle in 
Güssing erwiesen sich die Personalstände als 
überhöht. Der Rechnungshof regte daher 
an, in den nächsten Jahren frei werdende 
Dienstposten nicht wieder zu besetzen. Um 
weiteres Personal einzusparen, empfahl der 
Rechnungshof ferner eine Verringerung der 
bestehenden Zahlstellen sowie die Auflösung 
oder Zusammenlegung kleinerer Ämter. 

42, 3. Hiezu teilte das Bundesministerium 
mit, daß es schon von sich aus den Soll-Stand 
der Arbeitsämter im Burgenland auf Grund 
des natürlichen Abganges von 130 Dienst­
posten im Jahre 1962 auf 126 im Jahre 1963 
reduziert habe. Es werde die Entwicklung 
weiter im Auge behalten und frei gewordene 
Dienstposten nur dann wieder besetzen, wenn 
dies zur Fortführung eines geordneten Dienst­
betriebes notwendig ist. Im besonderen will 
das Bundesministerium - gleichbleibenden 
Arbeitsanfall vorausgesetzt - den Personal­
stand des Arbeitsamtes Oberwart um zwei und 
jenen des Arbeitsamtes Stegersbach einschließ­
lich der Zweigstelle Güssing um drei Dienst­
posten senken. 

42, 4. Im Bereiche des Landesarbeitsamtes 
Burgenland wurden im Jahre 1956 bei einem 
Höchststand von rund 20.000 vorgemerkten 
Arbeitsuchenden 42 Gemeinden und im Jahre 
1962 bei einem Höchststand von rund 14.000 
vorgemerkten Arbeitsuchenden 58 Gemeinden 
als Zahlstellen gemäß § 55 Abs. 1 AIVG. 1958 
herangezogen. Da durch die Vermehrung der 
Zahlstellen auch mehr Personal abgestellt 
werden muß, wächst der Aufwand an Reise­
kosten und Mehrdienstleistungsentschädigun­
gen; der Rechnungshof ersuchte daher, neue 
Zahlstellen nur im Falle wirklichen Bedarfes 
einzurichten. Das Landesarbeitsamt wurde 
hierauf vom Bundesministerium angewiesen, 
darauf zu achten, daß Zahlstellen nur aufrecht­
erhalten werden sollen, insoweit dies notwen­
dig ist, und zumindest während der Sommer­
monate die Einstellung bestimmter Zahlstel-
len zu veranlassen. . 

42, 5. Zum Zwecke der Umschulung, Nach­
schulung und beruflichen Fortbildung von 
burgenländischen Arbeitskräften nimmt das 
Landesarbeitsamt auf Grund von im Erlaß-
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wege herausgegebenen Richtlinien des Bundes­
ministeriums entweder geeignete Schulungs­
einrichtungen durch Übernahme von Kurs­
beiträgen in Anspruch oder gewährt Umschu­
lungsprämien für betriebliche Einzel- oder 
Gruppenschulungen. Für Betriebsschulungen 
kommen grundsätzlich nur unterstützte Ar­
beitslose, ausnahmsweise aber auch nicht­
unterstützte vorgemerkte Arbeitslose in Be­
tracht. Darüber hinaus werden in die Schu­
lungsmaßnahmen auch Arbeitskräfte einbe­
zogen, die vor Schulungsbeginn in einem 
anderen Betrieb als sogenannte Pendler be­
schäftigt waren. Der Rechnungshof wies 
darauf hin, daß die Richtlinien nicht gehörig 
kundgemacht wurden und die Förderung von 
nichtunterstützten Arbeitslosen sowie von 
Pendlern mit dem Gesetz über die Arbeits­
vermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 
16. Juli 1927, DRGBl. I S.187 (AVAVG.), 
nicht in Einklang steht. Das Bundesmini­
sterium vertrat die Ansicht, daß bei exten­
siver Auslegung der Bestimmungen des 
A VA VG. sämtliche Schulungsmaßnahmen durch 
dieses Gesetz gedeckt seien. Im übrigen soll 
für die vorläufig nur im Erlaß wege geregelten 
Schulungsmaßnahmen die erforderliche gesetz­
liche Grundlage geschaffen werden. 

42, 6. Um die Stillegung der Kohlenpro­
duktion der Tauchener Kohlen-Industrie AG. 
zu vermeiden, geWährte das Bundesministe­
rium in den Jahren 1962 und 1963 aus Mitteln 
der produktiven Arbeitslosenfürsorge Beihil­
fen von insgesamt rund 2,780.000 S. Bei diesen 
Förderungsmaßnahmen ist vor allem aufgefal­
len, daß im Widerspruch· zu den Durchfüh­
rungsbestimmungen zum Arbeitslosenversiche­
rungsgesetz - ausgenommen die Angestell­
ten - sämtliche im Betrieb beschäftigten 
Arbeitskräfte in die Förderung einbezogen 
wurden. Darüber hinaus. waren diese Arbeits­
kräfte nicht - wie es das Gesetz vorsieht -
bereits als arbeitslos gemeldet. Da schließlich 
im Jahre 1962 dem Unternehmen auch auf 
Grund des Bergbauförderungsgesetzes zu 
Lasten des Kap. 20 eine Überbrückungshilfe 
in der Höhe von 2 Mill. S gewährt wurde, 
empfahl der Rechnungshof, bei künftigen 
Förderungsmaßnahmen darauf zu achten, ob 
nicht ein Förderungswerber für denselben 
Zweck Bundesmittel auch von anderen Res­
sorts erhält. Das Bundesministerium begrün­
dete die Einbeziehung aller Arbeitskräfte 
in die Beihilfengewährung mit der Gefährdung 
sämtlicher Arbeitsplätze. Weiters gab es 
bekannt, daß auch die Förderung von Arbeits­
kräften, die noch nicht im Bezug der Unter­
stützung stehen, gesetzlich untermauert wer­
den soll und daß infolge der offensichtlich zu 
geringen Mittel für Bergbauförderungszwecke 
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eine zusätzliche Förderung aus Mitteln der 
produktiven Arbeitslosenfürsorge unbedingt 
erforderlich war. 

Landesinvalidenamt für Tirol 

43, I. Bei Durchsicht der Versorgungsakte 
des Landesinvalidenamtes für Tirol machte 
der Rechnungshof wiederholt die Feststellung, 
daß die für Nachuntersuchungen festgesetzten 
Termine nicht eingehalten werden; er ersuchte 
daher dieses Amt, für eine fristgerechte Vor­
nahme der Nachuntersuchungen zu sorgen. 

43, 2. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung nahm diese Feststellungen zum 
Anlaß, alle Landesinvalidenämter anzuweisen, 
die amtswegig festgelegten Termine für Nach­
untersuchungen genau zu beachten. Für die 
Erstreckung eines solchen Termins wird in 
Hinkunft der leitende Arzt des Landesinvaliden­
amtes eine ausreichende Begründung zu geben 
haben, welche im Akt festzuhalten ist. 

43, 3. Das Landesinvalidenamt für Tirol 
hat bei Berechnung der Abfertigung im Fall 
der Wiederverehelichung von Witwen (§ 38 
Abs.1 KOVG 1957) auch die Sonderzahlung 
gemäß § 109 Abs. 2 KOVG berücksichtigt. 
Der Rechnungshof mußte das Ministerium 
darauf aufmerksam machen, daß diese Praxis 
im Gesetze keine Deckung findet, und verwies 
auf das Erkenntnis des Verwaltungsgerichts­
hofes vom 15. September 1961, Zl. 671/59. 

43, 4. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung teilte in seiner Stellungnahme 
zu dieser Frage mit, daß es bemüht sein werde, 
eine Ergänzung des § 38 KOVG in die Wege 
zu leiten, durch die klargestellt werden soll, 
daß die in den Sonderzahlungen enthaltene 
Witwengrundrente bei der Berechnung des 
Abfertigungsbetrages zu berücksichtigen ist. 

43, 5. Bei der Rückforderung ungebühr­
licher Leistungen berücksichtigt das geprüfte 
Landesinvalidenamt wohl die in § 54 Abs. I 
KOVG angeführten Geldleistungen, jedoch 
nicht auch allfällige Sachleistungen (z. B. 
orthopädische Versorgung). Der Rechnungs­
hof steht jedoch auf dem Standpunkt, daß 
in die Berechnung des Rückersatzes alle zu 
Unrecht erhaltenen Leistungen - also auch 
die ungebührlichen Sachleistungen - einzu­
beziehen sind. Das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung wurde ersucht, das Er­
forderliche zu veranlassen. 

43, 6. . Das Ministerium will bezüglich der 
Rückforderung von zu Unrecht erbrachten 
Sachleistungen eine entsprechende N ovellie­
rung der zitierten Bestimmung des KOVG 
in Erwägung ziehen. 

43, 7. Gemäß § 99 KOVG sind die Landes­
invalidenämter verpflichtet, die Empfänger 

von Zusatz- und Elternrenten sowie von 
Witwen- und Waisenbeihilfen alljährlich zur 
Abgabe einer Erklärung über ihre Einkommens­
verhältnisse aufzufordern. Diese "Erklärungs­
aktionen" verursachen einen erheblichen Auf­
wand an Zeit, Kanzleimaterial und Post­
gebühren. Da die Ergebnisse jedoch in keinem 
Verhältnis zu dem Aufwand stehen, stellte 
der Rechnungshof eine N ovellierung der 
zitierten Gesetzesbestimmung zur Erwägung, 
die es erlauben würde, die Erklärungsaktionen 
in längeren Zeitintervallen durchzuführen. 

43, 8. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung pflichtete im Hinblick auf den 
erforderlichen Kosten- und Arbeitsaufwand 
der Anregung des Rechnungshofes voll bei. 
Eine entsprechende Änderung der zitierten 
gesetzlichen Bestimmung soll in die Wege 
geleitet werden. 

43, 9. Der Rechnungshof mußte beim ge­
prüften Landesinvalidenamt feststellen, daß die 
Schiedskommission bei der Zuerkennung der 
aufschiebenden Wirkung gemäß § 30 Abs. 2 
des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1952 groß­
zügig vorgeht. 

43, 10. Der Rechnungshof empfahl daher 
dem Bundesministerium für soziale Verwaltung, 
den Schiedskommissionen aufzutragen, bei 
Ansuchen um Zuerkennung der aufschiebenden 
Wirkung nach der einschlägigen Judikatur 
des Verwaltungsgerichtshofes vorzugehen und 
ihnen entsprechende Weisungen zu erteilen. 

43, 11. Die in den Zollausschlußgebieten 
Mittelberg und Jungholz wohnhaften Kriegs­
opfer erhalten auf Grund eines Erlasses des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
zu ihren Versorgungsgebühren Zulagen von 
75% und gegebenenfalls Ergänzungszulagen 
im Wegc eines Härteausgleiches gemäß § 76 
KOVG. Da diese Maßnahme durch die zitierte 
Gesetzesbestimmung jedoch nicht gedeckt er­
scheint, empfahl der Rechnungshof dem Bun­
desministerium, für eine entsprechende Er­
gänzung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 
zu sorgen. 

43, 12. In seiner Stellungnahme hiezu gab 
das Bundesministerium bekannt, daß es sich 
um eine gesetzliche Fundierung im KOVG. 
bemühen werde. 

43, 13. Ferner legte der Rechnungshof 
dem Ministerium nahe, von der gesetzlichen 
Möglichkeit, den den Trägern der Kranken­
versicherung gemäß § 30 Abs. I KOVG zu 
leistenden Kostenersatz zu pauschalieren, Ge­
brauch zu machen. Hiedurch würden die 
Landesinvalidenämter von der zeitraubenden 
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Verpflichtung befreit, die Leistungsberech­
nungen der Träger der Krankenversicherung 
nachzuprüfen. 

43, 14. Das Bundesministerium teilte hiezu 
mit, daß es zwecks Pauschalierung des Kosten­
ersatzes Besprechungen mit dem Haupt­
verband der österreichischen Sozialversiche­
rungsträger aufnehmen will. 

,43, 15. Die Prüfung der Rentenakten 
betreffend Angehörige des Bundesheeres, die 
während der Ableistung des Präsenz dienstes 
eine Gesundheitsschädigung erlitten, veran­
laßte den Rechnungshof, den Bundesmini­
sterien für soziale Verwaltung und für Landes­
verteidigung nahezulegen, in Fällen, in denen 
das schädigende Ereignis schuldhaft herbei­
geführt wurde, die Schuldtragenden zum 
Schadenersatz heranzuziehen. 

43, 16. Das Bundesministerium für Landes­
verteidigung teilte dem Rechnungshof mit, 
daß es die Dienststellen seines Ressorts 
anweisen wird, Personen, die durch einen 
schuldhaft herbeigeführten Versorgungsfall 
Rentenleistungen verursacht haben, zum Scha­
denersatz heranzuziehen. 

Bundesstaatliche 
bakteriologisch-serologische 
Untersuchungsanstalten in 
Wien und Salzburg 

44, 1. Zum Tätigkeitsbericht 1962, Abs. 43, 
ist nachzutragen, daß das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung die meisten der vom 
Rechnungshof festgestellten Mängel bereits 
abgestellt oder ihre Behebung für die nächste 
Zeit in Aussicht gestellt hat. 

44, 2. Eine gesetzliche Regelung der Prüfung 
der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln 
(Abs. 43, 1) hält das Ministerium erst dann 
für möglich, wenn über die anzuwendenden 
Prüfungsmethoden Klarheit geschaffen sein 
wird. Der Rechnungshof verwies auf Art. 18 
des Bundes-Verfassungsgesetzes und ersuchte, 
daß entweder die erforderlichen gesetzlichen 
Grundlagen ehestens geschaffen werden oder 
daß diese Prüfungstätigkeit eingestellt wird. 
Zur Frage der gesetzlichen Regelung der 
radiologischen Untersuchungen gab das Mini­
sterium bekannt, daß es bisher nicht möglich 
gewesen sei, den Entwurf eines Strahlenschutz­
gesetzes der legislativen Behandlung zuzu­
führen, daß es jedoch seine Bemühungen 
um eine gesetzliche Regelung mit Nachdruck 
fortsetzen werde. 

44, 3. Die Vornahme von medizinisch­
klinischen Untersuchungen und von zum Teil 
bereits im Dienste der Therapie stehenden 
Analysen hat das Ministerium mit den dadurch 
erzielten Einnahmen gerechtfertigt. Der Rech-
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nungshof empfahl hierauf dem Ministerium, 
genau zu untersuchen, ob und in welchem Aus­
maß eine Beschränkung der Anstalten auf 
ihre Pflichtaufgaben die Gebarung beeinträch­
tigen würde. Er gab auch zu bedenken, daß 
die Anstalten keine erwerbswirtschaftlichen 
Unternehmungen des Bundes sind (Abs. 43, 2). 

44, 4. Den vom Rechnungshof als auf­
fallend hoch bezeichneten Personalstand der 
Wiener Anstalt (Abs. 43, 4) begründete das 
Ministerium damit, daß diese Anstalt als 
einzige gewisse Sonderuntersuchungen durch­
zuführen habe. Die Frage, ob das Anstalts­
personal durch diese Sonderuntersuchungen 
tatsächlich voll ausgelastet ist, wurde vom 
Bundesministerium nicht befriedigend beant­
wortet. 

44, 5. Die kostenlose Vornahme von Unter­
suchungen nach dem Bazillenausscheidergesetz 
(Abs.43, 5) wurde durch die Bazillenausschei­
dergesetznovelle 1964, BGBL Nr. 131, gesetz­
lich untermauert. 

Staatliche Prothesenwerkstätten 
Wien und Linz 

45, 1. Nach dem Kriegsopferversorgungs­
gesetz 1957, BGBL Nr. 152 (KOVG), in der 
derzeitigen Fassung, ist es den Versorgungs­
berechtigten freigestellt, zum Zwecke der ortho­
pädischen Versorgung die staatlichen Pro­
thesenwerkstätten . oder private Firmen in 
Anspruch zu nehmen. Wie der Rechnungshof 
festgestellt hat, lassen nur rund 20% der 
Versorgungsberechtigten die Prothesen und 
orthopädischen Behelfe durch die staatlichen 
Prothesenwerkstätten anfertigen; in der 
Hauptsache sind. es Teilnehmer des ersten 
Weltkrieges, also ein Personenkreis, der von 
Jahr zu Jahr kleiner wird. Beide Werkstätten 
werden nur bis zu etwa 50% ihrer Kapazität 
ausgenützt. Diese ungünstige Kapazitäts­
ausnützung hat sich seit der letzten, im Jahre 
1956 erfolgten Einschau des Rechnungshofes 
bei beiden Werkstätten nicht geändert (siehe 
Tätigkeitsbericht für das Verwaltungsjahr 1957, 
Abs. 255); sie dürfte nach Ansicht des Rech­
nungshofes auch in Zukunft kaum eine Än­
derung erfahren. 

45, 2. Für die Erzeugung und Reparatur 
orthopädischer Behelfe verrechnen die Pro­
thesenwerkstätten den Landesinvaliden­
ämtern die Selbstkosten. Diese lagen zur Zeit 
der Einschau des Rechnungshofes durchschnitt­
lich bloß um 12% niedriger als die Verkaufs­
preise der privaten Betriebe. 

45, 3. Diese Wahrnehmungen veranlaßten 
den Rechnungshof insbesondere, dem Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung die Auf­
lassung der Staatlichen Prothesenwerkstätten 
zur Erwägung zu stellen. 
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45, 4. Im übrigen wies der Rechnungshof 
darauf hin, daß für die Linzer Werkstätte 
keine doppische Verrechnung vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung geführt 
wird. Um jedoch ein richtiges Bild über 
den Wirtschaftserfolg der Linzer Werkstätte 
zu gewinnen, empfahl der Rechnungshof dem 
Bundesministeriuni, auch für diese Werkstätte 
eine doppische Verrechnung zu führen. Aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung regte 
er an, mit der Führung der Bücher und der 
Bilanzierung die Buchhaltung des Landes~ 
invalidenamtes für Oberösterreich zu betrauen. 

45, 5_ In seiner Stellungnahme zu den Aus­
führungen des Rechnungshofes sprach sich 
das Bundesministerium für soziale Verwal­
tung gegen die Auflassung der beiden Werk­
stätten aus und führte zur Begründung an, 
daß allein die Existenz der Werkstätten 
eine unkontrollierte Preisentwicklung auf dem 
Gebiet der Prothesenerzeugung verhindere. 

45, 6. Die Anregung des Rechnungshofes, 
auch für die Linzer Werkstätte die doppische 
Verrechnung einzuführen, griff das Ministerium 
auf. Aus Zweckmäßigkeitsgründen will es 
jedoch die Ministerialbuchhaltung - u. zw. 
erstmals für das Jahr 1964 - mit dieser Aufgabe 
betrauen. 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1963 

KIiegsblindenfonds 

46, 1. Der Aufgabenkreis des vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung verwal­
teten Kriegsblindenfonds ist bisher nicht 
festgelegt worden. Der Rechnungshof empfahl 
daher dem Ministerium, den Verwendungs­
zweck des Fondsvermögens zu regeln sowie 
Bestimmungen über die Führung der Fonds­
geschäfte zu erlassen. 

46, 2. Das Vermögen des Kriegsblinden­
fonds nach dem Stand vom 31. Dezember 1962 
bestand aus zwei Liegenschaften (Mietzins­
haus mit Garage in Wien XX und Kriegs­
blindenheim in Baden) und einem Bankgut­
haben von 32.000 S, dem eine Darlehens­
schuld an den Ausgleichstaxfonds in der 
Höhe von 95.100 S gegenüberstand. 

46, 3. Die Erträgnisse der beiden Liegen­
schaften reichen gerade aus, um die laufenden 
Aufwendungen für dieselben zu decken und 
die Raten der Darlehensschuld an den Aus­
gleichstaxfonds - jährlich rund 6.000 S -
abzustatten. Für unvorhergesehene Ausgaben 
und größere Reparaturen war daher der 
Kriegsblindenfonds bisher auf Subvention und 
Darlehen angewiesen. So gewährte der Aus-

gleichstaxfonds für die notwendig befundene 
Generalinstandsetzung, Ausgestaltung und Ein­
richtung des Kriegsblindenheimes in Baden 
eine Subvention von 575.000 S und für die 
Instandsetzung des Mietzinshauses in Wien 
Darlehen von insgesamt 125.000 S. 

46, 4. Über die Verwendung der erwähnten 
Subvention von 575.000 S wurde dem Aus­
gleichstaxfonds der geforderte Nachweis nicht 
erbracht. 

46, 5. Das Kriegsblindenheim in Baden 
war im Jahre 1948 im Wege einer Schenkung 
in das Eigentum des Bundes (Kriegsblinden­
fonds) gelangt und wurde nach seiner Ausge­
staltung und Einrichtung im Jahre 1956 in 
Betrieb genommen. Die Frequenz des Heimes 
war seither völlig unbefriedigend. In den 
Jahren 1961 und 1962 stand es überhaupt 
leer, da der Verband der Kriegsblinden Öster­
reichs keine Einweisungen vornahm. Dem 
Bundesministerium für soziale Verwaltung, 
das seit 1963 die Einweisung in das Heim 
selbst vornimmt, wurde empfohlen, die Be­
nützung des Heimes auch für andere, möglichst 
widmungsähnliche Zwecke zuzulassen, wenn 
es nicht zur Gänze mit Kriegsblinden belegt 
werden kann. 

46, 6. Ferner machte der Rechnungshof 
konkrete Vorschläge zur Vereinfachung der 
Führung der Bücher und der Abwicklung 
der Geldgeschäfte des Fonds. 

46, 7. Für die Verwaltung des Kriegs­
blindenfonds hat das Ministerium bereits 
Richtlinien erlassen. 

46, 8. Was das Kriegsblindenheim in 
Baden bei Wien anlangt, so will das Mini­
sterium prüfen, ob durch eine anderweitige 
Verwendung des Heimes außerhalb der Kur­
saison oder bei geringer Frequenz Einnahmen 
erzielt werden können. 

46, 9. Den Anregungen des Rechnungs­
hofes zur Vereinfachung der Führung der 
Bücher und der Abwicklung der Geldgeschäfte 
des Fonds hat das Ministerium durch ent­
sprechende Maßnahmen in vollem Umfange 
Rechnung getragen. 

Ämter der Landesregierungen 
von Steiermark, Salzburg, Tirol 

und Kärnten; 
Aufwand nach dem Epidcmiegesetz 

(Kap. 15 Tit. 7 § 5 UT 1) und 
Entschädigungen gemäß § 11 

Abs. 5 des Hebammengesetzes 
(Kap. 15 Tit. 7 § 3 UT 4) 

47, 1. Die Prüfung der Aufwendungen 
nach dem Epidemiegesetz, BGBL Nr. 186/1950, 
und der Entschädigungen gemäß § 11 Abs. 5 
des Hebammengesetzes, BGBL Nr. 3/1964, bei 
den Ämtern der Landesregierungen von Steier-
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mark, Salzburg, Tirol und Kärnten ergab 
im allgemeinen keinen Anlaß zu einer Be­
anstandung. Mängel geringfügiger Natur wur­
den an Ort und Stelle im kurzen Wege be­
hoben. 

47, 2. Dem Bundesministerium für soziale 
Verwaltung gegenüber regte der Rechnungshof 
an, einheitliche Richtlinien für die Bearbei­
tung jener Fälle zu erlassen, bei welchen die 
.Prüfung der nach § 32 Abs. 1 des Epidemie­
gesetzes geforderten Voraussetzung der Mittel­
losigkeit von wesentlicher Bedeutung ist. 
Es wurde empfohlen anzuordnen, daß jeden­
falls die Vorlage eines Mittellosigkeitszeug­
nisses vom Antragsteller zu fordern ist. 

47, 3. Ferner wies der Rechnungshof darauf 
hin, daß es zweckmäßig wäre, die Parteien 
bei Einbringung des Antrages über die ge­
setzlich festgelegte Höhe der Entschädigung 
für den erlittenen Verdienstentgang aufzu­
klären, um unnötige und aussichtslose Be­
rufungen nach Möglichkeit zu vermeiden. 
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48, 2. Da die Bundeshebammenlehranstal­
ten dem Ministerium unmittelbar unterstehen 
und nicht vom Landeshauptmann mittelbar 
oder im Rahmen der Auftragsverwaltung nach 
Art. 104 des Bundes-Verfassungsgesetzes ver­
waltet werden, mußte das Ministerium er­
sucht werden, für die Bundeshebammenlehr­
anstalten bestimmte Mittel nicht den Ämtern 
der Landesregierungen in Form von Kredit­
teilen zuzuweisen, sondern den Anstalten 
als Verläge direkt flüssigzumachen. 

48, 3. Weiters empfahl der Rechnungshof 
eine entsprechende Erhöhung der von den 
Hebammenschülerinnen zu entrichtenden 
Kursbeiträge, da der derzeitige Betrag von 
monatlich 300 S zwar annähernd die Ver­
pflegskosten, jedoch nicht die Kosten der 
Unterkunft, Beleuchtung und Beheizung deckt. 
Auch wurde dem Ministerium empfohlen, 
die für die Diplomprüfung und die Aus­
fertigung des Diploms festgesetzte Taxe, die 
seit 1929 unverändert 60 S beträgt, entspre­
chend zu erhöhen. 

47, 4. Schließlich gab 4er Rechnungshof 48,~ .. Fer.ner er~:ucht~ der. Re?h?-ungshof 
dem Ministerium verschiedene Anregungen das Mirustermm, .. fu~ eme.· einheitliche Be­
betreffend die ordnungsgemäße Behandlung h~n~un~ der Schuler~nen m allen Ans~alten 
der Anträge bei den Bezirksverwaltungsbe- hin.sIChtlich der BereIt.~tellung von DIenst­
hörden, um eine möglichst rasche Flüssig- kleldern und der Gewahrung von Taschen­
machung der Entschädigungsbeträge zu ge- geld zu sorgen. 
währleisten. 

47, 5. Das Bundesministerium gab in seiner 
Stellungnahme zu den Feststellungen und 
Anregungen des Rechnungshofes bekannt, daß 
es die erforderlichen Verfügungen zwecks 
rascher Erledigung der Anträge bei den Be­
zirksverwaltungsbehörden treffen werde. 

47, 6. Hinsichtlich der Prüfung der gemäß 
§ 32 Abs. 1 des Epidemiegesetzes geforderten 
Voraussetzung der. Mittellosigkeit nahm das 
Bundesministerium allerdings einen sehr groß­
zügigen Standpunkt ein. 

Bundeshebammenlehranstalten 
in Salzburg, Innsbruck und 
Klagemurt 

48, 1. Im Jahre 1950 wurden Bundes­
hebammenlehranstalten in Salzburg und in 
Klagenfurt unter der Bedingung wieder er­
richtet, daß die betreffenden Bundesländer 
die Hälfte des Betriebsabganges dieser An­
stalten tragen. Der Rechnungshof mußte 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
darauf aufmerksam machen, daß diese Ver­
einbarung im Hinblick auf die Bestimmungen 
des § 2 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, 
BGBL Nr. 45, durch Landesgesetz zu unter­
mauern wäre. 

48, 5. Schließlich wies der Rechnungshof 
auf die unbefriedigende Unterbringung der 
Innsbrucker Anstalt in den Kellerräumen der 
Universitätsfrauenklinik hin und ersuchte das 
Ministerium, seine Bemühungen um eine 
zweckentsprechende Unterbringung der An­
stalt mit Nachdruck fortzusetzen. 

48, 6. Bei den Anstalten selbst ergaben 
sich im allgemeinen nur Mängel geringfügiger 
Natur - wie z. B. bei Führung des Inventars 
und der Nachweise über die abgehaltenen 
Unterrichtsstunden -, welche zum Teil bereits 
an Ort und Stelle ausgetragen werden konnten. 
Insoweit sich hiebei die Notwendigkeit einer 
schriftlichen Mitteilung ergab, haben die An­
staltsleitungen zu den festgestellten Mängeln 
in positiver Weise Stellung genommen und 
diese bereits behoben. 

48, 7. Die Stellungnahme des Bundes­
ministeriums wird im nächsten Tätigkeits­
bericht b~handelt werden. 

Bundesanstalten 
für Lebensmitteluntersuchung 

in Wien und Graz 

49. Über das Ergebnis dieser Btüfung wird 
im nächsten Tätigkeitsbericht berichtet wer­
den. 

3 
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Landesinvalidenamt Salzburg Höhe von 779,760.415'39 S wurde erstmals 
50. Die Berichterstattung über diese Ein- auf das Postscheckkonto des Reservefonds 

schau erfolgt im nächsten Tätigkeitsbericht. ein Betrag von 49,491.689'18 S überwiesen. 

Prüfungen nach dem 
Krankenanstaltengesetz 

51. Gemäß § 11 Abs. 2 des Krankenan­
staltengesetzes und § 15 des Rechnungshof­
gesetzes untersuchte der Rechnungshof im 
Berichtsjahr im Rahmen der Prüfung der 
Gebarung des Bundeslandes Kärnten die 
Wirtschaftsführung des allgemeinen öffent­
lichen Landeskrankenhauses in Klagenfurt 
und des Landeskrankenheimes in Klagenfurt, 
im Rahmen der Prüfung der Gebarung des 
Bundeslandes Vorarlberg die Wirtschaftsfüh­
rung der Landes-Heil- und Pflege anstalt Val­
duna in Rankweil und der Sonnenheilstätte 
Viktorsberg sowie im Rahmen der Prüfung 
der Gebarung des Bundeslandes Oberösterreich 
die Wirtschaftsführung des allgemeinen öffent­
lichen Landeskrankenhauses Steyr. Dabei 
stellte der Rechnungshof fest, daß die Pflege­
gebühren in der Vorarlberger Krankenanstalt 
viel zu hoch, in den Krankenanstalten in 
Klagenfurt und Steyr jedoch weder für die 
Patienten der allgemeinen Gebührenklasse 
noch für die der höheren Gebührenklassen 
kostendeckend sind. In Rankweil waren Un­
terlagen, die die Kalkulation der Sonderge­
bühren ermöglicht hätten, nicht vorhanden. 
Der Kärntner Landesregierung empfahl der 
Rechnungshof, den noch ausstehenden Ver­
trag mit der Kärntner Gebietskrankenkasse 
über die ambulatorische Behandlung von 
Patienten ehestens abzuschließen. Er stellte 
fest, daß alle im Berichtsjahr geprüften 
Krankenanstalten Röntgenfilme wesentlich 
teurer eingekauft hatten als andere Kranken­
anstalten. 

Gebarung mit den Mitteln des 
Reservefonds nach dem Arbeits­
losenversicherungsgesetz 

52, 1. Der Reservefonds nach dem Ar­
beitslosenversicherungsgesetz 1958 (vgl. Tätig­
keitsbericht 1962, Abs. 45) wies mit Ende 1962 
einen Stand von 740,329.236'77 S auf und 
verringerte sich im Jahre 1963 durch die 
weitere Verwendung von Fondsmitteln in 
Höhe von 10,500.000 S für Amtsbauten auf 
729,829.236'77 S. Vom Gebarungsüberschuß 
1963 in der Höhe von 99,352.851'26 S wurden 
49,861.162'08 S zur vorschußweisen Abdeckung 
des Gebarungsabganges der Schlechtwetter­
entschädigung im Baugewerbe (Kap. 15 Tit. 3 b 
§ 1) herangezogen, so daß zusammen mit den 
Einnahmen aus Geldstrafen und Darlehens­
zinsen (439.489'44 S) 49,931.178'62 S dem 
Reservefonds zugeführt werden konnten. Von 
dem sonach mit Ende 1963 verbliebenen 
buchmäßigen Stand an Fondsmitteln in der 

52, 2. Unter Einbeziehung der Darlehens­
forderungen an den Bundes-Wohn- und Sied­
lungsfonds (80 Mill. S), einer Darlehensforde­
rung aus Mitteln der produktiven Arbeits­
losenfürsorge (10 Mill. S) sowie der Forderung 
auf Grund der o. a. Abgangsdeckung bei 
Kap. 15 Tit. 3 b § 1 (49,861.162'08 S) betrug 
der Vermögensstand des Reservefonds . Ende 
1963 schließlich 919,621.577'47 S. 

Träger der Sozialversicherung 

Bnndesaufsicht über die Träger 
der Sozialversicherung 

(Kap. 18 Tit. 4 § 2) 

53, 1. Der Rechnungshof hat bereits in den 
Tätigkeitsberichten 1956 (Abs. 989 bis 993), 
1957 (Abs. 270 bis 273) und 1958 (Abs. 353 
bis 355 und Abs. 1150 bis 1152) die Art und 
Weise bemängelt, wie die Verteilung der unter 
Kapitel 18 Tit. 4 § 2 Post 5 (Bundesaufsicht 
über die Träger der Sozialversicherung) ver­
einnahmten Aufsichtsgebühren an Bedienstete 
verschiedener Ressorts erfolgte. 

53, 2. Der Rechnungshof hat nun den ge­
samten Fragenkomplex neuerlich aufgegriffen, 
zur Diskussion gestellt und die gesetzmäßige 
Lösung in Verhandlungen mit den Bundes­
ministerien für soziale Verwaltung und Fi­
nanzen und dem Bundeskanzleramt zu errei­
chen getrachtet. Alle beteiligten Ressorts haben 
ihre Bereitschaft zu weiteren Besprechungen 
über eine möglichst bald zu treffende einver­
nehmliche Lösung zugesagt. 

53, 3. Da bei Drucklegung dieses Tätigkeits­
berichtes die Besprechungen noch nicht ab­
geschlossen werden konnten, ist es dem Rech­
nungshof zur Zeit nicht möglich, über ein ab­
schließendes Ergebnis im Gegenstand zu be­
richten. Der Rechnungshof wird aber bestrebt 
sein, bis zur Beratung dieses Tätigkeitsberichtes 
im kommenden Herbst im Rahmen seines ge­
planten Nachtragsberichtes die schließliehe 
Lösung dem Nationalrat zur Kenntnis zu 
bringen. 

Rückstellungen 
für Pensionszwecke 

54. Um die Pensionsansprüche ihrer Be­
diensteten sicherzustellen, haben bisher fast 
alle österreichischen Sozialversicherungsträger 
Rückstellungen vorgenommen. Die Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt errechnete als ein­
ziger Versicherungsträger die Höhe der Rück­
stellungen, den "Weisungen für die Rech­
nungslegungder Sozialversicherungsträger" 
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gemäß, nach versicherungsma thematischen 
Grundsätzen. Die übrigen Sozialversicherungs­
träger nahmen Rückstellungen vor, deren 
Höhe sehr stark schwankte, weil sie in erster 
Linie von ihrer jeweiligen finanziellen Lage 
abhing. Die Erfolgsrechnung verlor dadurch 
ihren Aussagewert. Um wieder vergleich­
bare Ergebnisse der Erfolgsrechnung zu er­
halten, schlug das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung eine Änderung der "Wei­
sungen für die Rechnungslegung" in dem 
Sinne vor, daß jeder Sozialversicherungs­
träger alljährlich Rückstellungen für Pensions­
zwecke in der Höhe von 15% der Jahreslohn­
und -gehaltssumme vornehmen soll, so lange, 
bis die Rückstellung die Höhe der Jahres­
lohn- und -gehaltssumme erreicht hat. Das 
Bundesministerium für Finanzen sprach sich 
hingegen dafür aus, den Personalaufwand 
in den laufenden Verwaltungsaufwand einzu­
bauen. Der Rechnungshof empfahl, der Rück­
stellung für Pensionszwecke alljährlich 

a) eine Summe zuzuführen, die dem ge­
leisteten Pensionsaufwand entspricht, und 

b) darüber hinaus noch so lange 10% der 
Jahreslohn- und -gehaltssumme rückzustellen, 
bis die Rückstellung die halbe Höhe der 
Jahreslohn- und -gehaltssumme erreicht hat. 
Bei Annahme dieses Vermittlungsvorschlages, 
der derzeit noch beim Bundesministerium 
für soziale Verwaltung in Behandlung steht, 
würden die Verschiedenheiten in der Höhe 
der Rückstellung in einigen wenigen Jahren 
ausgeglichen sein, worauf die Ergebnisse der 
Erfolgsrechnung der Sozialversicherungsträger 
untereinander wieder vergleichbar wären. 

a) Prüfungsergebnisse aus deIp 
Jahre 1962 

Tiroler Gebietskrankenkasse für 
Arbeiter nnd Angestellte 

55, 1. Bei der Überprüfung der Kranken­
unterstützungsfälle stellte der Rechnungshof 
fest, daß es die Kasse entgegen den Bestim­
mungen des § 143 Abs. 6 ASVG häufig unter­
ließ, die Zahlung des Krankengeldes teilweise 
oder gänzlich einzustelleI)., wenn Versicherte 
wiederholt Bestimmungen der Krankenord­
nung oder Verfügungen des behandelnden 
Arztes verletzten. Ferner beobachtete der 
Rechnungshof, daß die Krankenkontrolle nach 
der Meldung der Arbeitsunfähigkeit häufig zu 
spät einsetzte und daß die vorgesehenen 
Auszahlungsfristen für Geldleistungen aus der 
Krankenversicherung nicht immer eingehalten 
wurden. 

55, 2. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung als Aufsichtsbehörde wies die 
Kasse an, bei Verstößen gegen die Bestim-
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mungen des ASVG und der Krankenordnung 
die vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen. 
Die Kasse sagte zu, den Anregungen des 
Rechnungshofes in Hinkunft zu entsprechen, 
um den Aufwand für Krankengeld zu ver­
ringern. 

55, 3. Aufgefallen ist dem Rechnungshof 
der im Vergleich mit anderen Gebietskranken­
kassen überdurchschnittlich hohe Heilmittel­
aufwand. Er empfahl, die vom Hauptver­
band der ,Österreichischen Sozialversicherungs­
träger herausgegebenen Richtlinien für die 
ökonomische Verschreibweise von Arznei- und 
Heilmitteln genauer zu beachten und den Medi­
kamentenaufwand systematisch zu kontrollie­
ren. Zu diesem Zwecke regte er an, die auf 
den Behandlungsfall bezogene durchschnitt­
liche Medikamentenquote aller Ärzte in geeig­
neter Weise zu ermitteln und sodann für 
eine einheitliche Verschreibweise zu sorgen. 

55, 4. Die Kasse hat mitgeteilt, daß sie 
den Anregungen des Rechnungshofes bereits 
entsprochen habe. 

55, 5. Ferner stellte der Rechnungshof 
fest, daß die Kasse in allzu großzügiger Weise 
Unterstützungen aus den Mitteln des Unter­
stützungsfonds gewährte, U., zw. fast immer, 
ohne die besondere Berücksichtigungswürdig­
keit gemäß § 84 Abs. 5 ASVG zu prüfen. 
Beispielsweise wurde dem Ansuchen um Gewäh­
rung eines Zuschusses zu den Kosten eines 
Sanatoriumsaufenthaltes fast in allen Fällen 
entsprochen, selbst bei günstigen Einkom­
mensverhältnissen der Versicherten. 

55, 6. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung machte die Kasse darauf auf­
merksam, daß Zuschüsse zu den Kosten eines 
Sanatoriumsaufenthaltes nur dann gewährt 
werden dürfen, wenn der Versicherte trotz 
unaufschiebbarer Krankenhausbehandlung in 
keiner öffentlichen Krankenanstalt Aufnahme 
finden kann. 

55, 7. Die Vergütungssätze, welche die 
Kasse für die ärztliche Untersuchung von 
Jugendlichen gemäß § 25 des Bundesgesetzes 
üb(;lr die Beschäftigung von' Kindern und 
Jugendlichen, BGBL Nr. 146/1948, pro Unter­
suchung vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung erhält, sind bei weitem nicht kosten­
deckend. Der Rechnungshof empfahl daher 
dem Bundesministerium, eine angemessene 
Erhöhung dieser Pauschalsätze zu erwägen.' 
Der Rechnungshof stellte ferner fest, daß die 
Kapazität der Jugendlichen-Untersuchungs­
stellen nicht voll ausgenützt ist. 
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55, 8. Die Kasse bemerkte hiezu, daß sie 
ständig bemüht sei, die Berufsschulen für die 
Untersuchung der Jugendlichen zu interes­
sieren. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung teilte mit, daß die Vergütungs­
sätze mit Wirkung vom 1. Jänner 1963 erhöht 
worden sind. 

55, 9. Da s!ch die Frequenz und damit die 
Rentabilität der Kassenambulatorien in den 
letzten Jahren verschlechterte, empfahl der 
Rechnungshof, die Ursachen des· Frequenz­
rückganges zu untersuchen und jene Ambu­
latorien zu schließen, bei· welchen sich weiter­
hin erhebliche Abgänge ergeben. 

55, 10. Die Kasse· teilte mit, daß sie die 
Entwicklung laufend beobachten werde. Eine 
Zahnstation mit ungünstigen Gebarungsergeb­
nissen wurde bereits im Jahre 1962 geschlossen. 

55, 11. Weiters stellte der Rechnungshof 
fest, daß die meldepflichtigen Personen häufig 
die Fristen nicht einhalten, innerhalb welcher 
gemäß den §§ 33 und 34 ASVG die Pflicht­
versicherten zur Versicherung an- und abzu­
melden und innerhalb welcher Änderun­
gen im Dienstverhältnis der Kasse zu melden 
sind. Er regte deshalb an, in Hinkunft von 
den Bestimmungen des § 113 ASVG Gebrauch 
zu machen und. bei Fristversäumnissen Bei­
tragszuschläge einzuheben. 

55, 12. Die Kasse teilte mit, daß sie die 
Meldepflichtigen durch einen Vermerk auf 
den Meldeformularen, in welchem auch auf 
die vorgesehenen Strafsanktionen hingewiesen 
wird, an ihre Meldepflicht erinnern wird. 
Ferner hat der Vorstand der Kasse im Jahre 
1963 Richtlinien für die Vorschreibung von 
Beitragszuschlägen beschlossen. 

55, 13. Wegen der geringen Zahl der Bei­
tragsprüfer können die. Betriebe in der Regel 
nur in einem Turnus von vier bis fünf Jahren ge­
prüft werden. Der Rechnungshof regte deshalb 
an, den Personalstand der Beitragsprüfungs­
stelle zu vermehren. 

55, 14. Wie die Kasse hiezu mitteilte, soll 
bei der vorgesehenen Organisations änderung 
die Zahl der Beitragsprüfer erhöht werden. 

55, 15. Die Wahrnehmung, daß die Kasse 
ihren Angestellten viel großzügiger Gehalts­
vorschüsse gewährt, als andere Sozialversiche­
rungsträger, veranlaßte den Rechnungshof zu 
der Empfehlung, dabei rigoroser vorzugehen. 
Er gab vor allem der Meinung Ausdruck, daß 
Gehaltsvorschüsse zur Beschaffung von Brenn­
material bei den gegenwärtigen Lebensverhält­
nissen nicht mehr notwendig seien. 

55, 16. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung hat die Kasse unter Hinweis auf 
§ 25 Abs. 1 der Dienstordnung für die Ange­
stellten der Sozialversicherungsträger aufge­
fordert, Gehaltsvorschüsse nur in begründeten 
Fällen zu gewähren. 

55, 17. In den Jahren 1959 bis 1961 wur­
den dem Pensionsfonds der Kasse Beträge 
zugeführt, die mehr als dreimal so hoch 
waren, wie die aus dem Fonds geleisteten 
Pensionszahlungen. Der Rechnungshof . 
empfahl, die Höhe der Dotierung der Summe 
der zu leistenden Pensionszahlungen anzu­
passen. 

55, 18. Die Kasse sagte zu, dieser Empfeh­
lung Rechnung zu tragen. 

55, 19. Um die Verwaltung zu verein­
fachen und· Arbeit zu sparen, empfahl der 
Rechnungshof, einEm Teil der· vielen Bank­
und Sparkassenkonten, auf welchen die Kasse 
ihre Geldbestände angelegt hat, aufzulassen .. 

55, 20. Die Kasse teilte hiezu mit, daß 
der Vorstand auf Antrag der Dienstgeber­
vertreter beschlossen habe, die bestehenden 
Konten weiter beizubehalten. Das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung forderte 
hierauf die Kasse auf, die näheren Umstände 
bekanntzugeben, die für diesen Beschluß 
maßgebend waren. 

55, 21. In manchen Orten Tirols sind die 
Diensträume der Kasse in gemieteten Objek­
ten untergebracht, in anderen Orten hat die 
Kasse eigene Räumlichkeiten, die sie nicht 
benötigt, weiter vermietet. Bei Überprüfung 
der Mietverträge fiel auf, daß die Kasse in 
jenen Fällen, in denen sie vermietet; vielfach 
eine vergleichsweise geringere Miete erhält, 
als sie in jenen Fällen zahlen muß, in denen 
sie Mieterin ist. 

55, 22. Die Kasse teilte hiezu mit, daß 
sie eine Änderung der· Mietvert,räge anstrebe. 

55, 23. Wie der Rechnungshof feststellte, 
hatte die Kasse im Jahre 1960 mehreren bei 
ihr angestellten Ärzten Apparate, Einricb.­
tungsgegenstände und Maschinen, die sie 
nicht mehr benötigte, zu Preisen verkauft, 
die weit unter dEm Anschaffungskosten lagen. 
Der Rechnungshof bemängelte, daß der Wert 
der verkauften Gegenstände nicht geschätzt 
worden war, und regte an, in Hinkunft den· 
Verkauf von Inventargegenständen ohne Ein­
holung eines Schätzgutachtens nicht mehr zu 
genehmigen. 

55, 24. Die Kasse hat dieser Anregung 
bereits entsprochen. 
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Kurhäuser einzelner 
Sozialversicherungsträger in 
Bad Schallerbach 

56, 1. In Bad Schallerbach unterhalten 
folgende Sozialversicherungsträger Kurheime : 

. a) Pensionsversicherungsanstalt der Arbei­
ter, 

b) Pensionsversicherungsanstalt der Ange­
stellten, 

c) Land- und Forstwirtschaftliche Sozial­
versicherungsanstalt, 

d) 0 berösterreichische Gebietskrankenkasse , 

e) Krankenversicherungsanstalt der Bundes­
angestellten und 

. f) Versicherungsanstalt der österreichischen 
Eisenbahnen. 

Diese Kurheime wurden vom Rechnungshof 
vor allem deswegen geprüft, um ihre Gebarung 
untereinander zu vergleichen. 

56, 2. Um die Kapazität des Kurheimes 
der Pensionsversicherungsanstalt der Ange­
stellten besser auszunützen, empfahl der Rech­
nungshof, die Zahl der jährlichen Turnusse 
zu erhöhen. 

56, 3. Die Anstaltsleitung hat diese Anre­
gung aufgegriffen und die Zahl der jährlichen 
Turnusse von 12 auf 13 erhöht. 

56, 4. In allen geprüften Kurheimen haben 
die Familienangehörigen der Verwalter der 
Kurheime, die an der Heimverpflegung teil­
nehmen, dafür Ersatz zu leisten. Die Höhe 
dieser Ersatzleistung ist aber in den einzelnen 
Heimen sehr verschieden festgesetzt. Da eine 
solche Differenzierung weder wirtschaftlich 
noch sozial gerechtfertigt erscheint, empfahl 
der Rechnungshof, die Verpflegskostenersätze 
für die Angehörigen der Verwalter in allen 
Heimen in gleicher Höhe festzusetzen. . 

56, 5. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung hat hiezu mitgeteilt, daß der 
Hauptverband der Österreichischen Sozial­
versicherungsträger in einer Aussprache mit 
den beteiligten Versicherungsträgern Einver­
nehmen über die einheitliche Staffelung der 
Verpflegskostenersätze erzielt und den Ver­
sicherungsträgeni die Anwendung der ein­
vernehmlich erzielteri Regelung empfohlen 
habe. 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
. Jahre 1963 

Allgemeine 
Unfallversicherungsanstalt 
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einen Dienstpostenplan auszuarbeiten, bisher 
nicht nachgekommen ist. Einige Angestellte, 
auf welche die Bestimmungen der Dienstord­
nung für die Verwaltungsangestellten bei den 
Sozialversicherungsträgern Österreichs Anwen­
dungfinden, sind in eine höhere Verwendungs­
gruppe eingereiht, als der Art ihrer Verwendung 
entspricht. 

57, 2. Um sicherzustellen, daß der Zah­
lungs- und Anweisungsdienst in allen Landes­
stellen gleichartig abgewickelt wird, empfahl 
der Rechnungshof, die bereits im Entwurf 
vorliegenden "Richtlinien für die Abwicklung 
des Bargeldverkehrs und für den Anweisungs­
dienst" ehestens in Kraft zu setzen. Ferner 
mußte er darauf hinweisen, daß die Renten 
gemäß § 104 Abs. 6 ASVG in der Regel im 
Wege der Postsparkasse zu zahlen sind. Über­
dies empfahl er, auch einmalige Geldleistun­
gen, Nachzahlungen, Unterstützungen gemäß 
§§ 84 und 196 ASVG und soweit als möglich 
auch Firmenrechnungen durch die Postspar­
kasse auszahlen zu lassen. Zur Vereinfachung 
der Verwaltung regte der Rechnungshof an, 
die Anzahl der Geldinstitute, bei welchen die 
Anstalt ihre flüssigen Geldmittel angelegt 
hat (allein in Wien 13), zu reduzieren. 

57, 3. Die Leitung der AUV A hat ver­
fügt, daß Anstaltsangehörigen Darlehen ohne 
Anrechnung von Zinsen gewährt werden, 
sofern. der Darlehensbetrag nicht höher ist, 
als der doppelte Monatsbezug. Ist das Darlehen 
höher, werden dem Darlehensnehmer für den 
darüberliegenden Teil4Yz% Zinsen angelastet. 
Da die AUVA Darlehen in großzügiger Weise 
gewährt, empfahl der Rechnungshof, in Hin­
kunft einen strengeren Maßstab anzulegen. 

57, 4. In einigen Fällen wies der Rech­
nungshof nach, daß bei der Berechnung von 
Unfallrentim ein unrichtiger Bemessungszeit­
raum zugrunde gelegt worden war. Ferner 
wurde festgestellt, daß die einzelnen Landes­
stellen in den Fällen des § 179 Abs. 2 ASVG 
bei der Errechnung der Bemessungsgrundlage 
und bei Berücksichtigung von Sonderzahlun­
gen nicht einheitlich vorgehen. Der Rech­
nungshof empfahl deshalb, dafür zu sorgen, 
daß eine gleichartige Behandlung der Lei­
stungsfälle im ganzen Bundesgebiet gewähr­
leistet wird. 

57, 5. Zu beanstanden war, daß die AUVA 
in einem Falle Leistungen gewährt hat, obwohl 
der Anspruch auf die Leistungen bereits ver­
jährt war. 

57, 1. Zu beanstanden war, daß die All- 57, 6. Der Unterstützungsfonds gemäß § 84 
gemeine Unfallversicherungsanstalt (AUV A) ASVG war in den Jahren 1959 bis 1961 mit 
ihrer Verpflichtung gemäß. § 460 Abs. 1 ASVG, ingesamt 7 Mill. S dotiert worden. Da die 
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Unterstützungsleistungen im gleichen Zeit­
raum nur 1·8 Mill. S betrugen, empfahl der 
Rechnungshof, den Fonds in Hinkunft niedri­
ger zu dotieren. 

57, 7. Gemäß '§ 201 Abs. 1 GSPVG. hat 
die Pensionsversicherungsanstalt der gewerb­
lichen Wirtschaft den Unfallversicherungs­
beitrag . der selbständig Erwerbstätigen, die 
in der Unfallversicherung teilversichert, nach 
dem GSPVG pßichtversichert sind, einzuziehen 
und an die AUV.! abzuführen. Die Beiträge 
der in der Unfallversicherung teilversicherten 
selbständig Erwerbstätigen, die nicht nach 
dem GSPVG pßichtversichert sind, müssen 
jedoch von der AUVA selbst eingehoben wer­
den. Die Einhebung dieser Beiträge ist für 
die A UV A wegen der vielen notwendigen 
Rückfragen bei der Pensionsversicherungs­
anstalt der gewerblichen Wirtschaft mit einem 
unverhältnismäßig hohen. Verwaltungsauf­
wand verbunden. Das gleiche gilt für die 
Einhebung der Beiträge jener unselbständig 
Erwerbstätigen, die nur in der Unfallversiche­
rung teilversichert sind. Der Rechnungshof 
eJUpfahl deshalb, die Pensionsversicherungs­
anstalt der gewerblichen Wirtschaft bzw. für 
die unselbständig. Erwer bstä tigen die Träger 
der Krankenversicherung mit der Einhebung 
der Unfallversicherungsbeiträge zu betrauen 
und § 201 GSPVG sowie die §§ 33 und 58 
ASVG entsprechend abzuändern. 

57, 8. Bei Überprüfung des Kraftfahrzeug­
parkes der AUV A stellte der Rechnungshof 
fest, daß die Betriebskosten einzelner Per­
sonenkraftwagen wegen der geringen Aus­
lastung und des unverhältnismäßig hohen Treib­
stoffverbrauches weit über der Norm liegen. 
Er empfahl, den Ursachen des hohen Treib­
stoffverbrauches nachzugehen und für Abhilfe 
zu sorgen. 

Arbeitsunfallkrankenhäuser 

58, 1. Die Inventaraufschreibungen des 
Arbeitsunfallkrankenhauses in Wien XX wer­
den nicht nach den von der AUVA erlassenen 
"Richtlinien für den Erwerb und die Ver­
waltung von Sachwerten" geführt. Im Arbeits­
unfallkrankenhaus Salzburg wurde der Bestand 
kostspieliger Verbrauchsmaterialien, wie Rönt­
genfilme, am Jahresende nicht körperlich 
erfaßt. Der Rechnungshof empfahl, dafür zu 
sorgen, daß die Richtlinien in Hinkunft genau 
beachtet werden. 

58, 2. Da die Pßegegebührensätze in den 
Arbeitsunfallkrankenhäusern bei weitem nicht 
kostendeckend sind, empfahl der Rechnungshof 
der· APV A, zumindest für die Selbstzahler 
der höheren Gebührenklassen kostendeckende 
Pßegege bühren festzusetzen. 

58, 3. Die Kapazitätsausnützung des syste­
misierten Bettenstandes belief sich im Berichts­
jahr auf 93 bis 108%, war also durchaus 
befriedigend. Von der Gesamtzahl der Ver­
pflegstage entfielen jedoch nur etwa zwei Fünftel 
auf Patienten, die bei der eigenen Anstalt 
gegen Arbeitsunfälle versichert waren. Diese 
Wahrnehmung bewog den Rechnungshof, der 
AUVA von dem Bau weiterer anstaltseigener 
Arbeitsunfallkrankenhäuser abzuraten. 

58, 4. Die in den Arbeitsunfallkranken­
häusern für Patienten der höheren Gebühren­
klassen vorgesehenen Betten werden als Privat­
betten des Primararztes betrachtet, so als ob 
es sich um eine ihm gehörige, im Kranken­
haus untergebrachte Privatkrankenanstalthan­
delte. Der Rechnungshof mußte darauf hin­
weisen, daß durch diese Regelung, die sonst 
in keiner gemeinnützig geführten Kranken­
anstalt besteht, der gemeinnützige Charakter 
der Arbeitsunfallkrankenhäuser in Frage gestellt 
erscheint. 

58, 5. Auf die Gebarung der Arbeitsunfall­
krankenhäuser wirkt sich der Umstand ungün­
stig aus, daß den meisten Primarärzten 
bewilligt wurde, ihre Privatordination in den 
Räumen der Krankenanstalt durchzuführen. 
Das hat zur Folge, daß häufig Arzte und anderes 
Personal der Arbeitsunfallkrankenhäuser wäh­
rend der Dienstzeit von den Primarärzten 
für die Privatordination in Anspruch genom­
men werden, daß ferner bei Abwesenheit des 
Primars der rangälteste Anstaltsarzt die Pri­
vatordination führt und daß die nicht als 
unbemittelt geltenden Patienten auch bei Ab­
wesenheit des leitenden Arztes für dessen 
Rechnung behandelt werden. In einzelnen 
Fällen wurden sogar Patienten, die infolge 
eines Arbeitsunfalles Anspruch auf Behandlung 
im ArbeitsunfalIkrankenhaus hatten, veranlaßt, 
sich als Privatpatienten behandeln zu lassen. 

58, 6. Der Rechnungshof hat festgestellt, 
daß auch einige der in den Arbeitsunfall­
krankenhäusern angestellten Arzte ihre Privat­
praxis einschließlich ihrer privaten Gutachter­
tätigkeit im Krankenhaus selbst unter Ver­
wendung des Personals und der Einrichtungen 
der Anstalt. durchgeführt und dadurch die 
AUV A geschädigt haben. . 

58, 7. Das Reha bilita tionszentrum Stollhof 
(RZ) wurde bis zum Jahre 1962 bei Platz mangel 
als Ausweichstation des Arbeitsunfallkranken­
hauses. Wien XX verwendet. Dadurch wurde 
der Zweckbestimmung des RZ nicht ent­
sprochen, gemäß welcher Arbeitsversehrte mit 
abgeschlossener Krankenhausbehandlungdurch 
zielgerichtete Nachbehandlung, Arbeitsthera­
pie und Berufsfürsorge soweit und so rasch 
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als möglich in das Berufsleben zurückgeführt 
werden sollen. Da diese Rückführung sehr 
erleichtert wird, wenn die Behandlung im RZ 
möglichst ohne Unterbrechung an die Kranken­
hausbehandlung anschließt, empfahl der 
Rechnungshof, zur Vermeidung von Unter­
brechungen die mit der Einweisung in das RZ 
verbundenen Verwaltungsarbeiten möglichst 
zu vereinfachen und zu beschleunigen. Er wies 
ferner darauf hin, daß der Hauptverband der 
Österreichischen Sozialversicherungsträger die 
in § 31 Abs. 3 Ziff. 4 und § 194 ASVG vorge­
sehenen Richtlinien noch nicht erlassen hat, 
die die Zusammenarbeit der Träger der Kran­
kenversicherung und der Unfallversicherung 
bei der Durchführung der Unfallheilbehandlung 
regeln und ein zweckmäßiges Verfahren zur 
rechtzeitigen Erfassung der Verletzten für die 
Heilbehandlung und deren Zuweisung zu der 
erforderlichen fachärztlichen Behandlung oder 
Krankenanstaltspflege festlegen sollen. 

58, 8. Die AUVA erwiderte, daß die den 
einzelnen Dienststellen bereits im Jahre 1959 
als Entwurf zugegangenen Richtlinien für die 
Abwicklung des Bargeldverkehrs und für den 
Anweisungsdienst seither von allen Dienst­
stellen als verbindlich eingehalten werden. 

58, 9. Hinsichtlich der Dotierung des 
Unterstützungsfonds vertrat die AUVA den 
Standpunkt, daß für die in wirtschaftlich un­
günstigen Jahren mit Sicherheit zu erwartende 
verstärkte Inanspruchnahme des Unter­
stützungsfonds durch ausreichende Dotierung 
in Konjunkturjahren vorgesorgt werden sollte. 

58, 10. Zur Frage der kostendeckenden 
Pflegegebührensätze für Selbstzahler der 
höheren Gebührenklassen teilte die AUVA mit, 
daß sie einen neuen Verrechnungsmodus vorge­
sehen habe, .durch welchen die Kosten der 
besonders aufwendigen Einzelleistuugen in den 
höheren Gebührenklassen voll gedeckt werden. 

58, 11. Zu den übrigen vorstehend erwähn­
ten Angelegenheiten wird die A UV A so bald 
als möglich Stellung nehmen. 

58,. 12. Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung teilte dem Rechnungshof mit, daß 
es die AUVA aufgefordert habe, bei der Be­
rechnung von Unfallrenten gemäß § 179 Abs. 1 
ASVG in Hinkunft nur die Summe der allge­
meinen Beitragsgrundlagen im letzten Jahr 
vor dem Eintritt des Versicherungsfalles zu 
berücksichtigen. 

58, 13. Bezüglich der Einreihung eines Ver­
waltungsangestellten in eine höhere Verwen­
dungsgruppe teilte das Bundesministerium für 
soziale'Verwaltung die Ansicht des Rechnungs­
hofes. 

39 

58, 14. Hinsichtlich der Erlassung der in 
§ 31 Abs. 3 Ziff. 4 ASVG vorgesehenen Richt­
linien über die Zusammenarbeit der Träger der 
Krankenversicherung und der Unfallversiche~ 
rung bei der Durchführung der Unfallheilbe­
handlung schlug das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung vor, noch etwas zuzuwarten, 
bis es die praktische Erprobung der theoretisch -
gewonnenen Erkenqtnisse gestatten wird, das 
Verhältriis zwischen den Trägern der Unfall­
versicherung, der Krankenversicherung und den 
Spitalerhaltern endgültig durch Richtlinien 
festzulegen. 

Landwirtschaft,krankenkasse für 
Kärnten in Klagenfurt 

59. Über die im Berichtsjahr bei der Land­
wirtschaftskrankenkasse für Kärnten durch­
geführte Einschau kann erst im Folgejahr be­
richtet werden, da das Ergebnis erst im Jahre 
1964 dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung mitgeteilt wurde. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 
Finanzen 

a) Prüfungsergebnisse aus den 
Vorjahren 

NS-Vermögen 

60. Die seit vielen Jahren vom Rechnungs­
hof immer wieder (zuletzt im Tätigkeitsbericht 
1962, Abs. 55) aufgezeigte gesetzwidrige Son­
derverwaltung eines Teiles des gemäß § 1 
des Verbotsgesetzes, BGBL Nr. 25/1947, ver­
fallenen ehemaligen DAF-, RDB- und NSLB­
Vermögens durch Bevollmächtigte wurde wei­
terhin beibehalten, weil die Anspruchswerber 
auch im Berichtsjahr keine Einigung erzielen 
konnten. 

Zollwachc-Massafonds 

61. Der Zollwache-Massafonds verrechnet 
die ausgegebenen, aber im Eigentum des 
Fonds verbliebenen Massasorten noch immer 
als Eigentum der Massateilnehmer, obwohl 
dies der Rechnungshof unter Hinweis auf die 
Bestimmungen des § 24 des Gehaltsgesetzes 
1956 schon seit Jahren (zuletzt im .Tätigkeits­
bericht 1962, Abs. 57) bemängelt. 

Gebarungs-, Kassen- und 
Verrechnungsvorschriften 

62. Was die seit geraumer Zeit alljährlich 
immer wieder urgierten Gebarungs-, Kassen­
und Verrechnungsvorschriften betrifft (siehe 
Tätigkeitsbericht 1962, Abs. 60), so hat das 
Bundesministerium für Finanzen bisher ledig­
lich eine Ergänzung der "Richtlinien für die 
Verwaltung der beweglichen Sachen bei 
Bundesdienststellen (RIM)" betreffend Amts-
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bibliotheken, nämlich "Richtlinien für die 
Verwaltung von Bibliotheken", erlassen sowie 
den Entwurf einer "Vorschrift für die sach­
buchmäßige Verrechnung der Abgaben" ausge­
arbeitet, der zunächst als Diskussionsgrundlage 
gedacht 1st. 

Beihilfen zur FamiIienförderung 

63. Obwohl die Entschließungen des Na­
tionalrates vom 21. und des Bundesrates vom 
29. Juni 1961 erhoffen ließen, daß es in Bälde 
zu einer gründlichen Prüfung und Überholung 
der bestehenden Rechtsnormen auf dem Ge­
biete des Beihilfenwesens kommen werde, 
haben auch die neunte Novelle, BGBL Nr. 83/ 
1963, und die zehnte Novelle, BGBL Nr. 251/ 
1963, an dem vom Rechnungshof schon seit 
Jahren bemängelten Zustand nichts geändert, 
sodaß diese Materie ungeachtet ihrer finan­
ziellen Bedeutung (fast 8,5% des Budget­
volumens 1964 = 4750 MiIl. S), ihrer Be­
deutung für weiteste Bevölkerungskreise und 
ungeachtet der Notwendigkeit einer einfachen 
und sparsamen Verwaltung (vgl. hiezu Tätig­
keitsbericht 1960, Abs. 543, und Tätigkeits­
bericht 1961, Abs. 474) nach wie vor einer 
befriedigenden Regelung harrt. 

Finanzamt Perg 

64. Was die in Abs. 67, 13 des Tätigkeits­
berichtes 1962 erwähnten Zweifel an der 
Gesetzmäßigkeit der dort besprochenen Ver­
mögensrückstellung betrifft, so klärte das 
Bundesministerium für Finanzen die Ange­
legenheit befriedigend auf. Danach handelte es 
sich um keine Rückstellung im Sinne der 
Rückstellungsgesetze, sondern um die Rück­
übertragung eines überwiegend kulturellen 
Zwecken dienenden Vermögens gemäß Art. 20 
des Österreichisch-deutschen Vermögensver­
trages, BGBL Nr. 119/1958. 

Geschäfts- und Kanzleiordnung 

65. Die im Tätigkeitsbericht 1962, Absatz 
65, .19, erwähnte, vom Rechnungshof gefor­
derte einheitliche Geschäfts- und Kanzlei­
ordnung für die Finanz behörden 1. Instanz 
und die Finanzlandesdirektionen hat das 
Bundesministerium für Finanzen bisher nicht 
erlassen. 

Zollamt Graz 

66, 1. Zu den im Tätigkeitsbericht 1962, 
Abs. 66, 29, als offengeblieben erwähnten 
Angelegenheiten hat das Bundesministeriuin 
für Finanzen inzwischen ausführlich Stellung 
genommen. 

66, 2. Zu der Empfehlung des Rechnungs­
hofes, alle einem Zollamt zugeteilten Zoll­
wachbeamten in einer einzigen Abteilung 
zusammenzufassen (Abs. 66, 21 des Vorjahres-

berichtes), erklärte das Bundesministerium, 
eine solche Maßnahme käme erst in Betracht, 
wenn genügend Dienstposten des Zollhilfs­
dienstes zur Verfügung stünden, um die Zoll­
wachbeamten bei Innerlandszollämtern durch 
Zollhilfsdienstbeamte zu ersetzen. 

66, 3. Die Kritik des Rechnungshofes' an 
dem Erlaß betreffend die Verzollung von 
handgeknüpften Orientteppichen aus offenen 
Lagern auf Vormerkrechnung (Abs. 66, 25 des 
Vorjahresberichtes) hatte zur Folge, daß das 
Ministerium zusagte zu überprüfen, ob der 
Erlaß "aus praktischen Gründen" aufrecht­
erhalten werden muß. 

Kinderbeihilfenfondsbeiträge 
in den Zollausschlußgebieten 

67, 1. Wie im Tätigkeitsbericht 1959. (Ab­
satz 473) ausgeführt, wurden die Beiträge 
der Dienstgeber zum Ausgleichsfonds für 
Kinderbeihilfe in den Zollausschlußgebieten 
ab L Mai 1953 nur mit 1 vom Hundert der 
Beitragsgrundlage erhoben, obwohl sie durch 
die dritte Novelle zum Kinderbeihilfengesetz, 
BGBL Nr. 161/1951, für das ganze Bundes­
gebiet einheitlich mit 6. vom Hundert der 
Beitragsgrundlage festgesetzt wurden. 

67, 2. Im Berichtsjahr ist dem Rechnungs­
hof bekanntgeworden, daß das Bundesmini­
sterium für Finanzen den Dienstgebern in 
den Zollausschlußgebieten ab 1. Jänner 1962 
2/3 der gesetzlichen Beitragsschuldigkeit gene­
rell gestundet hat. 

67, 3. Der Rechnungshof mußte das Mini­
sterium darauf aufmerksam machen, daß auch 
für diese Maßnahme die gesetzliche Grundlage 
fehlt und die Bundesabgabenordnung, BGBL 
Nr. 194/1961, weder eine "generelle Stun­
dung" noch eine "generelle Nachsicht" von 
Abgabenschuldigkeiten zuläßt, um angeblichen' 
Härten eines Abgabengesetzes abzuhelfen. 

67, 4. Da es nicht angeht, die Fonds­
einnahmen zu Lasten der Beihilfenberechtigten 
im übrigen Bundesgebiet zu verkürzen, mußte 
der Rechnungshof auf ehester Bereinigung 
dieser Angelegenheit bestehen. Das Bundes­
ministerium für Finanzen bea bsichtigt nunmehr, 
die Finanzämter zu ermächtigen, auf begrün­
detes Ansuchen im Einzelfall die Beitrags­
rückstände des Zeitraumes vom 1. Jänner 
1962 bis 30. Juni 1963 gemäß §236 Bundes­
abgabenordnung nachzusehen, jedoch ab 1. Juli 
1963 auf der Abstattung der vollen Beitrags­
schuldigkeit zu bestehen. 

Pensionslasten d~r 
Austria Tabakwerke AG 

68. Zur Frage der Angemessenheit der mit 
der Austria Tabakwerke AG vereinbarten Ab­
lösesumme (siehe Tätigkeitsbericht 1962, Ab-
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satz 72, 6) ist zu berichten, daß das Bundes­
ministerium für Finanzen seine umfangreichen 
Erhebungen noch immer nicht abgeschlossen 
hat und daher noch nicht in der Lage war, 
endgültig Stellung zu nehmen. 

Stempel· und Rechtsgebühren 

69, 1.' Die teilweise Aufhebung' des § 9 
Gebührengesetz 1957, BGBL Nr. 267, durch den 
VerfassungElgerichtshof bot den unmittelbaren 
Anlaß zu einer Gebührengesetz-Novelle 1963 
(Bundesgesetz vom, 22. Mai 1963, BGBL 
Nr. 115) ,deren Entwurf das Bundesministerium 
für Finanzen auch dem Rechnungshof zur 
Stellungnahme übersendet hat. Aus diesem 
Anlaß hat der Rechnungshof auf die unzweck-
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Ärztegesetzes, BGIÜ. Nr., 92/1949, anfallenden 
Schriften und Urkunden g(1bührenpflichtig 
sind. Auch war man sich nicht einmal inner­
halb der Finanzverwaitung darüber einig, wie 
bestimmte bei den Zollämtern täglich an­
fallende Schriften gebührenrechtlich zu be­
hand(1ln sind. 

69, 4. Diese Wahrnehmungen unterstreichen 
die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform 
des Gebührenrechtes, ,die der Rechnungshof 
bereits seit Jahr~n fordert (zuletzt im Tätig­
keitsl?ericht 1961, Abs. 473)~ Auch das Bundes­
ministerium für Finanzen' selbst. hält eine 
N ovellierung des Gebührengesetzes in nicht 
weniger als 34 Punkten für nötig. 

mäßige Abgrenzung des Ermessensspielraumes Kongreßveranstaltungsgesell-
bei der Festsetzung von GebührenerhÖhungen schaft m. b. H., Wien 

hingewiesen, die befürchten läßt, daß dem 70, 'I. Zu den' Ergebcissen der Einschau 
Willen des Gesetzgebers schon im Hinblick 'bei der Kongreßveranstaltungsgesellschaft 
auf die unzureichenden Personalstände der m. b. H. (KVG) - vgl. 'fätigkeitsbericht 1962, 
Finanzämter für Gebühren und Verkehrsteuern Abs. 151, 11 - hat das Bundesministerium 
nicht entsprochen werden kann. Auch mußte für Finanzen im Berichtsjahr Stellung genom­
der Rechnungshof davor warnen, den bisher men. Die finanzielle Beteiligung des Bundes 
einheitlichen Ermessensbegriff des Abgaben- an der KVG begründete das Ministerium mit 
rechts (§ ,20 der Bundesabgabenordnung, der Notwendigkeit, den Fremdenverkehr und 
BGBL Nr. '194/1961) durch _ Sonderbestim- daher auch ein Unternehmen zu fördern, 
mungen in den einzelrien Abgabenvorschriften welches Kongresse d~rchführt und Fremde in 
selbst zu ersetzen; die Kritik des Verfassungs- Wien auf kulturellem Gebiet betreut. Jene 
gerichtshofes an der letztgenannten Gesetzes- Mittel, die der KVG durch, die Kapitalser­
stelle ließe es vielmehr dringend geboten er- höhungen zugeführt' wurden, dienten nicht 
scheinen, für einen verfassungsrechtlich ein- dazu, den Weiterbestand der KVG zu sichern 
wandfreien, allgemeinen Ermessensbegriff zu oder Verluste abzudecken, sOIidern zu Inve-
sorgen: Bedauerlicherweise blieben die Beden- stitionszwecken. . 
ken des Rechnungshofes, unberücksichtigt; 70, 2. Das Ministerium gibt zu, daß über 
es ist jedoch zu höffen, daß anläßlich der die Rückzahlung der der KVG gewährten 
nächsten Novellierung des Gebührengesetzes Bundesdarlehen keine' Vereinbarungen getrof­
dies,en Anregungen'entsprochen wird. fen wurden, und rechtfertigt dies damit, daß 

69,2. Eine Novelle wird schon deshalb erst die Auswirkung der Investitionen abge­
wartet werden sollte. unumgänglich notwendig sein, um die bei der 

'Verabschiedung der Gebührengesetz-Novelle 70, 3. 'Der Vertrag, mit de'm Pächter des 
1963 gefaßte, gleichlautende Entschließung des Restaurationslokals und der derKVG gehö­
Nationalrates vom 22. und des Bundesrates rigen Konzession für das Gast- und Schank­
vom 30. Mai 1963 zu verwirklichen. ' gewerbewrt,rde nach den Mitteilungen des 

69, 3. Weitere' Unzulänglichkeiten des 
Gebührengesetzes 1957 erblickte der Rech­
nungshof darin, daß die Versicherungsgesell­
schaften feste Gebühren mit Zustimmung des 
Bundesministeriums für Finanzen in barem 
entrichten und nicht, wie das Gesetz, unzweck­
mäßigerweise es vorschreibt, in Stempelmarken. 
Die Bemühungen des Bundesministeriums für 
Finanzen, eine befriedigende, Lösung für' die 
gebührenrechtliche Behandlung aus dem Aus­
land einlangender oder dorthin zu sendender 
gebührenpflichtiger Schriften zu finden, 
scheiterten an der längst überholten Systematik 
des Gebührengesetzes. Das Ministerium 
konnte, trotz jahrelanger :ßemühungen nicht 

'klären, welche der bei der Vollziehung des 

Ministeriums aufgelöst und der Betrieb in 
Eigenregie übernommen. Ferner sei die Über­
führung der Kulturihstitute in New York 
und Paris in daEl Eigentum des Bundes in 
die Wege geleitet worden. ' 

70, 4. Zu der vom, Rechnungshof kriti­
sierten Abhaltung der Ton- und Lichtspiele 
im Wiener Belvedere teilte das' Ministerium 
mit, daß solche Spiele auch in 'anderen Staaten 
meist mit Hilfe von Subventionen veranstaltet 
werden. 

70, 5. Die Anregung des Rechnungshofes, 
die KVG allenfalls .'aufzulösen, werde vom 
Ministerium eingehend überprüft. Der Rech­
nungshof wird, die Angelegenheit weiterhin 
im Auge behalten. 
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b) Prüfungsergebnisse aus dem 
, Jahre 1962 

Finanzamt Bruck an der Leitha 

71, 1. Die Einschau beim Finanzamt Bruck 
an der Leitha ergab bloß geringfügige Mängel. 
So war zu bemängeln, daß das Finanzamt bei 
der Abweisung von Anträgen auf Zahlungser­
leichterung die Nachfrist zur Zahlung der Rück­
stände nicht einheitlich festsetzte und sich 
dabei so unklarer Ausdrücke wie "unverzüg­
lich", "baldigst" u. dgl. bediente. 

71, 2. Die Überwachung der Einzahlung 
der sogenannten "automatischen", d. h. von 
den PHichtigen selbst zu bemessenden Abgaben, 
ließ zu wünschen übrig. Der Rechnungshof 
mußte daher auf bessere Zusammenarbeit der 
Finanzkasse mit den Veranlagungsreferaten 
und der Lohnsteuerstelle dringen. Weiters 
regte der Rechnungshof an, die Aufschreibun­
gen der Referate zu vereinfachen und zusam­
menzulegen. 

71, 3. Aus Gründen der gleichmäßigen Be­
steuerung buchführender Land- und Forst­
wirte empfahl der Rechnungshof, sie in einem 
einzigen Veranlagungsreferat zusammenzu­
ziehen. Bei der Berechnung der Absetzung 
für Abnutzung nach Kalendermonaten ging 
das Finanzamt nicht einheitlich vor. Es wurde 
daher auf die ständige Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes verwiesen, wonach 
in solchen Fällen der Monat der Anschaffung 
des Wirtschaftsgutes unberücksichtigt bleiben 
kann. 

71, 4. Bei der Neuveranlagung zur Ver­
mögensteuer legte das Finanzamt in der Regel 
die Vermögensteuererklärung der letzten Haupt­
veranlagung zugrunde. Da die einzelnen Ver­
mögensteile dabei mit dem, Wert anzusetzen 
sind, den sie im Zeitpunkt der Veranlagung 
haben, mußte der Rechnungshof darauf dringen, 
daß in solchen Fällen stets eine Steuererklärung 
eingefordert wird. 

71, 5. Zu bemängeln war, daß bei der Be­
rechnung der außergewöhnlichen Belastung 
,gemäß § 33 des Einkommensteuergesetzes 
'unterschiedlich vorgegangen wird, je nachdem, 
ob es sich um veranlagte Steuerpflichtige oder 
um Lohnsteuerpflichtige handelt. Im ersteren 
werden bestimmte steuerfreie Einkünfte 
(z. B. Beihilfen zur Familienförderung) bei 
der Ermittlung der zumutbaren Mehrbelastung 
außer Ansatz gelassen, während sie von der 
Lohnsteuerstelle stets den gesetzlichenBec 
stimmungen entprechend berücksichtigt 
werden. 

71, 6. Auf eine intensivere Überwachung 
säumiger AbgabepHichtiger mußte der Rech­
nungshof auch bei der Beförderungssteuer 
dringen und das Finanzamt auffordern, 
wenigstens stichprobenweise zu überprüfen, 
ob die Voraussetzungen für die in den Beförde­
rungssteuererklärungen sehr häufig bean­
spruchte Befreiung von der Beförderungs­
steuer zutreffen. 

71, 7. In der Lohnsteuerstelle war unter 
anderem zu bemängeln, daß die Bearbeitung 
jener Fälle, bei denen ein Jahresausgleich von 
Amts wegen durchzuführen ist, zum Nachteil 
des Abgabenaufkommens sehr schleppend 
erfolgte. 

71, 8. Der Strafsachenstelle legte der Rech­
nungshof nahe, die vielen rückständigen Fälle 
auf dem Gebiet der direkten Abgaben ehestens 
aufzuarbeiten und künftig die. Verfahrens­
kosten nicht pauschal festzusetzen, sondern ~ 
nur den Ersatz der tatsächlich aufgelaufenen 
Barauslagen zu verlangen. 

71, 9. Aufgefallen ist auch, daß die seit 1960 
bearbeiteten Straffälle fast ausschließlich 
Finanzordnungswidrigkeiten gemäß § 48 des 
Finanzstrafgesetzes betrafen, während die 
Aufdeckung und Verfolgung schwererer 
Finanzvergehen offensichtlich vernachlässigt 
wurden. 

71, 10. In der Vollstreckungsstelle war 
insbesondere zu beanstanden, daß die Vollstrek­
ker ohne ordnungsgemäß ausgefertigten Voll­
streckungs auf trag ihre Tätigkeit ausübten. 
Auch mußte der Rechnungshof darauf dringen, 
daß künftig die Pfändungsprotokolle vor­
schriftsmäßig ausgefertigt und die Pfändungs­
gebühren nach den gesetzlichen Bestimmungen 
eingehoben werden. 

71, 11. Das Finanzamt Bruck an der 
Leitha hat die aufgezeigten Mängel zum 
überwiegenden Teil bereits abgestellt. 

, 71, 12. Der Finanzlandesdirektion für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland wurde 
im Hinblick darauf, daß beim Finanzamt 
Bruck an der Leitha ein Beamter der Ver­
wendungsgruppe B die Strafsachen bearbeitet, 
die ständige Forderung des Rechnungshofes 
in Erinnerung gebracht, das Strafreferat 
grundsätzlich mit einem rechtskundigen 
Beamten zu besetzen. 

71, 13. Weiter legte der Rechnungshof der 
Finanzlandesdirektion nahe anzuordnen, daß 
in die sogenannten Kurzberichte der Betriebs­
prüfer nicht nur die zahlenmäßigen End­
ergebnisse der Prüfung aufzunehmen sind, 
sondern alle Daten über den geprüften Betrieb, 
die der Veranlagungsreferent für die Veran-
1agung benötigt. 

" 
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71, 14. Auch warnte der Rechnungshof da­
vor, die Betriebsprüfer, deren Leistungsfähig­
keit bereits voll ausgeschöpft ist, durch eine 
weitere Erhöhung des jährlichen Prüfungs-Solls 
zu überfordern und damit den Wert der Be­
triebsprüfungen in Frage zu stellen. Er trat 
auch für eine Vermehrung der Soll-Stellen des 
Betriebsprüfungsdienstes ein. und schlug vor, 
bis dahin die benötigten Prüfer den Umsatz­
steuerrevisionsstellen zu entnehmen. 

71, 15. Ferner empfahl der Rechnungshof, 
die Vorschriften über die Haltung der Dienst­
wagen zu vereinfachen, und ersuchte die 
Finanzlandesdirektion, dafür zu sorgen, daß in 
ihrem Bereich die Anforderung von Säumnis­
zuschlägen bei der Festsetzung von Umsatz­
steuervorauszahlungen nach einheitlichen 
Grundsätzen erfolgt. 

71, 16. Die Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland hat sich mit 
den Empfehlungen des Rechnungshofes einge­
hend befaßt und die Abstellung der aufgezeig­
ten Mängel zugesagt. In der Frage der Be­
setzunK des Strafreferates stimmte die Finanz­
landesdirektion zwar dem Standpunkt des 
Rechnungshofes grundsätzlich zu, erklärte 
jedoch, die Besetzung dieses Referates mit 
einem Beamten der Verwendungsgruppe B 
bei jenen Finanzämtern beibehalten zu müssen, 
bei denen der Amtsvorstand der einzige rechts­
kundige Beamte ist. Der Vorschlag des Rech­
nungshofes, das benötigte Betriebsprüfungs­
personal vorläufig den Umsatzsteuerrevisions­
stellen zu· entnehmen, bezeichnete die Finanz­
landesdirektion wegen des zu befürchtenden 
Umsatzsteuerausfalls als undurchführbar. 

71, 17. Das Bundesministerium für Finanzen 
wurde anläßlich der Einschau beim Finanzamt 
Bruck an der Leitha auf die Schwierigkeiten 
aufmerksam gemacht, die sich bei kleineren, 
nur mit einem rechtskundigen Beamten be­
setzten Finanzämtern ergeben, wenn dieser 
abwesend ist und eine Haus- oder Personen­
durchsuchung angeordnet werden soll (§ 93 
des Finanzstrafgesetzes). 

71, 18. Außerdem regte der Rechnungshof 
an, in das Finanzstrafgesetz eine Bestimmung 
aufzunehmen, die es ermöglicht, unter gewissen 
Bedingungen sogenannte Bagatellfälle in 
ähnlicher Weise zu erledigen, wie dies im § 477 
Abs. 2 der Reichsabgabenordnung (Nieder­
'schlagung) vorgesehen war. 

71, 19. Da die Finanzämter die Bestimmung 
des § 198 der Bundesabgabenordnung nicht 
beachten, daß auch Nebengebühren bescheid­
mäßig festzusetzen sind, ersuchte der Rech­
-nungshof das Ministerium, dies abzustellen. 
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71, 20. Bereits im Jahre 1961 ordnete das 
Bundesministeriumfür Finanzen·auf Anregung 
des Rechnungshofes an, daß die Finanz­
ämter anläßlich der Veranlagung von Gewerbe­
treibenden nach Durchschnittsätzen die von 
den Berufsvertretungen vorgeschlagenen Ein­
stufungen und Kennzahlen durch Betriebs­
nachschauen und sonstige Erhebungen nachzu­
prüfen haben. Diese Erhebungen ergaben, 
daß die nach Durchschnittsätzen ermittelten 
Umsätze und Gewinne bei reinen Handels­
betrieben (Lebensmitteleinzelhandel und Ge­
mischtwarenhandel) und kleineren Leistungs­
betrieben (mit höchstens zwei fremden Arbeits­
kräften) in der Regel von den individuell 
ermittelten Besteuerungsgrundlagen nur unbe­
deutend abwichen. Bei Leistungsbetrieben mit 
mehr als zwei fremden Arbeitskräften (Ge­
hilfen und - Lehrlinge ab dem 3. Lehrjahr) 
zeigte sich aber, daß die Gewinne nach den 
Durchschnittsätzen auch bei Zugrundelegung 
der höchsten Gewinnstufe regelmäßig erheblich 
unter den tatsächlich erzielten Gewinnen 
lagen. Da die Einschau beim Finanzamt 
Brucka. d. Leitha diese Wahrnehmung wieder­
um bestätigte, ersuchte der Rechnungshof 
das Bundesministerium für Finanzen, die 
Durchschnittsätze für die Ermittlung des 
Umsatzes und Gewinnes bei nichtbuchführen­
den Gewerbetreibenden, soweit es sich um 
Leistungsbetriebe handelt, einer Revision zu 
unterziehen und die Umsatzermittlung bei 
diesen Betrieben künftig auf den Material­
einsatz und die Leistungserlöse der Arbeits­
kräfte abzustellen und den Reingewinn in 
Perzentsätzen des Umsatzes zu ermitteln. 

71, 21. Um die Schwierigkeiten zu beheben, 
die sich bei Finanzämtern ergeben können, 
die nur mit einem rechtskundigen Beamten be­
setzt sind,veranlaßte das Ministerium die 
Einrichtung einer zentralen Stellvertretung 
bei den Finanzlandesdirektionen. Die vom 
Rechnungshof angeregte Aufnahme einer Be­
stimmung über die Erledigung von Bagatell­
fällen in das Finanzstrafgesetz lehnte das 
Ministerium "mit der Begründung ab, daß eine 
großzügige Handhabung des § 25 des Finanz­
strafgesetzes (Verwarnung) zum gleichen 
Erfolg führe. Was die bescheidmäßige Fest­
setzung der Nebengebühren betrifft, will das 
Ministerium prüfen, in welcher Weise dies 
verwirklicht werden kann, _ ohne den Finanz­
ämtern Mehrarbeit zu verursachen. 

71, 22. Die angeregte Änderung in der Er­
mittlung der Grundlagen für die Besteuerung 
nach Durchschnittsätzen lehnte das Ministe­
rium mit der Behauptung ab, es ließen sich 
auch bei der vorgeschlagenen Methode die Feh­
lerquellen, die in der Natur jeder Schätzung 
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liegen, nicht vermeiden und sie würde die mit 
der Bemessung nach Durchschnittsätzen ange­
strebte Vereinfachung des Verfahrens in Frage 
stellen. Um den tatsächlichen Betriebsergeb­
nissen näherzukommen, beabsichtigt das Mini­
'sterium, die einzelnen Gewinnstufen von der 
Veranlagung 1964 an zu erhöhen. Da sich jetzt 
schon erkennen läßt, daß die beabsichtigten 
Erhöhungen nicht zum angestrebten Ziel 
führen werden, empfahl der Rechnungshof 
dem Ministerium, Leistungsbetriebe mit 
Arbeitskräften über eine bestimmte Anzahl 
hinaus von der Richtsatzveranlagung a~szu­
nehmen. 

Finanzamt Voitsberg 

72, 1. Zur Zeit der Einschau wies das 
Finanzamt einen Fehlbestand von fünf Arbeits­
kräften auf. Dazu kamen die Bediensteten, 
die wegen Krankheit dauernd nicht einsatz­
fähig und die zum Besuch der Bundesfinanz­
schule abgestellt sind. Im ganzen fehlten 
zehn Arbeitskräfte, also 20% des zugebilligten 
Soll-Standes. Besonders nachteilig auf die 
Leistungen des Amtes hatte es sich überdies 
ausgewirkt, daß der Vorstand während der 
letzten zehn Jahre viermal gewechselt hatte. 
Schließlich leidet die Dienstaufsicht darunter, 
daß das Finanzamt in zwei Gebäuden unter­
gebracht ist und daß viele Bedienstete in 
Graz wohnen und daher täglich zweimal zur 
Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
gezwungen sind. 

72, 2. Die geschilderten Verhältnisse sind 
die Ursache für viele Mängel. So ergab die 

72, 3. Zu bemängeln war, daß bei der. 
Ermittlung der zumutbaren Mehrbelastung 
gemäß § 33 Abs. 4 des Einkommensteuer­
gesetzes unterschiedlich vorgegangen wird, 
je nachdem, ob es sich um veranlagte Steuer­
pflichtige oder um Lohnsteuerpflichtige han­
delt. Im ersteren werden bestimmte steuer-. 
freie Einkünfte außer Ansatz gelassen, wäh­
rend sie im Lohnsteuerabsetzungsverfahren. 
den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend 
berücksichtigt werden. Desgleichen begnügt 
sich die V eranlagungsa bteilung bei der Geltend­
machung von Sonderausgaben zur Schaffung 
von Wohnraum mit den Angaben in der Ein-. 
kommensteuererklärung und überzeugt sich 
vielfach nicht einmal davon, ob die neuge- . 
schaffenen Wohnräume das gesetzlich fest­
gelegte Höchstausmaß nicht überschreiten, wäh­
rend die Lohnsteuerstelle im gleichen Fall 
selbst bei alljährlich wiederkehrenden, gleich­
bleibenden Aufwendungen einen strengen Nach­
weis der abgesetzten Beträge verlangt. 

72, 4. Die Abgabepflichtigen pflegen den 
auf Privatfahrten entfallenden Anteil an den 
Gesamtkosten eines Personenkraftwagens nied­
rig anzuge ben und begründen dies in der Regel 
damit, daß das Fahrzeug vorwiegend zur 
Beförderung von Betriebsstoffen, Ersatzteilen 
und ähnlichen Gütern benötigt werde. Da die 
Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen 
für die eigenen Zwecke des Unternehmens als 
beförderungssteuerpflichtiger Vorgang gilt, 
mußte der Rechnungshof auf die Notwendig­
keit hinweisen, in derartigen Fällen auch die 
Frage der Beförderungssteuerpflicht zu prüfen. 

stichprobenweise Durchsicht der Veranlagungs- 72, 5. Vielfach ergaben sich bei der Ein­
akten, daß die Angaben der Pflichtigen in kommen- und bei der Gewerbesteuer größere 
den Abgabenerklärungen in der Regel kritik- Abschlußzahlungen, und das Finanzamt mußte 
los und ungeprüft zur Kenntnis genommen dann Zahlungs erleichterungen bewilligen, weil 
werden, nicht zuletzt deshalb, weil das Finanz- es verabsäumt hatte, der Ertragsentwicklung 
amt bei den Meldungen des Veranlagungsfort- die notwendige Beachtung zu schenken und 
schrittes an die Finanzlandesdirektion gegen- die Vorauszahlungen zeitgerecht dem höheren 
über anderen Finanzämtern nicht zurückstehen Gewinn anzupassen. Der Rechnungshof schlug 
will. Der Rechnungshof mußte, um dem. entsprechende Maßnahmen vor, um das Ent­
Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteue- stehen großer Abschlußzahlungen möglichst 
rung zu seinem Recht zu verhelfen, empfehlen, zu vermeiden, und mußte unter Hinweis auf 
alljährlich wenigstens bei einem Teil der Ver- die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts­
anlagungsfälle ein gewissenhaftes Ermittlungs" hofes auch darauf dringen, daß bei der Bewilli­
verfahren durchzuführen. Die Absicht der gung von Zahlungserleichterungen in solchen 
Amtsleitung, Branchenreferate zu schaffen, 'Fällen ein strengerer Maßstab als bisher ange­
unterstützte der Rechnungshof, wies aber legt wird. 
gleichzeitig darauf hin, daß künftig auch der 
stete Wechsel des Approbanten zu vermeiden 
sein wird und daß schwierige Fälle entweder 
vom Approbanten oder vom Amtsvorstand 
selbst bemessen werden müssen. Ferner mußte 
der Rechnungshof darauf, dringen, daß die 
Veranlagungsreferenten künftig von manipula­
tiven Arbeiten jeder Art entlastet werden. 

72, 6. Bei der Lohnsteuer- und Beihilfen­
steIle des Finanzamtes, die ansonsten einen 
befriedigenden Eindruck hinterließ, war bloß 
zu bemängeln, daß die bei der Abfuhr der 
Lohnsteuer säumigen und daher zur Abgabe 
von Voranmeldungen verpflichteten Arbeit­
geber völlig unzureichend überwacht wurden. 
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72, 7. Von den Straffällen des Jahres 1960 
entfielen 73%, von denen des Jahres 1961 
83% und denen des Jahres 1962 sogar rund 
98% auf Finanzordnungswidrigkeiten. Der 

. Rechnungshof bemängelte diese unbefriedi­
gende Entwicklung, die bei allen Finanzämtern 
zu beobachten ist (vgl. Tätigkeitsbericht 1960, 
Abs. 423, und Vorjahrsbericht, Abs. 64, 21 
und 25) und wieder' einmal bestätigte, daß 
die Finanzämter bei der Verfolgung und Auf­
deckung der Verkürzungsdelikte zuwenig 
Initiative an den Tag legen. Im übrigen ist 
der Rechnungshof nach wie vor der Meinung, 
daß nur eine' Konzentration der Straf tätig­
keit im Bereich jeder Finanzlandesdirektion 
hier Abhilfe schaffen könnte .. . \ 

72, 8. In der Finanzkasse war zu bean­
standen, / daß .zum Fälligkeitszeitpunkt nicht 
entrichtete Itatenzahlungen unter Gewährung 
einer Nachfrist eingemahnt wurden. Falls die 
Nachfrist eingehalten wurde, behandelte die 
Finanzkasse den Bescheid, mit dem die 
Raten bewilligt worden waren, als weiterhin 
zu Recht bestehend, obwohl in solchen Fällen 
gemäß § 217 Abs. 2 der Bundesabgaben­
ordnung Terminverlust eintritt und vom ge­
samten aushaftenden Abgabenrückstand ein 
Säumniszuschlag zu entrichten is.t. Der Rech­
nungshof mußte diese gesetzwidrige Praxis 
bemängeln, zumal sie die Säumnis des Abga-

. benschuldn\lrs geradezu herausfordert. Im 
übrigen waren in der Finanzkasse nur gering­
fügige Verstöße gegen die Gebarungs- und Ver­
rechnungsvorschriften festzustellen. Da die 
Abgabenbescheide bisher nicht rechnerisch 
nachgeprüft wurden, mußte der Rechnungshof 
darauf dringen, daß dies künftig geschieht. 
Schließlich wurde bemängelt, daß das Finanz­
amt es unterließ, gegen einen Abgabepflich­
tigen die Strafanzeige zu erstatten, der einen 
Vollstrecker an der Vornahme einer Amts­
handlung hinderte und ihn beschimpfte. 

72, 9. Das Finanzamt ist auf die Bemän­
gelungen und Anregungen des Rechnungshofes 
eingegangen, mußte aber verschiedentlich dar­
auf hinweisen, daß es infolge des Personal­
mangels und des ständigen Zeitdruckes, unter 
dem gewisse Agenden abzuwickeln sind, nicht 
möglich sein werde, in absehbarer Zeit Abhilfe 
zu schaffen. . 

72, 10. Die Finanzlandesdirektionfür Stei­
ermark machte der Rechnungshof auf die 

. untragbare Personallage des Finanzamtes be­
sonders aufmerksam und ersuchte, alle An­
strengungen zu unternehmen,' um in V oits­
berg Wohnraum für die Bediensteten zu 
schaffen. Für den Fall, als es nicht möglich 
sein sollte, die Personal- und die W ohnraum­
frage in absehbarer Zeit befriedigend zu lösen, 
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stellte er· die Auflassung des Finanzamtes 
Voitsberg und dessen Eingliederung in den 
Finanzfimtsbezirk Graz-Umgebung zur Erwä­
gung . 

72, 11. Da die Ausbildungsmöglichkeiten 
für Lohnsteuerprüfer beim Finanzamt Voits­
berg geradezu als ideal angesehen werden 
können, wurde der Finanzlandesdirektion 
empfohlen, diese Möglichkeit auszunützen, um 
dem allenthalben fühlbaren Mangel an diesen 
Fachkräften zu begegnen und gleichzeitig dem 
Finanzamt Voitsberg die Herabsetzung des 
Außenprüfungsturnusses von bisher drei auf 
zwei Jahre zU ermöglichen. 

72, 12. Die mangelnde Zusammenarbeit 
einiger Abteilungen des geprüften Finanzamtes 
hat der Rechnungshof zum Anlaß genommen, 
um bei der Finanzlandesdirektion auf die 
Herausgabe klarer Richtlinien zu dringen, wie 
die einzelnen Abteilungen im Interesse des 
Abgabenaufkommens zusammenzuwirken ha­
ben. Auch die von der Finanzlandesdirektion 
angeordnete Organisation der Umsatzsteuer­
revisionsstelle und deren. Zusammenwirken 
mit den Veranlagungsreferaten erwiesen sich 
als unbefriedigend, weshalb der Rechnungs­
hof entsprechende Vorschläge machte, um 
die rasche Prüfung dringlicher Fälle zu gewähr­
leisten. Schließlich mußte der Rechnungshof 
darauf hinweisen, daß das von der Finanz­
landesdirektion angeordnete Prüfungssoll von 
200 Betrieben jährlich je Umsatzsteuerprüfer 
wop.l zu hoch gegriffen ist. Es wurde empfoh­
len, Vergleichsziffern zu ermitteln. 

72, 13. Die Fill!tnzlandesdirektion für Stei­
ermark teilte mit, es sei ihr möglich gewesen, 
dem Finanzamt Voitsberg neun weitere Bedien­
stete zuzuweisen und damit den Personalstand 
weitgehend dem Soll-Stand anzunähern. Ein 
Wechsel in der Amtsleitung sei in nächster 
Zeit nicht zu erwarten. Bei Neuaufnahmen 
werde die Finanzlandesdirektion ausschließ­
lich in Voitsberg ansässige Bewerber einstellen, 
und sie sei bestrebt, die Errichtung eines 
Beamtenwohnhauses zu erwirken. Die Heran­
bildung ,von Lohnsteuerprüfern glaubt die 
Finanzlandesdirektion erst in Angriff nehmen 
zu können, wenn im Dienstpostenplan hiefür 
Vorsorge getroffen wird. Den übrigen Anre­
gungen' hat die Finanzlandesdirektion ent­
sprochen. 

72, 14. Da ein im Finanzamtsbezirk ansäs­
siger Wirtschaftstreuhänder beim Finanzamt 
die Auffassung vertreten hat, er könne bei 
der Vertretung seiner Klienten auch unwahre 
Angaben machen, hat sich der Rechnungshof 
an das Bundesministerium für Finanzen mit 
dem Ersuchen gewendet, im Einvernehmen 
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mit der Kammer der Wirtschafts treuhänder 
die Berufspflichten der Kammerangehörigen 
gegenüber der Finanzverwaltung im einzelnen 
festzulegen. Ferner mußte der Rechnungshof 
das Bundesministerium für Finanzen darauf 
aufmerksam machen, daß die bisher erlassenen 
Ausführungsbestimmungen über die Berech­
nung von Stundungszinsen gemäß § 212 der 
Bundesabgabenordnung teils durch gesetzliche 
Bestimmungen nicht gedeckt sind, teils wesent­
liche Fragen ungeklärt lassen. 

72, 15. Das Bundesministerium für Finanzen 
lehnte es ab, an die Kammer der Wirtschafts­
treuhänder heranzutreten, wenn sich ein ein­
zelner Kammerangehöriger über seine Berufs­
pflichten im unklaren sei. Es hat jedoch dem 
Finanzamt Voitsberg den Auftrag erteilen 
lassen, dem genannten Wirtschaftstreuhänder 
in geeigneter Weise entgegenzutreten. In der 
Frage der Stundungszinsenberechnung teilt 
das Ministerium die Bedenken des Rechnungs­
hofes nicht und erklärt, auch auf die Arbeits­
belastung der Finanzkassen Rücksicht nehmen 
zu müssen.' 

Zollamt Thörl-Maglern 

73, 1. Der Rechnungshof stellte bei diesem 
Zollamt erster Klasse mit Befriedigung fest, daß 
es den überaus starken grenzüberschreitenden 
Verkehr auf der Straße gut bewältigt hat, 
was nicht zuletzt auf die vorbildliche Leitung 
des Amtes zurückzuführen ist. So wurden 
in dem durch den Visumzwang in der Frequenz 
rückläufigen Jahr 1961 in der Einfuhr mehr 
als 370.000 und in der Ausfuhr mehr als 
330.000 Kraftfahrzeuge abgefertigt. 

73, 2. Der Rechnungshof gab allerdings 
zu bedenken, daß Bedienstete auch in ihrer 
dienstfreien Zeit und sogar während ihres 
Erholungsurlaubes zum Abfertigungsdienst 
herangezogen wurden. 

73, 3. Beim Vormerkverkehr war auszu­
stellen, daß der V ormerknehmer von der 
Abrechnung der Vormerkscheine nicht oder 
nicht mittels Bescheides verständigt wurde. 
Ferner wurde dem Zollamt empfohlen, sich 
von der Bonität des Vormerknehmers zu 
überzeugen, wenn es auf eine Sicherstellung 
gemäß § 76 Abs. 2 Zollgesetz 1955 verzichtet. 

73, 4 .. Unter anderem stellte der Rech­
nungshof fest, daß die zum Carnet-TIR-Ver­
kehr zugelassenen Fahrzeuge nur selten den 

. im TIR-Abkommen geforderten technischen 
Bedingungen entsprechen. Er ersuchte das 
Zollamt, die zum Carnet-TIR-Verkehr zuge­
lassenen Fahrzeuge sorgfältiger zu prüfen. 

73, 5. Ferner mußte der Rechnungshof das 
Zollamt darauf aufmerksam machen, daß die 
Beibringung einer Einfuhrbewilligung nach 
dem Außenhandelsgesetz 1956. nicht durch 
Zwangsstrafen gemäß § III der Bundesab­
gabenordnung erzwungen werden darf, daß 
in solchen Fällen vielmehr die Strafanzeige an 
die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu 
erstatten ist. 

73, 6. Bemängelt werden mußte, daß sich 
das Zollamt bei der Erledigung von Rechts­
mittelnnicht immer an die verfahrensrechtlichen 
Vorschriften der Bundesabgabenordnung ge­
halten hatte. 

73, 7. Die Einschau ergab weiters, daß das 
Zollamt gemäß § 111 des Zollgesetzes 1955 einst­
weilig niedergelegte Waren nicht immer mit der 
erforderlichen Sorgfalt verwahrte. Der Rech­
nungshof mußte darauf dringen, daß künftig 
alle Ein- und Ausgänge von Waren unverzüglich 
in das Bestandsbuch eingetragen und die 
Waren' vorschriftsmäßig verwahrt werden. 
Auch die Aufbewahrung der Pistolen der 
Zollwachbeamten in einem offenen Akten­
schrank- gab Anlaß zur Bemängelung. 

73, 8. Das geprüfte Zollamt hat die Be­
hebung aller aufgezeigten Mängel zugesagt. 

73, 9. Der Finanzlandesdirektion für 
Kärnten empfahl der Rechnungshof, den be­
reits projektierten Ausbau einer dritten Fahr­
bahn im Bereich des Amtsplatzes des Zollamtes 
Thörl-Maglern mit allem Nachdruck zu be­
treiben, da eine zügige Abfertigung infolge des 
immer stärkeren Verkehrs nicht mehr gewähr­
leistet ist. Ferner empfahl er, die zu nahe am 
Zollgebäude gelegene Brückenwaage zu ver­
legen, eine Rampe zur Abfertigung von Last­
kraftwagen zu errichten, einen Teil des Amts­
platzes zu überdachen, die unzulängliche Be­
leuchtung des Amtsplatzes zu verbessern und 
ihn mit öffentlichen Fernsprechern auszustatten. 

73, 10. Da beim Zollamt Thörl-Maglern 
täglich große Mengen an Benzin, Dieselöl und 
anderen leicht brennbaren Stoffen abgefertigt 
werden, setzte sich der Rechnungshof für eine 
sofortige feuerpolizeiliche Überprüfung des 
Zollamtes und die Anschaffung von Schaum­
löschgeräten eil}.. 

73, 11. Ferner ersuchte er, das Zollamt mit· 
den für die Abfertigung erforderlichen Ge­
räten (Musterzieher für Flüssigkeiten, Sack­
stecher, Zollspieße, Leiter zum Besteigen der 
Lastkraftwagen) auszustatten. . 

73, 12. Die Finanzlandesdirektion wurde 
schließlich darauf aufmerksam gemacht, daß 
die einreisenden und die ausreisenden Fahrzeuge 
zeitweise auf einer Fahrbahn abgefertigt 
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werden müssen, da für die grenzpolizeiliche 
Kontrolle auf beiden Fahrbahnen .nicht genü­
gend Polizeibeamte zur Verfügung stehen. 
Um Unfällen vorzubeugen, wurde der Finanz­
landesdirektion nahegelegt, beim Bundes­
polizeikommissariat Villach für eine ausrei­
chende Besetzung des Grenzüberganges Thörl­
MagIern einzutreten. 

73, 13. Die Finanzlandesdirektion für 
Kärnten kam den meisten Anregungen des 
Rechnungshofes bereits nach und teilte insbe­
sondere mit, daß das Zollamt nunmehr mit 
fünf Trockenlöschern und einem fahrbaren 
Löschgerät ausgestattet wurde. 

73, 14. Dem Bundesministerium für Finan­
zen gab der Rechnungshof zu bedenken, daß die 
Zollzweigstelle Naßfeldpaß des Zollamtes 
Thörl-Maglern ebenso wie die übrigen im 
Erlaßweg errichteten Zollzweigstellen (insge­
samt sind es 24), obwohl sie faktisch als Ab­
gabenbehörden fungieren, rechtlich nicht 

, existent sind, da die Zollämter und ihr Sitz 
bundes gesetzlich festgelegt sind (BG BI. 
Nr. 149/1954 und 12/1955) und jede Änderung 
im Aufbau der Zollverwaltung nur wieder 
durch Bundesgesetz erfolgen kann. 

73, 15. Ferner brachte der Rechnungshof 
dem Ministerium gegenüber zur Sprache, daß 
die Zollämter im Reisendenverkehr die Ein­
gangsabgaben (Zoll, Ausgleichsteuer, Außen­
handelsförderungs beitrag sowie allfällige Ver­
brauchsteuern und Branntweinmonopolaus­
gleich) mit einem Bauschhetrag schätzen oder 
einem Prozentsatz vom Wert festsetzen 
(z. B. Teppiche 32%, Fahrräder 38% usw.). 
Dies widerspricht aber den abgabenrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere den Bestimmungen 
des Zollgesetzes 1955. Da die bestehenden 
Vorschriften keine Handhabe bieten, die Er­
hebung der Eingangsabgaben für nichtkom­
merzielle Einfuhren zu vereinfachen, anderseits 
aber ein dringendes Bedürfnis nach einer 
solchen Vereinfachung besteht, empfahl der 
Rechnungshof dem Ministerium, eine ent­
sprechende gesetzliche Regelung anzustreben, 
und verwies hiebei als Vorbild auf eine Ent­
scheidung des Ministerrates der EWG über die 
Einführung eines pauschalen Zolls atz es für 
nichtkommerzielle Einfuhren. 

73, 16. Die Vielzahl der Erlässe, mit denen 
das Ministerium den Zollämtern die begünstig­
ten Zollsätze (vgl. hiezu auch Abs. 66, 22 des 
Vorjahrsberichts) bekanntgibt und die noch 
dazu laufend geändert werden, veranlaßte den 
Rechnungshof zu dem Ersuchen, den Zoll­
ämtern diese Erlässe gesammelt in einem 
Dienstbehelf in Lose-Blatt-Form zur Ver­
fügung zu stellen. 
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73, 17. Eine Reihe von Anregungen des 
Rechnungshofes betraf die Abstellung der beim 
Zollamt Thörl-Maglern wahrgenommenen 
Mängel im Carnet-TIR-Verkehr. So wurde 
unter anderem angeregt, das Bundesministe­
rium für Finanzen möge'dafür sorgen, daß die 
Zollämter die an inländischen Fahrzeugen 
vorgefundenen Verschlußmängel sofort jenen 
Zollämtern melden, die die Zulassung des be­
treffenden Fahrzeuges. zum Carnet-TIR-Ver-
kehr bewilligt haben. . 

73, 18. Der Rechnungshof befaßte sich auch 
mit den Erlässen, mit denen das Bundes~ 
ministerium für Finanzen für die Entrichtung 
der Beförderungssteuer im grenzüberschreiten­
den Personen-, Gepäck- und Güterverkehr 
Bauschsätze in verschiedener Höhe, je nach 
dem Herkunftsland, festgesetzt hat. Er .be­
zweifelte, daß die ungleiche Festsetzung der 
Bauschsätze je nach der Nationalität des 
Steuerschuldners durch die Bestimmungen des 
§ 10 Abs. 2 des Beförderungssteuergesetzes 
1953, BGBL Nr. 22, in der Fassung der Beför­
derungssteuergesetznovelle 1960. BGBl. Nr.249, 
gedeckt sind, und beanstandete, daß die Er­
lässe nicht ordnungsgemäß kundgemacht 
wurden. 

73, 19. Gemäß § 172 Abs. 5 Zollgesetz 1955, 
BGBl. Nr. 129, in der Fassung der Novelle 
BGBl. Nr. 68/1959, kann sich der Zollschuldner 
von der finanzstrafrechtlichen Verantwortlich-· 
keit durch die Entrichtung der Eingangsab­
gaben in zweifacher oder im Wiederholungsfall 
in dreifacher Höhe befreien. Die Einhaltung 
der Bestimmung, daß im Wiederholungsfall 
die dreifachen Eingangsabgaben zu entrichten 
sind, erweist sich in· der Praxis als undurch­
führbar, da hiefür alle in Frage kommenden 
Abgabepflichtigen zentral' evident gehalten 
werden müßten, was einen unverhältnismäßi­
gen Verwaltungsaufwand erfordern würde. 
Der Rechnungshof legte dem Bundesministe­
rium für Finanzen nahe, für die Aufhebung 
dieser undurchführbaren Bestimmung des 
Zollgesetzes 1955 zu sorgen. 

73, 20. Beim Zollamt Thörl-Maglern war 
aufgefallen, daß zahlreiche vorläufige Bescheide 
aus den Jahren 1960 und 1961 noch nicht durch 
endgültige ersetzt werden konnten, da die bei 
der Zollwertstelle des Bundesministeriums für 
Finanzen oder bei den Zollwertprüfungsstellen 
der Finanzlandesdirektionen beantragten Gut­
achten ausblieben. Der Rechnungshof ersuchte 
daher das Bundesministerium für Finanzen, die 
Ausarbeitung der Gutachten zu beschleunigen. 

73, 21. Weiters regte der Rechnungshof 
beim Ministerium die Auflassung einiger regel­
mäßig zu erstattender Meldungen oder Er-
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fahrungsberichte der Zollämter, die Über­
prüfung der strengvetrechenbaren Drucksorten 
der Finanzlandesdirektion für Kärnten auf 
ihre Brauchbarkeit sowie die Einführung 
einheitlicher und 'eindeutiger Warenbezeich­
nungen in den Ein- und Ausfuhrbewilligungen 
nach dem Außellhandelsgesetz 1956 an. 

73, 22. Da beim Zollamt Thörl-Maglern 
laufend große Mengen von Mineralölen der 
Zolltarif nummer 27.10 'zur Abfertigung gestellt 
werden und 'die Feststellung, ob diese Waren 
mineralölsteuerpflichtig sind oder nicht, in 
vielen Fällen nur nach Destillation und Er­
mittlung der Viskosität möglich ist, schlug 
der Rechnungshof dem Bundesministerium für 
Finanzen vor, dem, Zollamt zwecks Unterrich­
tung der Abfertigungsbeamten für einige Zeit 
einen sachve~ständigen Beamten der Techni­
schen Untersuchungsanstalt der Btmdesfinanz­
verwaltung, beizugeben. 

73, 23. Das, Bundesministerium für Finan­
zen ist auf die meisten Anregungen des Rech­
nungshofes eingegangen und hat z. T. schon 
die erforderlichen Maßnahmen' ergriffen. Zur 
Frage der Zollzweigstellen teilte das, Mini­
sterium mit, 'daß 'alle Bemühungen, eine ent­
sprechende Abänderung des Bundesgesetzes 
über den Aufbau der Abgabenverwaltung des 
Bundes ,herbeizuführen, gescheitert seien, u:zw. 
wie sich herausstellte, daran, daß das Bundes­
kanzleramt die, Notwendigkeit neuer Dienst­
stellen bezweifelte. Da diese Dienststellen 
aber faktisch schon seit Jahren bestehen, wird 
sich der Rechnungshof weiter für die gesetzliche 
Untermauerung des tatsächlichen, Zustandes 
einsetzen. Was die Pauschalierung der Ein­
gangsabgaben für nichtkommerzielle Einfuhren 
im Reiseverltehr betrifft; so hoffe das Ministe­
rium, die Angelegenheit durch eine Zollgesetz­
novelle regeln zu können. Zur Anregung des 
Rechnungshofes, die begünstigten Zollsätze in 
einem Dienstbehelf zusammenzufassen, teilte 

gewendeten Bauschsätze 'teilt das Bundes­
ministerium für Finanzen nicht, räumte jedoch 
ein, "daß die Bestimmung des § 10 Abs. 2 des 
Beförderungs'steuergesetzes 1953 nicht ge­
eignet sei, auf die Dauer der internationalen 
Entwicklung auf diesem Gebiet gerecht zu 
werden". Zur verzögerten Erledigung von 
Gutachtensanträgen durch die Zollwertprüf­
stellen stellte das Ministerium fest, daß daran 
in der Regel das Verhalten der zu' prüfenden 
Importeure schuld ist. 

c) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1963 

Zollamt' Bregenz 

74,1. Die Einschau beim Zollamt Bregenz 
vermittelte im allgemeinen einen befriedigenden 
Eindruck. Es konnte aber nicht gutgeheißen 
werden, daß die Erholungl'lurlaube überwiegend 
tageweise, oft sogar halbtageweise abgewickelt 
wurden, 'wodurch der Zweck des Erholungs­
urlaubes kaum: erfüllt wird. Zu bemängeln 
war, daß das Zollamt wiederholt die abge­
fertigten Waren vor Entrichtung der Eingangs­
abgaben ausfolgte, obwohl die Finanzlandes­
direktion dem Verfügungsberechtigten die 
Nachhineinzahlung nicht bewilligt hatte. Eben­
so wurde bemängelt, daß das Zollamt wieder­
eingeführte Waren, die im Ausgang gemäß 
§ 68 Abs. 6 des Zollgesetzes 1955 unvorgreiflich 
der Erteilung einer Ausübungsbewilligung ab­
gefertigt worden waren, ohne Ausfertigung 
eines Zollbescheides ausfolgte. Ferner kriti­
sierte, der Rechnungshof, daß das Zollamt die 
Abrechnung der Vormerkscheine stets formlos 
vornahm, gelegentlich sogar, ohne den Vormerk­
nehmer zu verständigen. Auch mußte der 
Rechnungshof 'eine Reihe von Verstößen 
gegen Bestimmungen des Zollgesetzes 1955 
über die Sicherung der Nämlichkeit im Vormerk­
verkehr beanstanden. 

das Ministeriuin ,mit, 'daß die Herausgabe 74, 2. Ebenso mußte er die Unvollständig­
eines solchen Bienstbehelfes im Lose-Blatt- keit 'der aktenmäßigenUnterlagen über die 
System s'eit längerer Zeit vorbereitet wird. Zolleigenlager beanstanden und kritisieren, 

, , daß ein Unternehmen laufend zollhängige 
73, 24. Hinsichtlich des Carnet-TIR-Ver- Personenkraftwagen außerhalb seines Zoll­

kehrs kam das Bundesministeriuill für Finan-
eigenlagersgelagert hatte. Er empfahl weiters 

zen den Anr~gungen des Rechnungshofes dem Zollamt, die zollgesetzlich vorgesehEmen 
nach und teilte im übrigen mit, es sei bean- Bestandaufnahmen der in den Zolleigenlagern 
tragt worden, die Frage der Sicherheit der befindlichen Waren in Hinkunft in unregel­
Carnet-TIR-Fahrzeuge und der Mangelhaftig- mäßigen Zeitabständen durchzuführe,n. 
keit mancher Ver schluß anerkenntnisse auf die 
Tagesordnung der nächsten Tagung der Zoll-, 74, 3. Ferner mußte der Rechnungshof aus-
expertengruppedes Inlandtransportkomitees d 1 fi 
der Wirtschaftskommission der Vereinten stelligbemerken,daßdieanStelle ervor äu gen 

, Bescheide tretenden endgültigen Bescheide wie-Nationen für Europa zu ,se,tzen. 
, derholt nicht oder nicht ausreichend begründet 

73, 25. Die Bedenken des Rechnungshofes waren. Der Rechnungshof erinnerte daran, 
gegen die bei der Erhebung der Beförde!ungs- daß der Begründung eines Bescheides der 
steuer im grenzüberschreitenden Verkehr an- Sachverhalt und die daran geknüpften Rechts-
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folgen zu entnehmen sein müssen. Ferner war I 74, 8. Der Umstand, daß bei fast allen 
auszustellen, daß das vom Verfügungsberech- Eingangsvormerkabfertigungen, bei denen sich 
tigten erklärte Reingewicht vom Zollamt regel- der Vormerknehmer durch einen Spediteur 
mäßig als - Verzollungsgewicht herangezogen vertreten läßt, die erforderliche Sicherstellung 
wurde, den Abfertigungsbefunden aber nicht durch eine Bürgschaft dieses Spediteurs ge­
entnommen werden konnte, ob und inwieweit leistet wird, veranlaßte den Rechnungshof, der 
es durch zollamtliche Abwaage nachgeprüft Finanzlandesdirektion zu empfehlen, den 
.worden war. In mehreren Fällen war der Zoll- Höchstbetrag, über den die Zollämter von 
wert vom Verfügungsberechtigten in der einzelnen Spedit~uren Bürgschaften entgegen­
Warenerklärung nicht angegeben. Ferner nehmen dürfen, zu limitieren. Zwecks Über­
mußte der Rechnungshof das Zollamt darauf wachung dieser Limite regte er weiter an, die 
aufmerksam machen, daß Warenerklärungen, Zollämter zu beauftragen, über die Anzahl und 
in denen der Verfügungsberechtigte den Zoll- die Höhe der von den einzelnen Spediteuren 
wert nicht angegeben hat oder die sonst den geleiste~en Bürgschaften Aufzeichnungen zu 
Erfordernissen des Zollgesetzes nicht entspre- führen. 
chen, zurückzuweisen sind. Weiters wurde 
bemängelt, daß Rückwaren trotz Mangel­
haftigkeit der Unterlagen abgefertigt und 
Mindestzollsätze unrichtig angewendet wurden. 

74, 4. Das Zollamt Bregenz pflegte den 
einschreitenden Parteien die Gebühren für 
alle mit ihnen aus dienstlichen Gründen ge­
führten Telephongespräche zum Ersatz vorzu_ 
schreiben. Der Rechnungshof machte darauf 
aufmerksam, daß es sich hier .um einen vom 
Amt zu. tragenden Aufwand handelt, und er­
suchte das Zollamt, in Hinkunft den Abgabe­
pflichtigen Kostenersätze nur in den gesetzlich 
vorgeschriebenen Fällen aufzuerlegen. 

74,5. Das Zollamt Bregenz teilte mit, daß 
es die festgestellten Mängel behoben habe 
und daß es den Anregungen des Rechnungs­
hofes nachkommen werde. 

74, 6. Der Finanzlandesdirektion für 
Vorarlberg mußte aus Gründen der inneren 
Kontrolle vor allem nahegelegt werden, daß 
alle Zollbeamten mit einer Zollzange ausge­
stattet und daß alle Rundstampiglien des Zoll­
amtes mit gut sichtbaren Nummern versehen 
werden. Ferner machte der Rechnungshof 
darauf aufmerksam, daß die Bediensteten des 
Zollamtes mit unvorschriftsmäßigen. Dienst­
ausweisen ausgestattet sind. AU,ch' empfahl er 
der Finanzlandesdirektion, den Zollämtern im 
Interesse eines rationelleren Personaleinsatzes 
die Vornahme von Hausbeschauen am Sitz 
anderer Zollämter zu untersagen. 

74, 7. Da im Bereich der Finanzlandes­
direktion für Vorarlberg im Jahre 1960 keine 
Hausbeschau und in den Jahren 1961 und 1962 
nur ein geringer Bruchteil der durchgeführten 
Hausbeschauen einer Kontrolle unterzogen 
worden waren, setzte sich der Rechnungshof 
für die häufigere Vornahme von Hausbeschau­
kontrollen ein. 

74, 9. Da wahrgenommen worden war, 
daß im Bereich des Zollamtes Bregenz eirt 
Teil der Zolleigenlager in alten, baufälligen 
Holzbaracken untergebracht ist, die nicht die 
im Zollgesetz vorgeschriebene zollsichere Ein­
richtung aufweisen, empfahl der Rechnungshof 
der :Finanzlandesdir.ektion, den, Lagerhaltern 
aufzutragen, die Mängel bis zu einem bestimm­
ten Termin zu beheben und die Verlängerung 
der Lagerbewilligung von der Einhaltung dieses 
Termins abhängig zu machen. 

74, 10. Dem Rechnungshof war ferner 
aufgefallen, daß die Zollkasse des Zollamtes 
Bregenz in den Jahren 1949 bis 1961 nurdreimal 
überprüft worden war. Er ersuchte die Finanz­
landesdirektion, dafür zu sorgen, daß. alle 
Zollämter erster Klasse jährlich mindestens 
einmal skontriert werden.' Da die Zollämter 
des Bereiches der Finanzlandesdirektion für 
Vorarlberg bei Barzahlung der Eingangsab­
gaben auf den Zollbescheiden keinen Quit­
tungsvermerk anbringen, ersuchte. der Rech­
nungshof die Finanzlandesdirektion, die Zoll­
ämter anzuweisen, alle Barzahlungen zu 
quittieren. Beheben Abgabepfiichtige, denen 
die Nachhineinzahlung gemäß § 175 Abs. 4 
Zollgesetz 1955 bewilligt wurde, die Zollbe­
scheide mit der Tagesnachweisung _ bei der 
Zollkasse selbst, so wird, wie der Rechnungshof 
beim Zollamt Bregenz feststellte, das Datum 
des Abholtages nicht festgehalten, sodaß weder 
der Beginn der 14tägigen Zahlungsfrist noch 
der' Beginn der einmonatigen Rechtsmittel­
'frist feststellbar ist. Der Rechnungshof er­
suchte die Finanzlandesdirektion, diesen 
Mangel bei allen Zollämtern ihres Bereiches 
abzustellen. 

74, 11. Schließlich bemängelte der Rech­
nungshof, daß die dem Zollamt Bregenz zuge­
teilte Zollwacheabteilung Bregenz-Bahnhof 
allzu häufig inspiziert wird, und ersuchte anzu­
ordnen; daß die bei den Inspektionen gemach­
ten Wahrnehmungen schriftlich im Inspizie­
rungsvormerk festgehalten werden. 

4 
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74, 12. Die Finanzlandesdirektion hat die 
aufgezeigten Mängel zum Teil bereits behoben, 
zum Teil ihre Behebung zugesagt. Was die 
vom Rechnungshof kritisierte mangelnde 
Zollsicherheit von Zolleigenlagern betrifft, so 
gab die Finanzlandesdirektion zu, daß sie es 
verabsäumt habe, die Lagerhalter zur Er­
richtung zollsicherer Lager zu verhalten. Im 
übrigen habe es in den Nachkriegsjahren an 
den erforderlichen Baumaterialien gefehlt, und 
jetzt könne die Errichtung neuer Zolleigenlager 
so lange nicht verwirklicht werden, als über die 
Führung der künftigen Autobahntrasse im 
Raum Bregenz Unklarheiten bestehen. 

74, 13. Beim Btindesministerium für 
Finanzen setzte sich der Rechnungshof für 
eine zeitgemäße Erhöhung der Aufwandsent­
schädigung ein, die im Jahre 1950 den der 
Zollzweigstelle St. Margrethen zugeteilten, 
im Jahre 1955 den der Zollzweigstelle Lindau 
zugeteilten Bediensteten für die Dauer ihrer 
Verwendung im Zollausland zuerkannt Wurde. 

(Erlaß des Bundesministeriums ,für Finanzen 
Zl. 32.000-13/l961) sowie' 'der Positivliste I 
(Erlaß des Bundesministeriums für' Finanzen, 
Zl. 45.000-13/1961) oder der Positivliste 11 
(ErJaß des Bundesministeriums für Finanzen 
Zl. 72.000-13/1959), und schließlich die Zoll­
begjinstigungen gemäß § 6 Zolltarifgesetz 1958 
(lO%ige Zollsenkung laut Eriaß des Bundes­
ministeriums für Finanzen Zl. 145,000-13/1961) 
machen ihre Anwendung vo'n einer auflö­
senden Bedi,ngung· abhängig, nämlich daß· der 
erlangte Zollvorteil einem inländischen End-' 
bezieher (Verbraucher) zugute kommt (soge­
nannte :S:ändlerklausel). Der Rechnungshof 
mußte nun dasBundesministerium für Finanzen 
darauf hinweisen, daß weder die Zollämter 
noch die' Finanzämter schon wegen des Per­
sonalmangels in der Lage seien, die Einhaltung 
dieser auflösenden Bedingungen auch nachzu­
prüfen, und daß der Verwaltungsaufwand einer 
derartigen Nachprüfung in keinem Verhältnis 
zum erzielbaren Erfolg stünde. 

74. 14. 'Ferner ersuchte er das Ministerium I 74, 17. Au()h mußte das Ministeri~m d~rauf 
dringend, die Bemühungen der Finanzlandes- aufmerksam gemac~t werden, daß ~e bCl ~er 
direktion um eine menschenwürdige Unter- Erhebung der Emg~ngsabgaben 1m RClse­
bringung der Zollzweigstelle Post defl Zollamtes verkehr' ve:,,,:endete~, sogenann~en "Zoll­
Bregenz zu unterstützen. Derzeit amtieren zahlungsbestatlgu:t;tgen ~en derzeIt geltenden 
vier Bedienstete in einem ungefähr 30 m2großen V~r~ahr~nsvorschrlften mcht ~ntsprech~n. ~as 
Raum in dem auch die zu verzollenden Pakete Mimstermm, wurde daher ersucht, fur eme 
gelage~t werden und der Parteienv rk hr abge- befriedigende gesetzliche Regelu~g zu sorgen. 
wickelt wird . e e Außerdem empfahl er, die Auf teilung der im 

. Reisendenverkehr pauschal erhobenen Ein-
74, 15. Das Bundesministerium für Finan- gangsabgaben auf Zoll unll Aus'gleichsteuer, 

zen hat zur rechnungsmäßigen Ermittlung die in V ~rarlberg im Verhältnis 7 zu 3, in 
des Verzollungsgewichtes von Porzellan- und Kärnten aber im Verhältriis ~', zu I erfolgt, 
Steingutwaren, die in ganzen Waggon-, einheitlich zu regeln. 

74, 18. Schließlich ersuc)1te der Rechnungs­
hof das Ministerium zu prüfen, ob die aus dem 
Jahre 1951 stammende Anordnung, daß die 
Eingangsabgaben bei ,de:p. vorgeschobenen, 
Grenzzollämtern St. M;argrethen und Buchs 
in Schweizer Währung zu' entrichten sind, 
heute noch zu rechtfertigen ist. 

Straßenfahrzeug- oder in Behälterladungen 
eingehen, und für lebende Fische, die in Fässern 
mit' Wasser eingeführt werden, bestimmte 
Tarasätze gemäß § 6 Abs. 5 des Taragesetzes, 
BGBL Nr. 130/1955, in der Fassung der Tara­
gesetznovelle 1963; BGBL Nr. 191, festgesetzt, 
allerdings bloß im Erlaßweg. Der Rechnungs­
hof machte das Bundesministerium für Finan~ 
zen darauf aufmerksam, daß es sich bei 
diesem Erlaß um eine Rechtsverordnung 
handelt, die im Bundesgesetzblatt kundzu­
machen ist: 

74, 19. Das Bundesministerium' für Finan­
zen hat die Verwirklichung der Anre­
gungen des Rechnungshofes zug<1sagt. Was 

, die Unterbringung der Zollzweigstelle Post 
74, 16. Nach dem Regionalabkommen be- des Zollamtes Bregenz betrifft,. so meint das 

treffend die Regelung des erleichterten Waren- Bundesministerium für Fillanzen, daß die Vor­
austausches zwischen den österreichischen Bun- aussetzung für eine bessere Unterbringung 
desländern Tirol und Vorarlberg und der dieser sowie einer Reihe weiterer, unzurei­
italienischen Region Trentino-Alto Adige, chend· unterge,brachter Zolldienststellen erst 
BGBL Nr. 125/1957, können bestimmte Waren durch Novellierung des § 18 des, Zollgesetzes 
zollfrei abgefertigt werden, u. zw. unter der geschaffen werden müsse. Nur in. einem Punkt 
auflösenden Bedingung, daß der Verbrauch widersprach es der M~inung des Rechnungshofes 
dieser Waren in Tirol oder Vorarlberg erfolgt. und behauptete, die Zollverwal~ung sei wohl 
Auch weitere Zollbegünstigungen, wie z. B. in der Lage, die Weitergabe von Zollvorteilen 
auf Grund des "vereinfachten Verfahrens" zu überprüfen, es würden sogar laufend Beamte 
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hiefür geschult. Der Rechnungshof wird die 
Angelegenheit "Händlerklausel" und die über­
wachung ihrer, Einhaltung weiter im Auge 

'behalten. 

Finanzlandesdirektion für 
Oberösterreich 

75, 1. Dem Steuerlandesinspektorat der 
Finanzlandesdirektion empfahl der Rech­
nungshof, stichprobenweise Kontrollen bei 
den Ausstellern der Bestätigungen zur Er­
langung einer Steuerbegünstigung für die 
Wohnraumschaffung anzuordnen, um festzu­
stellen, ob die Voraussetzungen für eine solche 
Steuerbegünstigung tatsächlich vorliegen. Zu 
beanstanden war, daß das Steuerlandesinspek­
torat die Einziehung von Geldbeträgen zum 
Bundesschatz auch in Fällen veranlaßt hatte, 
in denen es an einem Rechtstitel hiezu fehlte. 

51 

achtet, wenn der Berufungswerber Ap.ge­
höriger eines freien Berufes oder der Landwirt­
schaft war. 

75, 5. Wie in einem konkreten Fall fest­
gestellt, hatte der Berufungssenat eine gesetz­
widrige Abgabenfestsetzung mit der Begrün­
dung bestätigt, daß sie auf Grund eines Ver­
gleiches zwischen dem Finanzamt und dem 
Pilichtigen zustande gekommen war, eine 
Entscheidung, die der Rechnungshof nicht zu 
billigen vermochte. 

75, 6. Ferner wurde beanstandet, daß die 
Finanzlandesdirektion häufig auf Ersuchen 
von Dienststellen verschiedener Bundes­
betriebe und Monopole Grundstückschätzungen . 
vornahm, ohne sich die dadurch auflaufenden 
Kosten ersetzen zu lassen. Der Rechnungshof 
mußte auch daran erinnern, daß bei der Ent­
lohnung der bei amtlichen Bodenschätzungen 
verwendeten Hilfsarbeiter die Bestimmungen 
des Arbeiterurlaubsgesetzes, BGBL Nr. 24/1959, 
zu beachten sind, wonach diese nach Auf­
lösung des Dienstverhältnisses Anspruch auf 
das anteilige Urlaubsentgelt haben. 

75, 2. Zu beanstanden war, daß' die Finanz­
landesdirektion für Oberösterreich ebenso 
wie andere Finanzlandesdirektionen (vgl. Tätig­
keitsbericht 1962, Abs. 64, 1 und 65, 1) trotz 
des großen Mangels an Zollwachbeamten im 
Grenzdienst solche Beamte als ständige Kraft­
fahrer oder 'Mechaniker verwendete. Von den 
den Finanzämtern zugeteilten Personenkraft-
wagen wiesen vier eine Jahreskilometerlei- 75, 7. Der Rechnungshof mußte weiter 
stung von weniger als 5000 km auf. Der darauf aufmerksam machen, daß es nicht 
Rechnungshof meinte, daß unter den ge-' angeht, den mit der Kontrolle der Haus­
gebenen, Umständen die Haltung dieser Per- beschauabfertigungen betrauten Beamten' eine 
sonenkraftwagen als unwirtschaftlich anzu- Mehrleistungsvergütung zu bewilligen, wenn 
sehen ist. Er regte an, durch eine zweckmäßi-, sie ihre Kontrolltätigkeit während der nor-

malen Dienstzeit ausüben. gere Organisation des Außendienstes einen 
rationellen Einsatz der Kraftfahrzeuge sicher­
zustellen. Sollte dies jedoch nicht gelingen, dann 
wären die Fahrzeuge einzuziehen. 

75, 3. Auffallend war die große Zahl uner­
ledigter Rechtsmittel in direkten Steuersachen. 
In einigen Fällen war seit der Einbringung des 
Rechtsmittels sogar schon Bemessungsver­
jährung eingetreten. Der Rechnungshof mußte 
daher auf eheste Abhilfe di'eses Mißstandes 
dringen und schlug der Finanzlandesdirektion 
eine Reihe entsprechender Maßnahmen vor. 

75, 4. Ferner bemängelte der Rechnungshof 
die Zusammensetzung der Berufungssenate, 
weil sie nicht den Bestimmungen der Bundes­
abgabenordnung entsprach; desgleichen kriti­
sierte er, daß den Berufungswerbern die Zu­
sammensetzung der erkennenden Senate nicht 

,bekanntgegeben und ihnen somit die Aus­
übung des ihnen laut Bundesabgabenordnung 
zustehenden Ablehnungsrechts unmöglich ge­
macht wird. Auch die Bestimmung der 
Bundesabgabenordnung, wonach das dritte 
entsendete Mitglied der Abgabenberufungs­
kommission ,der gesetzlichen, Berufsvertretung 
des Berufungswerbers angehören soll, hat die 
Finanzlandesdirektion grundsätzlich nicht be-

75, 8. Um die ,Nachprüfung der Zoll­
abfertigungsbefunde 'durch die Prüfungsstelle 
für die Zollgebarung wirksamer zu gestalten, 
empfahl der Rechnungshof, künftig 'Zoll­
bescheide mit hohen Abgabenvorschreibungen 
und schwierigen Abfertigungen eingehend zu 
prüfen und in den übrigen Fällen die Nach­
prüfung auf eine Blickzensur zu beschränken. 
Wie der Rechnungshof feststellte, beschränkte 
sich die Inspektionstätigkeit bei den Zoll­
ämtern praktisch auf die Erhebung statistischen 
Materials. Der Rechnungshof mußte des­
halb darauf dringen, daß der Schwerpunkt 
der Inspektionstätigkeit künftig auf die Ver­
zollung und die im Zusammenhang damit 
anfallenden Arbeiten, wie die Erledigung der 
Rechtsmittel und die Hausbeschautätigkeit, 
gelegt wird. 

75, 9. Eine stichprobenweise Untersuchung 
einzelner Arbeitsvorgänge in der Buchhaltung 
der Finanzlandesdirektion brachte den Rech­
nungshof zu der überzeugung, daß der Per­
sonalstand verringert werden könnte und 
für gewisse Arbeiten, die bisher von Bedienste­
ten der Verwendungsgruppe B geleistetwur­
den, künftig Bedienstete der Verwendungs-
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gruppe C eingesetzt werten könnten. Der 
Rechnungshof empfahl daher, die einzelnen 
Arbeitsvorgänge zu werten und zu prüfen, 
wo durch Einsatz von Maschinen die Arbeit 
rationeller gestaltet werden könnte. Vom 
Ergebnis dieser Untersuchungen wird es ab­
hängen, wie viele Dienstposten eingespart 
werden können. 

75, 10. Zu den Bemängelungen und An­
regungen des Rechnungshofes hat die Finanz­
landesdirektion durchwegs positiv Stellung 
genommen. Insbesondere will sie jede Mög­
lichkeit einer Personalverminderung in der 
Buchhaltung nutzen und damit den Personal­
mangel in anderen Abteilungen mildern. 

75, 11. Was die Verwendung von Zoll­
wachbeamten für den Kraftfahrbetrieb anlangt, 
so verwies sie auf die gleiche Praxis bei anderen 
Finanzlandesdirektionen. 

75, 12. Auch behauptete die Finanzlandes­
direktion, daß die Bestimmungen der Bundes­
abgabenordnung über das Ablehnungsrecht 
der Berufungswerber im Senatsverfahren 
praktisch überhaupt nicht anwendbar seien. 

75, 13. An das Bundesministerium für 
Finanzen wurde auf Grund der bei der Ein­
schau gemachten Wahrnehmungen die Frage 
gerichtet, warum es, ungeachtet des akuten 
Personalmangels, vom Angebot des Bundes­
ministeriums für ' soziale Verwaltung, Be­
dienstete der Landesarbeitsämter vorüber­
gehend den Finanzlande~direktionen zur Ver­
fügung zu stellen, nur in geringem Ausmaß 
Geb~auch gemacht hat. 

75, 14. Ferner kritisierte es der Rech­
nungshof, daß infolge des Mangels an Zoll­
wachbeamten die im Bereich der Finanz­
.landesdirektion liegenden 31 Grenzzollwach­
abteilungen nicht mehr ausreichend besetzt 
werden können, dagegen aber zur Inspizierung 
dieser Zollwachabteilungen 10 Zollwachoffiziere 
und 6 Zollwachbeamte eingesetzt sind. Dieses 
krasse Mißverhältnis veranlaßte den Rech-

'nungshof zur Anregung, das Inspizierungs­
personal auf die Hälfte zu reduzieren und die 
frei werdenden Bediensteten zur Verstärkung 
. der unterbesetzten Zollwachabteilungen heran­
zuziehen. 

nach dem Amtshaftungsgesetz rund 700.000 S 
aufwenden mußte. Da die Gefahr besteht,. daß 
er auch in Hinkunft in gleichartigen Fällen zum 
Schadenersatz herangezogen wird, mußte der' 
Rechnungshof das BundesminIsterium für 
Finanzen neuerlich mit allem Nachdruck er­
suchen, das. Zollbegünstigungsregime endlich 
auf eine einwandfreie gesetzliche Basis zu 
stellen. ' 

75, 16. Auf die nachteiligen Auswirkungen 
der Zollfreizonenverordnung, BGBL Nr. 5/ 
1959, auf das' Umsatzsteueraufkommen hat 
der Rechnungshof das Bundesministerium für 
Finanzen schon im Vorjahr aufmerksam ge­
macht (siehe Tätigkeitsbericht 1962,Abs.66, 26). 
In der Zollfreizone Linz sind die Verhältnisse 
dieselben wie in der Zollfreizone Graz. Unter 
Annahme eines Einstandspreises von durch­
schnittlichnur 30.000 S für jedes der dort 
im Jahre 1962 zum freien Verkehr abge­
fertigten 19.980 Fahrzeuge errechnet sich 
ein Ausfall von rund 10 Mitl. S an Umsatz­
steuer, wenn nur eine Großhandelslieferung 
unbesteuert bleibt. Tatsächlich ist der Ab­
gabenausfall ·aber weit höher - regelmäßig 
werden in der Zollfreizone mehrere Groß­
handelslieferungen eines Fahrzeuges vorge­
nommen - und kommt ausschließlich jenen 
Handelsunternehmen zugute, deren Standort 
es erlaubt, sich der Zollfreizone zu bedienen. 
Im übrigen äußerte der Rechnungshof Be­
denken an der Gesetzmäßigkeit der Zollfrei­
zonenverordnung, die in der Zwischenzeit 
durch das Erkenntnis des Verfassungsge­
richtshofes vom 14. März 1963, G 22/63-20, 
V 21/63-20, ihre Bestätigung fanden. 

75, 17. Im Jahre 1962 wurden dem Bundes­
ministerium für Landesverteidigung aUf Wei­
sung des Bundesministeriums für Finanzen 
Eingangsabgaben' von rund 7·5 Mill. S ge­
stundet und die Stundungszinsen nachge­
sehen. Da ernstlich kaum angenommen wer­
den kann, daß die termingerechte Entrich­
tung von Abgaben für den Bund mit erheb­
lichen Härten verbunden oder unbillig wäre, 
ersuchte der Rechnungshof das Bundesmini­
sterium für Finanzen, dem Landesverteidi­
gungsministerium keine weiteren Stundungen 
zu gewähren . 

75, 18. Wie bei einem Grenzzollamt fest- " 
gestellt wurde, stimmen bei der Ausfuhr von 

75, 15. Der vom Rechnungshof bemängelte Schlachttieren die erklärten Gewichte \mit' 
Umstand, daß die geltenden, das Zollbegünsti- den tatsächlichen nicht immer überein. Da 
gungsregime betreffenden Rechtsverordnungen das Gewicht für die Bemessung der Ausfuhr­
im Bundesgesetzblatt nicht verlautbart wur- vergütung bzw. der Ausfuhrhändlervergütung 
den (siehe Tätigkeitsbericht 1962, Abs. 66, 22), maßgebend ist, empfahl der Rechnungshof 
b,atte im Bereich der Finanzlandesdirektion dem Ministerium anzuordnen, daß die zur 
für Oberösterreich zur Folge, daß der Bund zur Ausfuhrabfertigung gestellten Tiere stichpro­
Abwendung eines Schadenersatzanspruches I benweise amtlich nachzuwiegen sind. : Aus 
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dem gleichen Grund sprach sich der Rech­
nungshof allgemein gegen die rechnungsmäßige 
Ermittlung des für den Vergütungsanspruch 
maßgeblichen Stückgewichtes bei der Ausfuhr 
von Kühen aus. 

75, 19. Bei der Einschau war neuerlich 
festzustellen, daß die Einheitsbewertung des 
von den Österreichischen Bundesbahnen ver­
walteten Grundbesitzes große Schwierigkeiten 
verursacht, vor allem deswegen, weil den 
örtlichen Bahndienststellen - entgegen den 
gesetzlichen Bestimmungen - die Erteilung 
von Auskünften an die Finanzämter und 
Finanzlandesdirektionen untersagt ist, die Aus­
künfte der Generaldirektion mangels Ver­
trautheit mit den lokalen Verhältnissen aber 
oft mangelhaft sind. Befremdend ist ferner, 
daß die Generaldirektion trotz wiederholter 
Urgenz in vielen Fällen die Bewertungs­
unterlagen für die Hauptfeststellung der Ein­
heitswerte auf den 1. Jänner 1956 noch immer 
nicht beigebracht hat, aber gegen jede amts­
wegige Schätzung sofort die Berufung ein­
legt. Äußerst nachteilig wirkt sich schließlich 
aus, daß das Finanzministerium den Österrei­
schischen Bundesbahnen das Recht eingeräumt 
hat, die Bemessungsvorschläge selbst zu erstel­
len und der Finanzverwaltung zur Überprüfung 
vorzulegen. Eine Nachprüfung durch Organe 
der Finanzverwaltung ist nämlich nicht mög­
lich, weil ihnen sogar das Betreten der bahn­
eigenen Grundstücke untersagt ist. 

75, 20. Der Rechnungshof ersuchte daher 
das Bundesministerium für Finanzen, für die 
Abstellung dieser Schwierigkeiten zu sorgen, 
und stellte ausGründen der Verwaltungs­
vereinfachung zur Erwägung, den betrieb­
lich genutzten Grundbesitz der Österreichi­
schen Bundesbahnen durch Gesetz von der 
Grundsteuer zu befreien. 

75, 21. Ferner machte der Rechnungshof 
das Ministerium neuerlich auf eine Reihe von 
Widersprüchen und Unklarheiten in den Bei­
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Verwaltungs praxis in einem anderen Bundes­
land die Finanzlandesdirektion schon im Jahre 
1961 bewogen, an das Bundesministerium 
für Finanzen die Frage heranzutragen, ob 
einem Rentenwerber, solange über seinen 
Rentenanspruch noch nicht entschieden ist, 
Kinderbeihilfe gewährt werden darf. Erst 
im Jahre 1964 hat das Bundesministerium 
für Finanzen wohl dem Sinn der Beihilfen­
gesetze entsprechend, aber. entgegen deren 
Wortlaut einen Kinderbeihilfenanspruch be­
jaht. 

75, 22. Eine unbillige Härte bedeuten auch 
die Bestimmungen des § 13 Kinderbeihilfen­
gesetz und § 34 Familienlastenausgleichs­
gesetz, wonach die Träger der gesetzlichen 
Fürsorge den Aufwand an Beihilfen (Kinder­
beihilfe + Ergänzungsbeträge + Mütterbeihilfe ) 
für die von ihnen befürsorgten Personen aus 
eigenem zu tragen haben. Das Bundes­
ministerium für Finanzen hat daher ungeachtet 
der gegenteiligen gesetzlichen Bestimmungen 
unter bestimmten Voraussetzungen im Erlaß­
weg einen Ersatzanspruch an die beiden 
Ausgleichsfonds anerkannt. 

75, 23. Nicht zulet~t mußte der Rechnungs­
hof auf die geradezu untragbare Verwaltungs­
praxis hinweisen, die durch die jüngste Judika­
tur des Verwaltungsgerichtshofes betreffend 
die Kinderbeihilfenfonds-Beitragspflicht der 
von Gebietskörperschaften betriebenen Unter­
nehmungen und Anstalten. ausgelöst wurde. 

75, 24. Auch hier hatte sich das Bundes-. 
ministerium für Finanzen bemüht, im Erlaß­
weg der Absicht des Gesetzgebers gegenüber 
dem Gesetzeswortlaut zu entsprechen, wo­
gegen der Verwaltungsgerichtshof nach dem 
Buchstaben der Beihilfengesetze entscheidet. 
Der Rechnungshof setzte sich daher neuerlich 
für eine umfassende Novellierung der Bei~ 
hilfengesetze ein (siehe auch Abs. 63 
dieses Tätigkeits berichtes). 

hilfengesetzen aufmerksam. So auf den Um- . 75, 25. Ebenso sind die Befreiungsbestim­
stand, daß der Beihilfenanspruch der Eltern mungen des § 4 Abs. 1 Ziff. 1-5 und der §§ 8 
bei der Eheschließung eines Kindes im Regel- und 9 des Grunderwerbsteuergesetzes 1955, 
fall erlischt, einer verheiratetElll Vollwaise BGBL Nr. 140, durch die wirtschaftliche Ent­
aber erhalten bleibt. Die Frage, welchem wicklung völlig überholt, ihre Handhabung ver­
Beihilfenwerber bei der Konkurrenz gleich- ursacht jedoch, wie der Rechnungshof bei der 
artiger Beihilfenansprüche (z. B. geschiedener Finanzlandesdirektion für Oberösterreich neuer­
Eltern) der Vorzug zu geben ist, wurde weder lieh feststellen mußte, einen unverhältnis­
durch den Gesetzgeber noch durch die Judika- mäßigen Arbeitsaufwand. Der Rechnungshof 
tur gelöst. Die Abgabenbehördensind daher setzte sich daher für die Aufhebung dieser 
gezwungen, sich häufig nach langwierigen Bestimmungen ein. 
und daher kostspieligen Ermittlungen mit 
komplizierten Fragen des Familienrechts aus- 75, 26. Ferner trat der Rechnungshof neuer­
einanderzusetzen, wozu sie aber keineswegs llich (siehe Tätigkeitsbericht 1960, Abs. 426 
berufen sind. Ferner hat die gegenteilige und 436) für die Ermittlung des Personal-
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bedarfs der Buchhaltungen des Finanzressorts 
. an Hand von Kennzahlen ein und wies darauf 
hin, daß Richtlinien für die Ermittlung des 
Personalbedarfes der Finanzämter bereits be­
stehen. 

75, 27. Das Bundesministerium für Finanzen 
hat die Anregungen des Rechnungshofes positiv 
aufgenommen. Insbesondere werde es trachten, 
die Bewertung des von den Österreichischen 
Bundesbahnen verwalteten Grundbesitzes im 
Rahmen der bestehenden ·gesetzlichen Bestim­
mungen so einfach wie möglich zu gestalten. Im 
übrigen hat es noch darauf verwiesen, daß die 
Österreichischen Bundesbahnen - offenbar we­
gen Veralterung des Eisenbahngrundbuches -
selbst keinen vollständigen Überblick über 
ihren Grundbesitz und dessen Verwendung 
haben. 

75, 28. Konform mit dem Rechnungshof 
ist das Bundesministerium für Finanzen der 
Meinung, daß eine befriedigende Regelung 
des gesamten Beihilfenrechtes nur auf legisti­
schem Wege möglich sei. Daher habe es, 
weil seine bisherigen Bemühungen ohne Er­
folg blieben, neuerlich mit Nachdruck die 
notwendige gesetzliche Neuregelung betrieben. 

75, 29. Die Empfehlung des Rechnungs­
hofes, den Personal bedarf der Buchhaltungen 
an Hand von Arbeitsplatzstudien zu be­
stimmen, gedenkt das Bundesministerium für 
Finanzen nunmehr zu verwirklichen. Hin­
gegen steht die Stellung~ahme betreffend 
die vorübergehende Verwendung von Be­
diensteten der Landesarbeitsämter im Finanz­
ressort noch aus. 

Fonds zur Hilfeleistung an 
politisch Verfolgte, die ihren 
Wohnsitz und ständigen 
Aufenthalt Im Ausland haben 
(Hilfsfonds) 

76, 1. Durch das Hilfsfondsgesetz, BGBL 
Nr. 25/1956, wurde das Bundesministerium 
für Finanzen ermächtigt, zur Hilfeleistung an 
politisch Verfolgte, ·die ihren Wohnsitz und 
ständigen Aufenthalt im Ausland haben, einen 
Betrag von 550 Mill. S zu widmen und in 
einen zu diesem Zweck zu errichtenden Fonds 
einzubringen (sogenannter "alter Hilfsfonds"). 

76, 2. Durch Bundesgesetz vom 13. Juni 
1962, BGBL Nr. 178, wurde das Hilfsfonds­
gesetz ergänzt und das Bundesministerium 
für Finanzen ermächtigt, dem Fonds einen 
weiteren Betrag von 600 Mill. S für ZUwen­
dungen an politIsch Verfolgte wegen Berufs­
schäden zur Verfügung zu stellen (sogenann­
ter "neuer Hilfsfonds"). 

76, 3. Wie der Rechnungshof, der die· Ge­
barung des Hilfsfonds auf Ersuchen der Bundes_ 
minister für Inneres und für Finanzen prüfte, 
festgestellt hat, betrug das Fondsvermögen 
zum 31. Dezember 1962 S 607,303.989'75, 
wovon auf den "alten Hilfsfonds" nur mehr 
S 8,702.163'12 und auf den "neuen Hilfs­
fonds" S 598,601.826'63 (darunter die gesetz­
liche Forderung an den Bund in Höhe von 
560 Mill. S) entfielen. 

76, 4. Die Mittel des "alten Hilfsfonds" 
waren zum 31. Dezember 1962 ~ohin bereits 
zu rund 97'16%, u. zw., wie sich der Rech­
nungshof überzeugen konnte, widmungsge-· 
mäß verausgabt. Daß von den über 32.000 
Anträgen bis Mai 1963 fast alle mit einem 
Verwaltungsaufwand von bloß 2'54% des 
gewidmeten Betrages erledigt werden konn­
ten, ist nicht zuletzt der geschickten Organi­
sation der Fondsverwaltung zu danken. We-. 
sentlieh beigetragen hat freilich auch der Um­
stand, daß der gewidmete Betrag, d.er nach 
dem Gesetz spätestens innerhalb von elf Jahren· 
zu zahlen war, dem Fonds bereits im Juli 1961 
voll ausbezahlt worden war. 

76, 5. Zu bemängeln war bloß, daß qer 
Hilfsfonds die Bediensteten der Österreichi­
schen Staatsdruckerei, deren er sich zur Füh­
rung seiner Buchhaltungsgeschäfte bediente, 
nach den Sätzen des Kollektivvertrages der· 
Industrie für vollbeschäftigte Angestellte ent­
lohnte, obwohl sie höchstens halbtägig damit 
beschäftigt sind. 

76, 6. Ferner mußte der Rechnungshof 
den Hilfsfonds darauf aufmerksam machen, 
daß er gemäß § 3 Abs. 1 des Hilfsfondsge- . 
setzes von der Entrichtung des Beitrages ZUlP. . 

Ausgleichsfonds für Kinderbeihilfen befreit 
ist, und regte an, die bereits entrichteten. 
Beiträge rückzufordern. 

76, 7. Der Hilfsfonds teilte mit, daß die 
Entlohnung der für die Buchhaltungsgeschäfte 
verwendeten Bediensteten der Staatsdruckerei 
gesenkt und der Personalaufwand durch diese 
Maßnahme sowIe durch Verringerung des 
Personals um 40% reduziert werden wird. 

76, 8. Den Bundesministerien für Inneres 
und für Finanzen gegenüber äußerte der 
Rechnungshof Bedenken dagegen, daß die· 
dem Bundesniinisterium für Inneres zuste­
henden fonds behördlichen Aufsichtsrechte auf 
das Bundesministerium für Finanzen übertra­
gen worden waren, weil hiefür jede gesetzliche 
Grundlage fehlt. Ferne bemängelte der Rech­
nungshof, ·daß das Fondskuratorium bei der .. 
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Bewilligung von . Zuwendungen gelegentlich 
über den Rahmen der von der Fondsaufsichts­
behörde genehmigten Statuten und die gesetz­
lichen Bestimmungen hinausging. In diesem 
Zusammenhang wies der Rechnungshof auch 
auf, die Notwendigkeit hin, die Rechte und 
Pflichten der Fondsaufsichtsbehörde gesetzlich 
zu regeln. 

76, 9. Für die Benützung der Räume und 
Einrichtungen der Österreichischen Staats­
druckerei leistete der Fonds keine Vergütung. 
Der Rechnungshof ersuchte daher das Bundes­
ministerium für Finanzen, die Staatsdruckerei 
darauf aufmerksam zu machen, daß sie ,nicht 
berechtigt ist,' diese Leistungen ohne' Ver­
gütung zu gewähren. 

76, 10. Das Bundesministerium für Finan­
zen rechtfertigte die Ausübung des fonds­
behördlichen Aufsichtsrechtes über' den Hilfs­
fonds damit, daß die Rückstellungsgesetz­
gebung sowie alle Entschädigungsmaßnahmen 
zugunsten ,politisch verfolgter Personen in 
seine Kompetenz fallen. Was die Benützung 
der Einrichtungen der Staatsdruckerei betrifft, 
so teilte das Ministerium mit, daß diese mit 
dem Hilfsfonds für die ganze Zeit der Benüt­
zung ein angemessenes Entgelt vereinbart 
hat. 

76, 11. In der Frage deI.' Rechte und Pflich­
ten der Fondsaufsichtsbehörde stimmten so­
wohl das BundesministeriuIl). für 'inneres als 
auch das Bundesministerium für Finanzen und 
das Bundeskanzleramt dem Rechnungshof bei, 
daß eine gesetzliche Regelung des Stiftungs­
und Fondswesens dringend erforderlich ist. 

Wien-Film Ges, m, b. H, 

77, 1. Die bei der Wien-Film Ges. m. b. H. 
Anfang 1963 d.urchgeführte Prüfung hat sich 
im wesentlichen auf die Entwicklung seit 1955 
erstreckt; sie hatte Stichprobencharakter. 

77, 2; Die VorÜiuferfiima der Wien'-Film, 
die Tobis Sascha Filmindustrie AG, wurde 1938 
im Zuge der, Reorganisation des de,utschen 

, Filmwesens als solche gelöscht und im De­
zember 1938 in die Wien-Film Ges. m. b. H. 
:umgewandeIt~ Alle Gesellschaftsanteile gingen 
bei Wahning der juristischen Selbständigkeit 
der Wien-Film in das Eigentum der UF A­
Filmges. m. b. H., Berlin, über. 

77,.3. Nach Kriegsende beschlagnahmten 
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gelegenen Betriebe von der englischen und 
amerikanischen Besatzungsmacht übergeben, 
der Betrieb Rosenhügel gelangte erst nach 
Abschluß des Staatsvertrages in österreichische 
VerfügungsgewaIt. 

77, 4. Die Vermögenschaften standen als 
Deutsches Eigentum unter Öffentlicher Ver­
waltung; der während des Prüfungszeitraumes 
amtierende Öffentliche Verwalter verstarb An­
fang 1963. Bei der Prüfung stand dem Rech­
nungshof daher sein Nachfolger gegenüber. 

77, 5. Im Jahre 1963 verfügte die Ge­
sellschaft über das Stammatelier der Unter­
nehmung, Sievering, das Atelier Rosenhügel und 
das Kopierwerk in Grinzing. Von November 
1956 bis März 1957 hatte die Wien-Film das 
seit 1939 gemietete Atelier Schönbrunn an 
den Österreichischen Rundfunk-Fernsehen 
untervermietet; 1952 bis 1962 betrieb sie 
als Subpächter der Österreichischen Film­
Ges. m. b. H. (ÖFA) das Atelier Parsch bei, 
Salzburg .. 

77, 6. Die gesamten Anlagen der Wien­
Film sind für den österreichischen Bedarf 
zu groß, so. daß sie nur in Ausnahmsjahren 
befriedigend ausgelastet werden können. Ar­
beiten für das deutsche und das österreichische 
Fernsehen verbesserten in den letzten Jahren 
die Auslastung. 

77, 7. Im Jahre 1955 waren bei der Wien­
Film 318 Angestellte und Arbeiter beschäftigt. 
Bei Übernahme des Betriebes Rosenhügel 
stieg der Gesamtstand auf 444 und blieb 
in dieser Höhe bis 1963 ungefähr konstant. 
Der im März dieses Jahres 447 Arbeitnehmer 
umfassende Personalstand war bei Jahresende 
um rund 20% reduziert. 

77, 8. Der im Prüfungszeitraum verant­
wortlich gewesene Öffentliche Verwalter wirkte 
durch mehr als zwölf Jahre. Seine fachliche 
Eignung war nicht in Frage zu stellen; reg~ 
sames Bemühen um die Beschäftigung der 
Arbeitnehmer, und Anlagen wird aus den 
Büchern und Schriften der Gesellschaft er­
kennbar. Bei günstiger Marktlage konnten 
zei.tweise auch positive Betriebsergebnisse 
erzielt werden; die Bilanzerge bnisse waren 
allerdings - unter Ausschaltung der außer­
ordentlichen Gebarung - negativ, auch schon 
vor Eingliederung des Betriebes Rosenhügel. 

zunäch,st die Besatzungsmächte' die Anlagen. 77, 9. In der folgenden Tabelle ist die 
Ende, 1946 wurden auf Grund eines Treuhand- Entwicklung der Bilanzen, nach Vermögens­
abkommens die in den westlichen Bezirken gruppen zusammengefaßt, dargestellt: 
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30. 6. 1955 1. 7. 1955 (SEB) 30. 6. 1956 
in MiIl. S 

30.6. 1957 30. 6. 1958 

)uUagevermögen ............... . 19·4 22·6 26·9 '30·5 28~9 

Vorräte, ·Forderungen, sonstige 
Aktiva ..................... . 5·5 5·6 7·6 7·7 9·5 

8·2 17·1 

46·4 55·5 
lJberschuldung ............. ~.~.~.~. __ ~~ ____ ~~~ ______ ~~ __ ~~~~ ____ ~~~_ 
Aktiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24·9 28·2 34·5 

Eigenkapital .................. . 12·2 15·4 15·7 
Rückstellungen kurzfristiger 

Schulden ..............•..... 8·7 8·8 9·9 5·9 -9·0 
langfristige Schulden ........ ...: . ..,:. . ..;, . ..:.,. _-=4:....:·o:....:-__ -=4....:.o:....:-__ ~8·..:.9---4..,..0""'·"":'5--~4::_::6::_·5::_-
Passiva ................. , . . . . . . 24·9 28·2 ' 34·5 46·4 55·5 

30.6.1959 30.6.1960 30.6.1961 30. 6.1962 
in Mil!. S 

Anlagevermögen ,'.......................... 27'3 20·1 18·9 17·3 
Vorräte, Forderungen, sonstige Aktiva. . . . . . . . 24·8 24·3 24·8 28·3 
Überschuldung ............................ 6·4 16·7 17·8 19·9 
Aktiva ............................... -. -.. -."-.--5-8-·5---6-1-·1----6-1·-5---6.,.,.5~·5..,..'~,-

Eigenkapital ............................. . 
Rückstellungen, kurzfristiger Schulden ....... 10·4 7·3 5·6 7·7 
langfristige Schulden .................. .,:. . ..;, . ..:., . .:.., .. :....:-_48....:...:..1 __ --=5~3__:·8;_--__:5~5__:·9,_-___ "":'5"::'7 '-:::8~ 
Passiva ............................. ; . . . . . 58·5 61·1 61·5 65·5 

77, 10. Bilanzmäßig wurde die Vermögens-I und läuft dem betriebswirtschaftlichen Grund­
masse "Wien-Film am Rosenhügel" in den satz der Substanzerhaltung zuwider; sie war 
Vermögensstatus der Wien-Film mit Stichtag daher zu beanstanden, insbesondere, weil der 
30. Juni 1957 eingegliedert. Damit' trat an dem Werteeinsatz nicht entsprechende zu 
Stelle eines Eigenkapitals per 30. Juni 1956 geringe Kapitalkostenanteil zu einem wirt­
in Höhe von 15·7 Mil!. S eine Überschuldung schaftsfeindlichen Werteverzehr führt, der 
in Höhe von 8·2 Mill .. S, die sich im Folgejahr bei der Dienstleistung an ausländische Kunden 
noch auf 17·1 Mill. S erhöhte. sogar zu einem volkswirtschaftlichen Substanz-

77, 1l. Die Wien-Film hat zum l. Juli 1955 
eine Schillingeröffnungsbilanz (SEB) erstellt, 
die sich auf jenes Vermögen bezieht, das am 
Bilanzstichtag unter Öffentlicher Verwaltung 
stand. Die Wien-Film am Rosenhügel hatte 
zum 14. August 1955 eine Eröffnungsbilanz 
unter sinngemäßer Anwendung der Bewer­
tungsbestimmungen des SEB-Gesetzes zu legen. 
In beiden Bilan'zen wurde .lediglich der Grund­
besitz neU bewertet. Daraus ergaben sich 
Aufwertungen von 3~2 Mill. S in der SEB und 
von 2·6 Mill. S in der Übernahmebilanz ; das 
übrige Vermögen wurde in der Eröffnungs­
bilanz nicht aufgewertet. 

77, 12. Diese Maßnahme wiu'de von der 
Gesellschaft mit den ungünstigen Erfolgs­
aussichten begründet; die Geschäftsführung 
vermeinte, zu einer Vergrößerung der laufenden 
Verluste durch Erhöhung der Abschreibungen 
keine Veranlassung gehabt zu haben. 

77, 13. Eine solche Auffassung kommt der 
Berücksichtigung eines Ertragswertes der Un­
ternehmung bei der Substanzbewertung gleich 

verlust werden kann. 

77, 14. Der Rechnungshof zeigte ferner 
auf, daß infolge der Bindung eines präsump­
tiven Käufers an die niedrigeren Buchwerte 
des Vermögens allfällige Yerkaufsverhandlun­
gen erschwert werden könnten. 

77, 15. In der Bilanz zum 30. Juni 1959 
verminderte sich die Überschuldung durch 
teilweise Aufwertung einer Forderung an die 
UFA-Film Ges. m. b. H. i. L., Düsseldorf, 
was der Ausweisung eines nicht realisierten 
Ertrages ,gleichkam. Diese Bilanzmaßnahme 
hielt der Rechnungshof auf Grund der unge­
klärten Einbringlichkeit für ungerechtfertigt. 
Für den ausgewiesenen Forderungsteil von 
15 Mill. S bestanden die gleichen - vom 
Rechnungshof jedoch für unzureichend ge­
haltenen - Aufwertungsgrundlagen wie für 
den nicht ausgewiesenen Teil in Höhe von 
22 Mill. S, welche die Finanzlage der Wien­
Film nach einem auf Grund der Rechtslage 
möglichen positiven Ausgang des 1962 von 
ihr angestrengten Prozesses verbessern wür­
den. 
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77, 16. Die Buchergebnisse sind wesent­
lich von ao. Aufwendungen und Erträgen und 
von besonderen Finanzierungslasten beein­
flußt. Nach deren rechnerischer Ausschaltung 
zeigte sich, daß die Gesellschaft in der Lage 
ist, ein' positives betriebliches Ergebnis zu 
erzielen, was allerdings eine optiinale Aus­
lastung der Ateliers, wie sie in den Bilanz­
jahren 1960/61 und 1961/62 erreicht werden 
konnte, voraussetzt. 

77, 17. In keinem Wirtschaftsjahr gelang 
es, die ständig steigenden Aufwandszinsen auch 
nur annähernd in den Erlösen mitzuverdienen. 

77, 18. Die ungünstige finanzielle Situation 
der Unternehmung entstand im wesentlichen 
aus zwei Hauptursachen, u. zw. aus der Krisen­
anfälligkeit bei nicht, voller Auslastung der 
vorhandenen Kapazität und aus der hohen 
Zinsenbelastung. 

77, 19. Während' die Krisenanfälligkeit 
bei unvollständiger Ausnützung der Anlagen 
aus' der vom Rechnungshof kritisierten Preis­
politik und vor allem aus der Lage der öster­
reichischen Filmwirtschaft resultiert, ist die 
hohe Zinsenbelastung eine Funktion der Fremd­
kapitalfinanzierung. 

77, 20. Da das Eigenkapital 'durch die 
Übernahme der "Wien-Film am Rosenhügel" 
aufgezehrt wurde, muß das gesamte Vermögen 
mit Fremdmitteln finanziert werden, die in 
der derzeitigen Zusammensetzung den Kondi­
tionen nach ausschließlich aus teuren Be­
triebsmittelkrediten bestehen. 

77, 21. Nicht für alle Kredite können die 
Rückzahlungen geleistet und die aufgelaufenen 
Zinsen bezahlt werden. 

77, 22. Im Jahre 1959 veranlaßten Liqui­
ditätsschwierigkeiten den Öffentlichen Ver­
walter zu ungewöhnlichen Finanzierungsmaß­
nahmen, die vom Rechnungshof selbst in 
Ansehung der prekären Lage der Wien-Film 
als nicht mehr verantwortbar bezeichnet wer­
den mußten. Bei einem Gesamtschulden­
stand von rund 50 Mill. S wurd,en für kurz­
fristige Barvorlagen in Höhe vOn 250.000 S 
und 500.000 S Zinsentgelte zugestanden, die 
einem, Jahreszinsfuß von 80 bis 148% ent­
sprechen. 
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fügt. Daher zog der neue Öffentliche Ver­
walter 1963 den schon der Aufsichtsbehörde 
unterbreiteten Genehmigungsantrag zurück; 
bis zur Einreichung entstandene Kosten sind 
aber als verloren zu betrachtfjn. Wie fest­
gestellt, wurde nicht immer zweckmäßig und 
wirtschaftlich vorgegangen. Besonders mußte 
die Zwischenschaltung eines Realitätenver­
mittlers bei Gesprächen mit der Gemeinde 
Wien beanstandet werden, die von dem in 
gleicher Sache tätigen und dafür honorierten 
Anwalt der Wien-Film mit dessen Beziehungen 
begründet wurde. 

77, 24. Ein erheblicher Anteil der Finan­
zierungslasten resultiert aus der Über­
nahme zweier zum Teil fertiger Filme, die 
auf dem Rosenhügel 'während der USIA­
Verwaltung begonnen worden waren. Nach 
Auskunft der Öffentlichen Verwaltung war der 
Beschluß zur Fertigstellung beider Filme 
betriebswirtschaftlieh begründet. Gleichwohl 
vermeinte die Öffentliche Verwaltung, hin­
sichtlich der aus diesen Filmen ,resultierenden 
Kredite ein Sanierungsbegehren begründen 
zu können. Nach einer solchen, Regelung 
sieht sie die Möglichkeit, die sonstigen Kredit­
verpflichtungen aus dem laufenden Geschäfts­
ergebnis zu erfüllen, falls die Beschäftigu~gs­
lage sich gegenüber 1963 nicht verschlechtere. 

77, 25. Die Kopieranstalt der Wien-Film 
wurde auf einem Grundstück errichtet, das 
aus besonderen Gründen von einer 
Film- Verleih- und Vertriebs-Gesellschaft 
aus Mitteln der Wien-Film erworben worden 
war. Als zu einem späteren Zeitpunkt im 
Sinne mündlicher Vereinbarungen Geb,äude 
und Grundstück formell in das Eigentum der 
Wien-Film übergehen sollten,' beharrte die Ge­
sellschaft auf ihrem Eigentumsrecht. Sie setzte 
eine noch für fünf Jahre rückwirkende Ver­
dopplung der Miete durch, zahlte aber der 
Wien-Film Imr das nach mehreren Jahren auf 
den halben' Realwert gesunkene Baukosten­
nominale zurück. 

77, 26. Der Rechnungshof bezeichnete man­
gels Nachweis und Durchsetzbarkeit der erwähn­
ten Geheimvereinbarung die Investition v.on 
mehreren Millionen Schilling, in ein Objekt 
in fremdem Eigentum als ,schwere Verletzung 
der kaufmännischen Sorgfaltspflicht. Die der 
Wien-Film aus diesem Geschäftsfall erwach· 
senen Nachteile, deren Wirkung noch nicht 

77, 23. Ferner mußte die Einleitung eines abgeschätzt werden kann, sind nur zum' Teil 
Grundstücksverkaufes zur Abdeckung eines dem Öffentlichen Verwalter, zum anderen 
Abganges zwischen laufenden Einnahmen und Teil der Aufsichtsbehörde anzulasten. Sie 
Ausgaben kritisiert werden. Diese Trans- hätte rechtzeitig dem Bund ausreichende 
aktion hätte die Wien-Film ihres Freigeländes ,Ingerenz sichern und insbesondere die Ver­
beraubt und sie dadurch in ihrer Konkurrenz- tretung beider Vertragspartner durch die 
fähigkeit beeinträchtigt, weil jede andere nämliche Person als unvereinbar verhindern 
Ateliergesellschaft über ein Freigelände ver- I müssen. 
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77, 27. Mangels eines Eingreifens bezahlte 
die Wien-Film' bei P~üfungs!mde schon mehr 
als das Dreifache des Mietzinses nach dem 
ursprünglichen Vertrag und genießt lediglich 

vermeinte, daß. die Verweigerung der dies­
bezüglichen Unterschrift zumutbar gewesen 
wäre. 

bis Ende 1967 Kündigungss,chutz. . 77., 32: Außer verschiedenen ungünstigen 
Vertragsfolgen kritisierte der Rechnungshof 

77, 28: Eine noch in die Besatzungszeit untragbare Ptlichtenkollisionen und' ein mit 
zurückreichende Inyestition verursaphte einen der Stellung des Konsulenten unvereinbares 
Rechtsstreit zwischen der Wien-Film und Provisionsabkommen .. 
einer anderen, ebenfalls zu 100% dem Bund 
gehörigen Unternehmung. Einem Fakturen­
wert von rund 200.000 S stehen in den Jahren 
1959 bis 1963 angefallene Zinsen, Sachver­
ständigenhonorare, Anwaltspesen sowie Lag~r­
und Versicherungskosten in einem jedenfalls 
die Republik Österreich belastenden Gesamt­
ausmaß von mehr als einer halben Mill~on Schil­
ling gegenüber, obwohl sich beide Streitteile 
schon Anfang 1959 einer Entscheidung der Ver­
treter des Bundes gebeugt hätten. 

77, 29: Die i~ GescMftsjahr 1955(56 
rund 31.000 S. betragenden Rechtsanwalts-

77, 33. Erst nach mehr als sechsjähriger 
Laufzeit des Konsultationsvertrages gelang es, 
den Rechtsanwalt selbst zur Kündigung zu 
bewegen; bis dahin hatte er an. Pauschal­
honoraren und Benzinkostenersatz nahezu 
400.000 S erhalten. Insbesondere für die 
Zeit ab 1954 mußte in Frage gestellt werden, 
ob die honorierte Tätigkeit einen gleichwertigen 
Nutzen für die Wien-Film erbracht· hat; 
jedenfalls besaß der Öffentliche Verwalter 
keine vertragsrechtliehe Möglichkeit, Abhilfe 
zu schaffen. 

kosten sind für 1961(62 auf rund 558.000 S 77, 34 .. Als im September 1959 die Lage 
angestiegen. Nähere Untersuchungen haben ausweglos erschien, zog der Öffentliche Ver­
ergeben, daß Anwältei:r:t erheblichem Umfang walter einen' ihm als Ausgleichsverwalter 
für Agenden eingesetzt worden sind, die empfohlenen RechtSanwalt zu Agenden heran, 
eigentlich der Öffentliche Verwalter hatte die im Rahmen der Öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen müssen und für welche keine ' zu erledigen' gewesen wären. Der Rechts-
Notwendigkeit zur Inanspruchnahme anwält- anwalt intervenierte außer in Rechtsange-
lichen Beistandes gegeben war. Zu dieser legenheiten in Fragen der Finanzierung und 
Ansicht gelangte auch die Aufsichtsbehörde; Vermögensverwertung wie auch in personal­
ihre Rüge bewirkte jedoch keine.Änderung. 'rechtlichen Angelegenheiten des Öffentlichen 
Der gegenwärtige Öffentliche Verwalter teilte Verwalters, lastete jedoch die diesbezüglichen 
nach der Prüfung mit,' daß nunmehr anwält- Honorare der Wien-Film an. 
liehe Beratung nur in unerläßlichen Fällen 
in Anspruch genommen werde, wodurch die 
Anwaltskosten, um rund zwei Drittel herabge­
setzt werden konnten. 

77, 30. Vor allem kritisierte der Rech­
nungshof den Abschluß eines Konsultations­
vertrages unmittelbar nach Ernellnung' des 
verstorbenen Öffentlichen Ver~alters, in dem 
einem Rechtsanwalt im Rahmen einer Beratung 
für die gesamte Geschäftsführung ein Gegen­
zeichnungsrecht mit dem Öffentlichen Vet­
walter zugestanden worden war. Den seitens 
der Wien-Film unkündbaren Vertrag hat die 
Aufsichtsbehörde zur Kenntnis genommen. 

77, 35. Für diese innerhalb von etwa drei 
Jahren ausgeübten Tätigkeiten hat der Rechts­
anwalt einen Aufwand im Gesamtausmaß von 
rund 700.000 S verursacht. Die Honorar­
noten enthielten erst Pauschalbeträge, später 
Gruppenpauschalsummen; der Rechnungshof 
bezeichnete solche im Detail nicht prüfbaren 
Unterlagen als unzweckmäßig. Er bemängelte, 
daß vor Anw,eisung dieser Kostennoten nicht 
hinreichend genaue Detailaufstellungen einge­
holt und geprüft worden waren, wie dies 
mit Honorarnoten eines anderen Anwaltes 
geschehen ist. Erst der gegenwärtige Öffent­
liche Verwalter hat die Finanzprokuratur 
ersucht, die Angemessenheit der Kostennoten 
auch dieses Rechtsanwaltes z" überprüfen. 

77, 31. Mit diesem Vertrag hat sich' der 
Öffentliche Verwalter eines Teiles der ihm 
im Sinne des Verwaltergesetzes zustehenden 
Entscheidungsbefugnisse begeben; der derzei- 77, 36. Der Ende 1962 zum zweiten 
tige Öffentliche' Verwalter räumte ein" daß Öffentlichen Verwalter ernannte' gleiche Rechts­
diedem Konsulenten zugestandenen Befug- anwalt legte einen Tag vor dem Ableben des 
nisse im Widerspruch zum Verwaltergesetz bisherigen Alleinverwalters eine Honorarnote 
gestanden' seien. Die Gesellschaft wies aller-. in Höhe von rund 184;000 S, die er später in 
dings darauf hin, daß der seinerzeitige Öffent- seiner Eigenschaft als alleiniger Öffentlicher 
liehe Verwalter zum Abschluß dieses' Ver" Verwalter zur Zahlung anwies. Der Rech­
trages verhalten worden.sei;.der Rechnungshof nungs40f kritisierte dies als' schweren Mangel; 
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nach seiner Auffassung wäre hier die Ge­
nehmigung der Aufsichtsbehörde einzuholen 
gewesen, die jedoch erst nach Aufgreifen 
durch den Rechnungshof befaßt worden ist. 

77, 37. Die Wien-Film war als Filmpro­
duzent bzw. als Beteiligter an Produktionen 
tätig und hat auch Einkünfte aus den soge­
nannten technischen Betrieben erzielt. Unter 
diesen werden die zur Vermietung bereitge­
stellten Ateliers mit Einrichtungen aller Art 
sowie das Kopierwerk verstanden. 

77, 38. Die Umsätze aus dem Filmge­
schäft sind mit Ausnahme eines extremen 
Rückganges im Geschäftsjahr 1959/60 stän­
dig leicht angestiegen. Der, 1958/59 erreichte 
Spitzenwert gilt im Hinblick auf die kritisierte 
Verrechnung eines außerordentlichen Ertra­
ges aus der Aktivierung einer Forderung 

: nur mit Vorbehalt. Die Einnahmen aus dem 
Filmgeschäft setzen sich aus dem Einspiel­
ergebnis alter Filme, der zwischen 1951 und 
1961 vorübergehend wiederaufgenommenen 
Eigenproduktion sowie aus den Beteiligungen 
.an fremden Produktionen zusammen. 

77, 39. Aus der Produktionstätigkeit der 
Wien-Film ergab sich ein Gesamtverlust in 
.Höhe von rund 28·6 Mill. S. Von sieben in 
Eigenproduktion hergestellten Filmen schlos-

· sen zwei .mit Gewinn ab, fünf Filme erbrach­
ten einen Verlust von fast 29 Mill. S, wobei 

.. jedoch allein 21 Mill. S auf die noch von der 
Besatzungsmacht begonnenen beiden Filme 
entfielen. Die zwischen 1953 und 1958 durch­
geführten Beteiligungsgeschäfte wiesen fal­
lende Erfolge, \ in den beiden letzten Fällen 
Verluste auf. Hiebei kritisierte der Rechnungs­
hof, daß ein von der Wien-Film übernomme­
ner Verlust anteilsmäßig höher als der auf 
Grund der Beteiligung zu.stehende Gewinn­
anspruch war. Überdies mußten Vertriebs­
provisionen von rund 72.000 Sohne Gegen-

'leistung bezahlt werden, weil ein Vertrag 
nicht rechtzeitig gekündigt worden war. 

77, 40. Aus einem bis zur Kurbelreife 
gediehenen Filmvorhaben erwuchs der Wien­
Film ein Verlust von nahezu 1 Mill. S, weil 
die Produktion mangels Finanzierungsmöglich­
keit nicht von der Wien-Film durchgeführt 
werden konnte, so daß die Gesellschaft alle 
Rechte' an eine andere Filmgesellschaft ver­
äußerte. Durch eine - auf unrichtige Erfolgs-

. einschätzung des Filmwerkes durch die Wien­
Film beruhende - von ihr angestrebte Zu-

· satzvereinbarung hat die Wien-Film danach 
auf 80.000 DM verzichtet. Wie sich später 

· herausstellte, wurde der Film ein durchschla­
. gender Erfolg. 
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77, 41. In einem anderen Fall waren Vor­
bereitungen und Außenaufnahmen weit vor­
geschritten, ohne daß Verhandlungen über 
einen Verleihvertrag zum Abschluß gebracht 
worden wären. Mangels Verleihgarantie 
konnte kein Exportförderungskredit erreicht 
werden, womit auch dieses Vorhaben an der 
Finanzierung gescheitert war; der Gesamtver­
lust belief sich auf rund 862.000 S. 

77, 42. Die' technischen Betriebe sind die 
Haupteinnahmequelle der Wien-Film. Mit 
Ausnahme zweier Sparten schlossen die meisten 
Zweige negativ ab, sodaß zwischen 1957/58 
und 1961/62' stets Verluste auftraten. Das 
Ergebnis hängt außer von qer Auslastung 
von den verrechneten Tarifen ab. Da nur 
unzureichende Kalkulationen vorlagen, war 
der Geschäftsleitung bis 1963 nicht bekannt, 
wieweit die einzelnen Tarife die Kosten 
decken. Erst die neue Öffentliche Verwaltung 
hat eine Durchrechnung angeordnet. 

77, 43. Das ungünstige Ergebnis wurde 
noch durch die den meisten' Produzenten 
gewährten erheblichen Nachlässe und unver­
zinslichen Atelierkredite beeinßußt, wobei letz- . 
tere vielfach erst aus den Einspielergebnissen 
zurückgezahlt wurden. Damit traf die Wien­
Film indirekt ein Produzentenrisiko, was 
auch zu namhaften Forderungsausfällen führte. 
Unzureichende Sicherung der Kredite, weitere 
Erhöhung dubios gewordener Kredite, Über­
nahme fremder Produktionsrisken sowie auch 
Todesfälle bei Kunden wurden als Verlustur­
sachen festgestellt. 

77, 44. Einen erheblichen Teil der Gesamt" 
verluste erlitt die Wien-Film im Kopierwerk, 
dessen Betriebsergebnisse in den der Einschau 
vorangegangenen fünf Jahren einen Gesamt­
abgang von über 4 Mill. S verursachten. 
Hiebei wirkten Kostensteigerungen, unbefrie­
digende Preise und unzureichende Kapazitäts­
auslastung mit. 

77, 45. Der Preisgestaltung wurde bis 
Anfang 1963 nicht die erforderliche Aufmerk­
samkeit gewidmet; erst seit Mai 1963 brachte 
eine Tariferhöhung Mehreinnahmen. Kenn­
ziffern über die Kapazitätsauslastung der ein­
zelnen Maschinen wurden erst über Ersuchen 
des Rechnungshofes ermittelt und zeigten in 
Einzelfällen sehr ungünstige Werte. 

77, 46. Erhebliche disziplinäre Verfeh­
lungen führten zur Entlassung dnes leitenden 
Angestellten. Obwohl die Beschuldigungen 
nicht widerlegt worden waren, kam es zu einer 
Wiedereinstellung in gleicher Funktion. In 
der Folge traten abermals Mißstände auf, 
wie beispielsweise die Durchführung von Ko­
pierarbeiten ohne schriftlichen Auftrag . 
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77, 47. Der Rechnungshof muß in diesem 
Zusammenhang feststellen, daß es sich hier 
nicht etwa nur um Formalverstöße handelt, 
sondern um außerordentlich bedenkliche Orga­
nisationslücken, da mit einem Durchbrechen 
der Vorschriften grundsätzlich der Möglich­
keit Tür und Tor geöffnet ist, Privat arbeiten 
durchzuführen, wobei nicht einmal abgeschätzt 
werden kann, welchen Umfang dieser Miß­
brauch angenommen hat. 

77, 48. Schwere Mängel bei der Gebarung 
mit Ersatzanfertigungen führten dazu, daß 
der Rechnungshof hinsichtlich der Ordnungs­
mäßigkeit der GeschäftsgebaruIig des Kopier­
werkes ernste, Bedenken anmelden mußte. 
Diese gründeten sich auf die wiederholt 
bewiesene Umgehung bestehender Organisa­
tionsvorschriften, die den dringenden Ver­
dacht nahelegte, daß von der Wien-Film 
Arbeitsleistungen und Materialbeistellungen 

'erfolgen, die nicht weiterverrechnet worden 
sind. Der Rechnungshof wies in diesem 
Zusammenhang auf die zugegebene Annahme 
von Geschenken und Geldzuwendungen hin. 

77,49. Die Öffentliche Verwaltung räumte 
die Berechtigung der getroffenen Beanstandun­
gen ein, teilte mit, die aufgezeigten Unzukömm­
lichkeiten bisher nicht in ,dieser Klarheit 
erkannt zu haben, und kündigte grundlegende 
Reformen an. 

77, 50. Die stichprobenweise Prüfung von 
Investitionsvorhaben gab Anlaß, mangelhafte 
Vorbereitungsarbeiten zu kritisieren. Auch bei 
der Abwicklung wurde eine unzulängliche 
Wahrung der Firmeninteressen festgestellt. 

77, 51. Von den organisatorischen Bemän­
gelungen und Empfehlungen, zu denen der 
Öffentliche Verwalter in den meisten Fällen 
Untersuchung und Beachtung ankündigte, 
sei nur' erwähnt, daß der Rechnungshof die 
Abgabe von Rohfilm an bestimmte Personen 
als Repräsentation als nicht vertretbar und 
im Hinblick auf die prekäre Lage der Gesell­
schaft für geradezu unverständlich hält. 

. 77, 52. Der 1950 ernannte Öffentliche 
Verwa'Iter hat außer seiner von der Aufsichts­
behörde genehmigten Entlohnung Pauschal­
hC!norare für eine Produzententätigkeit an 
bei der Wien-Film hergestellten Filmen ohne 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde ,im Ge­
samtausmaß von 80.000 S bezogen. Nachdem 
die Aufsichtsbehörde die Meldepflicttt für die 
Übernahme solcher Arbeiten angeordnet hatte, 
fielen Honorare für die Mitarbeit an Dreh­
büchern im Gesamtausmaß von 40.000 San. 
Außerdem wurde dem Öffentlichen Verwalter 
mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde ein 

monatliches, pauschaliertes Produktionshono­
rar von 3000 S 14mal jährlich ausbezahlt. 
Der Rechnungshof erachtete 'die Übernahme 
der Produktionsleitung bei Eigenfilmen als 
genehmigungspflichtig; nach seiner Auffas­
sung wäre ein solcher Werkvertrag mangels 
Genehmigung nichtig gewesen. 

77, 53. Mit dem gleichen Öffentlichen Ver­
walter hat die Wien-Film 1962 unter Geneh­
migung durch die Aufsichtsbehörde einen 
Dienstvertrag abgeschlossen, der für ihn 
außerordentlich günstig war, weil von ver­
schiedenen rechtlichen Möglichkeiten die je­
weils günstigere als' gültig vereinbart worden 
war. Diesen Vertrag bezeichnete der Rech­
nungshof im Hinblick auf die seit Jahren 
laufenden V erkaufsbestre bungen als gänzlich 
verfehlt, weil die Bindung eines künftigen 
Erwerbers an einen Geschäftsführer die Ver­
kaufsverhandlungen in irgendeiner Weise 
belasten mußte. -

77, 54. Anläßlich des Ablebens des Öffent­
lichen Verwalters im Jänner 1963'wurde seinen 
Erben die vertragsgemäße Weiterzahlung der 
Bezüge über das vertraglich zustehende Aus­
maß hinaus gewährt. Außerdem leistete die 
Wien-Film weitere Zahlungen, zu denen sie 
rechtlich nicht verpflichtet war, Die' außer­
ordentlich schlechte wirtschaftliche Lage der 
Gesellschaft hat eine solche Großzügigkeit 
nicht gerechtfertigt. 

77, 55. Ferner wies der Rechnungshof 
auf verschiedene formalrechtliche Mängel, wie 
eine gesetzwidrige Satzungsänderung, hin und 
kritisierte die Unterlassung der zeitgerechten 
Bestellung eines Öffentlichen Verwalters für 
das der Bundesr.ßgierung zur treuhändigen Ver-
waltung übergebene Vermögen. ' 

77, 56. Im Hinblick auf die festgestellten 
Mängel mußte auch das Recht des Öffentlichen 
Verwalters, sich in seiner Eigenschaft als. 
Vertreter der Gesellschafter die Entlastung für 
seine Tätigkeit aJs Geschäftsführer ,zu erteilen, 
erwähnt werden. 

,77, 57. Die Bemühungen des Öffentlichen' 
Verwalters und eines Rechtsanwaltes um 
einen Verkauf der Vermögenschaften waren 
nicht von Erfolg begleitet. Hiefür waren 
gewiß auch die schwierigen Verhältnisse der 
Unternehmung, 'die ungünstige Entwicklung 
in der Filmwirtschaft und 'die besonderen 
Rechtsverhältnisse verantwortlich. Die Prü­
fung zeigte jedoch, daß bei Verfolgung der 
Verkaufsabsichten einer Fülle von Bedingun­
gen - zum Teil anderen als betriebswirtschaft­
lichen - gerecht zu werden versucht worden 
ist, so daß es, unmöglich erscheinen mußte, 

i 
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unter diesen Voraussetzungen zu einer den I zum Jahresende noch an und wurde im 
Staatsinteressen entsprechenden Lösung zu Jahr 1964 fortgesetzt, sodaß auch hierüber erst 
kommen. Verschiedene Zielsetzungen schlos- im näch sten Tätigkeitsbericht berichtet wer~ 
sen einander sogar in ihrer Grundtendenz aus. den kann. . 

77, 58. In seinen an die Aufsichtsbehörde 
gerichteten Prüfungsmitteilungen wies der 
Rechnungshof darauf hin, daß das Bundes­
ministerium für Finanzen eine eindeutige 
Haltung zur Frage des Verkaufes vermissen 
ließ, der Öffentliche Verwalter daher in seinem 
Bestreben, den verschiedensten Gesichtspunk­
ten und Interessen Rechnung zu tragen, 
bestärkt, nicht aber gerügt wurde. 

77, 59. Die möglicherweise günstigste Lö­
sung, eine Verwertung zur Deckung des 
Atelierbedarfes des österreichischen Fern­
sehens, ist verhindert worden. 

77, 60. So erschien trotz allen Aufwen­
dungen, Einnahmenverzichten, hingenomme­
nen Verlusten und gewährten Vergünstigungen 
1963 die Existenz von Unternehmung und 
Arbeitsplätzen noch nicht gesichert. 

77, 61. Der bei Berichtsabfassung amtie­
rende Öffentliche Verwalter versicherte sein 
Bestreben, das Staatseigentum zu erhalten, 
wozu er in erster Linie um die Erzielung kosten­
deckender Preise bemüht sein werde. Zur 
Beschäftigung der Ateliers seien Verhandlun­
gen im Gange, Sanierungsmaßnahmen wären 
eingeleitet, und schließlich würden an den 
Ausgang des UFA-Prozesses gewisse Hoff­
nungen geknüpft. 

77, 62. Sollten allerdings diese Bemü­
hungen nicht die notwendigen Erfolge zeitigen, 
erscheint die vom ~undesminister für Finanzen 
schon 1959 in Betracht gezogene Folge der 
Liquidation mit allen nachteiligen Folgen 
unausbleiblich, will der Bund nicht im Wege 
der, Wien-Film laufend 'die in- und ausländi­
sche Filmwirtschaft subventionieren. 

Zollamt Kufstein 
'Finanzamt Deutschlandsberg 
Sammelstellen A und B 
·Bundesrninisterium für Finanzen 

78. Im Berichtsjahr wurden weiter noch 
das Zollamt Kufstein, das Finanzamt Deutsch­
landsberg sowie die Sammelstellen A und B 
geprüft; der Rechnungshof kann aber hierüber 
noch keinen abschließenden Bericht bringen. 
Die gesetzliche Frist für die Stellungnahme zu 
den Einschaumitteilungen an das Zollamt 
Kufstein ist noch nicht abgelaufen, weiters 

-sind die Berichte über die Einschauen beim 
Finanzamt Deutschlandsberg und bei den 
Sammelstellen A und B noch nicht abgefertigt 
worden. Die Einschau des Rechnungshofes 
beim Bundesministerium für Finanzen dauerte 

d) Sonstige Wahrnehmungen auf 
dem Gebiete der Finanzverwaltung 

Personallage der Finanz­
verwaltung 

79, 1. Da eine ausreichende Dotierung 
der Finanzverwaltung mit entsprechend quali­
fiziertem Personal eine der Grundvoraus­
setzungen für die gesamte Staats wirtschaft 
bildet, hat der Rechnungshof in seinen Tätig­
keitberichten wiederholt Mängel, die auf die 
Personallagezurückzuführen sind, stets be­
sonders hervorgehoben und überdies in größe­
ren Abständen - letztmals im Tätigkeits­
bericht 1959,· Abs. 471 ff. - zusammen­
fassend über die Personallage der Finanz­
verwaltung berichtet. Seither hat sich keines­
wegs eine Wendung zum Besseren ergeben; 
die immer umfangreicher und komplizierter 
werdenden Aufgaben der Finanzverwaltung 
und die Unmöglichkeit, bei ohnedies unzu­
reichenden Personalständen wenigstens die 
Abgänge durch entsprechend qualifizierten 
Nachwuchs zu ersetzen, brachten es mit sich, 
daß z. B. im Bereich der Finanzlandesdirek­
tion für. Vorarlberg die zeitgerechte Ab· 
gabenvorschreibung auf Schwierigkeiten stößt 
(lätigkeitsbericht 1962, Abs. 64, 17 und 64,22). 
Bei der ;Finanzlandesdirektion für Salzburg 
wirkt sich vor allem der Mangel an Zoll­
und Zollwachbeamten auf das Aufkommen 
an Eingangsabgaben - insbesondere während 
der Reisesaison - nachteilig aus. Eine 
vorübergehende Dienstzuteilung von Beamten 
aus anderen Finanzlandesdirektionsbereichen 
kann aber im größeren Umfang nach Auf­
fassung des Bundesministeriums für· Finanzen 
nicht mehr vertreten werden, weil sich natur­
gemäß dann wieder die Personallage in den 
a bge benden Direktions bereichen verschärft. 
Schließlich ist das Bundesministerium für 
Finanzen im Jahre 1962 darangegangen, den 
tatsächlichen Personalbedarf der Finanzämter 
mit allgemeinem Wirkungsbereich auf Grund 
von Belastungsziffern, von deren Richtigkeit 
sich der Rechnungshof in der Folge an Hand 
von Stichproben überzeugte, zu ermitteln. 
Eine Gegenüberstellung des derart ermittelten 
Personalbedarfes mit den Personal-SolI-Ständen 
laut Dienstpostenplan ergab z. B. bei der 
Finanzlandesdirektion für Oberösterreich einen 
Abgang von 282, bei der Finanzlandesdirektion 
für Steiermark von 144 Dienstposten.Wenn 
nun bedacht wird, daß vielfach aber nicht 
einmal die Personalstände auf ·den Soll-Stand 
laut Dienstpostenplan aufgefüllt werden konn­
ten, dann scheint es begreiflich, daß in den 
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Berichten des Rechnungshofes immer wieder 
Mängel zur Sprache kamen, die mit Recht 
von den geprüften Dienststellen auf die Per­
sonallage zurückgeführt und unter den ge­
gebenen Umständen auch nicht abgestellt 
werden können. 

79, 2. Allerdings gewann der Rechnungs­
hof den Eindruck, daß innerhalb der Finanz­
verwaltung, u. zw. in den Buchhaltungen, 
gewisse - wenn auch geringe - Personal­
reserven vorhanden sind, die zur Besserung 
des Personalmangels in der Abgabenver­
waltung herangezogen werden könnten (vgl. 
Tätigkeitsbericht 1960, Abs. 426 und 436). 
Der Rechnungshof wendet dieser Frage weiter 
sein besonderes Augenmerk zu; er wird aus 
gegebenem Anlaß im nächsten Tätigkeits­
bericht darauf zurückkommen. 

Abgabenrückstände 

80, 1. Die Nettorückstände an öffentlichen 
Abgaben haben sich im Jahre 1962 von 
2751·5 Mill. S um 102·9 Mill.S, das sind 3·7%, 
auf 2648·6 Mill. S vermindert (Näheres siehe 
Bundesrechnungsabschluß 1962, Seite 321 bis 
325). Die Verminderung verteilt sich ziem­
lich gleichmäßig auf die einzelnen Abgaben­
arten. 

80, 2: Die Abgabenrückstände . der ver­
staatlichten Betriebe verminderten sich im 
Jahre 1963 um 133·3 Mill. S, das sind 29·1 %, 
auf 323·3 Mill. S. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß der Vereinigten Österreichischen Eisen­
und Stahlwerke AG. Abgabenrückstände von 
rund 135 Mill. S ausgesetzt wurden; dies 
entspricht dem Betrag, den die Vereinigte 
Österreichische Eisen- und Stahlwerke AG. 
der- Hütte Krems Ges. m. b. H. seinerzeit 

. darlehensweise zur Verfügung gestellt. hatte 
und dessen Tilgung der Bund gemäß § 3 
des 1. Verstaatlichungs-Organisationsgesetzes, 
BGBL . Nr. 208/1963, nach Maßgabe der 
budgetären Möglichkeiten übernommen hat. 

Sonder abschreibungen 

81. Die Summe der von den Finanzämtern 
im Jahre· 1962 verfügten Sonderabschreibungen 
belief sich auf 1l0·7 Mill. S, wovon 48·3 Mill. S 
auf Abschreibungen infolge Uneinbringlichkeit 
(§ 235 Abs. 1 der Bundesabgabenordnung) und 
62·4 Mill. S auf Abschreibungen infolge Nach­
sicht (§ 236 Abs.l der Bundesabgabenordnung) 
entfielen. Dabei sind auch die Beträge berück­
sichtigt, auf deren Einhebung die Finanzver­
waltung. auf Grund des Privatbahnunter­
stützungsgesetzes 1959, BGBL Nt. 286/1958, 
verzichten mußte. Gemessen an der Summe 
der zur· Vorschreibung gelangten öffentlichen 
Abgaben machen die Sonderabschreibungen 

0,28% aus, was im Vergleich mit dem Prozent­
satz der uneinbringlichen Forderungen. der 
Privatwirtschaft als sehr niedrig angesehen 
werden kann. 

Verspätete Abfuhr von 
Dividendenerlösen 

82, 1. Die Salzach-Kohlenbergbauges. m. 
b. H., an der der Bund mit 40 v. H. tJeteiligt 
ist, hat in ihren Generalversammlungen vom 
13. Februar 1955 und vom 15. Juli 1959 an­
läßlich der Beschlußfassung über die Verwen­
dung des Reingewinnes der Jahre 1954 und 
1958 Dividenden ausgeschüttet, von denen 
auf den Bund 128.000 S (für das Jahr 1954) 
und 192.000 S (für das Jahr 1958) entfielen. 
Die ehemalige Industrie- und Bergbauverwal­
tungsges. m. b. H., die bis zu ihrer Auflösung 
mit der Verwaltung der Anteilsrechte des 
Bundes an der Salzach-Kohlenbergbauges. 
m. b. H. beauftragt war, hat diese Dividenden- . 
erlöse nicht eingefordert; die Beträge waren. 
auch in den Bundesrechnungsabschlüssen nicht 
als offene Forderung ausgewiesen. Das Bundes­
ministerium für Finanzen hat erst nach Ober­
nahme der Verwaltung der Anteile des Bundes 
an der Salzach-Kohlenbergbauges. m. b. :H. im 
Jahre 1963 über diese DividendenerIöse (durch 
Umwandlung in Gesellschaftskapital) verfügt. 

82, 2. Der Rechnungshof wies dem Mini­
sterium gegenüber darauf hin, daß durch das 
Unterbleiben der Abfuhr der Dividendenerlöse 
für die Jahre 1954 und 1958 der Bund einen 
Zinsenverlust erlitten hat, der bei einer ange­
nommenen Verzinsung von ,4% annähernd 
67.000 S beträgt, und ersuchte dafür zu sorgen, 
daß dieser Zinsenverlust dem Bund ersetzt 
wird. 

82, 3. Eine Stellungnahme des Bundes­
ministeriums für Finanzen ist noch nicht 
erfolgt. 

Widmungswidrige Verwendung 
von Baurücklagen 

83, 1. Gemäß Art. V Abs. 1 Ziff. 8 des' 
Bundesfinanzgesetzes 1962 war das Bundes­
ministerium für Finanzen ermächtigt, im Jahre 
1962 "in Höhe der nicht in Anspruch genom­
menen Jahreskreditteile von einzeln ver­
anschlagten Bauvorhaben eine Geldreserve zu~ 
bilden und diese' einer Baurücklage zwecks 
Verwendung im nächstfolgenden Verwaltungs­
jahr zuzuführen" .. Auf Grund dieser Ermächti­
gung führte das Bundesministerium für Finan­
zen im Jahre 1962 den nichtverbrauchten 
Rest des Kredites für "Sonstige Bauten" der 
Bundesgebäudeverwaltung II (Kap. 21, Tit. 5, 
§ 4) in der Höhe von 8,480.000 S einer Rücklage 
zu. 
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83, 2. Im Jahre 1963 gewährte das~un­
desministerium für Finanzen, auf Antrag des 
Bundesministeriums für Handel und, Wieder­
aufbau einer Gesellschaft, deren Zweck in ,der 
Schaffung von Wohnraum für Bundesbedien­
stete besteht, zum Bau von Wohnungen für 
Bundesbedienstete ein Darlehen in der Höhe 
von 8,480.000 S und verwendete für die Be­
deckung' der durch die Darlehensgewährung 
eingetretenen Überschreitung die im .J ahre 
1962 gebildete Rücklage von 8;480.000 S. 

83, 3. Der Rechnungshof machte das 
Bundesministerium für Finanzen darauf auf­
merksam, daß nach dem klaren Wortlaut des 
Bundesfinanzgesetzes eine Rücklage nur' für 
den Zweck herangezogen werden darf, für den 
sie gebildet wurde. 'Identität des Verwen­
dungszweckes liege nicht vor, wenn eine zu 
Lasten eines Ansatzes für Bauvorhaben des 
Bundes gebildete Rücklage im folgenden 
Finanzjahr dazu verwendet, wird, einen' vom 
Bunde verschiedenen Rechtsträger ein' Dar­
lehen zu gewähren. Dies stelle eine widmungs­
widrige Verwendung der Baurücklage dar. 

83, 4. Das Bundesministerium f~r Finan­
zen hat die Bedenken 0 !les Rechnungshofes 
berücksichtigt und die Bedeckung der durch 
dieDarlehensgewährung eingetretenen Über­
schreitung ,gemäß den Bestimmungen des 
Bundesverfassungsgesetzes vom 16. April 1963, 
BGBL Nr. 75, durch Rückstellung von Aus­
g'abenbei einem an~eren Ansatz des Bundes­
voranschlages gefunden. 

Genehmigung von über­
schreitungen des 
Bundesfinanzgesetzes 1963 

84, 1. Mit dem Bundesgesetz vom 23. Ok­
tober 1963, BGBL Nr. 250, hat der Nationalrat 
zur Behebung des Notstandes der wissen-
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'aufgefaßt' und die nicht verweI).deten Über­
schreitungsbeträge als "nicht in Anspruch 
genommene Teile der Ausgabenansätze" einer 
,Rücklage zugeführt. . 

84, 2 .. Der Rechnungshof machte das Mini­
sterium darauf aufmerksam, daß durch die 
ges~tzliche Genehmigung der Überschreitung 
einiger Ansätze d,es Bundesfinanzgesetzes '1963 
keine. Erhöhung der finanzgesetzlichen Aus­
gabenansätze (Nachtragsvoranschlag) einge­
treten ist, die das Ministerium' ermächtigt 
hätte, "in Höhe der nicht in Anspruch ge­
nommemin Teile der Ausgabenansätze" Rück­
lagen zu bilden. Die .Rücklagenbildung sei 
daher hinsichtlich des Betrages von 186Mill. S 
durch ' die' Bestimmungen des Bundesfillltnz­
gesetzes 1963 nicht gedeckt: 

84, ' 3. In seiner . Stellungnahme erklärte 
das Bundesministerium für Finanzen, der 
Rechtsansicht des Rechnungshofes nicht I bei­
treten zu, können. 

Anschaffung· einer elektronischen 
Rechenanlage ,für die nicder­
'österreichische Agrarbezirks-

. behörde 

85,'1. Der' Hauptaußschuß des National­
rates genehmigte in seiner Sitzung vom 12. De­
zember 1963 auf' Antrag. des Bundesmini­
steriums für Finanzen die' vom ,Bundesmini­
sterium für Land- und' Forstwirtschaft be­
geh~te Über~chreitung des ,Kredites bei Kap. 19 
Tit. 7 § 4 "Bauhof-. und Maschinenbewirt­
schaftung", UT 2 "Anlagen", 'um 3,660.000 S 
zwecks Anschaffung einer elektronischen Re­
chenanlage für die niederö'sterreichische Agrar­
bezirksbehörde. Die Anlage jst zur Durch­
führung geodätischer ~echnungen im Zuge 
der agrarischen, Operation bestimmt: 

schaftlichen ·Hochschulen und Kunstakade- 85 2 D" Rh' h f 'ßt das " . er' ec nungs 0 mu e 
mien im Sinne des § 2 Abs. 2 des Bundesver- Bundesministerium für FinanZen. darauf auf-
fassungsgesetzes vom 16. April 1963, BGBL merksam' machen, daß die Beistellung von 
Nr. 75, die Überschreitung einiger Ansätze des Bundesmitteln für den genannten Zweck dem 
Kap. 21 des Bundesfinanzgesetzes 1963 in Art. 12 des Bundes-Verfasungsgesetzes wider­
der Gesamthöhe von 185 Mill. S· genehmigt. spricht, da die Angelegenheiten der Boden­
Unter Berufung auf Art. VII Ziff. 1 des Bundes- . reform, insbesönderedie der agrarischen Ope­
finanzgesetzes 1963, demzufolge der Bundes- rationen, lediglich in der Gesetzgebung über die 
minister für Finanzen ermächtigt' ist, im Grundsätze Bundessache' sind, die Vollziehung 
Finanzjahr 1963 "in Höhe der nicht in An-
spruch genommenen Teile der Ausgaben-. ,jedoch den Ländern obliegt. 
ansätze für einzeln veranschlagte Bauvor-
haben eine Reservierung im Wege einer Rück- 85, 3. Obwohl das Fjnanzministerium der 
lagenzufü~rung zwecks Verwendung im nächst- Rechtsauffassung des Rechnungshofes im we­
folgenden Finanzjahr vorzunehmen", hat das sentlichen beipflichtete, erklärte es sich u~ter 
Bundesministerium für Finanzen die' erwähnte' Hinweis auf die bereits, vorli,egende Zustlm­
gesetzliche Genehmigung zur Überschreitung mung des' Hauptaussch~sses des Nationalrates 
einiger Amiätze des Kap. 21 des Bundes-außerstande, die Angelegenheit rück~ängig zu 
finanzgesetzes 1963 als Nachtragsvoranschlag machen. 
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Feuerschutzgeräte Handels­
gesellschaft m. b. H. i. L., 
Wien 

86. Der Rechnungshof hat im Jahre 1963 
vom Bundesministerium für Finanzen neben 
anderen Unterlagen auch die JahresabschlÜsse 
der dem Bund anheimgefallenen Feuerschutz­
geräte Handelsgesellschaft m. b. H. i. L., 
Wien, erbeten. Das von der Aufsichtsbehörde 
danach vorgelegte vorläufige Bilanzkonto per 
31. Dezember 1959 weist bei einer "Bilanz­
summe von 631.059·40 S einen Verlust ein­
schließlich sämtlicher Vorjahrsverluste von 
525.703,85 S aus. Weitere Jahresabschlüsse 
vorzulegen, erklärte sich das Bundesministerium 
für Finanzen unter Hinweis darauf außer­
stande, daß der Liquidator mangels Geld­
mittel, Personal und Unterlagen nicht in der 
Lage sei, diese aufzustellen. Eine Prüfung 
an Ort und Stelle konnte der Rechnungshof 
im Hinblick auf den geringen Gesamtumfang 
der Vermögenschaften nicht in Betracht ziehen. 

e) Finanzschulden aus Vorjahren 

Dienstvorschrift 

87. Die für die Tätigkeit der Staatsschuld­
·buchhaltung und Fachprüfungsstelle I des 
Bundesministeriums für Finanzen überaus 
wichtige Dienstvorschrift, die vom Bundes­
ministerium für Finanzen unter Mitarbeit des 
Rechnungshofes im Entwurf bereits im Jahr 
1958 ausgearbeitet wurde u~d deren Heraus­
gabe der Rechnungshof seit Jahren urgiert 
(siehe Tätigkeitsbericht 1962, Abs. 73, 1), 
hat das Bundesministerium für Finanzen 
auch im Jahre 1963 nicht in Kraft gesetzt. 
Das Bundesministerium für Finanzen stellt 
jedoch in Aussicht, diese Dienstvorschrift noch 
im Laufe des Jahres 1964 zu erlassen. 

EUROFlMA-Kredite 

88. Wie das Bundesministerium für Finan­
zen zu Abs. 77 des Tätigk(litsberichtes 1962 
bekanntgab, haben die Österreichischen Bun­
desbahnen ihr Vertragsverhältnis . mit der 
EUROFIMA ab 1. Jänner 1964 auf eine neue 
Basis gestellt, so daß sich künftig daraus keine 
Finanzschtilden mehr ergeben werden. Die 
EUROFIMA kauft nunmehr die Waggons 
selbst an und vermietet sie" an die Öster­
reichischen Bundesbahnen, die nach einer 
bestimmten Mietdauer Eigentümer dieser Wag­
gons werden (Mietkauf). Um aber eine Be" 
richtigung der Darstellung der Schuld für 
die Vergangenheit zu vermeiden, hat das 
Bundesministeri um für Finanzen vorgeschlagen, 
auch die bisher angelaufenen Verbindlichkeiten 
im Rechnungsabschluß 1963 der Österreichi­
schen Bundesbahnen als V!!rwaltungsschulden 
darzustellen, womit sich der Rechnungshof 
schließlich einverstanden erklärte. 

6% Bundesobligationen"1962 

89_ Zu Abs. 83, 9 des Tätigkeitsberichtes 
1962 ist nachzutragen, daß nach Ansicht des 
Bundesministeriums für Finanzen die Ein­
tragung in das Bundesschuldbuch gemäß Bun­
desschuldbuchverordnung nur durch eine No­
velle zum Einkommensteuergesetz steuerrecht­
lich dem Wertpapierbesitz gleichgestellt werden 
könnte. Die erforderlichen Schritte wurden 
aber bisher noch nicht in die Wege geleitet, 
obwohl durch eine solche Regelung erhebliche· 
Kosten eingespart werden könnten. 

Bundeshaftungen 

90, 1. Zu Abs. 78, 2 des Tätigkeitsberichtes 
1962 ist ergänzend zu berichten, daß das Bun­
desministerium für Finanzen die Herausgabe 
von Richtlinien für die rechnungsmäßige Er­
fassung der aus der Übernahme von, Bundes­
haftungen resultierenden Gebarungen zurück­
gestellt hat, weil der in Arbeit befindliche Ent~ 
wurf eines Haushaltsgesetzes eine neue Rechts­
lage erwarten läßt. 

90, 2. Was die Zusage betrifft, einen Teil des 
Darlehens von 17 WH. S an die Österreichische 
Rundfunk Ges. m. b. H. "aus Haushalts- ' 
mitteln" zu tilgen 0 (siehe Tätigkeitsbericht 
1962, Ahs. 86, 9), so wurde diese Zusage durch 
das nachfolgende Bundesfinanzgesetz 1963 
saniert. 

f) Finanzschulden 1963 

91, 1. Die Finanzschuldengebarung des 
Bundes wurde vom Rechnungshof im Sinne der 
Bestimmungen des Art. 121 Abs. 3 des Bundes­
Verfassungsgesetzes und des § 10 des Rech­
nungshofgesetzes überwacht. 

91, 2. Ziffernmäßig werden die Finanz­
schulden und die im Berichtsjahr daran ein­
getretenen Veränderungen im Bundesrech­
nungsabschluß 1963 dargestellt werden, so daß 
sich. hier eine Wiederholung erübrigt. Zu ein­
zelnen im Berichtsjahr aufgenommenen Finanz­
schulden konnte der Rechnungshof bisher nicht 
Stellung nehmen; da ihm das Bundesmini­
sterium für Finanzen noch nicht alle ein­
schlägigen Geschäftsstücke zukommen ließ. 
Im übrigen wird auf jGrund der dem Rech­
nungshof vom Bundesministerium für Finanzen 
übermittelten Unterlagen berichtet: 

91, 3. Im Berichtsjahr hat das Bundes­
ministerium für Finanzen folgende Finanz­
schulden aufgenommen: 

A. 2% Bundesschuld­
verschreibungen 1947 

92. An 2% Bundesschuldverschreibungen 
1947, begeben auf Grund des § 14 Abs. 1 des 
Währungsschutzgesetzes, BGBL Nr. 250/1947, 
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und der Verordnung vom 13.·Juli 1948, BGBL 
Nr. 163, wurden nachträglich Nominale 
1,842.100 Sausgegeben. 

B. 4% Bnndesschnld­
verschreibnngen 1955 

93. Weiters war die Ausgabe von 4% Bun-
. desschuldverschreibungen 1955, begeben auf 
Grund der beiden Verstaatlichungs-Entschädi­
gungsgesetze, BGBL Nr. 189/1954 und Nr. 3/ 
1960, im Nominale von 92.400 S erforderlich. 

C. DOSAG-Obligationen 

94. Die vertragliche Verpflichtung aus 
den DOSAG-Obligationen (Donau-Save-Adria­
Eisenbahn-Gesellschaft), über die in Abs. 85, 6 
des Tätigkeitsberichtes 1962 berichtet wurde, 
hat sich infolge Berichtigung des Umlauf­
nominales um 193.053'72 S erhöht. 

D. Bnndesschatzscheine 

95. Zur Deckung der vierten Quote des 
Beitrages Österreichs für die Internationale 
Entwicklungsorganisation wurde auf Grund der 
Ermächtigung im 3. Schatzscheingesetz, BGBI. 
Nr. 159/1948, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBI. Nr. 75/1959 und 134/1961, ein weiterer 
Bundesschatzschein (siehe Tätigkeitsbericht 
1962, Abs. 82) im Nominale von 23,587.200 S 
begeben, der unverzinslich und bei Sicht 
fällig ist. 

E. 2% Kredit der Oester­
reiehischen Nationalbank zur 
Einlösung von Bundessehatz­
scheinen 

96, 1. Auf Grund des Bundesgesetzes vom 
27. Feber 1963, BGBI. Nr. 51, hat das Bundes­
ministerium für Finanzen bei der Oester­
reichischen Nationalbank im Berichtsjahr Kre­
dite in Höhe von 499,200.000 S zur Einlösung 
der zugunsten des Internationalen Währungs­
fonds und der Internationalen Entwicklungs­
organisation gemäß § 1 des 3. Schatz schein­
gesetzes 1948 in der derzeitigen Fassung be­
gebenen Bundesschatzscheine (davon 195 Mill. 
Schilling durch Umwandlung gemäß Art. V 
Ziff. 3 Bundesfinanzgesetz 1963) aufge­
nommen. 

96, 2. Ein Betrag von 2,071.346'91 S wurde 
allerdings noch im Berichtsjahr rückgebucht, 
weil sich nachträglich herausstellte, daß eine 
der im Übereinkommen des Bundesmini­
steriums für Finanzen mit der Oesterreichischen 
Nationalbank (BGBL Nr. 51/1963) festge­
legten Bedingungen für die Kreditgewährung, 
nämlich die Verwendung dcs Krediterlöses zum 
Ankauf von Valuten, nicht erfüllt war. 

96, 3. Der Rechnungshof verlangte; künftig 
solche Kreditoperationen nur dann durchzu­
führen, wenn die Erfüllung aller gesetzlichen 
Bedingungen sichergestellt ist. 
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F. Kreditoperationen zur Be­
decknng des Bndgetabganges 

97, 1. Auf Grund der Ermächtigung im 
Art. V Ziff. I des Bundesfinanzgesetzes für das 
Jahr 1963 hat das Bundesministerium für 
Finanzen folgende Schulden aufgenommen: 

a) Autobahndarlehen ver­
schiedener Versicherungs­

anstalten 

97, 2. Zum Ausbau der Autobahn weitere 
Darlehen der Versicherungsanstalten im No­
minale von 59,800.000 S zu den gleichen Kon­
ditionen wie im Jahre 1961 (siehe Tätigkeits­
bericht 1961, Abs. 495), doch wurde der Zins­
satz ab 16. Oktober 1963 auf 61;2% p. a. 
hera bgesetzt. 

b) Bankredit 1962 

97, 3. Zum Ausbau der Gerlosbundesstraße 
weitere Baukreditraten im Nominale von 
7,912.500 S bei der Tauernkraftwerke AG 
(siehe Tätigkeitsbericht 1962, Abs. 83, 12). 

e) 6% % Bundesanleihe 1963 

97, 4. Eine Anleihe im Nominale von 
750 Mill. S, die mit 6%% p. a. zu verzinsen 
und nach fünf tilgungsfreien Jahren in zehn 
Jahresraten zurückzuzahlen ist. 

97, 5. Zu dieser Anleihe bemerkte der 
Rechnungshof, daß sie seiner Meinung nach bei 
der günstigen Marktlage auch zu einem niedri­
geren Zinsfuß unterzubringen gewesen wäre. 
Auch äußerte er Bedenken gegen die Höhe der 
Übernahms- und Garantieprovisionen, die zu 
einem ungerechtfertigten Zwischenhandel unter 
dem Begebungskurs führte. 

97, 6. Das Bundesministerium für Finanzen 
verwies auf die wesentlich höheren Provisionen 
im Ausland und versicherte, es sei bemüht, die 
Provisionen möglichst gering zu halten, zu 
vermeiden seien' sie jedoch nicht. Der Rech­
nungshof hielt dem Ministerium gegenüber 
seine Bedenken aufrecht. 

d) 6Y2 % Bundesanleihe 1963 

97, 7. Eine weitere Anleihe, die, in eine 
Ausgabe A mit einem Nominale von 
1000 Mill. S und eine Ausgabe B mit einem 
Nominale von 250 Mill. S unterteilt, mit 
61;2% p. a. zu verzinsen und nach drei tilgungs­
freien Jahren in zwölf gleichen Jahresraten zu 
tilgen ist. Auch hier kritisierte der Rechnungs­
hof, daß die Werbekosten auf Grund der ge­
gebenen Marktlage zu hoch seien, was vom 
Bundesministerium für Finanzen allerdings 
bestritten wurde. 

.5 
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e) Darlehen der VerbundgeseU­
schaft 

97, 8. Ein Darlehen der Verbundgesellschaft 
in Höhe von 150 Mill. S. Auch hiezu war dem 
Rechnungshof eine endgültige Stellungnahme 
noch nicht möglich; es waren ihm nicht einmal 
die Konditionen des Darlehens bekannt, weil 
ihm . die einschlägigen Geschäftsstücke nicht 
zugekommen waren. 

f) 6 Y. % Bundesobligationen 
1963 

97, 9. Darlehen verschiedener Kreditinsti­
tute gegen Begebung von Bundesobligationen 
1963 im Nominale von 350 Mill. S, die mit 
674% p. a. zu verzinsen und nach zwei til­
gungsfreien Jahren in zehn gleichen Jahres­
raten zu tilgen sind. Die Kreditinstitute haben 
sich verpflichtet, die Obligationen einige Jahre 
nur untereinander zu handeln. 

97, 14. Das Bundesministerium für Finan­
zen hat dagegen eingewendet, daß die An­
sicht des Rechnungshofes, wonach kurz- oder 
mittelfristige Kredite nur zur vorübergehenden 
Kassenstärkung dienen sollten, "den Gegeben­
heiten eines modernen Geldmarktes nicht ge-' . 
recht würden" und auf ausländische Vorbilder 
verwiesen. 

97, 15. Den Rechnungshof konnten diese 
Argumente allerdings nicht überzeugen. 

G. Kreditoperationen zur 
Kas~eustärkung 

98, 1. Auf Grund der Ermächtigung im 
Art. V Ziff .. 2.d~s Bundesfinanzgesetzes für-das' 
Jahr 1963 hat das Bundesministerium . für 
Finanzen folgende Finanzschulden aufge­
nommen: 

a) Bankenkredite 

g) US-Kredite 1963 98, 2. Einen Bankenkredit in Höhe von, 
97, 10. Bei vier amerikanischen Banken 100 Mill. S, der mit 6%% p. a. zu .verzinsen 

Darlehen im Nominale von zusammen und nach 4% Monaten zurückzuzahlen war. 
20 Mill. $ (= S 516,400.000), die mit 5% p. a. 
zu verzinsen und in Halbjahresraten, die 
letzte nach 35 Monaten, zurückzuzahlen sind. 

97, 11. Da im Text der Schuldurkunden 
bereits die Darlehenszuzählung bestätigt wurde, 
empfahl der Rechnungshof, in Zukunft eine 
vorsichtigere Textierung zu wählen. Dieser 
Empfehlung will das Bundesministerium für 
Finanzen entsprechen. 

h) US-Kommerzbank-Kredit 
1963 

97, 12. Bei einer amerikanischen Bank einen 
bis 31. Dezember 1968 revolvierenden Kredit 
von 10 Mill. $ (= S 258,200.000), der mit 
%% über der Mindestrate (~% p. a.) zu ver­
zinsen und bei dem die in Anspruch genom­
menen Beträge jeweils zwei Jahre nach Zu­
zählung zurückzuzahlen sind. 

97, 13. Dem Wesen nach handelt es sich 
hiebei um einen Kontokorrentkredit, den das 
Bundesministerium für Finanzen allerdings zur 
Bedeckung des Abganges im außerordentlichen 
Haushalt verwendet .hat (für Investitionen). 
Der Rechnungshof verwies das Bundesmini­
sterium für Finanzen darauf, daß ein solcher 
Kredit nicht im Ausland aufzunehmen wäre, 
weil er nur eine vorübergehende Kassenstär­
kung bringt. Er hat deshalb seine Bedenken 
geltend gemacht und dem Bundesministerium 
für Finanzen sein ständiges Drängen in Er­
innerung gebracht, veranschlagte Abgänge 
im ordentlichen Haushalt - wie es das Bundes­
finanzgesetz vorsieht - durch Ersparungen 
oder Mehreinnahmen, Abgänge im außer­
ordentlichen Haushalt aber, wenn schon durch 
Kreditoperationen, dann nur durch lang­
fristige zu decken. 

98, 3. Weiters zur Vorfinanzierung der 
Bundesanleihen 1963 mit 6%% p .. a. verzins­
liche Bankenkredite . im Nominale von 
400 Mill. S, von denen 200 Mill. S aUS dem 
Erlös der 6%% Bundesanleihe 1963 und 
200 Mill. S aus dem Erlös der 6 % % Bundes­
anleihe 1963 zurückgezahlt wurden. Diese 
Kreditoperationen sind schon im Bundesmini­
sterium für Finanzen selbst auf Kritik ge­
stoßen;. sie lautet wie folgt: "Den Wünschen 
der Kreditinstitute wären höherrangige Inter­
essen des Staatskredites und der Währung 
vorzuziehen gewesen." 

98, 4. Der Rechnungshof schloß sich dieser. 
Kritik an und bemängelte überdies, daß ihm 
- wie schon so oft ~ trotz wiederholter Er­
suchen nicht alle einschlägigen Akten zur 
Kenntnis gebracht worden waren. Weiters 
war zu bemerken, daß der Zinssatz im Hin­
blick auf die Marktlage, die kurze Laufzeit, 
insbesondere aber auf die kreditpolitisch gün- . 
stige Ausstattung des Darlehens viel zu hoch 
erschien. Es. war ferner zu kritisieren, daß. 
der Bund die Vorfinanzierung nicht benötigte 
und die Zinsen hiefür hätten erspart werden 
können. 

98, 5. Das Bundesministerium versicherte, 
daß es bei Anleiheverhandlungen ohnehin 
stets versuche; den größtmöglichen Vorteil 
für den Bund zu erreichen. Das einige Monate 
nicht benötigte Darlehen sei als äußerst be­
scheidene Kassenreserve anzusehen. . 

98, 6. Dem hielt der Rechnungshof ent­
gegen, daß eine Bereitstellung bedeutend billi­
ger käme als die Zuzählung, zlimal die Kassen­
bestände hinreichend hoch gewesen sind. 
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b) Bundesschatzscheine 

98, 7. Schließlich ein mit 5 Y2 % p. a. ver­
,zinsliches Darlehen gegen Begebung eines 
Bundesschatzscheines im Nominale von 
100' Mill. S und einer Laufzeit von sechs Mo­
naten.' 

H. Prolongierungen und 
Konvertierungen 

99, 1.' Ferner wurden auf Grund der Er­
mächtigung im Art. V Ziff. 3 des Bundes­
finanzgesetzes 1963 im Berichtsjahr' Bundes­
schatzscheine in einem Gesamtnominale von 
17.404,400.000 S und das Darlehen der Ver­
bundgesellschaft in Höhe von 150 Mill. S 

,(Verbundkredit 1960, siehe Tätigkeitsbericht 
1960, Abs. 556 d) prolongiert bzw. kon­
vertiert. 

99, 2. Dabei mußte der Rechnungshof dar­
auf hinweisen, daß seit dem Jahre 1960 bei der 
Prolongierung bestimmter Bundesschatz­
scheine ein sogenannter Bonus, d. s. zusätz­
liche Zinsen, bezahlt wird. Das Bundes­
ministerium für Finanzen hat diesen Bonus 
m~t dem Vorteil begründet, hiedurch die 
Zinsenhöhe der jeweiligen Marktlage sofort 
anpassen zu können. Der Rechnungshof hat 
,bemängelt, 'daß aber trotz der günstigen 
Marktlage im Jahre 1963 keine Herabsetzung 
des Zinsfußes der Bundesschatzscheine er­
folgte. Er machte dem Bundesministerium für 
Finanzen weiter konkrete Vorschläge, die 
drückende Schatzscheinlast abzubauen. 

99, 3. Das Bundesministerium für Finanzen 
gab die Notwendigkeit eines Abbaues der 
Schatzscheinverbindlichkeiten zu und stellte 
in Aussicht, sich darum zu bemühen. 

99, 4. Weiter mußte der Rechnungshof 
anläßlich einer Prolongierung von Bundes­
schatzscheinen darauf hinweisen, daß durch 

. zeitgerechte Fühlungnahme mit den Kredit­
instituten hinsichtlich der Stückelung Fehl­
drucke von Bundesschatzscheinen und damit 
Druckkosten zu vermeiden gewesen wären. 
Er empfahl, künftig Vorsorge zu treffen, damit 
solche überflüssige Kosten vermieden werden. 

99, 5. Zur Prolongierung des Verbund­
kredites 1960 (siehe Tätigkeitsbericht 1960, 
Abs. 556 d und Tätigkeitsbericht 1961, Ab­
satz 486) auf ein Jahr bemerkte der Rech­
nungshof, daß die Transaktion bei der ge­
gebenen: günstigen Geldmarktsituation und 
Kassenlage des Bundes zu Beginn des Jahres 
1963 nicht notwendig war und das Geld billiger 
zu haben, gewesen wäre. Er erinnerte daran, 
daß er die gleichen Bedenken bm:eits bei der 
Aufnahme dieses Darlehens geäußert hat. 
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99, 6. Das Bundesministerium für Finanzen 
entgegnete, daß es die Zinsen in Höhe von 
7'88% p. a. nicht hoch finde. Dieser Ansicht 
konnte sich der Rechnungshof nicht an­
schließen, weil einjährige Schatzscheine im 
damaligen Zeitpunkt nur mit 5%-6% p. a. 
verzinslich waren, ein Zinsfuß, der an und für 
sich schon zu hoch erscheint. 

99, 7. Die neu begebenen Schuldurkunden 
wurden vom Präsidenten des Rechnungshofes 
gegengezeichnet. 

99, 8. Gemäß den Bestimmungen des Bun­
desverfassungsgesetzes, BGBL Nr. 75/1963, 
wurde die bisher unbeschränkte Ermächtigung 
des Bundesministers für Finanzen zur Pro­
longierung und Konvertierung, von Bundes­
schuldverpflichtungen im Bundesfinanzgesetz 
1963 unter Art. V Ziff. 3 auf "Bundesschuld­
verpflichtungen mit einer Laufzeit bis zu fünf 
Jahren" eingeschränkt. Die Auslegung des 
gesetzlichen Begriffes "Bundesschuldverpflich­
tung mit einer Laufzeit bis zu fünf Jahren" 
ist nun zwischen dem Bundesministerium für 
Finanzen und dem Rechnungshof kontrovers 
geworden. Während nämlich das Bundesmini­
sterium für Finanzen darunter die Laufzeit 
der jeweils über eine Bundesschuldverpflich­
tung ausgestellten Urkunde versteht, vertritt 
der Rechnungshof die Rechtsauffassung, daß 
bei titrierten Schulden damit die Laufzeit 
der der Urkunde zugrunde liegenden Bundes­
schuldverpflichtung seit ihrer Entstehung 
(Summe der Prolongationen) zu verstehen ist. 
Da auch das Bundesfinanzgesetz 1964 den 
Wortlaut der strittigen Bestimmung unver­
ändert in den Art. V unter Ziff. 3 übernommen 
hat und eine Einigung zwischen dem Bundes­
ministerium für Finanzen und dem Rech­
nungshof nicht erzielt werden konnte, mußte 
der Präsident des Rechnungshofes die weitere 
Kontrasignierung von Bundesschatzscheinen, 
mit denen eine Bundesschuldverpflichtung, die 
bereits länger, als fünf Jahre besteht, prolon­
giert oder konvertiert werden soll, ablehnen, 
Das Bundesministerium für Finanzen war um 
eine Übergangslösung dieses Problems durch 
Vorlage eines "Bundesschatzscheingesetzes" 
im Ministerrat bemüht. 

I. Darlehen des W ohnhaus­
Wiederaufbaufonds an die Öster­

reichischen Bundesbahnen 

100. Dem Rechnungshof wurde bekannt, daß 
das Bundesministerium für Verkehr und Elektri­
zitätswirtschaft, Generaldirektion für die Öster­
reichischen Bundesbahnen, schon seit Jahren 
Darlehen beim Wohnhaus-Wiederaufbaufonds 
aufnimmt, die aber in der Bundesrechnung 
nie als Finanzschulden ausgewiesen wurden. 
Der Rechnunsghof ersuchte daher das Bundes-
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ministerium für Finanzen, die Höhe dieser 
Darlehen zu erheben und sie als Finanzschulden 
nachzuweisen. Die Stellungnahme des Bundes­
ministeriums für Finanzen steht noch aus. 

Bundeshaftungen 

101, 1. Im Jahre 1963 wurden folgende Bun­
deshaftungen übernommen: 

101, 2. Auf Grund der Ermächtigung im 
Art. VI Abs. 1 Ziff. 1 des Bundesfinanzgesetzes 
1963 hat das Bundesministerium für Finanzen 
namens des Bundes die übernahme der Haf­
tung für Darlehen an Unternehmungen, an 
denen der Bund beteiligt ist, in Höhe von 
19,800.000 S zugesagt. Diese Zusagen waren 
am 31. Dezember 1963 mit einem Betrag von 
4,800.000 Sausgenützt. 

101, 3. In einem dieser Fälle - Zusage der 
Bundeshaftung für ein Darlehen an die Axa­
mer Lizum Aufschließungs AG. in Höhe von 
4·8 Mill. S - mußte der Rechnungshof be­
mängeln, daß es sich de facto um eine Schuld­
übernahme handelte, für die es aber an der 
gesetzlichen Ermächtigung fehlte. 

101, 4. Auf Grund der Ermächtigung im 
Art. VI Abs. 1 Ziff. 2 des Bundesfinanzgesetzes 
1963 hat das Bundesministerium für Finanzen 
die Haftung des Bundes für Investitionskredite 
zugunsten land- und forstwirtschaftlicher Be­
triebe in Höhe von 301,271.229'20 S über­
nommen. 

101, 5. Ferner hat das Bundes~inisterium 
für Finanzen auf Grund der Ermächtigung im 
Art VI. Abs. 1 Ziff. 4 des Bundesfinanzgesetzes 
1963 die Haftung des Bundes für ein Darlehen 
der Österreichischen Rundfunk Ges. m. b. H. in 
Höhe von 15 Mill. S übernommen. 

.. 101, 6. Für die 5Y2%Anleihe der Vereinigten 
Osterreichischen Eisen- und Stahlwerke AG. 
im Nominale von 10Mill. $ (= 258,200.000S) 
hat das Bundesministerium für Finanzen auf 
Grun~ der Ermächtigung im Bundesgesetz vom 
4. JulI 1963, BGBL Nr. 158, die Haftung des 
Bundes übernommen. . 

101, 7. Auf Grund der Ermächtigung im 
Bundesgesetz vom 4. Juli 1963, BGBL Nr. 159, 
hat das Bundesministerium für Finanzen die 
Rückbürgschaft gegenüber dem Land Baden­
Württemberg für den Kredit der Württ.Giro­
zentrale - Württ. Landeskommunalbank an 
die Österreichische Elektrizitätswirtschaft AG. 
in Höhe von 25 Mill. DM (= 161,500.000 S) 
übernommen. 

101, 8. Mit Bundesgesetz vom 4. Juli 1963, 
BGBL Nr. 159, wurde das Bundesministerium 
für Finanzen ermächtigt, die Bundeshaftung 

für ausländische Kredite an die Österreichische 
Elektrizitätswirtschafts AG zu übernehmen. 
Die anläßlich des Gesetzentwurfes im Vortrag 
an den Ministerrat vorgebrachten Gründe für 
die Aufnahme der Auslandskredite erschienen 
dem Rechnungshof nicht überzeugend. Er 
bezweifelte die Notwendigkeit eines Auslands­
kredites und teilte dem Bundesministerium 
für Finanzen mit, daß die Energiewirtschaft 
wohl in der Lage gewesen wäre, ihren Fremd­
mittelbedarf in einem höheren Ausmaß im 
Inland z~ decken, als es bisher geschehen ist, 
'\\-ie die Überzeichnung der Energieanleihe 1963 
bewiesen hat. Der Fremdmittelbedarf der 
Energiewirtschaft ist - wie der Rechnungshof 
bemerkte - zum Teil auch darauf zurückzu­
führen, daß der .Bund immer wieder Teile der 
Energieanleiheerlöse in Form von Darlehen 
der Verbundgesellschaft in Anspruch genom­
men hat, wobei die Konditionen für den Bund 
durchaus ungünstig waren. Auch der Hinweis 
auf den günstigeren Zinsfuß im Ausland er­
schien nicht stichhältig, weil dem 63/ 8 % DM­
Darlehen die 6 Y4 % (überzeichnete!) Energie­
anleihe 1963 gegenübersteht. 

101, 9. Für die Hochwasserschädenfonds­
anleihe 1963 im Nominale von 300 Mill. S hat 
das Bundesministerium für Finanzen die Bun­
deshaftung auf Grund der Ermächtigung 
im Hochwasserschäden-Fondsgesetz, BGBL 
Nr. 210/1959, übernommen. 

101, 10. Weiters hat das Bundesministerium 
für Finanzen laut der Ermächtigung im 
Energieanleihegesetz .~963, BGBL Nr. 287/ 
1963, für die von der Osterreichischen Elektri­
zitätswirtschafts AG im Jahre 1963 begebene 
Anleihe im Nominale von 500 Mill. S die 
Haftung des Bundes übernommen. 

101, n. Da das Ermächtigungsgesetz erst 
nach Ablauf der Zeichnungsfrist in Kraft trat, 
waren die Anleihepapiere bis dahin zur Anlage 
von Mündelgeldern nicht geeignet. Um 
künftig einen solchen Fehler zu vermeiden, der 
im Widerspruch zur kostspieligen Werbung 
steht, empfahl der Rechnungshof, für eine 
rechtzeitige gesetzliche Ermächtigung zu sor­
gen. Das Bundesministerium für Finanzen 
hat in Aussicht gestellt, in Hinkunft dieser 
Empfehlung zu entsprechen. ' 

101, 12·. Weiters wäre noch zu bemerken, daß 
die Form der Haftungsübernahmen des Bundes 
für Anleihen Dritter nicht der Rechtslage ent­
sprochen hat. Der Bürgschaftsvertrag ist ge­
mäß § 1346 ABGB nämlich zwischen dem 
Bürgen und dem Gläubiger und nicht dem 
Hauptschuldner abzuschließen. Der Bund als 
Bürge müßte die Übernahme seiner Haftung 
schriftlich auf den Obligationen erklären. Das 
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Bundesministerium für Finanzen hat sowohl 
die Sanierung dieses Mangels als auch die 
künftige Beachtung dieser gesetzlichen Be­
stimmung wegen der damit verbundenen 
Kosten abgelehnt. Der Rechnungshof kann 
jedoch die Mißachtung zwingender gesetzlicher 
Bestimmungen nicht unbeanstandet lassen. 

Haftungsinanspruchnahmen 

102. Während sich der Bund für die Inan­
spruchnahme als Bürge nach dem Ausfuhr­
förderungsgesetz '1954, BGBL Nr. 182, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 278/ 
1960, im Regreßweg und durch das Haftungs­
entgelt schadlos halten konnte, sind ihm durch 
die Inanspruchnahme nach dem Garantie­
gesetz 1955, BGBL Nr. 159, Belastungen er­
wachsen, die mit Ende 1963 den Betrag von 
114,994.179·19 S erreicht haben. Im Berichts­
jahr mußten ferner 215,062.382'60 S infolge 
Inanspruchnahme des Bundes als .Bürge für 
Darlehen an Unternehmungen, an denen er 
beteiligt ist, flüssiggemacht werden. 

Zusammenfassung 

103, 1. Aus den Rechnungsaufschreibungen 
der Staatsschuldbuchhaltung und Fachprü­
fungsstelle I des Bundesministeriums für Finan­
zen ergaben sich zum 31. Dezember 1963 
effektive Finanzschulden des Bundes in der 
Gesamthöhe von 25.082,932.112·16 S; sie 
haben sich gegenüber Ende 1962 um 
2.048,204.768·1l S erhöht. Die Zuwachsrate 
der Bundesschuld, die im Jahre 1961 auf rund 
42·8 Mill. S abgesunken war und im Jahre 1962 
669·4 Mill. S betrug, ist damit neuerlich ange­
stiegen. Diese Entwicklung gibt umso mehr 
zu Besorgnis Anlaß, weil laut dem Bundes­
finanzgesetz 1964 mit einem weiteren An­
steigen der .Finanzschuld zu rechnen ist. 

103, 2. Die Eventualverbindlichkeiten aus 
Haftungszusagen sind mit Ende 1963 auf 
17.890,925.855'48 S angestiegen und waren mit 
17.300,145.951'31 S ausgenützt. Die Gesamt­
nettobelastung des Bundeshaushaltes 1963 aus 
der Übernahme von Haftungen, die auf 
234,170.777'44 S angestiegen ist (1962 rund 
113·3 Mill. S), unterstreicht die vom Rech­
nungshof wiederholt vorgebrachte Empfeh­
lung, schon anläßlich der Übernahme einer 
Bundeshaftung zu prüfen, mit welchen Be­
lastungen des Bundes daraus zu rechnen ist. 
Das Bundesministerium für Finanzen will 
dieser Empfehlung in Hinkunft entsprechen. 

Treffer- und Tilgungsziehungen 

104. Schließlich ist zu berichten, daß der 
Rechnungshof die Verlosungen für die 6 % 
Trefferanleihe 1958, die 6 Y2 % Salz burger 
Festspielhausanleihe 1957, die 7% Verkehrs­
anleihe 1957, die Bundeslosanleihe 1958, die 
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6Y2% Investitionsanleihe 1956 und die 5% 
Aufbauanleihe 1949 überwacht hat. 

Verwaltungsbereich des Bundsministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft 

a) Prüfungsergebnisse aus den 
Vorjahren 

Bundesmittel für Forst­
aufschließungsmaßnahmen in 

Kärnten 

105, 1. Das Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft ist der.im Vorjahrsbericht, 
Abs. 93, 13, ausgesprochenen Empfehlung des 
Rechnungshofes nachgekommen und hat die 
Bauhofgebarung auch in anderen Bundes­
ländern geprüft. Dabei ergab sich, daß auch 
'das Amt der Steiermärkischen Landesregie­
rung, ähnlich wie die vom Rechnungshof ge­
prüfte Landwirtschaftskammer Kärnten, dem 
Bund zustehende Mietgebühren einbehalten 
hatte. 

105, 2. Der zu Unrecht . einbehaltene Betrag 
von 647.600 S wurde zum Ersatz vorge­
schrieben. 

Bundesmittel für Schutz- und 
Regulierungsbauten an Flüssen 

und Rächen auf Grund des 
Wasserbautenförderungsgesetzes 

106, 1. Im Tätigkeitsbericht für das Ver­
waltungsjahr 1960, Abs. 590 bis 624, hat der 
Rechnungshof über das Ergebnis der Prüfung 
der Verwendung von Bundesmitteln für 
Schutz- und Regulierungsbauten an Flüssen 
und Bächen berichtet. 

106, 2. Der Landeshauptmann von Vorarl­
berg hat nun endlich (vgl. die Tätigkeits­
berichte 1961 Abs. 539 und 1962 Abs. 89) 
zu den Ergebnissen der Prüfung Stellung ge­
nommen. Diese Stellungnahme ist befriedigend, 
wenn davon abgesehen wird, daß eine Reihe 
von Angelegenheiten durch den Zeitablauf 
überholt ist. 

Landwirtschaftskammer für 
Vorarlberg; Verwendung von 

Förderung.mitteln des Bundes 
(Kap. 19 Tit. 8) 

107, 1. Die Überprüfung der Verwendung 
der der Landwirtschaftskammer für Vorarl­
berg zur Förderung der Landwirtschaft zur 
Verfügung gestellten Bundesmittel zeigte, daß 
die Kammer zur Bearbeitung der Förderungs­
aufgaben zuwenig Fach- und Verwaltungs­
beamte . hat. Insbesondere trifft dies für die 
Aufgaben der Förderung des Pflanzen- und 
Futterbaues sowie· für die Besitzfestigungs­
und Umstellungsmaßnahmen zu. Im Hinblick 
auf die große Bedeutung, die letzteren Maß­
nahmen zukommt, hat das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft in den ein-
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schlägigen Richtlinien verlangt, daß hiefür 
eine' eigene, besonders qualifizierte Kraft ein­
gesetzt wird. Dies war aber bei der Kammer 
nicht der Fall. Der Mangel an Personal hat 
auch zur Folge, daß über die Verwendung der 
Bundesmittel nur mangelhafte Aufzeichnungen 
gefUhrt werden. 

107, 2. Im Hinblick darauf, daß nur bei 
einer Personalvermehrung eine ausreichende 
Förderungstätigkeit gesichert erscheint, wurde 
das Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft ersucht, in diesem Sinne, an die 
Landwirtschaftskammer für Vorarlberg heran­
zutreten. 

107, 3. Weiters bemängelte der Rechnungs­
hof, daß die Buchhaltungskonten der Kammer 
nicht immer den finanzgesetzlichen Ansätzen 
und Förderungsrichtlinien entsprachen, obwohl 
dies bereits vom Bundesministerium bean­
standet worden war. Die Verrechnung erfolgte 
zum Teil so unsystematisch, daß zur Abfas­
sung des Verwendungsnachweises für eine 
Förderungssparte häufig mehrere Konten her­
angezogen werden mußten. Verschiedentlich 
war die Übereinstimmung der Verwendungs­
nachweise mit den Buchaufschreibungen nicht 
mehr feststellbar. 

107, 4. Das Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft wurde daher ersucht, für 
Abhilfe zu sorgen. 

107, 5. Nach den Richtlinien des Bundes­
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
sind die Verwendungsnachweise mit dem 
Stande vom 31. Dezember jedes Jahres in 
der Regel bis Ende Februar des Nachjahres 
dem Ministerium vorzulegen. 

107, 6. Bei der Einschau mußte nun fest­
gestellt werden, daß die Vorlage der Ver­
wendungsnachweise zum überwiegenden Teil 
verspätet erfolgte, weil die Kammer ihre 
Bücher so lange offenhält, bis alle Dotationen 
des Vorjahres verbraucht sind. 

107, 7. In einem Falle hat die Kammer aus 
der unbegündeten Sorge, daß die bis 31. De­
zember nicht verausgabten Bundesmittel zu­
rückgezahlt werden müßten, diese auf ein 
Sonderkonto hinterlegt, dem Bundesmini­
sterium gegenüber aber als verausgabt. nachge­
wiesen. 

107, 8. Der Rechnungshof empfahl daher, 
die mit Ende Dezember jedes Jahres unver­
wendet gebliebenen Bundesmittel im Ver­
wendungsnachweis als solche auszuweisen und 
im Verwendungsnachweis des Folgejahres über 
ihre Verwendung Rechenschaft zu geben. 

107, 9. Der Verwendungsnachweis 'der 
Kammer über die Mittel zur Förderung des 
Pflanzen- und Futterbaues im Jahre' 1960 
stimmte, wie festgestellt wurde; mit den Buch­
aufzeichnungen nicht überein. Über die Dif­
ferenz konnte die Kammer keine befriedigende 
Aufklärung geben. Das Bundesministerium 
wurde daher eingeladen, die bereits erteilte 
Genehmigung des Verwendungsnachweises 
zurückzuziehen und einen richtiggestellten 
Verwendungsnachweis anzufordern. 

107, 10. Weiters wurde wahrgenommen, 
daß die Kammer die Zuschüsse für die Ver­
billigung von Kartoffelsaatgut anläßlich der: 
Einlagerung bei einer landwirtschaftlichen 
Genossenschaft auf Basis des Einlagerungs­
gewichtes überwiesen hat. Dabei wurde weder 
die Auslieferung der vollen Menge zur Bedin­
gung gemacht noch nachträglich üb.erprüft, 
welche Mengen an die Bezieher. ausgeliefert 
wurden. Wenn auch kein Anlaß bestand, an 
der ordnungsgemäßen Verwendung der ge­
stützten Kartoffel für Saatzwecke zu zweifeln, 
so mußte d'ach damit gerechnet werden, daß 
sich während der Einlagerung ein Kalo ergibt 
und somit eine Menge gestützt wurde, die nicht 
zur Verwendung gelangte. Das Bundesmini­
sterium wurde daher aufgefordert, die Kammer. 
anzu weisen, die Verbilligungsaktion künftig 
auf das tatsächlich als solches verwendete 
Saatgut abzustellen. 

107, 11. Gemäß den Richtlinien des Bundes­
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
für die Förderung landwirtschaftlicher Kulti­
vierungen haben Land und Kammer einen 
gleichhohen Beitrag wie der Bund zu leisten. 
Dabei ist die Zurverfügungsstellung des Kam" 
merapparates in der Weise berücksichtigt, 
daß nur 50 v. H. des Landes- bzw. Kamnier­
beitrages in barem zu leisten sind. Außerdem 
billigen die Richtlinien der Kammer für die 
Überwachung der Kultivierungsarbeiten eine 
Pauschalgebühr von 25 S pro Hektar tatsäch­
lich kultivierter Fläche zu. 

107, 12. Diese zweimalige Abgelt~ll:g des 
Verwaltungsaufwandes ,bezeichnete der 
Rechnungshof als nicht gerechtfertigt, zumal 
dies auch bei den anderen Förderungssparten 
nicht üblich ist. Dem Bundesministerium wur- , 
de daher nahegelegt, in Hinkunft die Pauschal­
gebühr nicht mehr zu gewähren und die Richt­
linien dementsprechend zu ändern. 

107, 13. Weiters wurde bemängelt, daß die, 
von den Förderungswerbern vorgelegten Be" 
lege über ihre Aufwendungen und die vQn ihnen 
geleisteten Arbeiten völlig unzulänglich waren. 
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107, 14. Das Bundesministerium wurde 
daher· ersucht, die Kammer anzuweisen, bei 
der Prüfung der den Anträgen um Gewährung 
von Zuschüssen angeschlossenen Belege 
künftighin einen strengeren Maßstab anzu­
wenden .. 

107, 15. Bei Überprüfung der' für Zwecke 
der Besitzfestigung und Umstellungsmaßnah­
men der Landwirtschaftskammer für Vorarl­
berg zur Verfügung gestellten Bundesmittel 
mußte vor allem die mangelhafte Aktenbehand­
lung beanstandet werden. Die Kammer war 
weder.in der Lage, das Verwendungsprogramm 
noch den Verwendungsnachweis für 1961 vor­
zulegen. Es bestand daher auch nicht die 
Möglichkeit, die widmungsgemäße Verwendung 
der in diesem Jahr vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft für diese Zwecke 
zur Verfügung gestellten Bundesmittel zu 
prüfen: 

107, 16. Laut den Sonderrichtlinien für die 
Gewährung von Bundesbeiträgen im Rahmen 
der Besitzfestigung sind dle Förderungswerber 
zu verpflichten, die geschaffenen Anlagen" wert­

,entsprechend zu versichern~'. Wie festgestellt 
wurde, war aber in manchen Fällen die Ver­
sicherungssumme geringer als die Höhe der 
Baukosten. Eine Erhöhung der Versicherungs­
summe entsprechend der Wertvermehrung 
wurde daher verlangt. 

107, 17. Die vorerwähnten Sonderricht­
linien sehen -vor, daß bei Unterschreitung der 
präliminierten Kosten des geförderten Pro­
jektes der Bundesbeitrag entsprechend zu 
kürzen ist. Zu bemängeln war, daß in mehreren 
Fällen diese Kürzung nicht vorgenommen 
wurde und das Ministerium dies unbeanstandet 
ließ. 

107, 18. Verschiedentlich wurden dem 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft sogar die veranschlagten Kosten 
fälsclilicherweise als tatsächlich' aufgelaufen 

'gemeldet. Dies führte in einzelnen Fällen 
dazu, daß eine Beihilfe gewährt wurde, obwohl 
die für das Projekt vorgesehenen Eigenmittel 
zur Ausführung hingereicht hätten, die Vor­
aussetzung für die Gewährung einer Beihilfe 
also gar nicht gegeben war. Das Ministerium 
wurde daher eingeladen, nicht nur der Land­
wirtschaftskammer für V orarlberg entspre­
chende Vorhalte zu machen, sondern auch bei 
der Überprüfung der Verwendungsnachweise 
selbst rigoroser vorzugehen. 

107, 19. 'Nach den Angaben, im Arbeits­
.' programm und im Verwendungsnachweis war 

bei einem der Besitzfestigungsprojekte ein 

71 

Stall- und Düngerstättenbau mit einem ver­
anschlagten Gesamtkostenaufwand von 
160.000 S gefördert worden. Obgleich auch 
der Bau eines Wohnhauses zu Unrecht in die 
Förderung einbezogen wurde, beliefen sich die 
nachgewiesenen Gesamtkosten auf nur 147 .OOOS. 
Die erforderliche Kürzung der Beihilfe wurde 
nicht vorgenommen. Darüber hinaus wurde 
festgestellt, daß für diesen Bau eine ausländi­
sche Firma Waren geliefert hatte, die unter 
Verletzung der österreichischen Zollvorschriften 
eingeführt worden waren. 

107, 20. Nach den Richtlinien des Bundes­
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
sind die für Umstellungsmaßnahmen bereit­
gestellten Bundesmittel dazu bestimmt, in 
räumlich abgegrenzten Gebieten durch Schwer­
punktbildung aller zielführenden Maßnahmen 
eine ganze Reihe von gefährdeten Betrieb~n 
auf eine, Betriebsweise umzustellen, die es 
ihnen in Zukunft ermöglichen soll, ihre Exi­
stenz in der Landwirtschaft aufrechtzuerhal­
ten. In Ausführung dieses Grundsatzes hat 
das Bundesministerium detaillierte Anweisungen 
über die Abwicklung dieser Förderungsmaß­
nahmen gegeben. Die Landwirtschaftskammer 
legte aber Arbeitsprogramme vor, die keine 
Umstellungs-, sondern nichts anderes als 
normale Besitzfestigungsmaßnahmen bein­
halteten. Trotzdem hat das Ministerium 
auf Grund dieser Programme für das Jahr 1960 
rund 240.000 S zur Verfügung gestellt und bloß 
bemerkt, daß in Hinkunft nur ein Jahres· 
arbeitsprogramm vorgelegt werden dürfe, das 
den Umstellungsrichtlinien vollinhaltlich ent. 
spräche. Obwohl das Arbeitsprogramm für 
das Jahr 1961 keine wesentlichen Unterschiede 
zum Vorjahr aufwies, genehmigte es das Mini­
sterium und stellte 502.000 S zur Verfügung. 
Erst im Jahre 1962 wurden zwei Umstellungs­
gebiete abgegrenzt und in einer den Richtlinien 
annähernd entsprechenden Form in die 
Aktion einbezogen. Der Rechnungshof be" 
zweifelte, daß damit allein ein Erfolg erzielbar 
ist, solange nicht ein Agrarfachmann mit der 
Durchführung der Umstellungsmaßnahmen be­
faßt wird. Der Rechnungshof bemängelte, 
daß das Ministerium erst im Jahre 1962 die 
widmungsgemäße Verwendung der 'für diese 
Förderungssparte vorgesehenen Mittel durch­
zusetzen vermochte, und brachte zum Ausdruck, 
daß ihm diese im Jahre 1960 neugeschaffene 
Aktion vom Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft nicht ausreichend vorbe· 
reitet scheine. Es wurde daher empfohlen, in 
Hinkunft bei der Einführung neuer Förderungs­
maßnahmen vorerst zu überprüfen, ob bei den 
die Förderung in den Ländern durchführenden 
Stellen sämtliche Voraussetzungen für deren 
Durchführung tatsächlich gegeben sind. 
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107, 21. Die Richtlinien des Bundesmini­
steriums für die Gewährung von Transport­
kostenzuschüssen für Gebirgsbauern bestim­
men u. a., daß in die Aktion nur landwirtschaft­
liche Betriebe einbezogen werden dürfen, deren 
letzte Bezugsstelle mehr als 10 km von der 
nächsten Bahnstation entfernt liegt. Bean­
standet wurde, daß die Landwirtschaftskam­
mer für V orarlberg in diese Aktion auch Ge­
birgsbauernbetriebe einbezogen hat, deren 
Bezugsstelle näher gelegen ist, in den dem 
Ministerium vorgelegten Verwendungsnach­
weisen aber als Entfernung von der nächsten 
Bahnstation 10 km angegeben und somit die 
Anspruchsberechtigung vorgetäuscht hat. Von 
den in den Jahren 1960 und 1961 ausgezahlten 
Zuschüssen entfielen rund 17 % auf solche 
Fälle. 

107, 22. Weiters hat der Rechnungshof 
bemängelt, daß die Beträge ohne genügenden 
Nachweis darüber angewiesen wurden, ob sie 
tatsächlich den berechtigten Landwirten zu­
gute gekommen sind. Dabei wirkte sich nach 
den Ermittlungen des Rechnungshofes die 
Aktion in Vorarlberg so aus, daß auf einen 
Betrieb' pro Jahr durchschnittlich 80 S ent­
fielen, ein Betrag, der kaum als wirksame 
Förderung der Bergbauern angesehen werden 
kann, und in keinem Verhältnis zu dem mit 
der Auszahlung verbundenen, nicht unerheb­
lichen Verwaltungsaufwand steht. Das Mini­
sterium wurde daher eingeladen, zu unter­
suchen, ob diese Aktion nicht wirksamer ge­
staltet oder überhaupt eingestellt werden sollte 
und die solcherart erübrigten Mittel in zweck­
mäßigerer Weise den Bergbauern zugute kom­
men könnten. 

107, 23. Bei der Prüfung der Gewährung 
von Bahnfrachtkostcnzuschüssen für Streu­
stroh wurde die Wahrnehmung gemacht, daß 
ein Großteil der Vergütungen an die Händler 
überwiesen wurde, ohne daß die Gewähr ge­
geben war, daß sie an die Käufer weiterge­
leitet wurden. Wie der Rechnungshof fest­
stellte, wurden die Zuschüsse an die Landwirte 
nicht direkt ausgezahlt, sondern von den 
kalkulierten Strohpreisen abgezogen. Da die 
Kalkulationen jedoch von der Kammer nicht 
geprüft wurden, war auch nicht gewährleistet, 
daß die Zuschüsse tatsächlich zu einer Preis­
verbiliigung führten. So wurde z. B. in einem 
Falle festgestellt, daß der Preis für gestütztes 
und nicht gestütztes Stroh in gleicher Höhe 
kalkuliert war. 

107, 24. Der Rechnungshof ersuchte daher, 
nun die Auszahlung der Zuschüsse zu den 
Strohfrachtkosten so zu regeln, daß die ange­
strebte Preisverbilligung auch tatsächlich ge­
währleistet ist. 

107, 25. Das Bundesministerium für Land" 
und Forstwirtschaft hat mitgeteilt, daß die 
Landwirtschaftskammer für Vorarlberg ange­
wiesen wurde, den Bemängelungen des Rech­
nungshofes RechnuIig zu tragen, und daß sie 
eine Teil der aufgezeigten Mängel bereits abge­
stellt habe. 

107, 26. Zu den in Abs. 107, 12 u. 13 ge­
machten Feststellungen hat das Bundes- ' 
ministerium für Land- und Forstwirtschaft den 
Standpunkt vertreten, daß die Kultivierungs­
arbeiten eine weit größere und sehr eingehende ' 
fachliche Betreuung in jedem einzelnen Falle 
erfordern, als die sonstigen von der Land­
wirtschaftskammer betreuten Förderungs­
maßnahmen und somit die erhöhte Abgeltung 
des Verwaltungsaufwandes gerechtfertigt er­
scheine. 

107, 27. Der Rechnungshof erklärte eine 
solche Ausnahme von den für die Förderung 
der Landwirtschaft geltenden Grundsätzen für 
unberechtigt und wies überdies darauf hin, 
daß dem zuständigen Referenten der Kammer 
eine intensivere Befassung mit den Kultivie­
rungsmaßnahmen schon deswegen gar nicht 
möglich ist, weil ihm auch noch andere, sehr 
umfangreiche Förderungssparten zur Bearbei­
tung zugcwiesen sind. 

107, 28. Zur Kritik des Rechnungshofes 
an der Aktion "Transportkostenzuschüsse für 
Gebirgsbauern" (Abs. 107, 23) behauptete das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft, daß der unbefriedigende Effekt dieser 
Aktion vorwiegend auf die viel zu geringe 
Dotation der betreffenden Budgetpost zurück­
zuführen sei. Es beabsichtige, diese Förde­
rungsmaßnahme wirksamer zu gestalten. 

107, 29. Der Rechnungshof verlangte dem­
gegenüber, daß die Aktion bis dahin eingestellt 
wird. 

Amt der Burgenländischen 
Landesregierung; Verwendnng 

der landwirtschaftlichen 
Förderungsmittel des Bnndes 

108, 1. Die für die Förderung des Güter­
wegebaues im Burgenland vom Bundesmini­
sterium für Land- und Forstwirtschaft zur 
Verfügung gestellten Bundesmittel sollten, 
den Erläuterungen zum jeweiligen Bundes­
voranschlag entsprechend, zur Verkehrser­
schließung bäuerlicher Betriebe und deren 
Wirtschaftsflächen dienen. Die Verwendung 
dieser Bundesmittel entsprach jedoch vielfach 
nicht dieser Widmung. 

108, 2. So wurden vielfach Gemeindewege, 
also Wege, deren Erhaltung gemäß dem Stra­
ßenverwaltungsgesetz für das Burgenland vom 
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15. Jänner 1926 in der Fassung des LGBl. 
Nr. 41 den Gemeinden obliegt, mit Hilfe der 
Mittel für den Güterwegebau ausgebaut und 
dann - in einigen Fällen sogar noch während 
des Ausbaues - durch Beschluß der Landes· 
regierung "in die Verwaltung des Landes" 
übernommen. 

108, 3. Im Jahre 1954 wurden durch Be­
schluß der Landesregierung neun Gemeinde­
wege, welche mit Hilfe von Förderungs- und 
Investitionsmitteln (ERP) des Bundes im Betrag 
von 1·4 Mill. S als Güterwege ausgebaut 
worden waren, zum Teil knapp nach inrer 
Fertigstellung "in den Ausbau- und Erhal­
tungsplan für Landesstraßen" übernommen. 
Kollaudierungsprotokolle . oder andere U nter­
lagen, aus denen sich ergeben hätte, daß die 
fertiggestellten Wege den Interessenten über­
geben worden waren, lagen nicht vor. Es 
stellte sich auch heraus, daß keine Kollau­
dierung stattgefunden hatte. 

108, 4. Mit Beginn des Jahres 1963 wurden 
abermals 26 mit Hilfe von Bundesmitteln zu 
Güterwegen ausgebaute Gemeindestraßen 
durch Beschluß der Landesregierung "in die 
Verwaltung des Landes" übernommen. 

108, 5. Ein guter Teil der für den Güter­
wegebau bestimmten Bundesmittel wird sohin 
seit Jahren planmäßig und bewußt für den 
Neu- bzw. Ausbau der Gemeindestraßen im 
Burgenland, von denen einige künftig als 
Landesstraße vorgesehen sind, verwendet. 

108, 6. Daß die aufgezeigte widmungs­
widrige Verwendung der -Bundesförderungs­
mittel planmäßig und bewußt erfolgte, ergibt 
sich aus dem eingesehenen Aktenmaterial des 
Amtes der Landesregierung, in dem sich des 
öfteren die Behauptung findet, daß man Ge­
meindestraßen auch "förderungsweise" bauen 
könne. 

108, 7. Gleiche Verhältnisse wie beim Güter­
wegebau stellte der Rechnungshof auch bei 
der Überprüfung der Verwendung der Bundes­
mittel zur Förderung der Besitzfestigung 
fest. 

108, 8. In den Jahren 1960, 1961 und 1962 
wurden im Rahmen der Besitzfestigungsaktion 
ausschließlich Wegebauten gefördert. In den 
meisten Fällen handelte es sich auch um den 
Ausbau ~on Gemeindewegen. 

108, 9. Aus den Mitteln des Bundesmini­
steriums für Land- und Forstwirtschaft zur 
Förderung der Elektrifizierung der Landwirt­
schaft erhielten zwölf burgenländische Ge­
meinden in den Jahren 1960 und 1961 Bei­
hilfen zur Ausgestaltung der Straßenbeleuch­
tung. 

73 

108, 10. Im Jahre 1962 wurde sogar der 
Landeshauptstadt für den Ausbau der Straßen­
beleuchtung aus den gleichen Etatmitteln des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirt­
schaft ein Zuschuß gewährt, während 13 An­
suchen um Beihilfen für die Elektrifizierung 
kleiner Landwirtschaften, die schon vor ge­
raumer Zeit eingebracht worden waren, bis 
zur Zeit der Einschau unerledigt geblieben' 
waren. 

108, 1l. Der Rechnungshof wies darauf 
hin, daß die Straßenbeleuchtung ausschließlich 
in den Aufgabenbereich der Gemeinden fällt 
und somit aus Bundesmitteln nicht gefördert 
werden dürfte. Dabei wurde auf die Be­
stimmungen des Finanzverfassungsgesetzes 
1948 aufmerksam gemacht.' 

108, 12. Einem großen Wiener Industrie­
betrieb, der im Jahre ,1960 einen Meierhof im 
Burgenland gepachtet hatte, wurde aus den 
gleichen Förderungsmitteln eine Beihilfe von 
75.000 S für die Elektrifizierung dieses Meier­
hofes gewährt .. Auch dieser Fall mußte bean­
standet werden, weil er die Voraussetzungen 
für die Gewährung der Beihilfe nach den ein­
schlägigen Bestimmungen -des Bundesmini­
steriums für Land- und Forstwirtschaft in 
keiner Weise erfüllte. 

108, 13. Das ,Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft wurde von den Ergeb­
nissen der Einschau mit dem Ersuchen in 
Kenntnis gesetzt, bei der Gewährung von Bei­
hilfen in Hinkunft genauestens zu überprüfen, 
ob Anträge den Richtlinien entsprechen und 
mit den bestehenden Gesetzen vereinbar sind. 

108, 14. Der Landeshauptrnann versuchte 
die widmungswidrige Verwendung von Bundes­
mitteln mit dem Hinweis auf landesgesetzliche 
Bestimmungen zu rechtfertigen. Der Rech­
nungshof mußte demgegenüber nochmals auf 
die zwingenden Bestimmungen 'des Finanz­
verfassungsgesetzes sowie die Förderungsricht­
linien des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft verweisen. 

Österreichische Bundesforste, 
Forstverwaltungen Branden berg 

. und Brixlegg 

109, l. Bei der Forstverwaltung Branden­
berg wurde festgestellt, daß zum Monatsende 
Einnahmen und Ausgaben gebucht, kassen­
mäßig aber erst im Nachmonat vollzogen 
wurden, um den Anschein niedriger Kassen­
bestände zu erwecken. Die Summe dieser Bu­
chungen betrug in einzelnen Monaten bis zu 
60.000 S. 
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, 109, 2. ,Weiters fiel auf, daß da? Personal 109, 9. Bei einer Jagd ,(Hackeltaljagd) 
der Forstverwaltung, mit, dem Scheckgesetz 'muß'te, festgestellt werden, daß der zulässige 
und den vom BundeF$ministerium für Finanzen Wildbestand, gegenü:ber,' den :Bestimmungen 
über die Annahme von Schecks et~iangenen des Pachtvertrages überhöht war, ,trotzdem 
Vorschriften nicht· vertraut war. ,Dies' führte' aber nicht einmal die' laufenden Abschuß­
verschiedentlich ~ogar dazu,' daß Schecks '!:1n zjffern' erreicht wurden.' Der,' Rechnungshof 
Stelle, von Bankgarantien als Kaufvertrags- mußte 'die Generaldirektion daher ersuchen, 

" sicherstellungen angenommen wurden. 'die ~orstver~altlmg zu beauftragen, den 
Ü)9, '3. Wie schon, bei anderen Forstvet- Jagdpächter zu einer entsprechenden Herab­

waltungen ftistgestellt (siehe z. B.:Täotigkeits- setzung des Wildstandes anzuhalten oder 
bericht 1962, A,bs. ,95, 14), wurden auch bei allenfalls die fehlenden Abschüsse durch das 
der 'Forstverwaltung Brandenberg Eiimahmen, eige~e Personal vornehmen ~u ,tassen. 
die das, präliminierte Al,lsmaß überstiegen" 
durch 'Verschiebung der :Fälligkeit in 'das 109, 10. Dem Rechnungshof ist, schon 
Nachjahr transferiert.,'· mehrfach aufgefallen, daß Holzverkäufe ohne 

, . Einholung mehrerer, Angebote. vorgenommen 
. 109,4.,:-Das 'am Kramsacher Rechenausge-, wurden. Als Begründung, für diese Praxis 

ländete Holz, ~. ,i. der größte Teil des Jahres- wurde' von den einzeinen 'Forstverwaltungen 
einschlages, ,der For~tverwaJtung, Branden: in der Regel angeführt, daß unter den Käufern . 

"berg, wird von ein und demselben Bediensteten', sehr häufig Preisabsprachen stattfanden und 
,dem Ländförster, vermessen, in die Nummern- daher durch den freihändigen Verkauf bessere 
bücher. eingetragen und summarisch in das Erlöse erzielt werden kön'n'ten. Ein Nachweis 
"Ländinaterialbuch", in dem auch di{) Ver: .für die Richtigkeit dieser Argumente konnte 
käufe festgehalten 'werden, übernommen. Der bisher allerdings in keinem Falle erbracht 
Rechnu,ngshof,ersuchte aus Gründen der Ge- werden. WasdiebeidenerwähntenForstverwal­
barungssicherheit, die Führung der Nummern- tungen anlangte, so war besonders auffällig, 
bücher von der des Materialbuches personell daß, bei der einen (Brixlegg) die Großver­
zu trennen; 'wie es bei alleI;1 Forstverwaltungen käufe ausschließlich im, Wege der' Ausschrei­
,eingeführt ist. " bung' erfolgen, während die andere (Branden-

109,5, Bei' Überprüfung der Jagdverhält- berg)' seit einiger Zeit von dieser Praxis ab­
nisse . der Forstv~rwaltung Brixlegg mußte gegangen, ist. 
beanstandet werden, 'daß weder Abschu,ß~ 
pläne lioch, Stieckerilisten vorhanden waren. 109, 11. Da nicht einzusehen ist, daß bei 

einer von zwei mlmittelbar nebeneinander 
,109" 6. DerRechnungs~of ve~lan~e,.,. daß gelegenen Forstverwaltungen, deren Holzab­

sICh dIe Forstverwaltung . diese fur. dl.~ ~ber- nehmer größtenteils die 'gleichen sind, der 
wachung des J~.g~betnebes, unerlaß~lC~en. Verkauf im' Wege dei: Ausschreibung nicht 
Unterlagen regelmaßlg beschafft und bel SICh möglich sein sollte, empfahl der Rechnungshof, 
aufbewahrt. ' allgemein auf' die bei Bundesdienststellen 

109, 7. Der' Pachtschilling für eine' der übliche Methode der Ausschreibung überz'!l­
Jagden (Greittaljagd} p-er Forstverwaltung gehen und nur dann, davon, Abstand zu 
Brixlegg beträgt 8·40 S je Hektar. Da dieser nehmen, wenn tatsächliche Preisabsprachen' 
Betrag im Verhältnis z~ vergleichbaren Jagden festgestellt werden können. ' 
außergewöhnlich niedrig, ist, . verlangte 'der 
Rechnungshof unter Hinweis auf die ent- 109, 12. Die Generaldi~ektion der Östcr­
sprechenden. Bestimmungen des Jagdp~cht- reiqhischen' Bqndesforste nat zu den Ergeb-' 
vertrages eine Erhöhung: des Pachtschillings; russen der Einschau eingehend Stellung ge-
, 109" 8. 'Hinsichtlich eines Teiles des Regie. nommen und den:größten Teil der aufgezeigten 

jagdgebietes Inneralpbach wurde mit einem' Mängel bereits behoben. ' 
Interessenten im April 1958 ,ein wertgesicherter 
Abschußvertrag" abgeschlossen. Als Grund­
lage der Wertsicherung wurde der' seit März 
1954 nicht . mehr' verlautbarte Kleinhandeis­
index gewähit. Da Oder an sein:e' Stelle· ge­
tretene Verbraucher:index II in der Zeit von 
März 1~59 bis Juli 1962 von 99·1 aufll6 :Punkte 

, gestiegen war;~uß,te der, Rechnungshof ver­
langen, den: Jagdpachtzins neu zu bemessen 
und .. die in der Höhe. eines J'ahrespacht. 

, schillings bedimg'ene" aber bi~heI' nicht erlegte 
Kaution 'einzufordern. . 

,Pi'üfungserg'ebnisse aus dem 
J"ahre,1963 

Viehverkehrsfonds 
(Geschäftsjahr 1960 und 1961) 

110, 1. Bei der Überprüfung der Rech­
nungsabschlüsse, des Viehverkehrsfonds für 
die ,Geschäftsjahre '1960 und 1961 wurde 
festgestellt, daß der Fonds' seine Funktionäre 
gegen, Ansprüche aus der 'Amtshaftung ver­
sichert hält, in einem konkreten Falle aber 
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verabsäumt hat, die laut Versicherungs be- . 111, 3. Der Getreideausgleichfonds erwi­
dingungen statuierte Anzeige an den Ver- derte, daß bei der anläßlich der Festsetzung 
sicherer zu erstatten, so daß die Versicherung der neuen Mehl- und Brotpreise (1. September 
für den dem Fonds erwachsenen Schaden 1963) vorgenommenen Regulierung der Aus­
nicht in Anspruch genommen werden konnte. gleichsbeiträge und -zuschüsse sowie der Aus­

110, 2. Der Rechnungshof beanstandete 
dieses Versäumnis und ersuchte den Fonds 
zu trachten, von der Versicherungsanstalt 
im Verhandlungswege zumindest einen Teil 
r.ückersetzt zu erhalten, und dafür zu sorgen, 
daß künftighin die dem Fonds aus der Ver­
sicherung zustehenden Rechte wahrgenom­
men werden. 

110, 3. Ferner wurde bemängelt, daß der 
Fonds in zahlreichen Fällen einzelnEm An­
tragstellern Einfuhrbewilligungen erteilte, 
ohne durch öffentliche Bekanntmachung, wie 
dies das Marktordnungsgesetz zwingend vor­
sieht, zur Anbotstellung aufzufordern. 

110, 4. Wenngleich es sich in diesen Fällen 
zum Großteil nur um geringe Mengen handelte, 
mußte der Rechnungshof dennoch darauf 
hinweisen, daß. dieses Vorgehen den ein­
deutigen Bestimmungen des Marktordnungs­
gesetzes widerspricht. 

110, 5. Der Viehverkehrsfonds hat in seiner 
Stellungnahme zu den Prüfungsmitteilungen 
des Rechnungshofes die Abstellung der auf­
gezeigten Mängel zugesagt. Der Fonds teilte 
ferner mit, daß er mit der Versicherungs­
anstalt wegen Ersatz des Betrages von 
8811·63 S in Verhandlung stehe. 

Getreideausgleichsfonds 
(Geschäftsjahr 1961/62) 

111, 1. Bei Überprüfung des Geschäfts­
jahres 1961/62 des Getreideausgleichsfonds 
wurde festgestellt, daß sich die Mittel der 
Mühlenausgleichskasse infolge der ständig 
steigenden Aufwendungen für Transportkosten­
zuschüsse sowie die Änderung in den Aus­
mahlungssätzen in einem Ausmaß verringerten, 
daß die Abfuhren des Fonds an den Bund 
gemäß Bundesgesetz vom 26. Mai 1953, 
BGBL Nr. 73, immer geringer wurden und 
schließlich ganz aufhörten. 

111, 2. Der Rechnungshof gab deshalb dem 
Fonds zu bedenken, daß es auf die Dauer nicht 
tragbar sei, lediglich die Weizenabgabe zur 
Finanzierung der Transportkostenvergütungen 
für Weizen und für Roggen heranzuziehen. 
Er empfahl dem Fonds, auch den Roggen, der 
rund ein Drittel der gesamten Brotgetreide­
vermahlung ausmacht, mit den Kosten des 
Transportausgleiches zu belasten oder die 
Weizenabgabe entsprechend zu erhöhen. . 

mahlungssätze auf die finanzielle Lage des 
Fonds Rücksicht genommen wurde. Es köhne 
nunmehr' mit einer langsamen Sanierung der 
Kasse gerechnet werden, vorausgesetzt, daß die 
Österreichischen Bundesbahnen ihre im August 
1963 erhobene Forderung auf eine neuerliche 
bedeutende Erhöhung der Ausnahmetarife für 
inländisches Brotgetreide zurückstellen oder 
auf ein tragbares Ausmaß reduzieren. Um 
aber derzeit die Ansprüche der Transportaus­
gleichskasse erfüllen zu können, habe der 
Fonds beschlossen, rückwirkend ab 1. Sep­
tember, 1963 die Weizenabgabe entsprechend 
zu erhöhen. 

111, 4. Der Rechnungshof wird die finan­
zielle Lage der Kasse weiterhin im Auge be­
halten. 

111, 5. Zwecks Abdeckung von Lohnfor­
derungen der Mühlenarbeiter und -angestellten 
hatten die Mühlen im Jahre 1956 eine Erhöhung 
der Mühlenspanne verlangt. Da aber eine 
Neufestsetzung dieser Spanne im Zuge des 
preisrechtlichen Verfahrens präjudizierend auf 
die gleichfalls anhängigen Forderungen der 
anderen interessierten Wirtschaftszweige ge­
wirkt hätte, beschloß der Fonds die Ausmah­
lungssätze für Roggen und Weizen ohne Ver­
änderung der Mühlenbruttospanne herabzu­
setzen, was eine Verminderung der Weizen­
abgabe und eine Erhöhung des Roggenzu­
schusses zur Folge hatte. Dadurch wurden die 
Mühlenbetriebe in die Lage versetzt, die Lohn­
erhöhungen ohne Preissteigerungen tragen zu 
können. 

111, 6. Der Rechnungshof bemängelte, daß 
im Sinne der einschlägigen Bestimmungen des 
Marktordnungsgesetzes eine Abänderung der 
Ausmahlungssätze ausschließlich auf Grund 
des jeweiligen Standes der Ausmahlungs­
technik der Mühlen und der Qualität des Mahl­
gutes verfügt werden könne. 

111, 7. Der Rechnungshof erklärte, er 
verkenne nicht die Schwierigkeit der da­
maligen Sachlage, müsse aber dennoch darauf 
hinweisen; daß im Sinne der einschlägigen 
Bestimmungen des Marktordnungsgesetzes 
eine Abänderung der Ausmahlungssätze aus­
schließlich auf Grund des jeweiligen Standes 
der Ausmahltechnik und der Qualität des 
Mahlgutes verfügt werden kann. 

111, 8. Sowohl der Fonds als auch das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft schlossen sich der Auffassung des Rech-
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nungshofes an u~d betonten, daß die getroffene' Akten übermittelt wurden, leitete das Landes­
Lösung lediglich einen Ausweg darstellte, gericht für Strafsachen in Wien eine Reihe 
der auf die Dauer als unbefriedigend empfunden von Strafverfahren ein, von denen einige der­
werden muß, weil damit das Mühlausgleichs- zeit noch im Gange sind. 
verfahren durch ein artfremdes Element beein­
Hußt wird. Das Ministerium teilte mit, daß die 
damals getroffenen Maßnahmen durch die mit 
1. September 1963 iri Kraft getretene' N eurege­
lung der Preise· für Brot und Mahlprodukte 
aufgelassen werden konnten. 

111, 9. Die Überprüfung der Arbeitsweise 
einer Abteilung des Fonds ergab, daß die 
Geldgebarung und -verrechnung nicht oder 
nur ungenügend kontrolliert wird. Da es sich 
um Bundesmittel handelt, empfahl der Rech­
nungshof, ebenso wirksame Sicherheitsvorkeh­
rungen zu treffen wie die Bundesverwaltung. 

111, 10. Der Fonds hat mitgeteilt, daß er 
diesen Anregungen voll entsprochen hat. 

111, 12. Der Rechnunsghof hat dem Fonds 
dringend empfohlen - allenfalls im Wege 
einer N ovellierung des Marktordnungsgesetzes 
-, das Verfahren so zu gestalten, daß Gewähr 
besteht, daß die Importware tatsächlich der 
ausgeschriebenen Qualität und Herkunft ent­
spricht. 

111, 13. Der Getreideausgleichsfonds hat 
hiezu mitgeteilt, daß es bisher unmöglich war, 
eine Abänderung des Marktordnungsgesetzes 
durchzusetzen, daß er aber in seinem Wir­
kungsbereich Maßnahmen getroffen hat, die 
wesentliche Verbesserungen der Importkon­
trolle darstellen. 

111, 14. So wurde ab Mai 1963 auch für 
111, 11. Die im Tätigkeitsbericht 1962 Futtergetreideimporte in der Regel die Direkt­

~bs. ~4, 2 bes~rochene Wahrnehmung, daß I verschiffung vom Ursprungsland, die direkte 
SICh emzelne FIrmen durch Vorlage falscher Bahnverladung oder die direkte Schleppver­
Abrechnungsunterlagen zum Nachteil des ladung vorgeschrieben. Weiters wurde durch 
Bundes bereichern konnten, veranlaßten den Einrichtung einer "Abstimmungskartei" die 
Rechnungshof, sich auch diesmal eingehend Voraussetzung für die Überwachung der Voll­
mit der Abwicklung der Getreid~importe zu zähligkeit der Unterlagen für jeden Geschäfts­
befassen. Die stichprobenweise Überprüfung fall geschaffen. 
ergab, daß die für den einzelnen Geschäftsfall 
beigebrachten Belege und Unterlagen häufig 
untereinander nicht übereinstimmten und daher 
nicht die Gewißheit ergaben, daß die tat­
sächlich importierten Futtergetreidemengen 
hinsichtlich der Qualität und des Ursprungs­
landes den· Ausschreibungsbedingungen ent­
sprachen. Bestimmte Firmen hatten für Q.ie 
einzelnen Teillieferungen der importierten Ge­
samtmenge Ursprungszeugnisse vorgelegt, die 
wesentlich höhere Gewichtsausmaße aufwiesen, 
als tatsächlich importiert wurden und auf­
fallend lange vor dem Ausschreibungstermin 
ausgestellt waren. Zum Teil war diesen Zeug­
nissen auch zu entnehmen, daß die impor­
tierten Futtermittel bereits geraume Zeit vor 
der Ausschreibung verschifft worden waren. 
In zwei Fällen konnte der Rechnungshof 
feststellen, daß in den Zollwerterklärungen 
andere Kaufvertragsabschlüsse angeführt 
waren, als in den zugehörigen Qualitätszerti. 
fikaten. Diese 'und ähnliche Wahrnehmungen 
veranlaßten den Fonds, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft gegen mehrere Futter- und 
Brotgetreideimportfirmen Anzeige bei der 
Wirtschaftspolizei wegen Verdachtes des Be­
truges und Verletzung der Bestimmungen des 
Außenhandelsgesetzes zu erstatten. Auf Grund 
des Ergebnisses der Untersuchungen der Wirt­
schaftspolizei, der vom Rechnungshof über 
Ersuchen Abschriften der in Frage kommenden 

111, 15. Wie der Rechnungshof feststellte, 
sind die Bediensteten des Getreideausgleichs­
fonds, des Milchwirtschaftsfonds und des Vieh­
verkehrs fonds bei der Landwirtschaftskranken­
kasse versichert. Da diese Fonds jedoch keine 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe im 
Sinne der Bestimmungen des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes sind, machte der 
Rechnungshof das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft aufmerksam, daß 
die Bediensteten bei der zuständigen Gebiets­
krankenkasse zu versichern sind. 

111, 16. Das Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft erwiderte, es teile zwar 
die Meinung des Rechnungshofes, wolle aber 
den bestehenden Zustand beibehalten und 
habe sich zwecks Abänderung der bezüglichen 
Bestimmungen des ASVG mit dem Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung ins Ein­
vernehmen gesetzt. Das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung, das vom Rechnungshof 
gleichfalls mit der Angelegenheit befaßt wurde, 
hat hiezu mitgeteilt, daß es zwar der Rechts­
auffassung des Rechnungshofes beipflichte, 
aber dem Wunsche des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft entsprechend 
beabsichtige, anläßlich der nächsten Novellie­
rung des ASVG eine entsprechende Änderung 
der bezüglichen Bestimmungen zur Erörterung 
zu 'stellen. 
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Rechnungsabschluß 'I t k d B d " t' f" L d Milchwirtschaftsfonds grenzs rec e em un eSmllliS erIum ur an-
(Geschäftsjahr 1961) und Forstwirtschaft zugeordnet, obwohl nach 

112. Die Prüfung d'es Rechnungsabschlusses dem Behördenüberleitungsgesetzdiewasserbau­
des Milchwirtschaftsfonds für das Wirtschafts- technischen Angelegenheiten aller Grenzflüsse 
jahr 1961 ergab keine besonderen Anstände. in der Grenzstrecke in den Wirkungsbereich 

überprüfung der Gebarung bei 
Kap. 19 Tit. 2 "Staatsaufgaben 
im Interesse der Land- und 
Forstwirtschaft" beim 
Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft 

113, 1. Der Rechnungshof hat im Be­
richtsjahr beim Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft die Gebarung mit den 
Mitteln des Kap. 19 Tit. 3 "Staatsaufgaben 
im Interesse der Land- und Forstwirtschaft" 
überprüft. 

113, 2. Da die Stellungnahme des Bundes­
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
zu den Prüfungsmitteilungen bisher nicht 
vorliegt, bleibt die Berichterstattung hierüber 
dem Tätigkeitsbericht für das Jahr 1964 vor­
behalten. 

Bundcsforstgartenverwaltungen 
für Tirol und Steiermark 

113 a. Das Ergebnis der Prüfung der Bundes­
forstgartenverwaltungen für Tirol und Steier­
mark ist noch nicht ausgewertet. Die Be­
richterstattung über diese Einschauen erfolgt 
daher erst im nächsten Tätigkeitsbericht. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau 

a) Prüfungsergebnisse aus den 
Vorj ahren 

Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau, Kap. 21 
(Wasserbau) 

114, 1. Die Gebarungsprüfung beim Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau 
und die beiden folgenden Gebarungsprüfungen 
erstreckten sich über das ganze Jahr 1961 
(siehe Tätigkeitsbericht 1962, Abs. 102, abc). 
Sie gaben Anlaß zu folgenden Bemerkungen: 

, 114, 2. Durch das Behördenüberleitungsge­
setz, StG Bl.Nr. 94/1945, wurden die wasser­
bautechnischen Angelegenheiten auf die Bun­
desministerien für Handel und Wiederaufbau 
und für Land- und Forstwirtschaft aufgeteilt. 
Durch ein im Jahre 1946 abgeschlossenes Ver­
waltungsübereinkommen der beiden Ressorts 
wurde der durch das Gesetz festgelegte Wir­
kungsbereichder beiden Ministerien abgeändert. 
So wurden beispielsweise die Tiroler Inngrenz­
strecken, die Draugrenzstrecke und die Mur-

des Bundesministeriums für Handel und Wie­
deraufbau fallen. Der Rechnungshof mußte 
diese Abweichungen vom Gesetz bemängeln 
und wies gleichzeitig darauf hin, daß er bereits 
anläßlich einer Einschau beim Bundesmini­
sterium für Handel und Wiederaufbau im 
Jahre 1949 die Vereinigung aller flußbautech­
nischen Agenden des Bundes bei einem der 
beiden Ressorts angeregt hat. Er ersuchte 
das Ministerium neuerlich, für eine entspre­
chende gesetzliche Regelung zu sorgen. 

114, 3. Ebenfalls im Jahre 1949 hat der 
Rechnungshof das Ministerium eingeladen, 
beim Wasserbau zu der vorschriftsgemäßen 
Bewirtschaftung durch Zuweisung von Kredit­
teilen an die Landeshauptmänner überzugehen. 
Trotzdem bewirtschaftet das Ministerium nach 
wie vor die Wasserbaukredite durch unmittel­
bare Dotierung der lokalen Bauleitungen mit 
Geldverlägen, die unter Ausschaltung der 
Landesbuchhaltung mit der Ministerialbuch­
haltung abgerechnet werden. Der Rechnungs­
hof wiederholte mit Nachdruck seine bereits 
im Jahre 1949 gegebene Empfehlung. 

114, 4. Das Ministerium hat im Jahre 1960 
aus Mitteln der Bundeswasserbauverwaltung 
dem Lande Vorarlberg 172.000 S für Zwecke 
der Hochwasserabwehr zur Verfügung gestellt. 
Der Rechnungshof mußte darauf hinweisen, 
daß die Gewährung von Zuschüssen für 
bestimmte Zwecke an die Länder laut § 12 des 
Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, BG BI. 
Nr. 45, nur auf Grund eines Bundesgesetzes 
zulässig ist. ' 

114, 5. Das Ministerium hat dem Rechnungs­
hof mitgeteilt, daß es um eine Bereinigung 
der aufgeworfenen Fragen bemüht ist. 

Amt der Vorarlberger Landes­
regierung, Gebarung mit den 
Mitteln des Kap. 21 (Wasserbau) 

115, 1. Beim Amt der Vorarlberger Landes­
regierung (Landeswasserbauamt) stellte der 
Rechnungshof vor allem Verstöße gegen die 
Bestimmungen der Önorm über die Ausschrei­
bung von ~rbeiten fest und ersuchte, die Nor­
menbestimmungen künftig zu beachten. 

115, 2. Die Stadt Bregenz ist auf Grund 
eines Vertrages mit dem Landeswasserbau­
amt zur Schotterentnahme aus dem Boden­
see berechtigt. Durch eine ungenaue Fest­
legung der Grundlage für den Preis (gehobener 
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oder geschütteter Kubikmeter) im Vertrag 
sind dem Bund Einnahmen von 298.350 S 
entgangen. Der Rechnungshof empfahl, dieses 
Yersehen anläßlich der nächsten Verlängerung 
des Vertrages richtigzustellen und außerdem 
die Entnahmen entsprechend überwachen zu 
lassen. 

115, 3. Ferner wurde bemängelt, daß das 
Landeswasserbauamt im Jahre 1961 Stein­
lieferungen bezahlte, ohne sich davon zu 
überzeugen, ob die Lieferung tatsächlich er­
folgte. Überhaupt mußte der Rechnungshof 
feststellen, daß das Landeswasserbauamt die 
Firmenrechnungen nicht mit genügender Sorg­
falt prüft. 

115, 4. Hinsichtlich der vom Landeswasser­
bauamt verwalteten Liegenschaften setzte sich 
der Rechnungshof für eine angemessene Erhö­
hung der Pachtzinse ein. 

115, 5. Schließlich verlangte der Rechnungs­
hof den Rückersatz der Arbeiterlöhne, soweit 
sie die Kollektivvertragssätze übersteigen, da 
diese Beträge nach den Bestimmungen der 
jeweiligen Finanzausgleichsgesetze dem Bund 
vom Land Vorarlberg zu Unrecht angelastet 
wurden. 

115, 6. Das Amt der Vorarlberger Landes­
regierung hat zu den Prüfungsergebnissen 
noch nicht Stellung genommen. 

Amt der Oberösterreichischen 
Landesregierung, Gebarung mit 
den Mitteln des Kap. 21 (Wasser­
bau) 

116, 1. Das Amt der Oberösterreichischen 
Landesregierung hat wasserpolizeiliche An­
ordnungen getroffen, auf Grund deren Schot­
terentnahmen auf gewissen Strecken des Inn 
und der Salzach nur mit Bewilligung der 
Innbauleitung erfolgen dürfen. Die Innbau­
leitung hat in der Folge von sich aus die 
erwähnte Einschränkung des Gemeingebrauches 
auch auf die bisher davon nicht betroffenen 
Strecken der beiden Flüsse ausgedehnt. Der 
Rechnungshof mußte darauf aufmerksam 
machen, daß die Innbauleitung zur Erlassung 
einer solchen Verfügung nicht zuständig ist 
und daher eine entsprechende wasserpolizei­
liche Anordnung zu treffen wäre. 

116, 2. Da das Amt der Oberösterreichischen 
Landesregierung die Entrichtung von Nut­
zungsgebühren für die Kiesentnahme in den 

Übereinkommen festzulegen sind, das im 
wasserrechtlichen Bescheid nur zu beurkunden 
ist. 

116, 3. Ferner mußte der Rechnungshof 
bemängeln, daß bei der Innbauleitung die 
Auszahlung der von der Urlaubskasse über-. 
wiesenen Beträge nicht von den empfangs­
berechtigten Arbeitern, sondern von dem 
Strommeister quittiert und verbuchte Belege 
nachträglich abgeändert worden waren. 

116, 4. Auch mußte der Rechnungshof ver­
langen, daß bei Arbeiten für Dritte entspre­
chende Zuschläge zu den Löhnen als Abgeltung 
für Nebenkosten berechnet werden. 

116, 5. Schließlich verlangte der Rechnungs­
hof auch hier, daß dem Bund der Mehraufwand 
ersetzt wird, der dadurch entsteht, daß das 
Land Oberösterreich den seiner Dienstordnu~g 
unterstellten Arbeitnehmern über den Kollek­
tivvertrag hinausgehende Ansprüche zugesteht. 

116, 6. Das Amt der Oberösterreichischen 
Landesregierung hat zu den Mitteilungen 
des Rechnungshofes verschiedene Aufklärun­
gen gegeben und die Abstellung einiger Mängel 
zugesagt. 

116, 7. Bei der Prüfung der Bundeswasser­
bauverwaltung in Oberösterreich fiel dem 
Rechnungshof auf, daß der Hochwasserdamm 
der Salzach in der Ettenau fast' bei jedem 
Katastrophenhochwasser durchbrochen wurde. 
Abgesehen von den immer zumindest· die 
Millionengrenze überschreitenden Wiederher­
stellungekosten des Dammes, wurden durch 
die Dammbrüche· jeweils auch landwirtschaft­
liche Anwesen schwerstens in Mitleidenschaft 
gezogen. Wie Untersuchungen ergaben, sind 
die Dammbrüche in erster Linie auf den 
dichten Aubewuchs im Dammvorgelände zu­
rückzuführen. Während auf dem bayrischen 
Ufer die Auen bereits stark ausgelichtet wur­
den, scheiterte eine . solche Rodung entlang 
des österreichischen Ufers bisher am Wider­
stand der Österreichischen Bundesforste, die 
in der Auslichtung des Auwaldes einen großen 
wirtschaftlichen Schaden erblicken. Der Rech­
nungshof hat das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft ersucht, den Stand­
punkt der Bundesforste zu überprüfen und 
seinen Standpunkt in der Angelegenheit be­
kanntzuge ben. 

Spruch der wasserrechtlichen Bescheide auf- 116, 8. Das Bundesministerium für Land­
genommen hat, mußte der Rechnungshof und Forstwirtschaft, bei dem die Angelegen" 
darauf verweisen, daß die Benützungsgebühren heit bereits in Behandlung steht, hat eine Mit­
in einem zwischen dem Grundeigentümer teilung über die endgültige Regelung in Aus­
und dem Nutzungswerber abzuschließenden. sicht gestellt. 
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116, 9. Anläßlich der Eirißchau beim Han­
deIsministerium ha't' der Reclmungshof stich­
probenweise auch, Verlagsabrechnungen 'der ' 
Bauleitung für die Salzach-Saalach-Regulierung 
geprüft und da bei ,verschüidene Mängel bei 
den Eintragungen in den. Schichtenbüchern, 
in der Belegsausfertigung und in der Behandlung 
der Rechnungen festgestellt. Das Amt, der 
Salzburger Landesregierung hat die Behebung 
der festgesteilten Mängel' zUgesagt. 

b) .Pr'üfullgsergebnisse aus dem 
Jahre .19,62' 

'Am't der Tiroler'Landesregierung; 
Gebarung mit d,m Mitteln' des, 

, ' Kap. 21 (Straßenbau) , 

119, ,1. Die Prüfung bei der Landesbau­
direktion im Jahre' 19.62 (siehe Tätigkeits­
bericht 1962, Abs. 108)· ergab zunächst, daß', 
in mehreren Abteilungen der Landesbau­
direktion Techniker mit vorwiegend juristi­
schen UIi~ verwaltullgsmäßigen Arbeiten befaßt· 
sind, was den RechnungshoJ zu der Empfehlung 
vera.nlaßte, dafÜr zu sorgen, daß das technische 
Personal soweit als irgend möglich, für tech­
nische Aufgaben· freigestellt wird: Weiters, 
Wurde festgestellt, daß bei eiuer Reihe von Be­
diensteten, deren Bezüge dem Lande zu Lasten 
des Kap. 21 . aus dem" Titel 'der, Bauleitlmg 
,und Projektierung ,vergütet, werden, die Vor­
aussetzungen für 0 diese Refulldierung nicht 
oder nicht mehr gegeben·sind. Der ·Rechnungs­
hof machte darauf aufmerksam, daß ,unter 
den 'gegebenen Verhältnissen di~se Bedien­
steten. nach den Bestimmungen der Finanz­
ausgleichsgesetze aus Landesmitteln zu eut­
lohnen, shi:d. 

Wohnhaus-Wiederaufbaufonds 

117. Wie aus dem. Tätigkeitsberi:cht für 
das Verwaltungsjahr .1961, Abs. 629;· hervor­
geh~, kritisierte der' Rechnul).gshof die Praxis 
d~r "Fondsverwaltung, die. Abrechnungen der 
Bauunternehmer zu prüfen" 9hne sich die 
Rechnungen der, Subunternehmer'. vorlegen 
zu'lkssenund'auch diese in die Prüfung einzu­
beziehen. In dem' in dieser Angelegenheit ge­
führten Schriftwechsel hat die Fondsverwal­
tung immer andere Gründe für diese . Praxis 
ins Treffen geführt, ohne die Richtigkeit der 
Bedenken des Rechnungshofes zu, bestreiten. 
Der Rechnungshof· hat daher die Fondsver­
waltung nochmals darauf aufmerksam, ge­
macht, daß sich, die, Vernachlässigung der 119, 2. Die stichprobenweiseÜberprufung 
Subunternehmerrechnu~gen bei der Prüfung der Auf teilung . des Betriebs-, Instandhal, 
,der' Schlußrechnungen' von Generalunterneh. tungs- und Instandsetzungsaufwandes für ßie 
illern nicht 'nur' zum Nachteil lier Darlehens- Geräte der Straßenverwaltilng zwischen Bund 
werber ,auswirken kanri, sQndern auch zum und Land ergab, daß der Bund im zweiten 
Schaden des Fonds selbst, der Gefahr läuft, Vierteljahr 1962 um 538.600 S ,benachteiligt 
daß ihm ungerechtfertigterweiseMittel ent- worden war. Der Rechnungshofverlaugtedie 
zogen werde!).. Der Rechnungshof bestand Richtigstellung' der Aufteilung., ' 
daher nach wie vor' darauf, .daß die· General-
unternehmer zur Yorlageder Subuntermihiruir- 119, 3. Bei der Treibstoffbeschaffung war 
rech~ungenverpßichtet werden Uild daß die, festzustellen, daß nicht nur. günstige Gelegen­
Prüfung der Schl'ußabrechnungen unter Einbe-heitenzum'Treibstoffankaufversäumt, sondern . 
ziehung der Subunternehmerrechntmg,en durch~ öfters auch überhöhte Preise gezahlt wiIrden. 

, geführt wird. Zu beanstanden war, daß die für die Straßen­
erhaltung, bestimmten Mittel auf die ·einzelnen 

Bundesgebäudeverw"ltung II Baubezirksämter aufgeteilt wurden, ohne vor-
Salzburg her einen detaillierten ,Arbeitsplan zu ver-

118" 1.. Wie im Tätigkeitsbericht 1962, langen. Da die Baubezirksämter infolgedessen 
Abs. 101, 2,berichtet wurde, hat: der Rech- ·mitihren Mitteln regelmäßig nicht das Aus­
nungshof die ~angelhafte' Überprüfung, deI: .langen fanden, 'empfahl der: Rechnungshof die 
Bauabrechnunge!l durch di«=: obgenanht~ Er~~ellung von Arbeitsplänen, eine ordnungs,­
Dienststelle beanstandet. So wurde z. B. mäßige Kreditkontrolle ,und ein'e:. stärkere. 
übersehen, daß durch die falsche Ermittlung Zentralisierung der Materialbeschaffung. 
einer Aushubkubatur ein Betrag von 2325·84 S ' , , 
an die Baufirma zuviel =gezahlt wurde. Die 119, 4. Beim: Baubezirksaint Reutte wurde 
~undesgebäudeverwaltung II Salzburg hat wahrgenommen, 'daß dort in vors'chrifts-

, nunmehr'mitgeteilt, daß die Firma diesen Be- Widriger Weise Geräte der Btraßenverwaltung 
trag bereits zurückgezahlt .hat. ohne Genehmigung der Landesbaudirektionan. ' 

118, 2: Zu Abs:10l, 7qes Tätigkeit~berichte~ 
1962 ,hat das Bundesministerium für Landes­
verteidigung mitgeteilt, ,daß es die mit der 
Überwachung des Munitionsdepöts ~etrauten 
Bediensteten in seinen·, Personalstand ,über­
nommen' hat. 

Dritte vermIetet wurd.en. Da hiefür inmeh-' 
reren Fällen die vorgeschriebene Gebühr nicht 
eingehoben wurde, in' anderen, Fällen zwar· 
Gegenleistungen, wie Holzlieferungen 'u. dgl., 
vereinbart wurden, aber nicht feststellbar 
war; ob. und' wohin die Lieferuhg., erfolgte, 
ersuchte der R~chnungshof das Amt der Tiroler 
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Landesregierung, der Angelegenheit nachzu­
gehen und die betreffenden Bediensteten zur 
Verantwortung zu ziehen. 

119, 5. Die gleichzeitige öffentliche Aus­
schreibung der Arbeiten für drei große Bau­
vorhaben hatte zur Folge, daß beträchtlich 
überhöhte Einheitspreise angeboten wurden. 
Die Ausschreibungen wurden daher wiederholt, 
und es stellte sich heraus, daß jetzt die Anbote 
um mehr als 30% niedriger waren als das erste 
Mal. Der Rechnungshof empfahl daher, die 
gleichzeitige Ausschreibung mehrerer großer 
Bauvorhaben zu vermeiden. Die Wahrneh­
mung, daß einzelne Firmen Material anderer 
als der angebotenen Herkunft lieferten und 
dafür höhere Preise verlangten, veranlaßte 
den Rechnungshof zu der Empfehlung, in den 
Vertrags bedingungen festzulegen, daß die Bau­
firma die volle Haftung für die Eignung des 
angebotenen Materials übernimmt und daß sie, 

rechnete Beträge anerkannt hatte. Der Rech­
nungshof mußte daher verlangen, daß die 
Rechnungen künftighin mit mehr Sorgfalt 
geprüft und die zu Unrecht anerkannten 
Beträge zurückgefordert werden. Auch Rech­
nungen, denen keine Lieferscheine angeschlos­
sen waren, wurden anerkannt. Dazu kommt, 
daß die Bauberichte und die Bautagebücher 
unvollständig waren und für die Abrechnung 
der Arbeiten wichtige Angaben nicht ent­
hielten. Schließlich fiel auf, daß das Landes­
bauamt Firmen, die auf Grund der Gewähr­
leistungspflicht Sanierungsar b~iten. durchzu­
führen hatten, einen Teil der Kosten durch 
Bezahlung des Materials oder Beistellung 
eigener Arbeiter abnahm. Der Rechnungshof 
mußte diese Zugeständnisse an die Firmen en~­
schieden bemängeln und verlangen, daß die 
verantwortlichen Beamten zur Verantwortung 
gezogen werden. 

falls sie Material anderer Herkunft liefert, 119,9. Das Amt der Tiroler Landesregierung 
keine höheren Preise verlangen darf. Nach- hat sich bisher zu den Ergebnissen der Einschau 
forderungen wurden von den Baufirmen auch noch nicht geäußert.· Es teilte lediglich mi~, 
aus anderen Gründen erhoben und, wie fest- daß es wegen der Vorbereitungen für dIe 
gestellt wurde, auch fast immer bewilligt. Olympiade nicht in der Lage ist, die im Rech­
Der Rechnungshof ersuchte, bei derartigen nungshofgesetz 1948 festgelegte Frist zur Stel­
Forderungen den strengsten Maßstab anzu- lungnahme einzuhalten. 
legen und sich an die Bestimmungen der Nor-
men und der Bauverträge zu halten. Auch 119, 10. Dem Bundesministerium für Handel 
warnte der Rechnungshof davor, mit den Bau- und Wiederaufbau wurden die Ergebnisse 
arbeiten vor Abschluß des Bauvertrages zu der Eirtschau mit dem Ersuchen zur Kenntnis 
beginnen. gebracht, den Einsatz des Personals für Bau-

leitung und Projektierung wirksamer zu kon-
119, 6. Häufig wurden Arbeiten; die genau trollieren. Da die vom Ministerium im Jahre 

zu erfassen sind und daher zu Einheitspreisen 1961 verfügte generelle 15%ige Einschränkung 
hätten vergeben werden können, in Regie ver- des Kraftstoffverbrauches für alle Personen­
geben. Dies mußte der Rechnungshof umso und Lastkraftwagen der Bundesstraßenver­
mehr bemängeln, als die Regiearbeiten auch waltungnach den Wahrnehmungen des Rech­
nicht immer ordnungsgemäß verrechnet worden nungshofes nur problematischen Wert hat, 
waren. Weiters bemängelte der Rechnungshof, empfahl er dem Ministerium, .liebe~ ~urch 
daß die Landesbaudirektion mehrere umfang- Zentralisierung der Beschaff~ng emen bIlligeren 
reiche Arbeiten, in einem Falle mit einer Preis anzustreben und die Amter der Landes­
Kostensumme von 5 Mill. S, in Eigenregie regierungen e:Fl.tsprechend zu beraten. D~ das 
hatte durchführen lassen, noch dazu ohne Ministerium auf Antrag des Amtes der Tlroler 
Projekticrungund ohne ordnungsgemäß abzu- Landesregierung auf die Abrechnung von 
rechnen. Beim Bau des Bauhofs in St. Johann . Eigenregiearbeiten verzichtet hatte, machte der 
in Tirol wurden Straßenarbeiter in' Eigenregie Rechnungshof auf das Bedenkliche dieses Ver­
für Arbeiten herangezogen, die an eine Bau- zichts aufmerksam. 
firma vergeben worden waren. Die Folge war, 
daß die Baufirma vom Vertrag zurücktrat. 119, 11. Das Bundesriünisterium für Handel 

119, 7. Weiters war zu beanstanden, daß 
die Landesbaudirektion in mehreren Fällen 
Preis- und Lohnerhöhungen bezahlte, die nach 
Bestimmungen der ÖNORMEN und der Bau­
verträge nicht anzuerkennen gewesen wären. 
Der Rechnungshof verlangte die Rückforderung 
der zuviel bezahlten Beträge. 

119, 8. Ferner wurde bemängelt, daß die 
Landesbaudirektion bei der Prüfung der 
Firmenrechnungen wiederholt zu Unrecht ver-

und Wiederaufbau hat mitgeteilt, daß es im 
Sinne der' Anregung des Rechnungshofes allen 
Landeshauptmännern über die Treibstoffbe: 
schaffung Weisung erteilt hat und daß es bel 
Genehmigung von Eigenregiearbeiten auf Her­
stellung und Vorlage von Abrechnungsoperaten 
bestehen wird. Zu der vom Rechnungshof 
geforderten Kontrolle des Einsatzes von Bau­
leitungs- und Projektierungspersonal hat. das 
Ministerium eine nachträgliche Stellungnahme 
angekündigt .. 
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Bfugschaftsfonds der Kleingewer­
bekreditaktion des Bundesmiui­

. steriums fijr Handel und Wieder­
aufbau Gesellschaft m. b. H. 

120, 1. Die Bürgschaftsfonds der Kleinge­
werbekreditaktion des Bundesministeriums für 
Handel und Wiederaufbau Gesellschaft m. b. H. 
(siehe Tätigkeitsbericht 1962, Abs. 152) -
kurz Bürges genannt - wurde vom: Bundes­
ministerium für Handel und. Wiederaufbau 
im Jahre 1954 mit dem Zweck gegründet, 
Kleingewerbetreibenden durch die Übernahme 
der Bürgschaft oder die Gewährung von Zinsen­
zuschüssen die Inanspruchnahme von Bank­
krediten zu erleichtern. Das ursprünglich 
mit 2 Mill. S festgesetzte Stammkapital wurde 
im Jahre 1955 auf 4·712 Mill. S und im Jahre 
1962 auf 11·7 Mill. S ~rhöht. Alleiniger Ge­
sellschafter ist die Republilf Österreich. 

120, 2. Bis 31. Dezember 1961 wurde die 
Bürges aus den übernommenen Bürgschaften 
mit insgesamt 273.301,93 S in Anspruch ge­
nommen. Von diesem Betrag konnten 
61.248·95 S im Klagewege hereingebracht 
werden. Die noch offenen Forderungen in 
Höhe von 212.052,98 S machen nIcht einmal 
ein Promille des· von der Bürges bis dahin 
übernommenen Obligos aus. 

120, 3. Neben dem Stammkapital verfügt die 
Bürges noch über ein Haftungskapital von 
26 Mill. S, welches ihr zu Lasten des Kap. 30 
"ERP-Gebarung" in den Jahren 1956-1961 
überwiesen wurde. Das mit 31. Dezember 
1961 ausgewiesene Barvermögen der Gesell­
schaft betrug 36,560.608'79 S, war also nur 
um 1,139.391'21 S niedriger als Stamm- und 
Haftungskapital (zusammen 37'7. Mill. S). 

120, 4. Die Bürges hat eine ihr vom Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau am 
1. Oktober 1956 angekündigte Subvention 
von 600.000 S bereits in den Jahresabschluß 
1955 als Forderung aufgenommen. Der Rech­
nungshof mußte daher feststellen, daß die 
Aktiven der Bürges im Jahre 1955 um diesen 
Betrag zu hoch ausgewiesen waren. 

120, 5. Bei der Bürges fanden bis zur Ein­
schau des Rechnungshofes nur zwei General­

,versammlungen, u. zw. in den Jahren 1954 und 
1955, statt. In den Jahren 1956-1961 wurde 
keine Generalversammlung abgehalten. Als die 
Prüfung durch den Rechnungshof bereits im 
Gange war, wurden an einem Tage die 3., 4., 
5. und 6. Generalversammlung durchgeführt. 
Auf diesen Generalversammlungen wurden die 
Aufsichtsräte entlastet und neue gewählt, 
ihre Funktionsdauer betrug also jeweils 'etwa 
eine Viertelstunde. Außerdem genehmigten 
diese Generalversammlungen die Rechnungs­
abschlüsse für die Jahre 1955-1960. Der 

81 

Rechnungshof mußte feststellen, daß sowohl 
der Geschäftsführer als auch der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates die ihnen gemäß dem Ge­
sellschaftsvertrag im Zusammenhalt mit § 36 
Abs. 1 und 2 des Ges. m. b. H.-Gesetzes ob­
liegende Pflicht, einmal jährlich eine General­
versammlung einzuberufen, verabsäumt hatten, 
daß deshalb auch keine Abschlußprüfer ge­
wählt worden waren und der Geschäftsführer 
nicht in der Lage war, die Bilanzen in der 
vorgeschriebenen Weise zu veröffentlichen. 
Der Geschäftsführer seinerseits hatte es unter­
lassen, gemäß der Verordnung über die Prüfung 
der Jahresabschlüsse von Kreditinstituten, 
RGBL 1937 I Seite 763, die Bestellung von 
Abschlußprüfern beim Bundesministerium für . 
Finanzen zu beantragen. 

120, 6. Bei der Bürges wurden aber nicht 
nur gesetzliche Bestimmungen, sondern auch 
solche des Gesellschaftsvertrages außer acht 
gelassen. So wurden die Aufsichtsratssitzungen 
nicht in der festgesetzten Mindestzahl abge­
halten, und die Bürges übte Tätigkeiten aus, 
die über den Rahmen des im Gesellschaftsver­
trag festgesetzten Geschäftsumfanges hinaus­
gingen. Der Rechnungshof mußte empfehlen, 
die Bestimmungen des Gesellsch~ftsvertrages 
einzuhalten oder, falls notwendig, zu ändern. 

120, 7. Im Oktober 1959 faßte der Aufsichts­
rat der Bürges den ~eschluß, das Stamm­
kapital von 4·712 Mill. Sauf 10·7 Mill. S zu 
erhöhen. Die Generalversammlung vom 4. Mai 
1962 beschloß daraufhin eine Erhöhung des 
Stammkapitals von 4·712 Mill. Sauf 11·7 Mill. S. 
Dem Bundesministerium für Finanzen mußte 
vorgehalten werden, daß es bereits auf Grund 
des Aufsichtsratsbeschlusses den Erhöhungs­
betrag am 19. Dezember 1959 der Bürges über­
wiesen hat. 

120,8. Schließlich legte der Rechnungshof 
der Bürges nahe, sich das Recht der Einsicht­
nahme in die Unterlagen der Banken zu sichern 
und mit ihren Bediensteten schriftliche Dienst­
verträge abzuschließen. 

120, 9. Die Bürges hat sich zu den Ergeb­
nissen der Einschau in durchaus befriedigender 
Weise geäußert, die Stellungnahme des Bundes­
ministeriums für Finanzen steht noch aus. 

c) Prüfungserge bnisse aus dem 
Jahre 1963 

Wasserwirtschaftsfonds, 
Tragung der Verwaltungskosten 

121, 1. Die Novelle zum Wasserbautenförde­
rungsgesetz, BGBL Nr. 295/1958, mit der der 
Wasserwirtschaftsfonds geschaffen wurde, hat 

6 
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die Frage offengelassen, wer für die Ver­
waltungskosten des Fonds aufzukommen hat, 
das Bundesministerium für Handel und Wieder­
aufbau, das den Fonds verwaltet, oder der 
Fonds selbst, der Rechtspersönlichkeit besitzt 
und nach kaufmännischen Grundsätzen zu 
bilanzieren hat. Bisher hat das Handels­
ministerium die Kosten vorschußweise be­
stritten. Der Fonds hat zur Deckung der 
eventuell von ihm zu tragenden Kosten bei 
Erstellung der Bilanz für das erste Rech­
nungsjahr (1959) vorsorglich die Veranla­
gungszinsen in, der Höhe von 1,474.809'80 S 
einer Rücklage zugeführt. Diese Vorgangs­
weise wurde bei der Bilanzerstellung für das 
Jahr 1960 beibehalten. Da die Summe der 
Veranlagungszinsen in dritten Wirtschaftsjahr 
bereits mehr als 9 Mill. S erreichte, schien 
es nicht zu verantworten, einen derart hohen 
Betrag weiterhin auf unbestimmte Zeit reser­
viert zu halten. Das Rückstellungskonto wurde 
daher mit 31. Dezember 1961 aufgelöst. 

121, 2. Da damit aber die Frage der Tra­
gung der Verwaltungskosten des Wasser wirt­
schaftsfonds nicht gelöst war, ersuchte der 
Rechnungshof anläßlich der Überprüfung der 
Abschlußrechnung des Fonds für das Jahr 1961 
das Bundesministerium für Handel und Wie­
deraufhau, so bald als möglich für eine Be­
reinigung dieser Frage im Wege einer Ge­
setzesnovellierung zu sorgen. 

121, 3. Das Ministerium hat mitgeteilt, daß 
ein den Intentionen des Rechnungshofes ent­
sprechender Gesetzentwurf bereits im Jahre 
1961 ausgearbeitet wurde, daß er aber infolge 
der uneinheitlichen Auffassungen innerhalb 
des Ministeriums noch nicht dem Ministerrat 
zugeleitet werden konnte. 

Amt der Burgelllälldischen 
Landesregierung, Gebarung mit 
den Mitteln des Kap, 21 (Hoch­
bau) 

122, 1. Infolge mangelhafter Planung mußten 
. in mehreren Fällen die fertiggestellten Ar­
beiten abgeändert werden. Da diese Ände­
rungen in R,egie ausgeführt werden mußten, 
verursachten sie Mehrkosten. In Cllllgen 
Fällen verstieß die Planung sogar gegen die 
Bauordnung für das Burgenland. Die Leistungs­
verzeichnisse wiesen erhebliche Mängel auf, 
es fehlten Angaben, die den Anbotstellern 
eine einwandfreie Kalkulation ermöglicht 
hätten, und es wurden Arbeiten vergessen, 
die später in Regie ausgeführt werden mußten. 
Weiters war zu beanstanden, daß die Rieht­
linien des Bundesministeriums für Handel 
und Wiederaufbau und die Bestimmungen der 
Önormen über die Art der Ausschreibung 
nicht eingehalten und daß bei beschränkten 

Ausschreibungen Firmen eingeladen wurden, 
die zur Erbringung der geforderten Leistung 
weder befugt noch fähig waren. So wurde 
eine Zimmererfirma mit der Herstellung eines 
Kipptores beauftragt. Die Aufhängevorrich­
tung wurde so laienhaft ausgeführt, daß die 
Bedienung des Tores lebensgeführlich war. 
Obgleich der Firma mitgeteilt wurde, 'daß die 
Anlage entfernt und auf ihre Kosten fach­
gemäß ausgeführt werden muß, hat ihr das Amt 
der Landesregierung den Rechnungsbetrag 
unter Einbehaltung eines Haftrückbehaltes aus­
gezahlt und auf den angedrohten Kostenersatz 
verzichtet. Da der Haftrücklaß zur Deckung 
der Auslagen für die neue Torhebevorrichtung 
nicht ausreichte und, außerdem zur Deckung 
allfälliger weiterer Haftansprüche dienen sollte, 
verlangte der Rechnungshof, daß die Zimmerer­
firma zum Ersatz der Kosten herangezogen 
werde. Die Arbeiten für den Bau von zwei un­
mittelbar nebe~einander zu errichtenden be­
nachbarten Zollwachewohnhäusern wurden 
für jedes Objekt getrennt ausgeschrieben. Der 
Rechnungshof mußte dies beanstanden, weil 
mit der getrennten Ausschreibung wesentliche 
Mehrarbeit verbunden ist und die Möglichkeit 
verpaßt wurde, infolge des größeren Arbeits­
volumens günstigere Preise zu erzielen. 

122, 2. Bemängelt wurde ferner, daß die 
schriftliche Auftragserteilung sehr spät, oft 
sogar erst erfolgte, wenn die· Firma bereits 
Teilrechnungen vorgelegt hatte. 

122, 3. Dadurch, daß das Amt der Landes­
regierung die Kosten für die Behebung von 
Schäden, die aus fremdem Verschulden an 
fertiggestellten Baliteilen entstanden, tr'ug, und 
durch die gesonderte Bezahlung von Leistun­
gen oder Nebenleistungen, die bereits durch 
die Einheitspreise abgegolten waren, entstanden 
Mehrkosten. Der Rechnungshof veranlagte, daß 
diese bei den' Verpflichteten hereingebracht 
werden. 

122, 4. Da die Abnahme fertiggestellter 
Bauteile nur sehr oberflächlich erfolgte, empfahl 
der Rechnungshof, dafür Zu sorgen, daß die Ab­
rechnungen künftighin einwandfrei belegt 
werden. Die Bezahlung unbelegter Teilrech­
nungen führte nämlich häufig zu Überzahlungen. 
Überzahlungen ergaben sich weiters infolge von 
Vorauszahlungen, auf deren Unzulässigkeit 
der Rechnungshof hinweisen mußte. Häufig 
waren sie auch darauf zurückzuführen, daß das 
Amt der Landesregierung die Bestimmungen 
über die Einbehaltung von Deckungs- und 
Haftrücklässen nicht einhielt. Anbote zur 
Übernahme von Haftungen wurden entweder 
überhaupt nicht oder in unzureichender Weise 
beantwortet. Daß das Amt der Landesre­
gierung bei jedem Auftrag für den Fall der 
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nicht termingemäßen Fertigstellung der 
Arbeiten eine Konventionalstrafe vereinbarte, 
in keinem einzigen Fall jedoch davon Gebrauch 
.machte, mußte ebenfalls als unbefriedigend 
bezeichnet werden. Schließlich sah sich der 
Rechnungshof veranlaßt, eine sorgfältigere 
Prüfung der Bauausführung und der Firmen­
rechnungen zu empfehlen. 

122, 5. Die Verwaltung der Bundesgebäude 
läßt beim Amt der Landesregierung viel zu 
wünschen übrig. Ein Interessent bewarb sich 
am ll. März 1961 um die Anmietung eines 
leerstehenden Zollhauses in Höll. Trotz 
mehrmaliger, sogar telegraphischer Urgenzen 
wurde ihm überhaupt keine Antwort erteilt. 
Dem Bund sind auf diese Weise Mieteinnahmen 
entgangen. Ebenso wurden Anfragen von 
Interessenten, wegen des Ankaufs von Alt­
material über ein Jahr lang unbeantwortet 
gelassen. 

122, 6. Ob mit dem von den Mietern einge­
hobenen Betriebskostenpauschale das Aus­
langen gefunden wird, wird nicht überprüft, 
weil keine ordnungsgemäße Abrechnung der 
Betriebskosten erfolgt. Darüber hinaus mußte 
der Rechnungshof dem Amt der Landesregie­
rung vorhalten, daß das Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbau die Abrechnung 
der Betriebskostenpauschalien ausdrücklich 
angeordnet hat und daß die Unterlassung 
dieser Abrechnung bei den dem Mietengesetz 
unterliegenden Objekten auch den Bestim­
mungen des § 4 des genannten Gesetzes wider-
spricht. . 

.122, 7. Das Amt der Burgenländischen 
Landesregierung hat zu den Ergebnissen der 
Einschau nicht in vollkommen befriedigender 
Weise Stellung genommen. Es hat zwar die 
Befolgung der Anregungen des Rechnungshofes 
und die Abstellung der aufgezeigten Mängel in 
einer Reihe von Punkten zugesagt, in anderen 
Fällen aber versucht, die Bemängelungen mit 
der Behauptung abzutun, es handle sich um 
vereinzelte Ausnahmefälle. Zu einigen Punk­
ten ist das Amt der Burgenländischen Landes­
regierung die Stellungnahme überhaupt 
schuldig geblieben. Der Rechnungshof wird 
die Angelegenheit weiterverfolgen. 

122, 8. Das Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau hat dem Amt der Burgen­
ländischen Landesregierung wiederholt knapp 
vor Jahresende größere Geldmittel mit dem 
Auftrag zugewiesen, diese Mittel zuverlässig 
bis zum Jahresende zu verbrauchen. 

122, 9. Der Rechnungshof mußte darauf 
hinweisen, daß die nachgeordneten Dienst­
stellen durch diese Praxis veranlaßt werden, 
die Kredite unter Umgehung der Vorschriften 
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der Bundeshaushaltsverordnung, BGBl. 
Nr. 118/1926, vorzeitig und unwirtschaftlich 
zu verwenden Das Minist(3rium wurde deshalb 
dringend ersucht, die geschilderte Vorgangs­
weise abzustellen. 

122, 10. Weiters stellte der . Rechnungshof 
fest, daß im Burgenland mehrere Bundes­
bauten durch das Land oder durch Gemeinden 
vorfinanziert wurden. Der Rechnungshof mußte 
sich gegen diese Vorfinanzierungen, die eine 
bedenkliche Vorbelastung kommender Jahre 
darstellen, aussprechen, zumal die dadurch 
entstandene Verschuldung des Bundes ihrer 
Höhe nach gar nicht genau erfaßbar ist. Die 
Vorfinanzierungsverträge basieren nämlich 
vielfach auf geschätzten Kosten und verhin­
dern nicht; daß der Bund schließlich doch 
für die tatsächlichen Baukosten aufkommen 
muß, die aber wegen des Zeitablaufs vom Ab­
schluß des Vertrages bis zur Baufertigstellung 
meist wesentlich höher sind. So wurde die 
Kaufsumme für das Bundesamtsgebäude in 
·Oberwart auf 6 MiIl. S geschätzt, während 
sich die tatsächlichen Baukosten auf rund 
9·6 Mill. S beliefen. 

122, 11. Das Bundesministerium für Hande 
und Wiederaufbau hat zu den Mitteilungen des 
Rechnungshofes noch nicht Stellung genom­
men. 

122, 12. Die vorerwähnten Vorfinanzierungen 
erfolgten zum Großteil im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen. Der 
Rechnungshof mußte daher das Finanz­
ministerium daran erinnern, daß es schon im 
Jahre 1957 dem Rechnungshof beipflichtete, 
der sich im Interesse der Einschränkung der 
Vorbelastungen kommender Budgets gegen 
Bauführungen des Bundes mit Gemeinde­
mitteln aussprach. Der Rechnungshof be­
dauerte, daß das Finanzministerium seinen 
Standpunkt aufgegeben hat. 

122, 13. Auf Grund der Wahrnehmungen 
im Burgenland veranlaßte der Rechnungshof 
die Ämter aller Landesregierungen, die auf 
Grund von Vorfinanzierungsverträgen be­
stehenden Verpflichtungen zu melden, und 
stellte fest, daß in den Teilrechnungsabschlüs­
sen 1962 Beträge von rund 88 Mill. S fehlten. 
Auf Verlangen des Rechnungshofs wurden 
diese Beträge nachträglich in die Teilrech­
nungsabschlüsse aufgenommen. 

122, 13. Auch seitens des Finanzministeriums 
steht eine Stellungnahme noch aus. 

Verein "Österreichische 
Fremdenverkehrswerbung" 

123. Die Ergebnisse der Überprüfung der 
Gebarung des Vereines "Österreichische Frem-
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den verkehrs werbung" sind noch in Bearbeitung. 
Die Besprechung erfolgt im nächsten Tätig­
keitsbericht. 

Bundesministerium für Handel 
und Wiederanfbau (Autobahn) 

124. Im B,erichtsjahr wurde eine Prüfung 
der Autobahn zunächst beim Bundesministe­
rium für Handel und Wiederaufbau begonnen, 
die im Jahre 1964 beendet wird. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 
Landesverteidigung 

a) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1962 

vorgeschriebenen Stromkostenersatzes ge­
stattet, verabsäumte es aber, dafür zu sorgen, 
daß der Stromkostenersatz auch tatsächlich 
geleistet wird. Dies ist mittlerweile geschehen. 

125, 5. Wie der Rechnungshof feststellte, 
wurde die Bestimmung der Brandschutz­
ordnung, wonach das Rauchen und Hantieren 
mit offenem Licht und Feuer in Kraftfahrzeug­
hallen und allen \ sonstigen feuergefährdeten 
Räumen verboten ist, nicht imffi;er eingehalten. 
Auf Grund dieser Feststellung wurden die in 
den feuergefährdeten Objekten diensttuenden 
Unteroffiziere an ihre Dienstaufsichtspflicht 
gemahnt und für den Fall der übertretung 
des Rauchverbotes Bestrafung angedroht. 

125, 6. Bei der überprüfung der Kraftfahr-
Heeres-Pionierbataillon 1 zeug-Begleithefte fiel auf, daß sich in einigen 
(Melk a. d. Donau) keine Eintragungen über die durchgeführten 

125, 1. Beim Heeres-Pionierbataillon 1 war Zustands- und Vollständigkeitsüberprüfungen 
zu bemängeln, daß die Ersätze für verlorenes vorfanden. Das Bataillonskommando hat an­
oder beschädigtes 'Nachschubgerät von den geordnet, daß künftig alle Appelle gemäß 
Nachschubunteroffizieren selbst eingehoben der einschlägigen Vorschrift einzutragen sind, 
und öfters erst nach längerer Zeit an die Ver- auch solche, bei denen sich keine Beanstandung 
waltungsstelle abgeliefert wurden. Dabei ergeben hat. 
wurden nicht die vorgeschriebenen, streng ver-
rechen baren Quittungsformulare verwendet, 125, 7. Unter Hinweis auf die Bestimmungen 
in vielen Fällen wurde überhaupt keine Quit- der Richtlinien über die Verwaltung der be­
tung ausgegeben. Das Bataillon hat die zur weglichenSachen bei Bundesdienststellen (RIM) 
Abstellung dieser Mängel erforderlichen Maß- ersuchte der Rechnungshof, die für das geplante 
nahmen unverzüglich getroffen. Pioniermuseum gesammelten, dem Bund ge-

hörigen Gegenstände in einem Sonderinventar, 
125, 2. Die stichprobenweise Überprüfung die nur leihweise für Ausstellungszwecke zur 

, der Bestände an Bekleidungs- und Ausrüstungs- Verfügung gestellten Waffen in einem. Fremd­
gegenständen sowie an Bettensorten ergab inventar zu verzeichnen. Ferner machte der 
Differenzen zwischen dem buchmäßigen und Rechnungshof darauf aufmerksam, daß auch 
dem vorhandenen Bestand. Das Bataillon das bei Abbrucharbeiten angefallene Material, 
hat die Minder- und die Mehrbestände der wie Dachkonstruktionen und . Mauerziegel, 
einzelnen Kompanien auf Bataillonsebene aus- einen gewissen Wert repräsentiert und deshalb 
geglichen. Die dann noch fehlenden Gegen- in der Materialkartei nachzuweisen ist. Die 
stände wurden den Schuldtragenden zum Er- Aufschreibungen wurden entsprechend ver-
,satz vorgeschrieben, der Mehrbestand wurde vollständigt. ' 
vereInnahmt und das Funktionspersor;'al dar-
über belehrt, daß die Anlegung schwarzer Be- 125, 8. Wie der Rechnungshof feststellte, 
stände verboten ist. werden die dem Heeres-Pionierbataillon 1 

125, 3. Die Nachweisungen über das Unter­
kunftsgerät waren unvollständig. Diese Fest­
stellung des Rechnungshofes hatte zur Folge, 
daß die fehlenden Standortinventare, die 
Summare über das in Gebrauch stehende 
Unterkunftsgerät und das Karteiverzeichnis 
unverzüglich angelegt wurden. 

125, 4. Im Rahmen der Richtlinien über die 
Benützung von privaten Rundfunkgeräten 
in den Kasernen hatte das Kasernkommando 
Angehörigen des Bataillons nach Vorlage der 
Berechtigungsscheirie der Post- und Tele­
graphenyerwaltung die Inbetriebnahme ihrer 
privaten Rundfunkgeräte gegen Zahlung des 

zugeteilten Kraftfahrzeuge der Type Puch­
Haflinger AP 700 zum größten Teil für Fahrten 
auf ebener Straße verwendet, obwohl diese 
Fahrzeuge eigens für die Bewegung im Gelände 
konstruiert sind und nach Möglichkeit auch 
nur hiefür eingesetzt werden sollen. Der Rech­
nungshof wandte sich gegen die bestimmungs- . 
widrige Verwendung dieses Spezialfahrzeuges, 
die zwangsläufig eine vorzeitige Abnützung 
und zu hohe Betriebskosten zur Folge' hat, 
und empfahl dem Bundesministerium für 
Landesverteidigung, für die üblichen Post-, 
Wirtschafts- und sonstigen Transportfahrten 
normale Nutzfahrzeuge anzuschaffen. Das 
Ministerium teilte mit, es beabsichtige, nach 
Maßgabe der budgetären Möglichkeiten 
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jedem Bataillon und erforderlichenfalls auch 
anderen Dienststellen zumindest einen Kasten­
wagen einer erprobten Type zuzuweisen; zum 
Teil sei dieser Plan bereits realisiert. 

125, 9. Der Rechnungshof machte das Mini­
sterium darauf aufmerksam, ·daß sich auf dem 
Kaserngelände des Heeres-Pionierbataillons 1 
ein Flugdach befindet, das den Angehörigen 
des Bataillons für die Unterbringung ihrer 
eigenen Kraftfahrzeuge während der Dienstzeit 
zur Verfügung steht, während wertvolle 
Pionierspezialfahrzeuge dauernd im Freien 
stehen und damit allen Witterungseinflüssen 
ausgesetzt sind. Das Ministerium hat veranlaßt~ 
daß an Stelle der Privatfahrzeuge Pionierfahr­
zeuge unter dem Flugdach: abgestellt werden. 

125, 10. Im Jahre 1962 hat das Heeres­
Pionierbataillon 1 eine Reihe von Arbeiten 
(Sprengung einer Sandhöhle in Sooß, Wasser­
leitungsbau in der Gemeinde Köfering, In­
standsetzung eines Weges zUr Ruine Dürn­
stein, Mitwirkung beim Bau eines Schwimm­
bades in Melk) geleistet, für die die Truppe 
nach dem Wehrgesetz, BGBl. Nr. 181/1955, 
nicht einzusetzen ist. Das Ministerium er­
widerte, die Arbeiten in Sooß, Köfering und 
Dürnstein seien im Rahmen der Ausbildung 
im Gesteinsbohr- und -sprengdienst durchge­
führt worden, in Melk sei ein etappenweiser 
Einsatz im Rahmen der Ausbildung an der 
Planierraupe erfolgt, wobei die erforderlichen 
Sprengmittel und Betriebsstoffe von den Auf­
traggebern beigesteIlt wurden. Die Übernahme 
derartiger Arbeiten ermögliche es, die Aus­
bildung der Truppe zu vervollkommnen, denn 
im eigenen Bereich seien nur beschränkte 
Möglichkeiten für eine volle Ausbildung vor­
handen. Bei der Entscheidung über die Ge­
nehmigung oder Ablehnung der Übernahme 
solcher Arbeiten sei einzig und allein ent­
scheidend, ob die notwendige Ausbildung 
der Truppe damit gefördert wird oder nicht. 

125, 11. In den Munitionsbunkern des 
Heeres-Pionierbataillons 1 kann aus Sicher­
heitsgründen und wegen Platz mangels nur 
ein Teil der benötigten Munition deponiert 
werden. Nun sind aber in nächster Nähe des 
Bataillons, nur wenige Kilometer von Melk 
entfernt, unterirdische Stollen und Bunker­
anlagen vorhanden, in, denen während des 
letzten Krieges eine Kugellagerfabrik unter-

, gebracht war. Für ein Munitionsdepot würde 
schon ein Teil dieser Anlagen genügen, der 
mit verhältnismäßig geringen Kosten adaptiert 
werden könnte. Im Interesse einer raschen 
Einsatzbereitschaft des Bataillons empfahl 
daher der Rechnungshof dem Ministerium, 
sich hiefür zu interessieren. Das Ministerium 
entgegnete, es bemühe sich bereits seit Jahren, 
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die unterirdische Stollenanlage als Munitions­
depot zu gewinnen, doch seien die bisherigen 
Verhandlungen an der ablehnenden Haltung 
der Gemeinde Roggendorf gescheitert. Das 
Ministerium werde seine Bemühungen fort­
setzen. 

i 

125, 12. Weiters wies der Rechnungshof 
darauf hin, daß die Kraftstoffeinsatzreserve 
des Bataillons im Freien lagert und die Ein­
satzbereitschaft des Bataillons dadurch ge­
fährdet erscheint, daß sich Unbefugte ver­
hältnismäßig leicht Zutritt zu den Vorräten 
verschaffen können. Das Ministerium teilte 
mit, es sei geplant; für die Einsatzreserve 
einen geeigneten Lagerraum zu errichten, 
sobald es die budgetären Mittel ermöglichen. 

125, 13. Die Gemeinnützige Wohnungsge­
sellschaft für Bundesbedienstete GesmbH 
(BUWOG) hat in Melk mehrere Wohnhäuser 
gebaut, die im Laufe des Jahres 1962 von 
Angehörigen des Heeres-Pionierbataillons 1 
bezogen wurden. Als voraussichtliche Grund­
vergütung wurde den Wohnungswerbern ein 
Betrag von zirka 7 S pro Quadratmeter W ohn­
fläche genannt. Um jedoch die finanzielle Be­
lastung der Wohnungsinhaber in tragbaren 
Grenzen zu halten, hat das Bundesministerium 
für Landesverteidigung einen neuen Weg be­
schritten und den Teil der für die Natural­
wohnung zu entrichtenden Grundvergütung, der 
4 S/m2 übersteigt, auf den Heeresetat über­
nommen. Der Rechnungshof verwies auf § 24 des 
Gehaltsgesetzes 1956, wonach die für Natural­
wohnungen zu leistenden Vergütungen entweder 
durch Verordnung der Bundesregierung oder im 
Einzelfall' im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzleramt und dem Bundesministerium für 
Finanzen festzusetzen sind. Das Bundes­
ministerium für Landesverteidigung vertrat 
demgegenüber die Meinung, daß in diesen Fällen 
nicht von einem Naturalbezug im Sinne des § 24 
des- Gehaltsgeseztes 1956 gesprochen werden 
könne, weil die Stützung nicht an die Person des 
Wohnungsinhabers, sondern an die N aturalwoh­
nung selbst gebunden sei, weshalb die Zustim­
mung des Bundesministeriums für Finanzen, die 
erteilt wurde, als ausreichend anzusehen sei. 
Der Rechnungshof wandte sich daraufhin 
an das Bundeskanzleramt, dessen Stellung­
nahme noch aussteht. 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1963 

'JägerbataiIJon 2 (Eisenstadt) 

126, 1. Die Einschau beim Jägerbataillon 2 
und bei der Verwaltungs stelle Eisenstadt, 
die seit der mit Beginn des Jahres 1963 er­
folgten Umgliederung des Bundesheeres dem 
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Militärkommando Burgenland untersteht, ver­
mittelte einen guten Eindruck. 

126, 2. Zu der Bemängelung des Rechnungs­
hofes, daß die Heeresfahrzeuge nicht regel­
mäßig der vorgeschriebenen Kontrolle unter­
zogen wurden, teilte das Jägerbataillon 2 
mit, daß wegen Personalmangels nur ein Teil 
der vorhandenen Fahrzeuge mit Kraftfahrern 
besetzt werden, konnte und diese Fahrzeuge 
daher ständig im Einsatz standen. Mittler­
weile habe sich jedoch diePersonallage gebessert, 
und die Kraftfahrzeugappelle würden nun 
zeitgerecht durchgeführt. Die Beanstandung 
der Fahrtenbücher durch den Rechnungshof 
wurde zum Anlaß genommen, die Kraftfahr­
zeugunteroffiziere und deren Vertreter über 
die ordnungsgemäße Führung dieser Nach­
weisungen über Fahrtzweck und Treibstoff­
verbrauch eingehend zu belehren. 

126, 3. Für die Einstellung von Privat­
fahrzeugen wurde auf dem Kaserngelände der 
Schulkaserne Eisenstadt ein, Flugdach aus 
Holz errichtet, für welches die gemäß § 54 
Abs. 1 ader Reichsgaragenordnung vom 
17. Feber 1939, DRGBl. I S. 219, erforderliche 
Genehmigung der zuständigen Baubehörde 
nicht eingeholt worden war. Der Rechnungs­
hof ersuchte, diese Genehmigung wenigstens 
nachträglich einzuholen, zumal sich das Schutz­
dach in nächster Nähe der Kraftstoffeinsatz­
reserve und der Kraftfahrzeughallen des 
Bataillons befindet und die Brandschutz­
vorschriften von den Benützern der unter 
dem Schutzdach abgestellten Fahrzeuge keines­
wegs strikte eingehalten werden. Das Kasern­
kommando hat daraufhin die baupolizeiliche 
Kommissionierung des Schutzdaches beantragt, 
deren Ergebnis noch ausständig ist. 

126, 4. Die Feststellung des Rechnungshofes, 
daß das Gewicht der im Bekleidungsmagazin 
des Jägerbataillons 2 eingelagerten Gegen­
stände die zulässige Höchstbelastung - das 
Magazin befindet sich auf dem Dachboden 
der Schulkaserne in Eisenstadt - um fast 
90% überschritt, führte dazu, daß ein weiterer 
Raum im Erdgeschoß der Kaserne als Be­
kleidungsmagazin zur Verfügung gestellt wurde. 

126, 5. Die Vorschriften über die gesicherte 
Aufbewahrung der Bargeldbestände der Kom­
panien nach Dienstschluß, die unangesagte 
monatliche überprüfung des Kassenbestandes 
durch den Einheitskommandanten und die 
Hinterlegung von Zweitschlüsseln zu den 
Magazinen bei der Wache werden auf Grund 
der Bemängelung' des Rechnungshofes künftig 
befolgt werden. 

126, 6. Hinsichtlich der Liquidierung der 
Personalbezüge war zu bemängeln, daß die 

I 

Abstattung der Bezüge nicht in der vorge­
schriebenen Weise kontrolliert und die Un­
vereinbarkeitsbestimmungen der Buchhal­
tungsvorschriften nicht im möglichen ~mfang 
eingehalten wurden. Auch wurden dIe Zah­
lungs- und Gutschriftsanweisungen nicht ge­
mäß der einschlägigen, Militärwirtschaftsvor­
schrift in Evidenz gehalten. Die Verwaltungs­
stelle hat die aufgezeigten Mängel behoben. 

126, 7. Das für die Schuster- und die Schnei­
derwerkstätte des Kasernkommandos bestimmte 
Reparaturmaterial wird nicht, wie in der 
einschlägigen Vorschrift vorgesehen, von den 
Werkstätten selbst, sondern von der Ver­
waltungsstelle verwaltet, die darüber eigene 
Aufzeichnungen führt und den Werkstätten 
jeweils nur einen kleinen Handvorrat zuweist. 
Auf das Ersuchen des Rechnungshofes, den 
Werkstättenbetrieb vorschriftsmäßig zu orga­
nisieren, erwiderte die Verwaltungsstelle, die 
von ihr geführten zusätzlichen Aufschreibungen 
seien für die lückenlose Kontrolle der Material­
bestände und des Materialverbrauches not­
wendig. Der Rechnungshof ersuchte nun das 
Ministerium, für eine einheitliche Praxis der 
Verwaltungsstellen des Bundesheeres zu sorgen. 
Dies wurde zugesagt. Beanstanden mußte 
der Rechnungshof, daß zum Jahresende 1962 
Reparaturmaterial bezahlt und die ordnungs­
gemäße übernahme auf eine~ Firmenrechnu~g 
bestätigt wurde, obwohl dIe Ware erst 1m 
März 1963 geliefert wurde. Die Verwaltungsstelle 
hat zugesichert, daß sich ein derartiger Fall 
nicht mehr wiederholen wird. 

126, 8. Obwohl es Aufgabe der Verwaltungs­
stelle ist, das für die Auszahlung der Bezüge 
angewiesene Bargeld beim nächstgelegenen 
Postamt abzuholen und an die Einheiten 
und Dienststellen in derselben Kaserne zu 
verteilen, überließ sie die Geldabholung der 
Wirtschaftsstelle des Jägerbataillons 2 und 
der Stabskompanie des Militärkommandos 
Burgenland, die für die Geldabholung zwei 
Kraftfahrzeuge mit je drei Personen ein­
setzten. Auf Grund der Bemängelung des 
Rechnungshofes führt nun die Verwaltungs­
stelle den Geldtransport ,selbst durch. 

126, 9. Der Rechnungshof machte ferner 
darauf aufmerksam, daß Erklärungen über 
die Abtretung von Bezugsansprüchen gemäß 
§ 33 Tarifpost 21 des Gebührengesetzes 1957 ge­
bührenpflichtig sind. Dem Bundesministerium 
für Landesverteidigung wurde empfohlen an­
zuordnen, daß die bezugsliquidierenden Stellen 
bei Ansuchen um Bezugsvorschüsse dem Mini­
sterium auch die Abtretungen von Bezugs­
teilen zu Sicherstellungszwecken bekanntzu­
geben haben, um den Bund vor eventuellem 
Schaden zu bewahren. Das Ministerium ist 
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dieser Anregung nachgekommen und hat die 
Errichtung einer eigenen Kontrollabteilung 
angekündigt, um eine intensivere Überprüfung 
der Geld- und Sachengebarung zu gewähr­
leisten. 

126, 10. Ferner wies der Rechnungshof 
darauf hin, daß die Kraftstoffeinsatzreserve 
des Jägerbataillons 2 nur ungenügend ge­
sichert ist, und bemängelte, daß sich in der 
Tankanlage ein Peilstab ohne Meßskala be­
findet, der für· Bestandskontrollen unbrauch­
bar ist. Das Ministerium, das auch vom zu­
ständigen Brigadekommando wiederholt auf 
diesen unbefriedigenden Umstand aufmerksam 
gemacht worden war, erwiderte, die im Jahre 
1956 übernommenen Tankanlagen hätten zum 
Großteil keine Peilstäbe besessen, diese müßten 
nach und nach beschafft werden. Bezüglich 
der Sicherung der Kraftstoffeinsatzreserve sei 
das Gruppenkommando I angewiesen worden, 
entsprechende Vorkehrungen zu treffen. 

126, 11. Bei der Überprüfung der Musik-
. kapelle des Militärkommandos Burgenland 

stellte der R~chnungshof fest, daß die Militär­
musiker heereseigene Musikinstrumente und 
Noten auch bei außerdienstlichen Veranstal­
tungen verwenden und daß ihnen für die 
Fahrt zu solchen Veranstaltungen Militär­
fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden. 
Von dem bei außerdienstlichen Veranstal­
tungen erzieltenNettoentgelt haben die Musiker 
10% an einen Musikfonds abzuführen, aus 
dem sowohl außerplanmäßige heeres eigene 
Musikinstrumente als auch private Instru­
mente der Musiker, die durch den Gebrauch 
im Dienst beschädigt oder unbrauchbar wur­
den, instandgesetzt oder nachgeschafft werden 
können. Der Rechnungshof schlug dem Mini­
sterium vor, künftig streng zwischen dem 
Spielen der Militärmusik in und außer Dienst 
zu unterscheiden und für außerdienstliche 
Veranstaltungen die Verwendung heereseigener 
Instrumente, Noten und dergleichen sowie die 
Beistellung von Militärfahrzeugen zu unter­
sagen. Anderseits hätte auch der Bund nicht 
an dem Entgelt zu partizipieren, das die 
Musiker für ihr Spielen außer Dienst erhalten. 
Das Ministerium hat eine grundsätzliche Neu­
regelung in Aussicht gestellt. 

Brigade-Artillerieabteilung 5 
(FeldbachISteiermark) 

127, 1. Auch bei diesem Truppenkörper 
waren Heeresfahrzeuge im Freien abgestellt, 
während unter dem unmittelbar neben der 
Garage errichteten Flugdach Privatfahrzeuge 
eingeste!lt waren. Der Rechnungshof ver­
langte, daß dieses Flugdach für militärische 
Fahrzeuge freigemacht wird. Die Artillerie-
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abteilung 5 erwiderte, das Flugdach sei nach 
Einholung der baubehördlichen Bewilligung 
vom Kaderpersonal mit eigenen Mitteln er­
richtet worden, es wäre daher eine unbillige 
Härte, den Benützern nun die Bewilligung 
zur Unterstellung ihrer Fahrzeuge zu ent­
ziehen. Im übrigen seien alle Kleinfahrzeuge 
der· Abteilung, und nur solche könnten unter 
dem Flugdach untergestellt werden, garagiert. 
Dieses Argument vermochte nicht zu über­
zeugen, denn durch die Entfernung der Klein­
fahrzeuge aus der Garage wird Platz für 
größere Fahrzeuge frei. Der Rechnungshof 
wandte sich daher an das Bundesministerium 
für Landesverteidigung mit der grundsätz­
lichen Frage, ob und inwieweit Kommandanten 
von Truppenkörpern zu Baumaßnahmen auf 
Kaserngelände befugt sind, ob sie für die 
Unterbringung von Privatfahrzeugen an be­
liebiger Stelle Flugdächer errichten dürfen 
und welche Weisungen hinsichtlich des Parkens 
von Privatfahrzeugen auf· Kaserngelände be­
stehen. Die Antwort des Ministeriums steht 
noch aus . 

127, 2. Bei der stichprobenweisen Über­
prüfung der Kraftfahrzeuge fehlten verschie­
dene Ausrüstungsgegenstände, über deren 
Verbleib die Abteilung keine Auskunft geben 
konnte; ein Teil der als Ersatz vorgesehenen 
Sicherungen und Autolampen erwies sich als 
unbrauchbar. Die Abteilung bemerkte dazu, 
bei einer unvorhergesehenen Überprüfung 
könne es vorkommen, daß Ausrüstungsgegen­
stände im Moment nicht auffind bar seien, 
dies bedeute aber noch nicht, daß sie verloren 
sind. Tatsächlich seien die fehlenden Gegen­
stände nachträglich beigebracht worden. Die 
Vollzähligkeit und Brauchbarkeit der Aus­
rüstung werde bei den Kraftfahrzeugappellen 
ständig überprüft, und es habe sich bisher 
noch keine wesentliche Beanstandung ergeben. 
Was die unbrauchbaren Ersatzteile anlangt, 
so hätten sie infolge einer Umstellung in 
der Geldversorgung - an die Stelle der 
Pauschalgelder traten Verlagsgelder - nicht 
rechtzeitig ersetzt werden können. 

127, 3. Ferner bemängelte der Rechnungshof, 
daß die Vorschrift, wonach im ,Fahrtenbuch 
der Zweck jeder Fahrt genau anzugeben ist, 
nicht immer eingehalten wird. Das Kraft­
fahrzeugpersonal wurde daraufhin über die 
vorschriftsmäßige Führung der Fahrtenbücher 
eingehend belehrt. 

127, 4. Bei der Truppenküche war bloß zu 
beanstanden, daß mehrere Wochen lang ein 
Hilfskoch beschäftigt wurde, bevor das Er­
gebnis der Pflichtuntersuchung gemäß der 
2. Verordnung zum Bazillenausscheidergesetz, 
BGBi. Nr. 203/1952, vorlag. 
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,127, 5. Weitere Bemängelungen des Rech­
nungshofes betrafen die Nichteinhaltung der 
Vorschriften über die Aufbewahrung und 
überprüfung des Bargeldbestandes, die Ver­
wahrung der Kassenschlüssel und die Führung 
des Schlüsselverzeichnisses. Auch machte der 
Rechnungshof aus einem konlITeten Anlaß 
darauf aufmerksam, daß sich zufolge eines 
Erlasses des Bundesministeriums für Landes­
verteidigung Kassen bedienstete während ihres 
Urlaubs jeder dienstlichen Tätigkeit an der 
Kasse zu enthalten haben. Schließlich ver­
langte der Rechnungshof, daß der vorge­
schriebene Stromkostenersatz für den An­
schluß privater Rundfunkgeräte in der Kaserne 
nun eingehoben wird. In allen diesen Fällen 
hat die Artillerieabteilung 5 das Nötige 
veranlaßt. 

127, 6. Bei der für die Artillerieabteilung 5 
zuständigen Verwaltungsstelle Feld bach stellte 
der Rechnungshof fest, daß die Bezüge der 
in Feldbach stationierten Heeresangehörigen 
nicht in der vorgeschriebenen Wei~e mittels 
Zahlungsanweisung an das Postamt ange­
wiesen, s<;mdern am Auszahlungstag einfach 
mittels Kassaschecks behoben werden, wo­
durch zusätzliche Kosten entstehen und der 
Fernscheckverkehr des Österreichischen Post­
sparkassenamtes unnötigerweise in Anspruch 
genommen wird. Die Verwaltungsstelle hat 
versichert, daß künftig Kassaschecks ent­
sprechend der einschlägigen Dienstvorschrift 
nur mehr in Fällen besonderer Dringlichkeit 
ausgestellt werden. 

127, 7. Dje Bekleidungskartei und die Be­
kleidungsmagazine der Verwaltungs stelle wur­
den in Ordnung befunden. Lediglich die 
Zweitschlüssel waren nicht in der vorge­
schriebenen Weise bei der Wache, sondern 
im Panzerschrank des Kasernkommandanten 
aufbewahrt, der nicht zur dauernden An­
wesenheit verpflichtet ist, sodaß im Falle eines 
Brandes der rasche Zutritt zu den Magazins­
räumen nicht gewährleistet ist. Der Mangel 
wurde behoben. 

127, 8. Die,Bestandskarteien über das Unter~ 
kunftsgerät waren nicht auf dem laufenden 
und stimmten mit den, tatsächlichen Ver­
hältnissen vielfach nicht überein. Wie die 
Verwaltungsstelle mitteilte, hat sie eine körper­
liche Bestandsaufnahme vorgenommen und 
die bestehenden Unstimmigkeiten geklärt. 

127, 9. Zu dem Hinweis des Rechnungshofes, 
daß auch das von der Bundesgebäudever­
waltung II beigestellte Unterkunftsgerät von 
der Verwaltungs stelle karteimäßig zu erfassen 
ist, weil das Bundesheer für dessen V 011-

zähligkeit und Instandhaltung haftet, be­
merkte das Militärkommando Steiermark, dies 
anzuordnen übersteige seine Kompetenz, es 
habe deshalb das vorgesetzte Kommando 
um Weisung ersucht. Der Rechnungshof 
wandte sich daraufhin an das Bundesmini­
sterium für Landesverteidigung, das inzwi­
schen neue Bestimmungen über die Erfassung 
des Unterkunftsgerätes herausgegeben hat. 

127, 10. Im Zuge der Umgliederung des 
Bundesheeres wurden,' für das Kaderpersonal 
des Heeres die gleichen Standesausweise ein­
geführt wie für die übrigen Bundesbedienste­
ten. ,Damit wurde ein Vorschlag verwirklicht, 
den der Rechnungshof schon im Jahre 1957 
gemacht hatte (siehe Tätigkeitsbericht 1958, 
Ziff. 1007). Nun sind auf dem Geldblatt 
zum Standesausweis alle Gehaltsabzüge auf 
Grund von Exekutionsbewilligungen, Abtre­
tungserklärungen u. dgl. zu vermerken. Bei 
der Einschau stellte sich heraus, daß dies nicht 
geschah, weil die Heeresbesoldungsstelle der 
Artillerieabteihing 5 die entsprechenden Daten 
nicht bekanntgab. Der Rechnungshof wandte 
sich deshalb an das Ministerium mit dem 
Ersuchen, die Heeresbesoldungsstellen anzu­
weisen, den Standeskörpern alle einschlägigen 
Bezugsbelastungen zur Kenntnis zu bringen. 
Das Ministerium ist dieser Anregung nllchge­
kommen. 

127, 11. Uin die Aufträge des Bundesheeres 
an möglichst viele Gewerbetreibende zu ver­
teilen, hat das Bundesministerium für Landes­
verteidigungangeordnet, daß die Truppe 
bei der Beschaffung von Bedarfsgütern einen 
halbjährigen Qder einjährigen Turnus ein­
hält, wobei Firmen, die für den nächsten 
Turnus bereits einen anderen öffentlichen 
Lieferauftrag erhalten haben, für diesen Turnus 
nicht zu berücksichtigen sind. Da der Re,ch­
nungshof wahrnahm, daß die Kaserne Feld­
bach· mit Fleisch und Fleischwaren zu höheren 
Preisen beliefert wurde als das dortige Landes­
krankenhaus, wies er darauf hin, daß sich 
die erwähnten Anordnungen im konkreten 
Fall ungünstig auf die Versorgung der Truppe 
auswirken., Das Ministerium brachte vor, 
daß das Landeskrankenhaus von nicht orts­
ansässigen FirIl).en beliefert w~~d, und berief 
sich auf die Bestimmung der Onorm A 2050, 
Ziff. 4, 62, wonach ortsansässige Bieter zu 
bevorzugen sind. Dazu gab der Rechnungs­
hof zu bedenken, daß sich die Heranziehung 
ortsansässiger Bieter nicht in einer Schmäle­
rung des Tageskostgeldes der Soldaten aus­
wirken sollte. Das Ministerium hat darauf­
hin eine entsprechende Abänderung der Richt­
linien für die Beschaffung von Lebensmitteln 
durch die Truppe in Aussicht gestellt. 
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Verwaltung der militärischen 
Liegenschaften 

128. Die Verwaltung der. militärischen 
Liegenschaften wird nicht von dem gesetzlich 
dazu berufenen Bundesministerium fij.r Landes­
verteidigung, sondern vom Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbau wahrgenommen. 
An diesem, vom Rechnungshof schon wieder­
holt bemängelten Zustand - siehe Tätigkeits­
bericht 1962, Abs. 110, 36 - hat sich auch.im 
abgelaufenen Verwaltungsjahr nichts geändert. 

Kommando der Luftstreitkräfte 
und unterstellte Einheiten der 
Fliegertruppe 

129. Die Ergebnisse der Gebarungsprüfung 
wurden den überpruften Dienststellen nach 
Ablauf des Berichtsjahres mitgeteilt. Sie 
werden im nächsten Tätigkeitsbericht behandelt 
werden. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 

Kapital beteiligungen 

Tiroler Flughafenbctrfebs­
gesellschaft m. b. II., 
Innsbruck 

130, 1. Anläßlich der Überprüfung der 
Gebarung der Tiroler Flughafenbetriebs­
gesellschaft m. b. H., Innsbruck, wurde 
vor, allem bemängelt, daß dem Beschluß 
zum Ausbau des Flughafens, dessen Kosten 
zur Zeit der Einschau mit rund 90 Mill. S 
angenommen wurden, nach Ansicht des Rech­
nungshofes eine unzureichende Marktal1alyse 
zugrunde lag. Die zur· Überprüfung der 
Notwendigkeit des großzügigen Flughafen­
ausbaues eingesetzten Sachverständigen waren 
Architekten, die am Ausbau selbst beteiligt 
wurden und daher an der Verwirklichung des 
Projcktes· begreiflicherweise ein Il1teresse 
hatten. Außerdem können sie nicht als 
Sachverständige des Flugverkehrs, sondern 
nur als Bausachverständige angesprochen wer­
den. Die von ihnen erwarteten Frequenz­
steigerungen mußten jedenfalls als stark über­
höht bezeichnet werden, da der Planung 
eine Fluggastanzahl zugrunde gelegt wurde, 
die dem Zehnfachen des derzeitigen Frequenz­
durchschnittes gleichkommt. 
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Bankkredit aufzunehmen. Zur Zeit· der Ein­
schau" also drei Jahre später, war noch immer 
nicht geklärt, wer den Kredit zurückzahlen 
wird. 

ÜO, 3. Inden Jahren 1955-1961 'wurden von 
der Gesellschaft Bauaufträge im 'Werte von 
8. Mill. S vergeben. Lediglich der ersten Vergabe 
ging eine Ausschreibung voraus. Alle weiteren 
Aufträge wurden freihändig an den Bestbieter 
der l.Ausschreibung vergeben. Auch zu Schotter­
haggerungen ist dieselbe Firma ohne Ein­
holung von . Anboten anderer Tiefbauunter­
nehmungen herangezogen worden. Der Rech­
nungshof empfahl, in Ilinkunft größere Auf-· 
träge ausnahmslos im, Ausschreibungswege 
zu vergeben. 

130, 4. Den vor allem auch für die Sicher­
heit des Flugverkehrs außerordentlich ,wich­
tigen Betriebsvorschriften ist nach Ansicht des 
Rechllungshofes nicht die erforderliche Beach­
tung geschenkt worden. So zeigte sich beispiels­
weise weder der Betriebsleiter noch sein Stell­
·vertreter über die Bestimmungen der Flug­
hafenbetriebsordnung informiert. Der Alarm­
plan und die Feuerlöschordnung erwiesen sich 
teilweise als überholt und daher für· einen 
Kata'strophenfall unbrauchbar. 

130, 5. Im Gegensatz zu den anderen öster­
reichischen Flughafenbetriebsgesellschaften 
---:- von Wien abgesehen - wurden bei der ge­
prüften Gesellschaft zwei Geschäftsführer he­
stellt. Es wurde der Meinung Ausdruck ge­
geben, daß nach dem festgestellten und in 
absehbarer Zeit zu erwartenden Geschäfts­
umfang zwei Geschäftsführer keinesfalls er­
forderlich wären. 

130, 6. Auf dem Pe~sonalsektor wurde die 
eigenmächtige Vorgangsweise der Geschäfts­
führung bei der Aufnahme von Angestellten, 
die unzulängliche Führung der Personalunter­
lagen und die ständigen, zu großzügigen Vor­
schußzahlungen an Bedienstete bemäIlgelt_ . 

130, 7., Hinsichtlich der Kraftfahrzeuge 
mußte die Fuhrung· von genauen Aufzeich­
nungen über die Betriebs- und Instandhaltungs­
kosten und die Bestände an Ersatzteilen 
empfohlen werden . 

. 130, 2. Der Flughafenausbau wurde im 130, 8. Die Auflösung der Pachtverhält-
Jahre 1960 beschlossen, obwohl eine Finan- nisse mit den bisherigen Pächtern des Flug­
zierungslücke von 25 Mill. S vorhanden war. hafenhotels war für die Gesellschaft jeweils mit 
Es war angenommen worden, daß der, Bund nicht unerheblichen Einbußen verbunden, weil 
diese Summe im Zusammenhang mit den es im Gegensatz zu den branchenüblichen 
"Olympischen Winterspielen" als Zuschuß Gepflogenhe,iten unterlassen worden war, bei 
geben werde. Da sich diese Annahme nicht Abschluß der Verträge Kautionen zu ver­
erfüllte, war die Gesellschaft genötigt, einen Jlangen. 
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130, 9. Die Finanzbuchhaltung für die 
Jahre 1955-1959 konnte nicht als ordnungs­
gemäß anerkannt werden, da verschiedentlich 
unüberprüfbare Umbuchungen und Sammel­
buchungen, teilweise sogar ohne J ournal­
durchschrift, ,vorgenommen wurden. Auch 
die Buchführung über das Treuhandvermögen 
konnte erst ab 1960 befriedigen. 

130, 10. Die erheblichen Außenstände und 
die festgestellten Forderungsausfälle gaben zur 
Empfehlung Anlaß, in Hinkunft, vor allem 
bei, unbekannteren ausländischen Oharter­
gesellschaften, möglichst auf prompte Zahlung 
zu drängen und der Eintreibung der Forde­
rungen mehr Nachdruck zu verl~ihen. 

130, 11. Weitere Empfehlungen betrafen 
die Evidenthaltung der Dienstkleider und des 
Sanitäts- und sonstigen Materials sowie die 
Aktemiblage. . 

130, 12. Laut Mitteilung der Gesellschaft 
wurden die aufgezeigten Mängel im wesent­
lichen behoben und den Anregungen und 
Empfehlungen des Rechnungshofes ent­
sprochen. 

Post- und Telegraphenverwaltung 

a) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1962 

Fernmeldebetriebsamt Wien 

131, 1. Bei der im Tätigkeitsbericht 1962 
Abs. 118 erwähnten Einschau in die Ge­
barung des Fernmeldebetriebsamtes. Wien 
(FBA) wurde u. a. auch die seit Jahren be­
stehende sogenannte "Pro Radio Aktion" 
einer Prüfung unterzogen. Die erheblichen 
Kosten, der Mangel an Technikern und die 
Tatsache, daß daneben ohnehin noch der 
normale Funkentstörungsdienst besteht, ver­
anlaßten den Rechnungshof, die Vertretbarkeit 
dt;lr Weiterführung dieser Aktion in Zweifel zu 
ziehen. 

131, 2. Den Jahresberichten des Funk-

für die, Versuche betrug' rund 300.000 S. 
Funkstationen waren auf dem Kahlenberg, 
dem Anninger, dem Sonnwendstein und dem 
J auerling installiert, Empfangsstationen hin­
gegen lediglich in drei Kraftfahrzeugen. Es 
wurde der Meinung Ausdruck gegeben, daß 
die weitere Verwendung von Bediensteten 
ausschließlich für diese Versuche, sofern nicht 
eine baldige Ausweitung des Autofunks be­
absichtigt ist, wirtschaftlich unvertretbar sei. 

131, 4. Die Herstellung eines bestimmten 
Sprechfunkteilnehmeranschlusses für eine 
Aktiengesellschaft in Niederösterreich kostete 
der Post- und Telegraphenverwaltung rund 
77.000 S. Als .Äquivalent für diese Auf­
wendung, für die Stromkosten (durchlaufend 
200 Watt pro Stunde), die monatliche Wartung 
und die Beistellung von Ersatzteilen wird. 
lediglich eine monatliche Gebühr von 225 S 
eingehoben. Im Hinblick auf das krasse 
Mißverhältnis zwischen Leistung und Gebühr 
wurde um eine Überprüfung der Angelegenheit 
ersucht. 

131, 5. Eine Firma, der die Lieferung der 
technischen Ausrüstung der Koaxialkabel­
strecke Wien (Schillerplatz)-Kahlenberg über­
tragen worden war, hatte zur Zeit der Einschau 
die Liefertermine bereits um zwei Jahre 
überschritten, wodurch der Post- und Tele­
graphenverwaltung nicht unerhebliche Mehr­
kosten entstanden. Es wurde empfohlen, in 
Hinkunft in die Lieferverträge nicht nur 
Pönalbestimmungen aufzunehmen, sondern 
auch für ihre Anwendung zu sorgen. 

131, 6. Im' Bereiche der geprüften Stelle 
waren laufend rund 20 Nachtdienste eingeteilt, 
bei denen es 'sich teilweise um Bereitschafts­
dienste handelte. Der Rechnungshof gab der 
Meinung Ausdruck, daß es - so wie bei 
anderen Fernmeldestellen - durch Einrich­
tung von Signalanlagen möglich sein müßte, 
einige dieser Nachtdienste zusammenzuziehen 
und damit Personal einzusparen. 

entstörungsdienstes war zu entnehmen, daß 131, 7. Die Instandsetzungskosten der dem 
die Ursache der Störungs quellen häufig in den FBA zugewie1,lenen Kraftfahrzeuge lagen viel-

. Rundfunk- und .Fernsehanlagen der Teil- fach höher, als sie bei anderen technischen 
nehmer lag. Der Rechnungshof regte daher an, Dienststellen der Post- und Telegraphenver­
den immerhin kostspieligen Einsatz des Funk- waltung festgestellt wurden. Bei mehreren 
entstörungsdienstes grundsätzlich vom Nach- Fahrzeugen kamen sie bereits an den Neu­
weis einer vorherigen Überprüfung der Teil- anschaffungsbetrag hera~. Auf Grund ge­
nehmeraruagen durch den Fachhandel ab- machter Wahrnehmungen wurde die Auf­
hängig zu machen. fassung vertreten, daß dIe hohen Kosten auf 

eine wenig sorgfältige Behandlung und Pflege 
131, 3. Das FBA führte seit sechs Jahren der Fahrzeuge zurückzuführen sind. 

Versuche auf dem Gebiet des Autofunks 
durch. Außer einem ständig damit befaßten 131, 8. Den Brandschutzvorschriften ist 
Bediensteten waren noch einige andere fall- nach Ansicht des Rechnungshofes nicht die 
weise damit beschäft.igt. Der Sachaufwand gebotene Bedeutung zugemessen worden. Die 
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Brandschutzordnung erwies sich als weit­
gehend überholt. Die vorgeschriebene Schu­
lung der Belegschaft in. der Handhabung der 
Feuerlöscher unterblieb seit Jahren, ebenso 
die Veranstaltung von Probealarmen und 
Räumungsübungen usw. 

132, 9. Weitere Empfehlungen betrafen 
Organisationsangelegenheiten, die Vorgangs­
weise bei Bezugsrefundierungen sowie die 
Führung verschiedener Betriebsaufzeichnungen. 

131, 10. Die Post- und Telegraphenver­
waltung hat den Empfehlungen des Rech­
nungshofes im wesentlichen durch geeignete 
Maßnahmen Rechnung getragen. 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1963 

Hochbauangele'genheiten im 
Bereich der PTD für Wien, 
NÖ. u. Burgenland 

131, 1. Bei der Hochbauabteilung der 
Post- und Telegraphendirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland war vor 
allem zu bemängeln, daß mit einer grö~eren 
Anzahl von Bautechnikern, die wie Bedien­
stete in den normalen Dienstbetrieb einge­
gliedert waren, statt Dienstverträge Werk­
verträge abgeschlossen worden waren. Abge­
sehen von den damit verbundenen Mehrkosten, 
wurde es in diesen Fällen aueh unterlassen, 
die für den Abschluß von Werkverträgen 
erforderliche Zustimmung des Bundesmini­
steriums für Finanzen einzuholen. 

132, 2. Weiters wurde, wie schon bei an­
deren einschlägigen Prüfungen, auch bei dieser 
Einschau festgestellt, daß bei örtlichen Bau­
leitungen Bautechniker und Hilfskräfte ein­
gesetzt werden, die nicht Bedienstete der 
PTV sind, sondern im Personalstand irgend­
einer Baufirma geführt werden. In den hier 
aufgegriffenen Fällen waren diese Kräfte sogar 
Bedie:p.stete der bauausführenden Firma. Es 
wurde darauf hingewiesen, daß von Arbeits­
kräften, die zu einer Baufirma in einem Ange­
stellten-, also Treueverhältnis stehen, nicht 
erwartet werden kann, daß sie die Interessen 
der PTV im erforderlichen Maße wahrnehmen 
werden, und empfohlen, von dies'er bereits 
mehrmals bemängelten Vorgangsweise abzu­
gehen. 

132, 3. Bei beschränkten Ausschreibungen 
sind - von wenigen Ausnahmen abgesehen -
immer dieselben Firmen zur Anbotlegung 
aufgefordert worden, während viele Firmen, 
die schon vor .Jahren um solche Einladungen 
gebeten hatten, niemals berücksichtigt wurden. 
Um auch den Anschein einer Begünstigung 
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bestimmter Firmen zu vermeiden und all­
fällige Preisabsprachen der häufig herange­
zogenen Firmen zu verhindern, wurde empfoh­
len, in Hinkunft möglichst alle geeigneten 
Auftragswerber zu AnbotsteIlungen einzu­
laden. 

132, 4. In den letzten Jahren wurde in 
Wien XVIII ein Neubau errichtet, in dem 
neben dem Ortsamt Gersthof ein Bautrupp­
lager samt Unterkünften und zwei Natural­
wohnungen untergebracht sind. Es wurde 
beanstandet, daß das in unmittelbarer Nähe 
befindliche Postamt Wien 113 in den Neubau 
nicht eingeplant wurde, obwohl es den Er­
fordernissen eines modernen Amtes nicht mehr 
entspricht und überdies in angernieteten Räu­
men untergebracht ist. 

132, 5. Für den Postamtsneubau Wien 76 
(Südbahnhof) hatten die ÖBB der PTV eine 

umfangreiche Bahngrundfläche überlassen. Ob­
wohl der verlangte Kaufpreis (6·6 Mill. S) 
bereits im Jahre 1962 zur Gänze bezahlt 
war, lag zur Zeit der Einschau noch immer kein 
schriftliches Grundübertragungsübereinkom­
men vor. Es wurde der Erwartung Aus­
druck gegeben, daß dieses schriftliche über­
einkommen nunmehr ohne weitere Verzöge­
rung abgeschlossen wird. 

132, 6. Die Außenfassade des Fernmelde­
verwaltungsgebäudes Wien-Arsenal wurde an 
den bei den Längsfronten ganz in Metall und 
Glas hergestellt. Da bei derartigen Fassaden 
wegen der größeren Wärme- und Kälte­
leitfähigkeit weder mit einer herkömmlichen 
Heizung noch einer normalen Lüftung durch 
Fensteröffnen das Auslangen gefunden werden 
kann, mußte eine in Anschaffung und Betrieb 
relativ kostspielige Klimaanlage vorgesehen 
werden. Der Rechnungshof vertrat die An­
sicht, daß bei allem Verständnis für moderne 
Bauausführung von zu aufwendigen Aus­
führungen Abstand genommen werden sollte. 
Vor allem seien Experimente mit Bauelemen­
ten, die hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit noch nicht ausreichend er­
probt sind, bei Bauvorhaben der öffentlichen 
Hand grundsätzlich zu vermeiden. 

132, 7. Die für den Neubau des _Post­
und Wählamtes Pöchlarn veranschlagten 
Kosten wurden uni rund 80% überschritten. 
Wie sich bei der überprüfung der Unterlagen 
ergab, war die erhebliche Kostenerhöhung 
nicht zuletzt auf eine wenig sorgfältige Pla­
nung zurückzuführen. So betrug beispiels­
weise die Kostensteigerung bei der Zentral­
heizung fast 600%, eine Verteuerung, die 
mit Preis- und Lohnerhöhungen im Bauge­
werbe allein nicht begründet werden kann. ' 
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132, 8. Für die Einrichtung von Dienst­
wohnungen und Übernachtungszimmern sind 
die erforderlichen Waschbecken, Badewannen, 
Mischbatterien usw. ~egelmäßig neu ange­
schafft worden, obwohl solche' Gegenstände 
in ausreichender Menge seit Jahren bei der 

, Postzeugverwaltung lagern. 

132, 9 . Weitere Bemängelungen betrafen 
die freihändige Vergabe von Umbauarbeiten 
im Gebäude der Generaldirektion. für die 
Post- und Telegraphenverwaltung verschie­
dene Unzweckmäßigkeiten bei den neu­
erbauten Postämtern Rust, Weißenbach/ 
Triesting, Wilhelmsburg und Ybbs sowie 
die nach Ansicht des Rechnungshofes teil­
weise unzweckmäßige Ausführung des Stiegen­
und Gangmauerwerkes im neuen Fernmelde­
verwaltungsgebäude Wien-Arsenal. 

Kraftwagendienst eine endgültige Lösung zu 
treffen". Da u. a. eine Entscheidung über die 
Errichtung eines selbständigen Wirtschafts­
körpers der ÖBB auch derzeit nicht abzusehen 
ist, mußte sich der Rechnungshof bei seiner 
letzten Einschau darauf beschränken, die' 
vom Bundesministerium für Verkehr und 
Elektrizitätswirtschaft in seinem Schreiben 
vom 17. Juli 1958 angekündigten Maßnahmen, 
die Interessen der beiden Kraftwagenbetriebe 
möglichst rationell zu koordinieren, zu über­
prüfen. 

133, 2. In diesem Zusammenhang wurde 
festgestellt, daß es nach wie vor bei der, im 
Jahre 1948 zwischen den beiden Kraftwagen­
betrieben vorgenommenen Auf teilung der Ver­
kehrslinien geblieben ist, daß je 24 Linien 
der ÖBB und der Post- und Telegraphenver­
waltung nebeneinander bestehen. Auch sollten 

132, 10. Die Post-· und Telegraphenver- nach einer Vereinbarung der beiden General­
waltung hat die aufgezeigten Mängel größten- direktionen aus dem Jahre 1954 die auf diesen 
teils bereits behoben oder die Behebung in Linien von beiden' Verwaltungen erzielten 
Aussicht gestellt. Hinsichtlich einiger Ange- Einnahmen gemeinsam verrechnet und den 
legenheiten ist der Schriftwechsel noch nicht tatsächlichep. Fahrleistungen entsprechend auf­
abgeschlossen. geteilt werden. Vom Rechnungshof wUrde 

Österreichisehe Bundesbahnen 

a) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1962 

Kraftwagendienst der ÖBB 

133, 1. Bereits im Jahre 1957 hatte der 
Rechnungshof empfohlen, die Kraftwagen­
betriebe der ÖBB und der Post- und Tele­
graphenverwaltung zusammenzulegen, um das 
unwirtschaftliche Nebeneinanderbestehen der 
beiden ,gleichartigen Betriebe, die noch dazu 
demselben Bundesministerium unterstehen, zu 
beenden. Das Bundesministerium für Verkehr 
und Elektrizitätswirtschaft hatte damals darauf 
verwiesen, daß die Frage der Zusammenlegung 
der beiden Kraftwagenhetriebe der Bahn 
und Post nicht als reines Problem des Kraft­
wagenverkehrs angesehen werden könne, son­
dern vom Gesichtspunkt einer Koordinierung 
des gesamten Verkehrs, 'insbesondere unter 
Bedachtnahme auf den Schienenverkehr, be­
trachtet werden müsse. Insbesondere er­
klärten die ÖBB, daß sie zur Ergänzung des 
Schienenverkehrs, für den Schienemirsatzver­
kehr, für den Straßenrollerverkehr und auch 
für Katastrophenfälle jederzeit eigene einsatz­
bereite Kraftfahrzeuge benötigen. Schließlich 
müsse aber auch berücksichtigt werden, daß 
noch immer die Errichtung eines selbständigen 
Wirtschaftskörpers der ÖBB zur Diskussion 
stehe und "es daher unzweckmäßig wäre, 
vor einer endgültigen Entscheidung über die 
Errichtung dieses Wirtschaftskörpers für den 

dagegen erhoben, daß eine solche Verrechnung 
bis heute nicht stattgefunden hat. 

133, 3. Die Generaldirektion der ÖBB 
bestätigte diese Tatsache, führte jedoch aus, 
daß sie selbst alle Abrechnungsgrundlagen 
jeweils nach Vorliegen der Einnahmenerg(;lb­
nisse bekanntgegebenhat; die Post- und 
Telegraphenverwaltung hätte aber die korre­
spondierenden Unterlagen trotz mehrfacher 
Urgenz den ÖBB nicht übermittelt. 

133, 4. Auf Grund einer betriebswirtschaft­
lichen Untersuchung der Betriebsdirektion 
der ÖBB war der KWD beauftragt worden, 
auf der Strecke Rohr-Bad Hall mit Beginn 
des Jahresfahrplanes 1960/61 den Personen­
verkehr zum Großteil zu übernehmen und, 
als "Schienener~atzverkehr" zu führen. In 
diesem Fall waren aber die Voraussetzungen 
für einen "Schienenersatzverkehr" gemäß § 18, 
Abs. 6, Eisenbahngesetz 1957 nicht gegeben; 
der Betrieb dieser Kraftfahrlinie bedurfte 
daher einer Konzession, zu deren Erteilung 
das Bundesministerium für Verkehr und Elek­
trizitätswirtschaft zuständig ist. Das Konzes­
sionsansuchen wurde von den ÖBB zwar be­
reits im April 1960 eingebracht, die Konzes­
sion aber tatsächlich erst am 20. August, 1963 
erteilt. Die Kraftfahrlinie Rohr-Bad Hall 
wurde daher durch mehr als drei Jahre ohne 
Konzession betrieben. 

133, 5. Die Generaldirektion der ÖBB 
erklärte in ihrer Stellungnahme, daß die 
Konzession für die Kraftfahrlinie Rohr-Bad' 
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Hall erst erteilt werden konnte, nachdem 
mit der Oberösterreichischen Landesregierung 
~ine Einigung über die Leistung eines jähr­
lichen "Verwaltungskostenbeitrages" seitens 
der ÖBB erzielt wurde. 

133, 6. Weiters beanstandete der Rech­
nungshof, daß auch auf der Strecke Maut­
hausen-GaisbachjWartberg seit längerer Zeit 
ein "Schienenersatzverkehr" ohne Konzes­
sion betrieben wird. 

133, 7. Die Generaldirektion der ÖBB 
teilte mit, daß für diese Strecke, für welche 
ursprünglich die Voraussetzungen für einen 
konzessionsfreien Schienenersatzverkehr vor­
gelegen wären," das Konzessionsansuchen erst 
ini Jahre 1963 eingebracht wurde; das Ver­
fahren sei derzeit noch im Gange. 

133, 8. Obwohl in den letzten Jahren 
vereinzelte Linien des KWD wegen Unwirt­
schaftlichkeit eingestellt wurden, konnte sich 
der Rechnungshof davon überzeugen, daß 
damit die Zahl der unrentablen Linien des 
KWD keineswegs erschöpft ist. Um die 
ungünstige Ertragslage des KWD zu ver­
bessern, wurde daher empfohlen, die Ein­
stellung weiterer Linien zu erwägen, bei denen 
die Einnahmim wesentlich unter den" Selbst­
~osten liegen. Die Möglichkeit zur Einstellung 
bestünde nach Ansicht des Rechnungshofes 
insbesondere dort, wo mit weniger Regien 

" belastete" Privatunternehmungen zur Über­
nahme der Personenbeförderung bereit wären. 

133, 9. Dazu führte die Generaldirektion 
der ÖBB aus, daß der KWD zwar bemüht sei, 
die wirtschaftlichen Ergebnisse der einzelnen 
Linien zu verbessern, daß aber die Belastungen 
nicht übersehen werden dürfen, die sich haupt­
sächlich im Zusammenhang mit dem Schüler-

".UIid Berufsverkehr ergeben und den finan­
ziellen Erfolg nachteilig beeinflussen. Außer­

" dem würden durch die Einstellung von KWD­
Linien, die meist bahnparallel verlaufen, die 
Wettbewerbsinter~ssen der ÖBB berührt. 

133, 10. Die Republik Österreich, ver­
treten durch das Bundesministerium für Ver­
kehr und verstaatlichte Betriebe, General­
direktion der ÖBB, hatte mit der KÖB 
(Österreichische Staatseisenbahnen, Omnibus­
verkehrsgesellschaft m. b. H.) einen Vertrag 
abgeschlossen, wonach die ÖBB den Kraft­
wagenbetrieb der KÖB am 1. Jänner 1950 
übernommen haben. Der Rechnungshof be­
mängelte, daß dieser Vertrag erst am 5. Juli 
1960, also über 10 Jahre naeh der tatsächlich 
erfolgten Betriebsübernahme, unterfertigt 
wurde. 

93 

133, 1l. Die Generaldirektion der .ÖBB 
teilte in ihrer Stellungnahme mit, daß dieser 
Vertrag nach seiner Genehmigung durch den 
Aufsichtsrat der KÖB im Jahre 1955 dem 
Bundesministerium für Finanzen mit der 
Bitte um Zustimmung vorgelegt worden sei. 
Diese Zustimmung wäre mit Rücksicht auf 
Probleme, die im Zusammenhang mit der 
auch heute noch nicht erfolgten formellen 
Liquidierung der KÖB aufgetreten sind, erst 
im Jahre 1959 erteilt worden. Es hätten 
sich jedoch aus dieser Verzögerung für keinen 
der beiden Vertragspartner Nachteile ergeben. 

133, 12. Auf Grund des Vertrages mit der 
KÖB vom 5. Juli 1960 hatten sich die ÖBB 
verpflichtet, "die übrigen Anlagewerte, soweit 
es sich umBauten, Maschinen, maschinenartige 
Anlagen und Geräte handelt, so zu erhalten, 
daß sie zum Zeitpunkt der Rückgabe in 
gebrauchsfähigem Zustand sind; soweit es 
sich um den Fahrpark handelt, sie so zu er­
neuern, daß sie in ihrer Gesamtheit dem Zu­
stand am Tage der übernahme entsprechen". 
Nach den Erhebungen des Rechnungshofes 
hat der KWD in den Jahren 1950-1961 
aus dem Titel "Sonstige vertragliche Leistun­
gen an die KÖB" 71,102.982'93 S, zum Groß­
teil zur Anschaffung von neuen Fahrzeugen, 
aufgewendet. Die geprüfte Dienststelle war 
nun nicht in der Lage, den Nachweis zu er­
bringen, daß die unter "Sonstige vertragliche 
Leistungen" verrechneten Kosten in ihrer 
ganzen Höhe zur Erfüllung des Vertrages 
notwendig waren. Nach Auffassung des Rech­
nungshofes hätte ein wesentlicher Teil" dieser 
Beträge nicht als "Sonstige vertragliche Lei­
stungen an die KÖB", sondern als "Ersatz­
beschaffung von Kraftwagen für den KWD" 
verrechnet werden müssen, wozu auch die 
Genehmigung des Bundesministeriums für 
Finanzen einzuholen gewesen wäre. 

133, 13. Die, Generaldirektion der ÖBB 
führte in ihrer Stellungnahme aus, daß bei 
einer Schätzung der "sonstigen vertraglichen 
Leistungen" nicht vom Zeitwert der KÖB­
Fahrzeuge, der 20 Mill. S· betragen habe, aus­
gegangen werden dürfe, sondern von dem 
zum l. Jänner 1955 ermittelten Neuwert in 
der Höhe von 43 Mill. S, so daß sich bei einer 
mittleren Nutzungsdauer von zehn Jahren ein 
jährliches Erneuerungs-Soll von 4·3 Mill. S 
ergibt. . 

133, 14. Nach den Erhebungen des Rech­
nungshofeswurden in der Zeit von 1950 
bis 1961 im Durchschnitt jährlich rund 
5·9 Mill. S als "sonstige vertragliche Leistun­
gen" verrechnet. Selbst bei Anerkennung des 
vom Neuwert errechneten Erneuerungs-Solls 
von jährlich 4·3 Mill. S sind daher diese Auf-
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wend,ungen noch um jährlich rund 1·6 Mill. S werkstätten mittels Dienstanweisung auf­
höher, als es den vertraglichen Verpflichtungen getragen wurde, die Fristen für die Aus­
entsprechen würde. Hiezu bemerkte die General- besserungen genau zu beachten. Es sei schließ­
direktion der ÖBB, es müße aber berück- lich besonders zu betonen, daß der betriebs­
sichtigt werden, daß bei der Bewertung der sichere Zustand der Fahrzeuge durch die 
Fahrzeuge anläßlich der Erstellung der Schilling- regelmäßigen Fristuntersuchungen (Ü 4) ver­
eröffnungsbilanz Momente mitspielten,' die bei läßlich sichergestellt ist. 
der Ermittlung des kalkulatorischen Er­
neuerungszolls außer Betracht zu lassen sind. 

133, 15. An Hand von Zusammenstellungen 
über die Zahl der Abschleppfahrten konnte 
festgestellt werden, daß im Jahre 1961 im 
Bereich der Kraftwagenbetriebsleitung Wien 
die 17 neuen, seit dem Jahre 1958 ange­
schafften Großraum-Autobusse 87 Abschlep­
pungen verursacht haben, während die in 
der Kraftwagenbetriebsleitung Linz statio­
nierten 10 gleichartigen Fahrzeuge nur 7 Ab­
schleppungen zu verzeichnen hatten. Der 
Rechnungshof führte diesen Umstand vor 
allem auf die mangelnde Wartung der Auto­
busse in der Kraftwagenbetriebsleitung Wien 
zurück. 

133, 16. Die Generaldirektion der ÖBB 
bemerkte hiezu, daß die gegenständlichen 
Großraum-Autobusse im Bereich der Kraft­
wagenbetriebsleitung Wien überwiegend auf 
kurzen Strecken eingesetzt werden, wo bei 
im Falle eines Schadens das Abschleppen des 
Fahrzeuges der Entsendung eines Service­
Wagens vorzuziehen sei. Die Instandhaltung 
der Fahrzeuge bei der Kraftwagenbetriebs­
leitung Wien lasse allerdings tatsächlich zu 
wünschen übrig, was aber mit den unzuläng­
lichen Betriebsanlagen im Zusammenhang 
stehe, Die Generaldirektion der ÖBB sei 
daher schon seit langem bemüht, neue und 
moderne Anlagen für diese Betriebsleitung zu 
errichten, doch sei - abgesehen von den 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Aufbringung 
der erforderlichen Mittel - kein geeignetes 
Baugelände zur Verfügung gestanden. In­
zwischen habe im Bereich des aufgelassenen 
Wiener Nordwestbahnhofes ein entsprechender 
Baugrund gefunden und mit der Ausführung 
des Vorhabens begonnen werden können. 

133, 17. Die Prüfung ergab auch, daß 
einzelne Kraftwagenbetriebsleitungen, mit den 
vorgeschriebenen Untersuchungen der Kraft­
omnibusse nach je 40.000 km (Ü 40) beträcht­
lich im Rückstand waren, 

133, 18. Die Generaldirektion der ÖBB 
führte in ihrer Stellungnahme diese Rück­
stände teils auf Personalmangel, teils auf den 
Umstand zurück, daß Fahrzeuge mit Rück­
sicht auf die Verkehrsbedürfnisse nicht zeit­
gerecht aus dem Verkehr gezogen werden konn­
ten. Sie teilte weiters mit, daß den Betriebs-

133, 19. Für den KWD gelten hinsichtlich 
der Bestandsprüfung von Materialien und 
Inventar die gleichen Vorschriften wie für 
die übrigen Dienste der ÖBB. In diesem 
Zusammenhang war die Nichtbeachtung der 
Bestimmungen über die Durchführung perio­
disch wiederkehrender amtlicher Bestands­
aufnahmen und Selbstbestandsaufnahmen im 
Gesamtbereich des KWD zu bemängeln. Es 
wurde hiezu festgestellt, daß derartige Kontrol­
len der Bestände von Material und Inventar 
bei einer Reihe von Dienststellen seit Jahren 
überhaupt nicht und bei anderen nicht regel­
mäßig erfolgten. 

133, 20. Die Generaldirektion führte die 
mangelhafte Durchführung der amtlichen Be~ 
standsaufnahmen gleichfalls auf Personal­
mangel zurück, versicherte jedoch, in der 
Zwischenzeit entsprechende personelle Maß­
nahmen getroffen zu haben, um künftig den 
einschlägigen Vorschriften gerecht zu werden. 
Jene Dienststellen des KWD, die Selbstbe­
standsaufnahmen mangelhaft durchführten 
oder ganz unterließen, erhielten Vorhalte und 
wurden angewiesen, in Hinkunft vorschrifts­
mäßig zu handeln. 

133, 21. Bei seiner im Jahre 1950 durch­
geführten Einschau in die Gebarung,des KWD 
hatte der Rechnungshof im Hinblick auf das 
Bestehen einer "Zentralstelle für Materialbe­
schaffung und Materialverwaltung" (ZM) bei den 
ÖBB seine Bedenken hinsichtlich der Zweck­
mäßigkeit der Einrichtung eines eigenen "Be­
schaffungsreferates" beim KWD geäußert, 
worauf die Generaldirektion der ÖBB er­
klärte, daß bei der endgültigen Organisation 
des Beschaffungsdienstes für den KWD die 
Anregungen des Rechnungshofes mit in Er­
wägung gezogen würden. 

133, 22. Der Rechnungshof mußte nun­
mehr feststellen, daß die Organisation des 
KWD in dieser Beziehung keine wesentliche 
Änderung ~rfahren hat. 

133, 23. Dazu erklärte die Generaldirektion, 
daß die Frage der Zweckmäßigkeit einer 
eigenen Beschaffungsstelle wiederholt geprüft 
wurde und daß auf Grund der Ergebnisse dieser 
Untersuchungen seit Jahren alle Materialien, 
die sowohl beim KWD als auch bei den 
übrigen Dienstzweigen der ÖBB verwendet 
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werden, grundsätzlich und ausschließlich von 
der ZM beschafft werden. Vom Beschaffungs­
referat des KWD hingegen werden außer den 
Kraftfahrzeugen für den öffentlichen und 
innerdienstlichen Verkehr der ÖBB alle jene 
Materialien eingekauft, die speziell für diesen 
Dienst benötigt werden. Die Generaldirektion 
der ÖBB verwies darauf, daß bei einer Ver­
legung der Dienstgeschäfte des Beschaffungs­
referates des KWD zur ZM nicht nur keine 
Personaleinsparungen erzielt werden könnten, 
sondern es würden sich bei einer Lösung der 
im Interesse der wirtschaftlichen Fahrzeug­
gebarung gelegenen engen Verbindung des 
Beschaffungsreferates mit den technischen 
Stellen des KWD Nachteile für die ÖBB 
ergeben. 

133, 24. Verstöße des Beschaffungsrefe­
rates des KWD gegen grundsätzliche Vor­
schriften und Dienstanweisungen der General­
direktion gaben Anlaß zu Bemängelungen. So 
mußte beanstandet werden, daß die Zu­
ständigkeitsgrenzen für die Fertigung von 
Bestellurkunden mitunter nicht beachtet und 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1963 

95 

Zugiörderuugsleitung Linz 
mit Wagenwerkstätte Linz 

der ÖBB 

134, 1. Im Zuge seiner Einschau bei der 
Zugförderungsleitung Linz hat der Rechnungs­
hof auch die Verwendungsnachweise der zuge­
teilten Fahrbetriebsmittel einer stichproben­
weisen Überprüfung unterzogen, wobei an­
läßlich von Ausbesserungen in der Betriebs­
werkstätte oder in den jeweiligen Hauptwerk­
stätten eine nicht unerhebliche Anzahl von 
unproduktiven Aufenthaltszeiten festgestellt 
wurde, die auf Verzögerungen des Reparatur­
beginnes oder auf das Warten auf Ersatzteile 
zurückzuführen waren. Zur Erzielung einer 
zügigeren Abwicklung. der Ausbesserung und 
um eine wirtschaftlichere Ausnützung der 
Fahrbetriebsmittel zu gewährleisten, wurde 
zur Vermeidung' derartiger Stillstandstage vor 
allem eine rationellere Reparaturplanung sowie 
eine zeitgerechte Bereitstellung von Ersatz­
materialien empfohleil. 

Bestellscheine über Reparaturarbeiten in der 134, 2. Die Eisenbahnverwaltung entgeg­
Regel erst nach Durchführung der Leistung mite, daß sich durch "außerplanmäßige" Über­
ausgestellt wurden. Bei Neuanschaffungen stellungen von Fahrbetriebsmitteln, die infolge 
von Omnibussen im Jahre 1961 erfolgte die unvorhergesehenen Auftretens von Gebrechen 
Auftragsvergebung zunächst nur mündlich; oder Unfallschäden, aber auch durch vorzeitiges 
erst im folgenden Jahr anläßlich der Lieferung Erreichen der höchstzulässigen Laufleistung 
wurden die Bestellscheine ausgefertigt. früher als zu den in den Dienstvorschriften 

133, 25. Auf Grund der Bemängelungen festgelegten Abstellterminen aus dem Verkehr 
des Rechnungshofes hat die Generaldirektion gezogen werden müssen, zwangsläufig Än­
der ÖBB mittels Dienstanweisung die Ver- derungen im vorgeplanten Arbeitsablauf der 
gebungskompetenzen für den KWD im Rah- -Werkstätten ergeben. Bei' einer gewissen 
men der "Finanziellen Zuständigkeitsgrenzen Häufung von außerplanmäßigen Abstellungen 
der Generaldirektion" nunmehr eindeutig fest- können trotz bester Organisation und Lenkung 
gelegt und hinsichtlich der unzulässigen Aus- des Reparaturbetriebes Wartezeiten in den 
stellung von Bestellurkunden im nachhinein W erkstät~en nicht vermieden werden. ~ine 
die zuständige Stelle des KWD zur genauen umfangreIche Bevorra~ung .~n hoc~wertIgen 
Beachtung der einschlägigen Bestimmungen I Tausch- und E.~satzteIle~ konn~ teIls wegen 
der Finanzvorschrift verhalten. Die vom der sehr beschrankten MIttel, teIls aber auch 
Rechnungshof bemängelte mündliche Auftrags- aus ~rtschaftlichen Erwägungen nich~. bei 
erteilung für neue Omnibusse erklärte die allen m Betr~ch~ kom.men~en Werkstatt~n 
Generaldirektion der ÖBB mit einer irrtüm- erfolgen. SchheßlIch WIes sIe noch auf -die 
lichen Auffassung einer Weisung der finan- l~ufenden Bemühungen.der.zuständigen S~~llen 
ziellen Direktion durch den KWD. hm, den Repar~turbetrIeb m den Werkstatten 

möglichst rationell abzuwickeln. 
133, 26. Der Rechnungshof hat die vom 

KWD über seine Aufwendungen und Erträge 
jährlich geführten "Betriebsrechnungen" und 
"Erfolgsrechnungen" überprüft und dabei 
einige Anregungen erteilt, um derartige Kosten­
rechnungen möglichst ohne Mehraufwand an 
Zeit und Arbeit besser zu gestalten und damit 
den Erfolg nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen richtig ermitteln zu können. 

133, 27. Die Generaldirektion der ÖBB 
sagte in ihrer Stellungnahme die Durchführung 
entsprechender Maßnahmen zu .. 

134, 3. Auch bei der Überprüfung der 
Aufenthaltszeiten von Schad wagen in der 
Wagenwerkstätte Linz erschien dem Rech­
nungshof in einer Reihe von Fällen die Relation 
zwischen den Stillstandstagen und den tat­
sächlich aufgewendeten Arbeitsstunden als 
ungünstig. Zur Verkürzung der Ausfallszeiten 
der für den Verkehr dringend benötigten 
Güterwagen empfahl daher der Rechnungshof, 
um eine entsprechende Ersatzteilbevorratung 
bemüht zu sein und Ausbesserungen kleineren 
Umfanges auch auf Gleisen außerhalb der 
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Wer~~~ätt~, gege,t>enenfalls von einer "Einsatz-, der entsprechenden Unterl.ag~n erfolgt nicht 
partIe mIt geeIgnetem Personal, vornehmen nach der bestehenden VorschrIft, sondern zum 
zu lassen. Hiedurch könnten die Verschub-' Teil nach "alter Gepflogenheit" und beim 
leistungen weiter herabgesetzt und der Arbeits- "Taktverfahreri" (Hallenbetrieb) lediglich nach 
vorgang innerhalb der Wagenwerkstätte auch mündlichen, auf Grund von Arbeitsforscher­
flüssiger gestaltet werden. studien erteilten Weisungen der zuständigen 

134, 4. Bahnseits wurde eine ~eparatur­
abwicklung auf Gleisen außerhalb der Werk­
stätte, hauptsächlich aus witterungsbedingten 
Gründen und wegen der längeren Zubringer­
wege, für nicht sehr zweckmäßig erachtet und 
darauf verwiesen, daß hiedurch auch die 
Verschubleistungen, kaum 'eine Änderung er­
führen. Die relativ längeren Steht'age wären 
u. a. bei einer neuen Wagentype infolge der 
erforderlichen Ersatzteilanforderung beim 
Wagenwerk Jedlersdorf und bei sonstigen 
Güterwagen durch die Heranholung von 
Tauschstücken aus Hauptwerkstätten ent­
standen. Die Wagenwerkstätte sei aus diesem 
Anlaß angewiesen worden, auf die Ersatzteil­
bevorratung besonders zu achten, um Eng­
pässe in Hinkunft zu vermeiden. 

Abteilung der BB-Dion Linz. Der Rechnungs­
hof beanstandete diese Art der Geschäfts­
abwicklung und verlangte die Einhaltung der 
Bestimmungen der Dienstvorschrift zur ord­
nungsgemäßen Durchfuhrung der Werkstätten­
arbeiten. 

, 134, 8. In ihrer Stellungnahme führte die 
Generaldirektion der ÖBB aus, daß im Zu­
sammenhang mit der in Vorbereitung stehen­
den Mechanisierung der Werkstättenabrech­
nung neue Vergabe- und Abrechnungsbestim­
mungen für die gegenständlichen Leistungen 
erstellt werden müssen und daher von einer 
Neuauflage der bestehenden Dienstvorschrift 
Abstand genommen wurde. Die vom Rech­
nungshof festgestellten formalen Abweichungen 
von den Bestimmungen der genannten Dienst­
vorschrift stellen lediglich zweckmäßige An-

134, 5. Über ihre' organisationsmäßig vor- passungen an die besonderen Verhältnisse der 
gesehenen Aufgaben hinaus Jührte die Wagen-Wagenwerkstätte Linz dar und werden von 
,werkstätte Linz oftmals auch Zeituntersu- der Generaldirektion der ÖBB - der sie 
chungen sowie Hauptausbesserungen an Güter- bekannt sind - bis zur erwähnten Neurege­
wagen durch. Der' Rechnungshof vertrat lung toleriert; die ordnungsgemäße Vergabe 
zufolge des in dieser Werkstätte angewendeten, ,und Abrechnung wäre jedoch gewährleistet. 
jedoch grundsätzlich auf Bedarfsausbesserun-
gen abgestimmten Taktverfahrens und nicht 134, 9., Bei Durchsicht der Arbeitsnach­
zuletzt zur Erzielung eines möglichst hohen weisungen ,der Jahre ,1960 bis 1962 der Be­
Ausstoßes an wiederinstandgesetzten Güter- triebswer·kstätte fielen die nicht unbeträcht­
wagen die Ansicht, daß die LeistungeI.J. 'dieses lichen S~hwankungen des. Loh~stunden­
Betriebes nicht durch solche' zusätzlichen' Durchschmttssatzes der FertIgungslohne und 
Revisionen und Ausbesserungen gemindert des Unkostenzuschlages I der Nichtsleistungs­
werden sollten und diese Arbeiten tunlichst und Hilfslöhne auf. Da durch diese Unter­
dem zuständigen Wagenwerk Jedlersdorf zu- schiede sowohl der Fahrpark als auch die 
zuweisen wären, 'sonstigen Werkstättenleistungen - gleicher 

Arbeitsaufwand je LeistungseiIiheit und Aus-
134, 6. Hiezu, bemerkt'? die Bahnverwal- besserungsart vorausgesetzt - durch die beim 

tung, daß diese Güterwagenzeituntersuchungen Sachaufwand verrechneten Lohnkosten ein­
und, Güterwagenhauptausbesserungen der sehr, schließlich des aufgestockten Unkostenzuschla;­
gut eingerichteten Wagenwerkstätte Linz ges I ungleichmäßig belastet werden, erschien 
wegen völliger Auslastung des Wagenwerkes dem Rechnungshof zur wirksamen Begegnung 
Jedlersdorf zugeteilt wurden, wobei. es sich der monatlichen Schwankungen dieser Ver­
zudem durchwegs um Arbeiten handelte, die rechnungssätze . die Bildung eines jahresein­
sieh störend auf den Fließbandbetrieb des heitlichen Lohnstunden-Durchschnittssatzes 
Wagenwerkes 'Jedlersdorf ausgewirkt hätten. unter Aufstockung eines ebenfalls gleichblei­
Im übrigen seien der Wagenwerkstätte Linz benden Unkostenzuschlages I, gegebenenfalls 
für diese Leistungen Jungschlosser (ausge- durch Zwischenschaltung einer statistischen 
lernte' Lehrlinge der Hauptwerkstätte Linz Hilfspost mit Umlegung des auszugleichenden 
'während der arbeitsrechtlichen Behaltspflicht) Pifferenzbetrages auf die Dezemberleistungen, 
zur Personalverstärkung zugewiesen und die für zweckmäßig. 
Arbeiten so eingeteilt worden, daß der normale 
Reparaturbetrieb nicht gestört wurde. 134, 10. Die Bahnverwaltung entgegnete 

hiezu, daß, die Schwankungen des Lohn-
134, 7. Die Auftragserteilung und Abrech- stunden-Durchschnittssatzes ihre Ursachen zum 

nung der Leistungen der Wagenwerkstätte Teil in der Verschiedenheit der Normalarbeits­
Linz und darüber hinaus auch die Führung zeit in den einzelnen Monaten, aber auch in 
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der variierenden Höhe der· monatlichen Ge­
samtbezüge hätten. Für. die Höhe des je­
weiligen monatlichen Unkostenzuschlages I 
seien durchwegs· variable Daten maßgebend. 
Es bestehe jedoch die Absicht, anläßlich der 
geplanten Mechanisierung der Monatsabrech­
nungen . der einzelnen Dienstzweige J ahres­
durchschnittssätze anzuwenden, womit der 
Anregung des Rechnungshofes entsprochen 
werden wird. 

134, 11. Als zu hoch empfunden wurden 
die für ambulatorische Krankenbehandlungen 
angefallenen Abwesenheitszeiten ;. da der Aus­
fall an Arbeitsstunden eine ständig steigende 
Tendenz aufwies, war angeregt worden, durch 
eine genauere und strengere Kontrolle hin­
sichtlich der Dauer der Abwesenheit der 
einzelnen Bediensteten vom Arbeitsplatz eine 
Senkung dieser Stunden ausfälle herbeizu­
führen. 

134, 12. Die Genraldirektion der ÖBB 
führte hiezu aus, daß die Dienststelle sowie 
der behandelnde Arzt auf Abwesenheitsschei­
nen die jeweilige Verweilszeit dieser Bedien­
steten einzutragen hätten. Für Turnusbe­
dienstete der Betriebswerkstätte und des 
"inneren Heizhausdienstes" bestehe die Mög­
lichkeit, ambulatorische Behandlungen an ihren 
dienstfreien Tagen in Anspruch zu nehmen. 
Zudem wurde die Dienststelle angewiesen, eine 
genaue und strenge Kontrolle hinsichtlich der 
Dauer der Abwesenheit bei einzelnen Bedien­
steten durchzuführen und Übergriffe im Ord­
nungsstrafverfahren zu ahnden. 

134, 13. Im Zusammenhang mit den bei 
der geprüften Zugförderungsleitung fest­
gestellten relativ bedeutenden Krankenständen 
wies der Rechnungshof auf die Ptlichten­
kollision hin, die sich allenfalls aus der ärzt­
lichen Tätigkeit ergeben könnte, wenn der 
behandelnde Arzt ~ wie es die Bestimmungen 
der Dienstvorschrift A 32 zulassen ~ auch 
gleichzeitig der kontrollierende Bahnarzt ist. 
Er ·schlug daher vor, geeignete Maßnahmen 
in Erwägung zu ziehen, wie diesel' fallweise 
diametralen Tätigkeit der Bahnärzte begegnet 
werden könnte. 

134, 14. Die Generaldirektion der ÖBB 
teilte die Auffassung des Rechnungshofes, daß 
es zu einer gewissen Ptlichtenkollision kommen 
könnte, wenn der Bahnarzt gleichzeitig be­
handelnder Arzt ist, verwies jedoch darauf, 
daß sie bereits im Jahre 1957 Vorsorge ge­
troffen hätte, daß frei werdende Bahnarzt­
steIlen grundsätzlich nur mehr mit Ärzten 
besetzt werden, die en.tweder nicht Vertrags­
ärzte der Versicherungsanstalt der Österreichi­
sehen Eisenbahnen sind oder sich verpflichten, 
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ein bestehendes Vertrags verhältnis zu dieser 
Anstalt zu lösen. 

134, 15. Ferner wurde bemängelt, daß im 
Hinblick auf die durchgeführte amtliche Be­
standsprüfung des Verbrauchslagers in der 
Wagenwerkstätte Linz im Jahre 1960, ent­
gegen den Bestimmungen der einschlägigen 
Dienstvorschriften, die . vorgeschriebenen 
Selbstbestandsprüfungen in den übrigen Lager­
stellen der Dienststelle unterblieben sind. 

134, 16. Nach den Ausführungen der Ge­
neraldirektion der ÖBB wären die zuständigen 
Bediensteten belehrt und ermahnt worden, 
die laut Dienstvorschrift vorgeschriebenen 
regelmäßigen Selbstbestandsprüfungen plan­
mäßig durchzuführen. Überdies wurden aus 
dem gegebenen Anlaß in einer gesonderten 
Dienstanweisung alle in Betracht koinmenden 
Stellen der ÖBB nachdrücklich angewiesen, 
die einschlägigen Vorschriften zu beachten. 

134, 17. Hinsichtlich der zur Bekohlung 
von Hochbunkeranlagen bei der Zugförde­
rungsleitung Linz und der Zugförderungsstelle 
Selzthal eingesetzten Krane, die infqlge ihrer 
unzureichenden Leistungsfähigkeit zunehmend 
schadensanfällig waren und daher steigende 
Unkosten verursachten, so daß die Wirtschaft­
lichkeit ihres derzeitigen Einsatzes in Frage 
gestellt werden mußte, empfahl der Rech­
nungshof deren Abzug von ihren bisherigen 
Standorten und die Zuteilung besser geeigneter 
maschineller Anlagen, um eine reibungslosere 
Kohlenförderung bei den genannten Dienst­
stellen zu gewährleisten. 

134, 18. Die Generaldirektion der ÖBB 
begründete die relativ hohe Reparaturanfällig­
keit der beiden Krane, die übrigens günstig 
gekauft worden wären, mit den zufolge der 
derzeitigen Gegebenheiten über ihre Leistungs­
kapazität hinausgehenden Einsätzen und ver­
trat dabei den Standpunkt, daß deren Ver­
wendung durch die Einsparung der Personal­
kosten für eine Anzahl von Ladearbeitern 
trotzdem durchaus wirtschaftlich gewesen 
wäre. Sie kündigte jedoch den Austausch des 
Kranes in Linz gegen einen voraussichtlich 
Ende 1964 auf der Südbahn frei werdenden 
Kran mit höherer Tragkraft an und vermeinte, 
nach der Elektrifizierung der Strecke Sankt 
Michael~Selzthal werde die Beanspruchung 
des Kranes bei genannter Zugförderungsstelle 
so weit zurückgehen, daß eine außerordentliche 
Schadensanfälligkeit nicht mehr auftreten 
werde. 

134, 19. Obwohl eine Abänderung der 
"Ingerenz bestimmungen" (Zuständigkei ts­
grenzen) hinsichtlich der .Vergebung von Lei-

7 
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stungen und Lieferungen im Zugförderungs­
dienst schon anläßlich der Prüfung einer 
anderen Zugförderungsleitung vom Rechnungs­
hof angeregt und in der Stellungnahme der 
Generaldirektion der ÖBB hiezu auch die 
Absicht bekundet wurde, den Zugförderungs­
leitungen und Bundesbahndirektionen für die 
Vergebung von Reparaturaufträgen hinsicht­
lich maschineller Einrichtungen, Werkzeuge 
oder des Fahrparkes erweiterte Kompetenzen 
probeweise zuzugestehen, wurde neuerlich auch 
bei der Zugförderungsleitung Linz festgestellt, 
daß die bisherigen Betragsgrenzen den ge­
änderten wirtschaftlichen Verhältnissen noch 
Immer nicht angepaßt, d. h. erhöht wurden. 

134, 20. Die Generaldirektion der ÖBB 
wies ihrerseits auf die Besonderheiten hin, 
die bei der Beurteilung der Frage der Ver­
gebungskompetenzen der Zugförderungsleitun­
gen und auch der zuständigen Abteilung der 
BB-Dionen berücksichtigt werden müssen, und 
gab bekannt, daß bereits mit der Ausarbeitung 
einer generellen Neuregelung der "fimtnziellen 
Zuständigkeiten" begonnen wurde. In diesem 
Zusammenhang werde auch eine Neufest­
legung der Vergebungszuständigkeiten der 
genannten Stellen erfolgen; diese sehr um­
fangreichen Arbeiten seien noch im Gange. 
Im übrigen sei der Grenzwert für Kleinlei­
stungen im Jahre 1963 bereits nachgezogen 
worden. 

134, 21. Weitere Feststellungen bezogen 
sich auf Vergebungen von Leistungen und 
Lieferungen, die bei der geprüften Dienststelle 
in der Regel "freihändig" erfolgte, obwohl 
ab einer bestimmten Auftragssumme Ver­
gleichs- oder Einzelanbote hätten eingeholt 
werden müssen. Weiters war in einer Reihe, 
von Fällen die verspätete Ausfertigung der 
entsprechenden Bestellurkunden, vereinzelt so­
gar erst mehrere Monate nach Vollendung der 
Leistung oder nach Eingang der Auf trag­
nehmerrechnung, ein Vorgang, der den Bestim­
mungen der Dienstvorschriften widersprach, 
zu beanstanden. 

134, 22. Nach den Ausführungen der Bahn­
verwaltung handelt es sich bei den freihän­
digen Vergebungen zum großen Teil um die 
Bestellung typengebundener Ersatzteile oder 
um die Vergabe von Revisionsarbeiten an 
Herstellerfirmen. Ferner verwies sie darauf, 
daß ab 1. Jänner 1964 nunmehr die "Richt­
linien für die Vergebung von Leistungen durch 
Bundesdienststellen" wirksam wären, in deren 

der genauen Einhaltung der neuen Vergebungs­
grundlagen ein besonderes Augenmerk zuge­
wendet werde. Hinsichtlich der nachträglich 
ausgestellten Bestellurkunden bemerkte die 
Generaldirektion der ÖBB, daß es sich dabei 
hauptsächlich um Aufträge über Reparaturen 
gehandelt hätte, deren Leistungsumfang von 
vornherein vielfach nic4t festgelegen wäre. Im 
übrigen sei die Dienststelle angewiesen worden, 
die einschlägigen Vorsc'hriften genau zu be­
achten. 

134, 23. Bei der geprüften Dienststelle 
werden für Schnellbremsungen lediglich die für 
Zuganhalte- oder Zugverhaltekosten festgesetz­
ten Pauschalsätze eingefordert, während Z. B. 
im Bereich der BB-Dion Wien - wie anläßlieh 
einer anderen Prüfung festgestellt wurde -
noch ein zusätzlicher Kostenersatz vorge­
schrie ben wird; der Rechnungshof empfahl 
daher schon im Jahre 1960 für alle BB,-Dionen 
eine einheitliche Regelung, die, wie er nunmehr 
feststellen mußte, jedoch noch immer 'aus­
ständig ist. 

134, 24. Die Generaldirektion der ÖBB 
erklärte in ihrer Entgegnung, daß die Heraus­
gabe der im Entwurf fertiggestellten Neu­
regelung, für die Anrechnung von Zuganhalte­
und Langsamfahrkosten an Dritte bereits seit 
längerer Zeit geplant gewesen sei. Das ur­
sprünglich vorgesehene Verfahren hät~e jedoch 
den bearbeitenden Stellen gewisse Mehrarbeiten 
gebracht; na eh weiter~n umfangreichen Ar­
beiten sei ein vereinfachter Anwenduilgsmodus 
gefunden und die Neuregelung inzwischen ver~ 
lautbart worden. ' 

134, 25. Auf Grund der vorgefundenen, 
unzweckmäßigen Unterbringung der Betr~ebs­
stofflager in zum Teil unzulänglich beleuch­
teten und entlüfteten, aber auch baulich nicht 
voll entsp'rechenden Räumlichkeiten regte der 
Rechnungshof die Verlegung dieser Lager in 
geeignetere Objekte an. 

134, 26. Die Generaldirektion der ÖBB 
teilte hiezu mit, daß die Lagerung von Benzin' 
nunmehr an anderer Stelle geplant sei, w:äh­
rend an eine örtliche Verlegung des Ölkellers, 
erst nach dem gänzlichen Wegfall der Dampf­
traktion im Bereich dleser Dienststelle gedacht, 
werden könne; inzwischen wären verschiedene 
Adaptierungen vorg'enommen und insbesondere 
die Beleuchtung und die Be- bzw. Entlüftung 
verbessert. worden. 

Rahmen als V ergebungsgrundlage die Önorm Signalstreckenleitung Villach 
A 2050 maßgebend sei; entsprechende Aus- ' der ÖBB 

f~hrungsbestimmungen zu den vorerwähnten I 135, 1. Bei der Signalstreckenleitung Vil­
~ichtlinien w~ren bereits erstellt. Ferner sagte I lach der ÖBJ? stellte der Rechnungshof. fest, 
SIe zu, daß seItens der überwachenden Stellen, daß von den. der geprüften Dienststelle ~uge-
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hÖrlgen 253 Betriebsanlagen, deren Sicherungs­
einrichtungen innerhalb von fünf Jahren einer 
Hauptuntersuchung zu unterziehen sind, im 
Juli 1963 67, d. s. rund 26'5%, noch nicht 
geprüft waren. Der Rechnungshof wies darauf 

'hin, daß es kaum möglich sein werde, alle 
diese Stellen bis zum Ablauf der Prüfungs­
periode (31. Dezember 1963) zu kontrollieren. 

, 135, 2. Im Zusammenhang damit verwies 
der Rechnungshof auch auf die Bedeutung, 
die 'der 'bestimmungsmäßig alljährlich von 

. der' geprüften Dienststelle im Zusammen-
wirkim"mit der bereichsmäßigen ZSF-Außen­
stell~ vorzunehmenden Programmierung 

, solcher Hauptuntersuchungen zukommt. Wie 
der Rechnungshof feststellte, wurde auch diese 
vorgeschrie bene gemeinsame Programmierung 
bisher unterlassen. 

135, ,3. In ihrer Stellungnahme führte die 
Generaldirektion der Österreichischen Bundes­
bahnen die Rückstände an Hauptuntersuchun­
gen auf den Umstand zurück, daß der hiefür 
zuständige technische Fachbeamte durch seinen 
ständig zunehmenden Aufgabenkreis im Zu­
sammenhang ,mit der Errichtung neuer Siche'­
rungsanlagen (Abnahmeprüfungen) überlastet 

'sei, weshalb im Bereich der Bundesbahn­
direktion Villach bis Ende 1963 19 fällige 
Hauptuntersuchungen, d. s. 7'5%, nicht durch­
geführt werden konnten. Zur Beseitigung 
dieses unbefriedigenden Zustandes kündigte 
die: Generaldirektion d!3r ÖBB den baldigen 
Einsatz, eines eigenen Fachbeamten für Ab­
nahmeprüfungen von neuen Sicherungsanlagen 
an. Sie wies auch darauf hin, daß der techni­
sche Erhaltungsbeamte das betriebssichere 
Funktionieren aller Sicherungsanlagen allmo­
natlich zu überprüfen habe und überdies solche 
Flinktionsprüfungen jährlich einmal vom tech­
ruschen Verwaltungsbeamtender Signalstrek­
kenleitung vorgenommen würden. 

135, 4. Zur Programmierung der Haupt­
uritersuchungen bemerkte die Generaldirek­
tion der ÖBB, "daß eine solche im Sinne 
ihrer 1959 ergangenen Weisungen zwar nicht 
erfolgte, aber bereits im Jahre 1962 an die 

, Generaldirektion der ÖBB vorzulegende Pen­
dellisten zur Sicher stellung des ordnungs­
gemäßen Ablaufes dieser Überprüfungen ein­

'geführt worden seien". 

135, 5. Im August 1959 waren im Bereich 
der Bundesbahndirektion Villach umfangreiche 
Untersuchungen durchgeführt worden, die 

,,,Maßnahmen zur Erhöhung der Wirtschaft­
lichkeit im Betriebsdienst" zum Gegenstand 
hatten.' Nach Auswertung der Ergebnisse 
wählte die Generaldirektion der ÖBB im 
September 1959 22 kleinere, voraussichtlich 
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leicht zu realisierende Projekte aus, während 
alle anderen technischen Rationalisierungs­
möglichkeiten im Sicherungsdienst "wegen des 
erforderlichen großen Aufwandes" zurückge­
stellt wurden. Der Rechnungshof bemängelte, 
daß selbst im Jahre 1963 von diesen 22 ohnedies I 

kleineren Projekten 8 noch immer nicht durch­
geführt worden waren. 

135, 6. Die Generaldirektion der ÖBB ent­
gegnete in ihrer Stellungnahme, daß nunmehr 
in dem für den ganzen ÖBB-Bereich erstellten 
Investitionsprogramm für die Jahre 1964-1973 
zahlreiche Projekte auch für den Sicherungs­
dienst vorgesehen seien, wobei es in erster 
Linie von der jeweiligen finanziellen Lage' 
abhängen wird, ob diese Pläne verwirklicht 
werden können. Von den acht im Jahre 1959 
geplanten, bisher jedoch nicht durchgeführten 
kleineren Rationalisierungsprojekten seien fünf 
wegen Mittelknappheit zurückgestellt und in 
das Investitionsprogramm 1964-1973 über­
tragen worden. 

135, 7. Der Rechnungshof befaßte sich 
anläßlich der Gebarungsprüfung bei der Signal­
streckenleitung Villach auch mit den Möglich­
keiten einer Modernisierung der Eisenbahn­
Sicherungstechnik, da nach seiner Auffassung 
ein Eisenbahnunternehmen nur durch eine 
möglichst weitgehende Automatisierung wirt­
schaftlich und zweckmäßig betrieben werden 
kann. Die hiefür erforderlichen Investitionen 
würden nicht nur eine wesentliche Personal­
einsparung und eine Beschleunigung der Be­
triebsabwicklung, sondern auch eine Erhöhung 
der Sicherheit durch den Ausschluß des 
menschlichen Versagens mit sich bringen. In 
diesem Zusammenhang verwies der Rechnungs­
hof darauf, daß die schweren Eisenbahnunfälle 
in Langenwang (1951), St. Martin-Sittich (1955) 
Warmbad Villach (1959), Rosenbach (1962), 
Arnoldstein(1963)" Klagenfurt (1963) und 
Krieglach (1963) nur auf menschlic,hes Ver­
sagen zurückzuführen waren und wahrschein­
lich bei Vorhandensein automatischer Siche­
rungseinrichtungen nicht entstanden wären. 
Auch der im Nachrichtenblatt der BB-Direk­
tion Villach an die Schrankenwärter und Stell­
werkswärter erlassene Aufruf: "Es vergeht 
kein Tag, an dem nicht im Bereich der ÖBB 
mehrere Schranken bei Zugfahrten offen uIld 
unbewacht bleiben oder zu spät geschlossen 
werden ... " zeigt, daß der automatische 
Kreuzungsschutz einer menschlichen Schran­
kenbedienung im Interesse der Sicherheit 
vorzuziehen ist. Der Rechnungshof empfahl 
daher, der Verwirklichung der vorliegenden 
oder noch zu erstellenden Rationalisierungs­
programme für den Sicherungsdienst derÖBB 
erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
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135, 8. Die Generaldirektion der . ÖBB I tionieren der Warnlichtanlage ein Zusammen­
erklärte, daß eine Automatisierung der Siche- stoß zweier Personenkraftwagen auf den 
rungsanlagen wohl bedeutende Vorteile mit Schienen, wodurch be~de Gleise verstellt waren. 
sich bringe, aber im Rahmen der verfügbaren Nur durch den Umstand, daß beide heran­
Investitionsmittel bisher nur ein bescheidener nahenden Züge aufgehalten werden konnten, 
Teil der geplanten Projekte ausgeführt werden wurde ein schwerer Unfall verhindert. Im 
konnte. In dem langfristigen Investitions- Jahre 1962 waren an dieser Eisenbahnkreuzung 
programm für die Jahre 1964-1973 seien für wieder sechs Verkehrstote zu beklagen. Der 
moderne Zentral- und Streckenstellwerke rund Rechnungshof erhob, daß die Signalstrecken-
250 Mill. S, für Mittelstellwerke und die Fern- leitung Villach seit dem Jahre 1958 wiederholt 
bedienung von Weichen rund 240 Mill. S beantragt hatte, dort "einen den neuen 
und für Sti'eckenblockungen und Fernsteue- Erkenntnissen entsprechenden Zustand (Halb­
rungen rund llO Mill. S vorgesehen. Bei Ver- schrankenanlage) zu schaffen". Die Halb­
wirklichung dieses Programms könnten große schrankenanlage ist jedoch bisher nicht er­
Personaleinsparungen erzielt werden, wobei richtet worden. 
auch eine weitere Erhöhung der Betriebs- .. 
sicherheit damit verbunden wäre. Zu den von 135, 12. Wie die Generaldirektion der OBB. 
ÖBB-Bediensteten verschuldeten SChranken-I in ihrer Stellungnahme m~~teilte, .~abe der 
anständen wurde ausgeführt, daß in den Landeshauptmann von Karnten uber Er­
Jahren 1960-1963 trotz einer Steigerung der suchen des Bundesministeriums für Verkehr 
gefahrenen Zug-km von zirka7'5o/c ein Ab- und Elektrizitätswirtschaft festgestellt, "daß 
sinken der Schrankenanstände um :irka 19% die gegenständliche Sicherungsanlage voll den 
zu verzeichnen war. Weiters sei zu bemerken, einschlägigen Bestimmungen entspricht". Der 
daß es 1963 im Gesamtbereich der ÖBB auf Landeshauptmann hätte lediglich "vorgeschla­
abgeschrankten Wegübergängen insgesamt zu gen", diese Eisenbahnkreuzung durch eine 
21 Unfällen gekommen sei, wobei in 16 Fällen Halbschrankenanlage zu sichern. Diesem Vor­
die Kraftfahrzeuglenker und nur in 5 Fällen schlag hätten sich das'Bundesministerium für 
Bedienstete der ÖBB schuldtragend gewesen Handel und Wiederaufbau un~ das Bundes­
seien. I ministerium für Verkehr und Elektrizitäts­

135, 9. Als besonders günstiges Rationali­
sierungsprojekt war in den Jahren 1960 bis 
1964 in sämtlichen Voranschlägen der BB­
Direktion Villach der Bau eines Zentralstell­
werkes im Bahnhof St. Veit/Glan, dessen 
Einrichtungen aus dem Jahre 1912 stammen, 
enthalten. Obwohl dadurch die gesamte Be­
triebsabwicklung in diesem Bahnhof wesent­
lich rascher und sicherer vor sich gehen könnte 
und eine Einsparung von 18 Bediensteten 
möglich wäre, mußte der Rechnungshof fest­
stellen, daß die Ausführung dieses Vorhabens 
bisher nicht einmal begonnen wurde. 

135, 10. Die Generaldirektion der ÖBB 
bestätigte, daß' es sich in diesem Fall um 
eine veraltete Anlage handle, und erklärte, 
daß die Errichtung eines Zentralstellwerkes 
aus budgetären Gründen immer' wieder zurück­
gestellt werden mußte. Im langfristigen In­
vestitionsprogramm sei die Ausführung nun­
mehr für die Jahre 1967-1970 vorgesehen. 

135, 11. In der Nähe der Haltestelle Hirt 
besteht in km 299,323 der Strecke Amstetten­
Tarvis eine schienengleiche Eisenbahnkreu­
zung der Triester Bundesstraße, die mit einer 
Warnlichtanlage gesichert ist. An dieser Kreu­
zung kam es bisher zu zahlreichen Unfällen, 
die in den Jahren 1956-1961 vier Tote und 
drei Sch werverletzte erforderten. Am 3 . Juli 1961 
ereignete sich' trotz dem einwandfreien Funk-

wirtschaft angeschlossen, doch hätte es das 
Bundesministerium für Handel und Wieder­
aufbau bisher abgelehnt, einen Kostenbeitrag 
zu leisten. Die Errichtung einer Halbschran­
kenanlage sei nunmehr für das Jahr 1965 
vorgesehen, und' die Generaldirektion der ÖBB 
hoffe, bis dahin eine Regelung mit dem Bun­
desministerium für Handel und Wiederaufbau 
über, die Kostenfrage treffen zu können. 

135, 13. Anlaß zu weiteren Bemängelungen 
gab die unzweckmäßige Lagerung von Eisen­
schrott und Kabeln; dieser Platz, von der 
Dienststelle weit abgelegen, im Gelände des 
Bahnhofes Villach -West befindlich, ist nur 
nach Umfahrung der gesamten Bahnhofan­
lagen erreichbar. 

135, 14. Auch sind die dort im Freien 
lagernden erheblichen Bestände an Kabeln 
und Kabeltromrnein jedem Wetter ausgesetzt 
und nicht vor fremdem Zugriff geschützt, da 
das Gelände nur unzureichend abgegrenzt ist. 
Darüber hinaus wirkt sich .aber auch die weite 
Entfernung des Kabellagers von der Dienst­
stelle auf die Zubringe- und Abfuhrmöglich~ 
keiten. nachteilig aus. ' 

135, 15. In ihrer Stellungnahme anerkannte 
die Generaldirektion die vom Rechnungshof 
aufgezeigten ungünstigen Lagerplatzver hält­
nisse und führte diese auf die im Jahre 1963 
erfolgte Übersiedlung der Dienststelle in das 
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neue Dienstgebäude zurück. Zur Behebung I einsatz alle auftretenden Störungen rasehest 
dieses Mangels würde ein neben dem Dienst- beheben zu können. 
gebäude gelegenes Areal mit hochbaulichen 
Anlagen, das zurzeit noch als Kohlenlager 
dient, künftighin als Kabellager eingerichtet 
werden. 

136, 4. Die Generaldirektion der ÖBB 
bemerkte dazu, daß. "der Einsatz von Klein­
wagen derzeit schon wegen der bestehenden 
Organisation des Erhaltungsdienstes (Dislo-

I 

zierung der einzelnen Erhaltungsbediensteten 
F~rnmeldestreckenleitung auf den Strecken) nicht zweckmäßig wäre" Vlllach . 

136 1 B · d F ld t k nl 't Es seien jedoch beim zuständigen Fachdienst 
,. el er ernme es rec e Cl ung d G ldi' k' d 0" BB U t . h 

V'll h fi I d R h h f f d ß di er enera re tlOn er n ersuc ungen 
1 ac e em ec nungs 0 au, a e" b . N . t' . G b . 

K h "f'" K b lb b . u er Clne euorgamsa lOn 1m ange, wo el 
ontra entenvertrage ur a e auar elten, h di V t f" d . t h ft . Ö . p' hli ß auc e orausse zungen ur en WIr sc a -

welche dIe BB mIt nvatfirmen absc e en, l' h E' t . t" t E t t" 
. . . lC en Insa z von "mo onSler en n s 0-
m den letzten Jahren PrClsstClgerungen be- t " "ft d 
inh lt di 't" b . d . di Z't rungs rupps gepru wer en. a en, e WCl u er ]e e In esem Cl-
raum eingetretene Kostenindexsteigerung 136, 5. Auf Grund eingesehener Unterlagen 
hinausgehen. So wurden bei einzelnen Ver- über amtliche Bestandsaufnahmen von Material 
trägen Preiserhöhungen von 1961 bis 1963 und Inventar stellte der Rechnungshof fest, 
im Ausmaß von bis zu 24% festgestellt. daß die nach den einschlägigen Bestimmungen 
Die Ursachen für diese übermäßigen Preis- vorgeschriebenen Prüfungsintervalle nicht ein- . 
erhöhungen dürften darin gelegen sein, daß gehalten wurden. Die Nichtbeachtung dieser 
viele Firmen durch die schleppende Zahlungs- regelmäßig wiederkehrenden Termine für solche 
weise der ÖBB veranlaßt werden, den vor- Bestandsaufnahmen wurde vom Rechnungs­
aussichtlichen Zinsenverlust bereits in den hof bereits wiederholt bei verschiedenen 
Anbotspreis einzukalkulieren. Der Rechnungs~ Dienststellen beanstandet, so daß er es aus 
hof vertJ.lat die Ansicht, daß sich in den Preisen grundsätzli~hen Erwägungen für notwendig 
auch die mitunter langen Wartezeiten aus- erachtete, auf diesen Mangel neuerdings, und 
wirken, während der die Vertragsfirmen im Hin- zwar deshalb hinzuweisen, weil die Zeit­
blick auf die zu erwartenden ÖBB-Aufträge abstände dieser periodischen Überprüfungen 
gezwungen sind, ihren Beschäftigtenstand zu ohnedies seit dem Jahre 1959 von drei auf fünf 
. halten. . . I Jahre erstreckt wurden. 

136, 2. Die Generaldirektion der ÖBB

1 

136, 6. Die Generaldirektion der Öster­
erwiderte, daß es in den vergangenen Jahren reich~schen Bundesb~hnen .er~ärte. zu dieser 
zwar wiederholt zu Zahlungsverzögerungen I Bemangelung, daß bIS 1960 fur DIenststellen 
gekommen sei, die aber nur fallweise ein des Sicherungs- und Fernmeldedienstes kein 
größeres Ausmaß erreicht hätten. Ferner eigener Skontrierungsbeamter zur Verfügung 
wurde ausgeführt, daß eine kontinuierliche stand, die amtlichen Bestandsaufnahmen dieser 
Beschäftigung der Vertrags firmen bei der- Dienststellen vielmehr von Beamten des Bahn­
artigen Leistungen wohl von keinem Auf trag- hofdienstes durchgeführt werden mußten, so 
geber garantiert werden' könne. Als Haupt- daß größere Rückstände entstanden, deren 
ursache für die in den Kontrahentenver- Beseitigung von den nunmehr eingesetzten 
trägen aufscheinenden außerordentlichen Preis- eigenen Prüfungs beamten noch nicht restlos 
erhöhungen wären jedoch die sogenannten erfolgen konnte. 
"grauen Löhne" anzusehen, die in den letzten 
JiOthren zufolge der anhaltenden Hochkonjunk­
tur im Baugewerbe in Form von Zuschlägen 
oder Lohnaufzahlungen geleistet werden müs-
sen. 

136, 3. Der Rechnungshof stellte weiters 
fest, daß anläßlich der Behebung von Störun­
gen bei Fernmeldeanlagen ein großer Teil 
des erforderlichen Zeitaufwandes auf Reise­
zeiten entfällt, da den Bediensteten der 
Fernmeldestreckenleitung nur die öffentlichen 
Verkehrsmittel zur Verfügung stehen. Im 
Hinblick auf die große Zahl der Störungen 
wurde daher angeregt, den Fernmelde-Er­
haltungs bezirken Kleinwagen zur Verfügung 
zu stellen, um mit möglichst geringem Personal-

136, 7. Weiters mußte die Unterlassung 
von Nacheichungen und Nachprüfungen der 
im Bereich der Dienststelle in Verwendung 
stehenden elf Waagen nach den Bestimmungen 
des Maß- und Eichgesetzes bemängelt werden. 

136,·8. Dieser vorschriftsmäßig alle zwei Jahre 
vorzunehmenden Untersuchungspflicht hat die 
Signalstreckenleitung Villach bislang nicht 
entsprochen, und außerdem wurden die zum 
Bestand der Fernmeldestreckenleitung Villa eh 
zählenden Waagen bei der für diese Über­
prüfungen örtlich zuständigen. Signalstrecken­
leitung Villach überhaupt nicht evident ge-' 
halten. Da auf Grund der auch bei anderen 
Dienststellen vorgefundenen gleichartigen 
Mängel der Eindruck gewonnen wurde, daß 
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die von den Zentralstellen der ÖBB zur 
lückenlosen Durchführung solcher Nach­
eichungen und Nachprüfungen bahneigener 
Waagen ergangenen Weisungen offenbar nicht 
ausreichen~ sind, ersuchte der Rechnungshof 
die Generaldirektion der Österreichischen Bun­
des bahnen, zur endlichen Bereinigung dieser 
unbefriedigenden Verhältnisse, grundlegende 
und allgemeingültige Weisungen zu erlassen. 

136, 9. Die Generaldirektion der ÖBB 
teilte hiezu mit, daß die gegenständlichen, 
ausschließlich dem internen Dienstgebrauch 
dienenden Waagen inzwischen überprüft wor­
den seien. Weiters' wären alle in Betracht 
kommenden Stellen nachdrücklich auf die 
einschlägigen Vorschriften' verwiesen und den 
überwachenden Organen aufgetragen worden, 
auf deren Einhaltung zu achten. 

Kommerzielle Direktion 
der ÖBB 

Schiene und Übernahme des Personenver­
kehrs durch den Kraftwagendienst der' ÖBB. 

137, 2. Jede dieser Möglichkeiten wurde 
sowohl unter Berücksichtigung der tatsäch­
lichen Kosten und Erlöse als auch unter 
Annahme von "normalisierten" Kosten und 
Erlösen, d. h. nach Abzug der "betriebs~ 
fremden Lasten" der ÖBB, berechnet. Als 
Basis dienten die Einnahmen und Ausgaben 
des Jahres 1957. ' 

137, 3. Zur Zeit der Einschau des Re~h­
nungshofes lagen die Untersuchungsergebnisse 
von 32 Nebenbahnen vor; die Prüfung' von 
weiteren 17 Linien war noch nicht abge­
schlossen. Von diesen 32 Nebenbahnen er­
wiesen sich unter Berücksichtigung der tat­
sächlichen Kosten und Erlöse des Jahres 
1957 nur vier als aktiv. Alle übrigen 28 Neben­
bahnen erbrachten im Jahre 1957 eineu 
Verlust in der Gesamthöhe von 209,593.000 S. 

137, 1. Anläßlich der Gebarungsprüfung 
bei der kommerziellen Direktion der ÖBB 137, 4. Die Variante c - Übernahme 
befaßte sich der Rechnungshof auch mit dem des Personenverkehrs durch den Kraftwagen­
Problem der Einstellung unrentabler Neben- dienst unter Aufrechterhaltung eines ver­
bahnen. Im Jahre 1957 hatte die General- einfachten Güterverkehrs auf der Schiene -
direktion der ÖBB eine betriebswirtschaftliche 'wurde nur bei 21 Nebenbahnen in Betracht 
Untersuchung der Nebenbahnen angeordnet, gezogen, da nach Mitteilung der General~ 
um Erkenntnisse für entsprechende betriebs- direktion der ÖBB eine solche Maßnahme bei 
wirtschaftliche Maßnahmen zu gewinnen, aber den übrigen 11 Bahnen zum Zeitpu~t der, 
auch um Unterlagen für die von den ÖBB Untersuchung von vornherein als vollkommen 
angestrebte Abwälzung der im Zusammenhang! undiskutabel bezeichnet werden mußte. :p~e 
zu verzeichnenden betriebsfremden Lasten Untersuchungen ergaben, daß bei diesen 
zu erhalten. Nachdem schon aus vorhandenen 21 Nebenbahnen durch die geschilderte Be­
statistischen Aufzeichnungen dIe Unwirtschaft- triebsumstellung gegenüber der derzeitigen 
lichkeit der Nebenbahnen im allgemeinen Traktionsform allein im Jahre 1957 eine Ein­
erkennbar war, sollte' nun n::tch den Richt- sparung in der Höhe von 80 Mill. S möglich 
linien des Internationalen Eisenbahnverbandes gewesen wäre; die dazu notwendigen Investi­
die für jede einzelne Linie günstigste Be- tionen (rund 42 Mill. S) hätten sich in ein,ern, 
triebsform ermittelt werden. Dabei wurden halben Jahr amortisiert. Dagegen ergab die 
folgende Möglichkeiten geprüft: ' Untersuchung, daß bei einer Verdieselung 

des derzeitigen Verkehrszustandes geringere 
Einsparungserfolge erzielt und wesentlich 
höhere Investitionskosten anfallen würden. 

a) Aufrechterhaltung des, derzeitigen Ver­
kehrszustandes, 

, b) Verdieselung des derzeitigen Verkehrs­
zustandes, 

c) Aufrechterhaltung eines vereinfachten 
Güterverkehrs mit Dampfbetrieh auf der 

137, 5. Die folgenden Untersuchungi)ergeb­
nisse über fünf dieser Nebenbahnen lassen dies 
klar erkennen: 

bei V crdieselung des 
bei Übernahme desPersone~-

verkehrs durch den Kraftwagen-
derzeitigen Verkehrszustandes dienst der ÖBB 

Nebenbahn Einsparung Investitions- Einsparung Investitions-
pro Jahr aufwand pro Jahr aufwand 

S Mil!. S S Mil!. S 

Krems-Mauthausen ................ . 5,256.000 48·0 12,787.000 4·2 
Korneuburg-Hohenau .............. . 2,282.000 32·8. 8,719.000 3·85 
Urfahr---'-AigenjSchlägl ............... . 2,462.000 32'0 5,662.000 4·9 
pöchlani-KienbergjGaming .......... . 1,418.000 11'5 5,596.000 2·1' 
Kernhof-Traisen mit Freiland-

Türnitz .......................... . 1,622.000 14·0 4,904.000 1';75 
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. 137, 6. Der Rechnungshof mußte anläß­
lieh seiner Einschau feststellen, daß trotz den 
vorliegenden Untersuchungsergebnissen keine 
einzige der 28 unrentablen Nebenbahnen ein­
gestellt wurde. Es wurde aber auch von der 
für 21 Nebenbahnen festgehaltenen wirt­
schaftlichsten Maßnahme der Übernahme 
des Personenverkehrs durch den Kraftwagen-

. dienst der ÖBB nahezu kein Gebrauch ge­
macht; lediglich auf der 4·4 km langen Teil­
strecke Rohr-Bad Hall wurde fast der ge­
samte Personenverkehr auf die· Straße ver­
lagert. 

103 

Rechnungshof vorgeschlagenen Einstellung un­
rentabler Nebenbahnen vertrat die General­
direktion der ÖBB den Standpunkt, daß "es 
wohl völlig zwecklos wäre, Anträge auf Ein­
stellung von Bahnlinien zu stellen und damit 
einen großen Verwaltungsapparat in Bewe­
gung zu setzen, wenn es auf Grund der be­
züglichen Erfahrungen' von vornherein klar 
auf der Hand liegt, daß einem solchen Antrag 
mit Rücksicht auf den Druck der Öffentlich­
keit der Erfolg derzeit versagt bleiben muß". 

137, 9. Die Generaldirektion der ÖBB er­
klärte auch, daß gegen die Verlagerung des 
Personenverkehrs auf die Straße· von der 

'137, 7. Hinsichtlich .der Einstellung un- Öffentlichkeit mit Nachdruck opponiert werde! 
rentabler Nebenbahnen wurde vom Rech- Trotzdem sei auf der Teilstrecke Rohr-Bad 
nungshof dara~f verwiesen, daß gemäß § 29, Hall fast der gesamte Personenverkehr auf 
Abs. 1, Eisenbahngesetz 1957 "auf Antrag die Straße verlegt worden und es seien Vor­
des Konzessionsinhabers oder Betriebsinhabers bereitungen im Gange, den Schienenverkehr 
die Behörde die vorübergehende oder dauernde auf einigen weiteren Strecken einzustellen 
Einstellung des ganzen oder eines Teiles des und die Personenbeförderung auf die Straße 
Verkehrs einer Eisenbahn zu bewilligen hat, zu verlagern. Ferner zählte die General­
wenn seine Weiterführung dem Eisenbahn- direktion der ÖBB in ihrer Stellungnahme 
unternehmen wirtschaftlich nicht mehr zu- alle jene Maßnahmen auf, die seit dem Jahre 
gemutet werden kann". Der Rechnungshof 1957 auf 23 der bisher untersuchten und auf 
bemängelte es daher, daß die ÖBB die Ein- den restlichen 17 noch in Untersuchung 
stellung solcher Nebenbah,nen, deren Weiter- stehenden Nebenbahnen durchgeführt worden 
führung· auf Grund der vorliegenden Unter- sind. Es handelt sich dabei um die vollständige 
suchungsergebnisse wirtschaftlich nicht mehr oder teilweise Verdieselung dieser Linien und 
zumutbar ist, noch nicht in die Weg~ geleitet um Maßnahmen organisatorischer Art, wie die 
haben. Die Einstellung von Nebenbahnen Umwandlung von Bahnhöfen in unbesetzte 
hält der' Rechnungshof insbesondere dort Haltestellen oder denUmbau von Sicherungs­
fürangebracht, wo für die Personenbeförde- anlagen. 
rung andere, rentablere Massenbeförderungs-
mittel eingesetzt werden könnten, wobei an 137, 10. Zu den höheren Investitionskosten, 
den Kraftwagendienst der ÖBB, an Post- die nach den Untersuchungsergebnissen bei der 
autobusse oder auch an Autobusse von mit. Verdieselung einer Strecke erforderlich sind, 
weniger . Regien belasteten Privatunterneh- bemerkte die Generaldirektion der ÖBB, daß 
mungen gedacht wurde. Die Einstellung der- sie sich nunmehr nach eingehenden Prüfungen 
artiger Linien würde für die ÖBB große dafür entschieden habe, für die Abwicklung 
wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen, ohne des Personenverkehrs auf den Nebenbahnen 
daß volkswirtschaftliche Schäden zu befürch- "Uerdinger Schienenomnibusse" zum Einsatz 
ten wären. In die~em Zusammenhang wurde zu bringen. Diese Fahrzeuge bestehen aus 
darauf hingewiesen, daß sich nach Holland einem Triebwagen und einem Anhänger und 
und Westdeutschland nun auch England sin~ mit normalen Zug- und Stoßvorrichtungen: 
dazu entschlossen hat, unrentable Neben- ausgestattet, so daß damit auch Güterwagen 
bahnen einzustellen. oder normale Personenwagen befördert werden 

können. 27 derartige Garnituren seien bereits 
137, 8. Die Generaldirektion der ÖBB bestellt worden, und nach den Planungen 

sei die Bestellung weiterer 46 Garnituren vor­anerkannte zwar den Hinweis des Rechnungs-
hofes,.daß die ÖBB gemäß § 51 (1) des Be- gesehen. Diese Garnituren seien sowohl in 
hördeniiberleitungsgesetzes nach kaufmänni- der Anschaffung als auch im Betrieb relativ 
sehen Grundsätzen zu führen sind; durch billig (Kaufpreis pro Garnitur rund 2,5 Mill. S), 
die Regierung und die Volksvertretung sei so daß bei einem verringerten Investitionsauf­
jedoch immer wieder eindeutig zum Ausdruck wand ein sehr guter wirtschaftlicher Erfolg 

erzielt werden wird. Der Rechnungshof er­
gebr~cht worden, daß die Bahn im Interesse suchte daraufhin die Generaldirektion der 
der Volkswirtschaft gemeinwirtschaftliche Auf-
gaben zu erfüllen habe. Eine solche gemcin- ÖBB, eine Rentabilitätsrechnung der "Uerdin-
wirtschaftliche Bedeutung sei aber dem Groß- ger Schienenomnibusse" vorzulegen. 
teil der noch in Betrieb stehenden Neben-' 137, 11. Mit der Kundmachung des Bundes­
bahnen beizumessen. Hinsichtlich der vom \ ministeriums für Verkehr und Elektrizitäts-
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wirtschaft vom 14. Dezember 1960 wurden 
die Tarifgrundlagen der ÖBB für die all­
gemeinen Gütertarifklassen auf Grund. des 
zustimmenden Beschlusses des Hauptaus­
schusses des Nationalrates mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1961 neu festgesetzt. Bei dieser 
Tarifumgestaltung wurde der Regeltarif er­
höht und die Anzahl der Ausnahmetarife 
vermehrt. Während im Jahre 1959 noch 
48,05% der Gütersendungen zum Regeltarif 
und 51'95% zu Ausnahmetarifen befördert 
wurden, waren es im Jahre 1961 nur mehr 
25,54% zum Regeltarif und bereits 74'46% 
zu Ausnahmetarifen. Neben dieser auffallen­
den Verschiebung zuungunsten der Regel­
tarifbeförderungen wurde ein sprunghaftes 
Anwachsen der Einnahmenausfälle aus "Sub­
ventionstarifen" , die der österreichischen Wirt­
schaft zur Stärkung ihrer Konkurrenzfähig­
keit im In- und Ausland gewährt werden, fest­
gestellt. Diese Ausfälle, die sich aus dem 
Unterschied zwischen den geltenden Aus­
nahmetarifen und den jeweils nach Ansicht 
der ÖBB noch "kommerziell vertretbaren 
Ermäßigungen" ergeben, sind im Jahre 1961 
gegenüber dem Jahre 1960 um 120% 
366,848.000 Sangestiegen. 

137, 12. Von dieser für die ÖBB nachteiligen 
Entwicklung ausgehend, hatte der Rechnungs­
hof die Absicht, die der Gütertarifreform 1961 
zugrunde liegenden Kosten- und Rentabili­
tätsrechnungen einer Überprüfung zu unter­
ziehen. Die Kommerzielle Direktion der ÖBB 
war jedoch nicht in der Lage, entsprechend 
genaue Berechnungen vorzuweisen. Der Rech­
nungshof bezeichnete diesen Umstand als 
schweren Mangel, da seiner Auffassung nach 
die ÖBB als ein nach kaufmännischen Grund­
sätzen zu führender Betrieb mit den zu er­
zielenden Einnahmen zumindest eine Kosten­
deckung anzustreben hätten, wozu jedoch die 
Kenntnis der Selbstkosten eine unbedingte 
Voraussetzung darstellt. 

137, 13. Die Generaldirektion der ÖBB 
erklärte dazu, daß der Rahmen für die Güter­
tarifregulierung 1961 von vornherein fest­
gelegt worden sei: "Die Österreichischen Bun­
desbahnen waren anläßlich der Erstellung 
des Bundesvoranschlages für das Jahr 1961 
beauftragt worden, zur Bilanzierung des 
Staatshaushaltes 1961 die Tarife so zu regu­
lieren, daß sich gegenüber dem Jahre 1960 
Mehreinnahmen aus dem Güterverkehr von 
370 Mill. S und aus dem Personenverkehr von 
200 Mill. Sergeben. . Es handelt sich also 
keinesfalls um eine Maßnahme zur speziellen 
Sanierung des Bundesbahnbudgets, sondern 
um eine allgemein finanzpolitische Maßnahme 
des Bundes unter genauer Festlegung der zu 
erreichenden Ziele." Trotz. dieser Einengung 

hätte die Kommerzielle Direktion versucht, 
im Rahmen des Möglichen neben einer Moder­
mSlerung auch eine kostengerechtere Ge­
staltung des Tarifaufbaues anzustreben; dafür 
wären die vorhandenen behelfsmäßigen Kosten­
aufzeichnungen ausreichend gewesen. 

137, 14. Zu den vorhin erwähnten Ein­
nahmenausfällen aus "Subventionstarifen" , 
die im Jahre 1961 die ansehnliche Höhe von 
rund 367 Mil!. S e~reichten, b~merkte der 
Rechnungshof, daß die Gewährung dieser 
Ermäßigungen gegenüber dem Güterverkehrs­
regeltarif, soweit' sie unter den aus Wett­
bewerbsgründen kommerziell . vertretbaren 
Frachtsätzen liegen, mit der den ÖBB gemäß 
§ 51 Abs. 1 Behördenüberleitungsgesetz 1945 
auferlegten Verpflichtung zu einer kaufmänni­
schen Betriebsführung nicht zu vereinbaren 
sind. Er vertrat dabei den Standpunkt, 
daß es nicht die Aufgabe eines nach kauf­
männischen Grundsätzen zu führenden Ver­
kehrsunternehmens sein kann, bestimmten 
Zweigen der österreichischen Wirtschaft Sub­
ventionen zu geben. Derartige Begünsti­
gungen wären vielmehr, sofern sie überhaupt 
notwendig sind, von den daran interessierten 
Ressorts unmittelbar zu gewähren oder den 
ÖBB zumindest im nachhinein zu vergüten. 
Ein Abbau der Subventionstarife erscheint 
dem Rechnungshof insbesondere dann ge­
rechtfertigt, wenn sich bei preisgestützten 
Gütern Preiserhöhungen ergeben. Da dem 
Rechnungshof die jahrelangen Bemühungen 
der ÖBB bekannt sind, eine Befreiung von den 
"Subventionstarifen" und allen übrigen "be­
triebsfremden Lasten" zu erreichen, konnte 
nur empfohlen werden, diese Bestrebungen 
intensivst fortzusetzen. 

137, 15. Die Generaldirektion der ÖBB 
erwiderte, daß im . Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen, dem Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau 
und dem Bundesministerium für soziale Ver­
waltung für das Jahr 1957 ein Einnahmen­
ausfall durch Sozial- und Subventionstarife 
in Höhe von rund 300 Mill. S errechnet wurde, 
wobei hinsichtlich der Subventionstarife auch 
noch die, Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft beigezogen worden ist. "In der 
Besprechung des Ministerkomitees für die 
Entlastung des Bundesbahnhaushaltes, welche 
am 19. Feber 1962 stattgefunden hat, erklärte 
der Bundesminister für Finanzen, daß eine 
Normalisierung auf dem Sektor der Sozial­
und Subventionstarife im Hinblick auf die 
sonstigen Subventionen, die im Staatshaus­
halt bestehen, vorerst nicht als zweckmäßig 
erscheine, welchem Standpunkt sich auch 
der Bundesminister für Handel und Wieder­
aufbau anschloß." 
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137, 16. Im Zusammenhang mit Fragen 
der Tariferstellung interessierte sich der Rech­
nungshof auch für die Kostenrechnung der 
ÖBB. Es wurde erhoben, daß sich nebcn 
dem Referat IIj3, das im Rahmen der Finan­
ziellen Direktion für die Selbstkostcnrechnung 
zuständig ist" noch einige andere Stellen 
bei den Fachdiensten der ÖBB mit Selbst­
kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
beschäftigen. Der Rechnungshof kam zu 
der Auffassung, daß diese verschiedenen Stellen 
~er ÖBB bisher keinen engen Kontakt mitein­
ander unterhielten. Da jedoch im Interesse 
einer möglichstvollständigcn und zeitnahen 
Kostenberechnung ein gegenseitiger Austausch 
von Erfahrungen und Ergebnissen notwendig 
ist, wurde eine entsprechende Intensivierung 
der Zusammenarbeit empfohlen. 

137, 17. Die Generaldirektion der ÖBB 
erklärte in ihrer Stellungnahme, daß die 
Selbstkostenrechnung bei den ÖBB weiter 
ausgebaut werden wird, wobei die Detail­
untersuchungen auch weiterhin bei den Fach­
diensten angestellt werden sollen, während 
der Finanziellen Direktion die erforderliche 
Koordinierung und die Behandlung grund­
sätzlicher Probleme obliegen werde. In Be­
rücksichtigung der vom Rechnungshof ge­
troffenen Feststellungen hat ferner der Gene­
raldirektor der ÖBB die Bildung eines Selbst­
kostenkomitees angeordnet, in dem unter dem 
Vorsitz des Finanzdienstes jeder Fachdienst 
durch einen leitenden Beamten vertreten sein 
wird. 

105 

"Bahntreue" """7 die betroffenen Frächter, diese 
durch Selbstyerschulden verlorenen Tarifbe­
günstigungen im 'Erstattungswege wiederzu 
erlangen. 

137, 19. Der Rechnungshof vertrat hiezu 
die Meinung, daß auch bei "bahntreuen" 
Kunden hinsichtlich von Erstattungen schon 
deshalb ein strengerer Maßstab angelegt wer­
den sollte, um Nachlässigkeiten und Unkorrekt­
heiten von Versandfirmen wirksam begegnen 
zu können. In diesem Zusammenhang wurde 
auch eine ent,sprechende Intensivierung der 
bahnamtlichen Kontrollabwaagen empfohlen. 

137, 20. Die Generaldirektion der ÖBB 
erklärte in ihrer Stellungnahme, daß es zu­
treffend sei, daß Mehrfraehtgebühren und 
Fraehtzusehläge aus besonderem Entgegen­
kommen oder aus kaufmännischen Erwä­
gungen erstattet werden. Die Einrichtung der 
Frachtzuschläge sei bei der Wirtschaft un­
populär, werde stark bekämpft, und den 
Eisenbahnen werde aus diesen Kreisen vor­
geworfen, daß sie als wettbewerbsorientierte 
Unternehmungen Praktiken der Monopolzeit 
anwenden würden. Die Generaldirektion der 
ÖBB versicherte, daß sie bestrebt wäre, den 
Umfang der Erstattungen zu begrenzen und 
Erstattungen ,von Frachtzuschlägen nur in 
Fällen zu gewähren, in welchen mit einiger 
Sicherheit zu erwarten sei, daß das gezeigte 
Entgegenkommen den ÖBB wieder zugute 
komme. Entsprechende Richtlinien hiefür 
seien bereits ausgearbeitet worden. 

137, 18. Stichprobenweise Überprüfungen , 
von Erstattungsanträgen, insbesondere von 137, 21. Der Rechnungshof mußte weiters 
solchen, welchen "aus besonderem Entgegen-I bemängeln, daß Zahlungsve:rzögerungen für 
~ommen" oder "aus kundendienstlichen Er- Einnahmen aus Vorverkaufskarten vom zu­
wägungen" stattgegeben wurde, aber auch i ständigen Verkehrseinnahmenamt (VEA) der 
genehmigte Anträge auf Erstattung von zu ÖBB - offenbar als Folge eines Organisations­
Recht eingehobenen Mehrfrachtgebühren und mangels - weder wahrgenommen noch ent­
Frachtzuschlägen für bahnamtlich festgestell- sprechende Veranlassungen getroffen wurden, 
tes Mehr- oder Übergewicht gaben dem Rech- um derartige Verstöße gegen Vertragsver­
nungshof Anlaß zu Bemängelungen. Bei An- einbarungen, die in den Jahren 1961 und 1962 
trägen ~uf Genehmigung von Erstattungen bei nahezu sämtlichen festgelegten Fällig­
aus Entgegenkommen handelt es sich oftmals keitsterminen beobachtet werden konnten, 
um Fälle, in welchen Frächter in den Fracht- hintanzuhalten oder dafür Verzugszinsen zu 
briefen die zur Beförderung übertragenen verlangen. 
Güter mit handelsüblichen Bezeichnungen an­
statt mit den für die tarifmäßige Güterein­
teilung vorgeschriebenen Benennungen dekla­
rierten; solcherart bezeichnete Sendungen aber 
mußten von der Bahn im Sinne der Tarif­
bestimmungen behandelt werden, d. h: es 
kamen die Frachtsätze nach der' höchsten 
Tarifklasse (A) zur Anrechnung, wodurch 
den Versandfirmen bei bestimmten Gütern 
Begünstigungen n~ch "Ausnahmetarifen" 
verlorengingen. Oftmals und mit Erfolg 
versuchten dann unter Berufung auf ihre 

137, 22. Außerdem wurde ein von den 
Durchführungsbestimmungen über die Lei­
stung von Abschlagszahlungen für bestimmte 
Fahrkarten völlig abweichender Zahlungs­
modus festgestellt: Die Zahlungen erfolgten 
nicht zu den vorgesehenen zwei, sondern zu 
drei Terminen, wobei der 3. Termin - vom 
Vertragspartner willkürlich bestimmt - mit­
unter Zahlungsverzögerungen von mehr als 
20 Tagen verursachte, wodurch den ÖBB er­
hebliche Nachteile (Zinsenverluste) entstanden. 
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137, 23, ,Die Generaldirektion der ÖBB siegel, die Einziehung der beiden Handverläge 
hat diese Mängel zur Kenntnis genommen und' an' Konsularstempelmarken sowie" die Er­
angekündigt, daß sie deren Behebung ~er- pröpnng der, Feuerlöscher auf ihre Betriebs-
anlassen wird, ,tauglichke~t, ' ,,' 

Streckenleitung Innsbruck, 140 2 D" überprüfung der Gebühren-
Hauptwerkstij,tte ,Floridsdorf ' ' 18 

, ,"', einhebung war dadurch erschwert, daß den 
1~8. J?le Ergebmsse" der geg~n Ende de~, einschlägigen ,Geschäftsstücken 'meist, nicht 

BenchtsJahres ,durchgefuhrten Ems,chaue~ PeI, zu 'entnehmen war, ob und in wele,her Höhe 
der, Strecken~eltung ~nnsbruck._ und, beI ~er Konsulargebühren ei:rigehobe~ wurden, Neben 
~~uptwerk.~t~tte, Flon.dsdorf k0n.nenerst 1m diversen kleineren Mängeln in der Berechnung, 
nachsten Tatlgkeltsbencht besprochen werden, d ,K~ns 'Iarg b"hren erg 'ab sich daß das 

'I d' A t h . h b hl er u e u, " wel le uswer ung noc mc ,t a, ge sc ossen Generalkonsulat entgegen ,'den ' B~stimmungen 
ist. des Konsulargebührengesetzes 1952 für die, 

Verwaltungsbereich des Bimdesririnisteriums für 
Auswärtige Angelegenheiten 

a) Ptüfungsergebnisse aus 
, den Vorjahren 

KonBulargebühfenges~tz 1952'; 
Novellierung' , 

, " 

139öDie Fertigstellung des Entwurfes einer 
vom RechilUngshof empfohlenen Novelle' zum 
Konsulargebüh~engeseti 1952 (siehe Tätig­
keitsbericht 1962, Abs. 129) hat sichver-, 
zögert. 

b)' Prüf.ungsergebnisse aus dem 
.:fahre 1963 

'Erteilung von Auskünften (Tarifpost 3 des 
Konsularg~bührentarifes) keine Gebühren ein~ 
zuheben pflegt. Der Rechnungshof 'bemängelte 
zwar pflichtgemäß diese Pra~is, fühlte' sich 
aber verpflichtet, . das Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten gleichzeitig,darauf 
aufmerksam zu machen; daß, die strikte 
Anwendung der' Tarifpost '3 ,die Tätigkeit 
der österreichischen Behörden im 'Ausland 
schwerstens beeinträchtigen würde. Bei dieser 
Gelegenheit wu:t;de, noch eine Reihe 'weiterer' 
Vorschläge zur' N ovellierung des' Konsular­
gebührengesetzes gemacht. ,Um etwaigen Un­
zukömmlichkeiten vorzubeugen, ersuchte der 
Rechnungshof das genannte Ministerium, die 
Vertretungsbehorden anzuweisen, soweit wie 
möglich nur solche Bedienstete mit dem Ver­
kauf von Konsularstempelmarken, zu betrauen, 

~~~~~teichiSches Generalkonsulat die' nicht :mit ,der Beart>eitung der nach dem 

14'0, 1. Beim Österrei'chischen Generalkonsu- Konsulargebührentafif zu vergebührenden Ge-
l t ' T" t t llt d R h' h f.c t d ß schäftsfälle befaßt sind. ,Schließlich empfahl 
a r18S , s e. e er ec nungs ° .Les, a d R' h 'h f d U h h"l " 

di V h 'ft "b d' F"h d B er ec nungs 0, as, mrec nungsver a tms 
e ,orsc n ~n u er le u rung " es e- der Goldkrone (Rechn~ngseinheit).indie italie­

glaublgungsreglsters und der Matenal- und , h w":h d dh' t''' V h"lt 
Inventaraufschreibringen ,nicht immer ,be-,I n~sc e '. a rung, 'as ~n eu ~~ener a -

ht t d 'd E ' h' 'h ß dmssen mcht mehr entspncht, zu andern. ac e wor en Sln . ' r sa SlC au er em ' " ' , 
veranlaßt', 'an die Bestimmungen' über, den 140, 3., Das österreichische Generalkonsulat 
Anschlag der, Namen und Unters(jhr~ften- Triest hat den Empfehlungen und Bemängelun­
muster der mit 'der' Ausstellung yon Quittungen gen vollauf Rechnung getragen" ' 
betrauten :Bediensteten im Kassenraum, ,über 
die "Döppelsperre' des Kassenbehälters 'und 140; 4. ,Die Austragung ,der' dem' Bundes­
über 'die Beför~erung 'von' Zahlungsmitteln ministerium, für Auswärtige Angelegenheiten 
durch Bedienstete der Vertretungsbehörde zu mitgeteilten' Fragen ist z\lm Teil noch im 
erinnern sowie auf die ungenügende Sicherung Gange, 
des Kassenraumes und die bisweilen mangel-

II. Abschn,itt 

VerWaltungsbereich des Bundeskanzleramtes 

a) Überblick über die allgemeine EntwiCklung 
, der verstaatliclltenIndustrie 

hafte Beschaffenheit der Belege zur Dienst­
rechnung aufmerksam zu machen, Ferner 
war zu ,bemängeln" daß 'die Aufträge, zur", 
Durchführung von Lieferungen und Leistungen, 
bloß, mündlich' erteiit und' die anfallenden 
Auszahlungen nicht über, das, a'mtseigene 
Scheckkönto, sondern stets in. barem vorge­
nommen wurden. Schließlich empfahl. der 
Rechnungshof die N.achprüfung der vom Ge- , 
bührenamt Triest monatlich' in Rechnung,. 
gestellten Fernsprechgebüht:en', die ,Anlegup.g 
einer Saminlung der Abdrücke aller; in Ver~ 
wendung stehenden Stampiglien und Dienst-

Allgemeines 

'141, 1. Dem Re'chnungshof wurde!). auch im 
abgelaufenen Jahr gemäß § 12 Abs. 2 RiI-Ges. 
1948,BGBl. Nr. 143, ,Bilanzen und Berichte 
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über die aktienrechtlichen Pflichtprüfungen der aufgaben vertreten, denn für laufende Stüt­
im Eigentum des Bundes stehenden Unter- zungsbeiträge, die keinen wirtschaftlichen 
nehmungen sowie die statistischen Meldungen Erfolg in der Zukunft versprechen. Die baldige 
der obersten. Verwaltungs behörde zur Kenntnis Inangriffnahme der derzeit noch in Verhandlung . 
gebracht. DIe Auswertung dieser Unterlagen stehenden Reorganisationsprogramme für die 
vermittelt, abgesehen von den im Einzelfall -verstaatlichte Industrie ist zur Lösung der 
v.orgenomme~en örtlichen Gebarungsprüfungen, erörterten Strukturprobleme unerläßlich. 
eme allgememe Unterrichtung über die. Ge­
samtentwicklung der verstaatlichten Industrie. 

a) Organisation 

141, 2. Zufolge der Beibehaltung der 
privatrechtlichen Organisationsform im Ver­
staatlichungsgesetz, BGBl. Nr. 168/1946, 
sind ungeachtet der Identität 8.es Eigentümers 
jeweils die Vorstände (§ 70 Aktiengesetz) 
oder Geschäftsführer (§ 19 Ges. m. b. H.-

. Gesetz) zur verantwortlichen Leitung der 
einzelnen Unternehmungen berufen. Die Ein­
flußnahme des Anteilseigners (alleiniger Aktio­
när oder Gesellschafter: Bund) bleibt im 
wesentlichen auf die Personalpolitik (Bestel­
lung der Gesellschaftsorgane, jedoch durch § 6 
des Kompetenzgesetzes 1959, BGBl. Nr. 173, 
eingeengt) und gewisse Finanzierungsmaß­
nahmen (Verteilung der Mittel aus dem gemäß 
§ 4 des vorerw$ihnten Kompetenzgesetzes 
wiedererrichteten Investitionsfonds, Zuwen­
dung von Kapitalseinzahlungen des Bundes 
und Bundesdarlehen sowie Erteilung' von 
Bundesbürgschaften für kommer~ielle Kredite) 
beschränkt. Die drängenden Strukturprobleme 
der verstaatlichten Industrie, die sowohl in 
der Notwendigkeit einer Koordinierung der 
Energiewirtschaft (Kohle, Erdöl, Erdgas und 
Elektrizität) als auch im bisherigen Fehlen 
einer sinnvollen Produktionsabstimmung und 
-bereinigung in anderen Bereichen gelegen sind, 
harren nach wie vor einer Lösung. Die welt­
weite, durch NachfrageverSChiebungen und 
Uberkapazitäten begründete' Konjunktur­
abschwächung in einzelnen Grundstoffindu­
strien (Eisen und Stahl) hat die bisher verdeckt 
oder überdeckt gewesenen Schwächestellen der 
heimischen Industrie (vor allem bei den jahr­
zehntelang vernachlässigten, mit veralteten 
Anlagen und einem überholten Produktions­
programm ausgestatteten vormaligen USIA­
Betrieben) bloßgelegt. Die Heranführung der 
österreichischen Wirtschaft an einen künftigen 
Europamarkt erfordert den Mut zu sachge­
rechten Entscheidungen, auch wenn hiebei 

. Prestigestandpunkte geopfert werden müssen, 
wie dies beim Aufgeben hoffnungslos unwirt­
schaftlicher Fertigungen einerseits und bei 
Vorstößen in bisher noch nicht erschlossene 
Fertigungsbereiche andererseits der Fall ist. 
Der Einsatz von Staatshilfen, also Förde­
rungsmitteln aus Steuergeldern, läßt sich. 
eher· für die notwendigen Umschulungs- und 
Umstellungsmaßnahmen sowie Forschungs-

b) Vermögenslage 

141, 3. Das Gesellschaftskapital der verstaat­
lichten Industrieunternehmungen (ohne Unter­
beteiligungen) betrug nach dem letztbekannten 
Stand (31. Dezember 1963) 5·9 Milliarden S, 
das buchmäßige Reinvermögen (ohne Berück­
sichtigung allenfalls vorhandener stiller .Reser­
ven) 12·9 Milliarden S. 

c) Ertragslage 

141, 4. Als Erfolg wurden 1962 vorläufig 
Gewinne in Höhe von insgesamt 306 Mill. S 
(1961: 428 Mill. S) soWie Verluste von 118 Mill. S 
(1961: 87 Mill. S) ausgewiesen, so daß sich der 
saldierte Nettoerfolg auf 188 Mill. S (1961: 
341 Mill. S) beläuft. Bisher sind Dividenden­
beschlüsse für 1961 über 198 Mill. S und für 1962 
über 59 Mill. S gefaßt worden. Demnach be-' 
trägt die Verzinsung des Nominales auf Basis 
des Nettoerfolges 1962 3'2% (1961: 5·8%) und 
auf Basis der Dividendenbeschlüsse 1'0% 
(1961: 3·4%), die Verzinsung des buchmäßigen 
Reinvermögens auf Basis des. Nettoerfolges 
1,5% (1961: 2·6%) und auf Basis der Dividen­
denbeschlüsse 0'5% (1961: 1·5%). Ein Hinweis 
auf die den verstaatlichten Unternehmungen' 
auferlegte Preispolitik, die ihnen in früheren 
Kdnjunkturzeiten die Ausrichtung· der In­
la~dspreise für Kohle und Eisen nach den 
damals weit höheren Weltmarktpreisen und 
damit die Ansammlung entsprechender Reser­
ven für die nunmehr eingetretenen Konjunktur- . 
rückschläge verwehrt hat, erscheint ange­
bracht. Im Berichtsjahr kämpften bedeutende 
Unternehmungen gegen wachsenden Import­
preisdruck um die vordem preisgünstig be­
lieferten Inlandsabnehmer sowie bei fallenden 
Preisen um die Exportkundschaft ; dies er­
klärt die bescheidenen Erfolgswerte. 

141, 5. Im einzelnen verzeichneten: 
Gewinne 1) bis.S 

200.000 ......... . 
500.000 ......... . 

1,000.QOO ......... . 
10,000.000. : ....... . 
20,000.000 ......... . 

über 20,000.000 ......... . 
ohne Gewinne oder Ver- . 

luste ............... . 

1961· . 1962 
(vorläufig) 

Anzahl der 
Unternehmungen 

3 

4 
5 
6 

I 

I 
I 
3 
7,. 
3 

. .3' 

2 

1) Einschließlich allfälliger Schuldnachlässe des Bundes und 
ohne Berücksichtigung vorbilanzlicher RücklagenbewegjJ.ngen. 
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Verluste bis S 

100.000 ......... . 
500.000 ......... . 

1,000.000 ......... . 
10,000.000 ......... . 
20,000.000 ......... : 

über 20,000.000 ......... . 

d) Finanzierung 

6 
1 
1 

5 

2 

141, 6. Die Instandhaltungs- und Erneue­
rungsinvestitionen der verstaatlichten Indu­
strie wurden in den letzten Jahren überwiegend 
aus verdienten Abschreibungen (Selbstfinan-

1945 
bis 1957 

1958 

zierung) und kommerziellen Krediten finan­
ziert. Wie der Rechnungshof gelegentlich 
seiner Einschautätigkeit feststellte, konnte 
der vielfach in namhafter Höhe gegebene 
latente Investitionsbedarf ·in jüngster Zeit 
zufolge der auftretenden Finanzierungseng­
pässe (ungenügende Ausstattung einzelner Un­
ternehmungen mit Eigenkapital als Voraus­
setzung für weitere Kreditaufnahmen) bei 
weitem nicht voll befriedigt werden. Diese 
Wahrnehmung wird durch die trotz Steigen 
der Baukosten und -preise für Investitions­
güter seit 1961 stark (um ein Drittel) rück­
läufigen Investitionssummen bes~ätigt: 

o 
1959 1960 1961 1962 1963 Gesamt 

(vor!.) 
in Mill. S 

ERP- und SAC-Kredite . 2.799 
Bundesmittel, bundes­

verbürgte Kredite und 

160 81 60 8 4 29 3.141 

Mittel aus dem Inve-
stitionsfonds . . . . . . . . . 462 76 54 133 140 128 76 1.069 

Selbstfinanzierung und 
sonstige (kommerzielle) 
Kredite .......... _. _ .. _...:.7..:..:.5...:.8.:..9_.:.1.:.:. 9..:44-=-------=.2.:..:.0.:.45=--..:..:2:.: . .:.54:..:7~-=2:..:.. 7..:..:6:.:2~-=2:..:..3:..:.0:...:.5 __ 1_.8...;..3_1 __ 2_1._0_23 

10.850 2.180 2.180 2.740 2.910 2.437 1.936 25.233 

e) Steuerleistung die 1~62 zwar höher als im Vorjahr, aber noch 
141, 7. Die gedrückte Ertragslage äußerte unter jener von 1960 lag: 

sich auch in der buchmäßigen Steuerleistung, 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 
(vor!.) 

in.Mil!. S 

Körperschaftssteuer ................ 264 166 361 593 458 382 
Gewerbesteuer ..................... 149 106 .185 286 242 227 
Umsatzsteuer ..................... 481 537 559 574 585 575 
Lohnsummensteuer ................. 64 66 70 80 90 94 
Vermögensteuer .................... 49 56 60 69 150 151 
Mineralölsteuer .................... } } 545 698 
Sonstige Steuern und Abgaben l ) ..... 653 836 ,962 715 153 163 

1.660 1.767 2.197 2.317 2.223 2.290 

') Grundsteuer, Gesellschaftsteuer, Aufsichtsratsabgabe, Kraftfahrzeugsteuer, Beförderuugssteuer usw. 

f) Wirtschaftliche Lage den Bereich der verstaatlichten Unternehmun­
gen. Erstmals ging der Beschäftigtenstand 
stärker (um 3·5%) zurück, stagniert die Pro­
duktion seit nunmehr zwei Jahren und konnte 
der Umsatz, teilweise bedingt durch die Erhö­
hung einzelner Preise, nur um knapp 2% 
gesteigert werden. 

g) Beschäftigtenstand 

141, 8. Nach den Feststellungen des Öster­
reichischen Institutes für Wirtschaftsforschung 
war das Wachstum der österreichischen Wirt­
schaft 1963 mit einer realen (preisbereinigten) 
Zunahme des Bruttonationalproduktes um 
4'4% merklich kräftiger als im Vorjahr (1'5%). 
Während sich aber die Konsumg'üterindustrie 
besonders stark ausgeweitet hat, konnte die 
Erzeugung von Investitionsgütern insgesamt 
nur den Vorjahresstand halten. Die Investi- 141, 9. Da nur im Ölvertrieb mehr Kräfte 
tionsschwäche der Grundstoffindustrie, die I benötigt wurden (+4·7 %), alle anderen Wirt­
unter der unzureichenden heimischen Rohstoff- schaftszweige aber freiwerdende Stellen nicht 
und Kapitalversorgung leidet, betraf vor allem nachbesetzt haben oder. sogar in geringerem 

.. 
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Umfang Abbaumaßnahmen durchführen muß- insgesamt um rund 4600 Kräfte oder 3'5% 
ten (Elektroindustrie -7'3%), ging die Be- zurück. In den einzelnen Wirtschaftszweigen 
schäftigtenzahl der verstaatlichten Industrie waren beschäftigt: 

Wirtschaftszweige 1957 

Kohle .......... ' ..... ; .......... . 

Erdöl- und Erdgasförderung ...... . 

Chemie ......................... ' 

17.051 

10.317 

5.485 

54.837 

7.188 

Eisen und Stahl 1) .............. . 

NE-MetaUe .................... . 

Maschinen-, Schiffs- und Waggon-
bau 2) .; ........•............• 

Elektroindustrie ................. . 

Verkehr ....................... . 

Ölvertrieb ..................... . 

Verstaatlichte Industrie insgesamt .. 

') Einschließlich VÖEST-Maschinenban. 
') Ohne, VÖEST·Maschinenban. 

h) Erzengung 

10.906 

17.532 

3.366 

202 

126.884 

141, 10. Nach dem Rückschlag von 1962 
lag der Produktionsindex der verstaatlichten 
Industrie 1963 knapp über dem Wert von 
1961: 

Jahr J ahresdnrch­
schnitt 

Monatsmaximnm Monatsminimnm 
(1956 ~ 100) 

1957 

1959 

112·0 

113·2 

119·0 104·0 

131·7 

Bergban 
Jahr Kohle Erdöl 

Mill. t 

1957 ...... ' ... . 6·6 3·0 

1959 ......... . 5'9 2·3 

1961 ........ . 5·4 2·2 

1962 ......... . 5·5 2·2 

1963 ......... . 5'8 2·4 

NE-Metalle 

Jahr Roh- Knpfer- Kathoden-

1957 

1959 

1961 

1962 

1963 

alnminium konzen- kupfer 

,49,3 

59·0 

60·8 

64·5 

65·2 

trat 

Tansend t 

8·2 

8·6 

6·7 

7·0 

6·6 

8·6 

10·3 

11·5 

12·7 

13·0 

102·0 

Erdgas 

Mill. m' 

746 

1117 

1542 

1620 

1679 

Hüttenblei 

11·1 

11·6 

11·4 

11·2 

9·0 

1959 1961 _ 1962 1963 
Stand jeweils znm Jahresende 

(31. Dezember) 

15.605 12.795 12.478 12.175 

9.955 8.861 8.898 8.691 

5.635 5.674 5.579 5.508 

56.143 62.356 61.188 59.361 

7.603 7.981 7.906 7.617 

10.787 10.835 10.436 10.050 

18.302 19.747 20.366 18.886 

3.253 3.246 3.069 3;042 

276 355 401 420 

127.559 131.850 130.321 125.750 

Jahr J ahresdnrch- Monatsmaximnm Monatsminimum 
schnitt (1967"7 100 

1961 13'5,3 150·7 119·1 

1962 4 ••• 134-4 152·5 117;5 

1963 135·6 143·6 126·5 

141, 11. Nachstehende Übersicht zeigt den 
Ausstoß bei den wichtigsten Erzeugnissen: 

Eisen nnd Stahl 
Chemie Eisenerz Roheisen Rohstahl Wa]zwaren 

Stickstoff-
dünger 

Mill t. 

0·72 3'5 2·0 2·3 1·44 

0·76 3'4 1·8 2·4 1·59 

0·76 3·7 2·2 3·0 1·97 

0·82 3'8 2·1 2·9 1·97 

0·76 3·7 2·1 2·8 1·92 

i) Prodnktivität 

141, 12. Aus dem rückläufigen Beschäftig­
tenstand und dem mäßigen Ansteigen der 
Erzeugung läßt sich eine etwas bessere Nut­
zung der eingesetzten Arbeitskräfte erkennen. 
Der Produktivitätsindex vermittelt jedoch 
kein gültiges Bild von der Arbeitsleistung, da. 
sich darin auch der fallweise verstärkte Kapi­
taleinsatz äußert, eine Trennung beider Fak­
toren aber statistisch nur schwer zu verwirk­
lichen wäre. Unter diesen Vorbehalten ist 
die' nachstehende Reihe wiedergegeben: 
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Wlrtschaftszweig 

Kohle ................................... . 
Erdöl l ) ................................. . 

Chemie ....... : .......................... . 
Eisen und Stahl ......................... . 
NE-Metalle ...... " ...................... . 
Elektroindustrie .......................... . 

1957 

103·5 
88·0 

119·0 
111·5 
109·0 
111·5 

1959 

98·5 
80·0 

132·5 
113·0 
116·5 
143·0 

1961 1962 1963 
1956 = 100 

107·5 106·0 110·0 
89·5 112·0 127·0 

145·5 188·0 203·5 
122·5 121·5 124·5 
1.29·0· 132;5 .141·0 
134·5 162·0 156·0 

--~~--------------------~-------------
Gesamtdurchschnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108·0 109·5 120·0 130·0 133·5 

1) Auf neuer Erhebungsgrundlage, einseht Raffinerie. 

j) Umsatz 

141, 13. Der Gesamtumsatz der verstaat­
lichten Industrie lag mit rund 24·6 Mrd. S 
um 1'9% über dem des Vorjahres (24,1 Mrd. S); 
je Kopf der Beschäftigten wurden durch­
schnittlich 191.90.0 S, um 5% mehr als 1962 
(184.000 S), umgesetzt. Umsatzrückgängen 

Wirtschaftszweig 1957 

\ 

Kohle ............................ 1.280 
davon Ausfuhr •••••••••• 0 0 ••••• (9) 

Erdöl und Erdgas " ..... " ... "." ... 2.325 
davon Ausfuhr ........ " "," ...... (62) 

Chemie •• 0' ••••••••••••••••••••• ". 1.136 
davon Ausfuhr ••••••• 0 ••••••••• (685) 

Eisen und Stahl 1 ) •••••••••••••••• 10.323 
davon Ausfuhr ... " ............. (5.310) 

NE-Metalle ....... " .............. 1.404 
davon Ausfuhr ................. (480) 

Maschinen-, Schiffs- und Waggon-
bau 2) ......................... 1.386 
davon Ausfuhr ................. (780) 

Elektroindustrie ................... 1.880 
davon Ausfuhr ................ " (304) 

Verkehr ....... " ........... " ..... 299 
davon Ausfuhr ..... " ........... 

Ölvertrieb ....................... 295 
davon Ausfuhr ................. (2) 

verstaatlichte Industrie insgesamt ... 20.328 
davon Ausfuhr : ................. (7.632) 

bei NE-Metallen (-5%) und Eisen und 
Stahl (-4%) standen zum Teil namhafte 
Zuwachsraten im Maschinenbau (+20%), im 
Erdölhandel (+ 13 %), in der Erdölförderung, 
( + 12 %), in der chemischen Industrie (+9 %),­
in der Elektroindustrie (+7%), in der Donau­
schiffahrt (+6%) und selbst beim Kohlen­
bergbau (+5%) gegenüber. 

1959 1961 1962 1963 
Mill. s 

1.208 1.105 1.167 1.231 
(10) (6) 

2.813 2.470 2.798 3.131 
(1l3) (83) (159) (175) 

1.161 1.408 1.393 1.518 
(518) (651) (544) (643) 

9.783 12.511 12.286 11.813 
(4.832) (6.556) (6.455) (6.300) 
1.399 1.574 1.690 1.615 

(659) (624) (761) (735) 

1.056 1.197 1.092 1.311 
(342) (242) (202) (449) 

.2.063 2.370 2.627 2.801 
(329) (431) (607) (660) 
259 282 280 296 . 

438 614 791 896 
(10) (9) 

20.180 23.531 24.124 24.612 
(6.803) (8.593) (8.738) (8.971) . 

1) EinschI. VÖEST-}Iaschinenbau. ') Ohne VÖEST-Maschinenbau. 

k) Außenhandel 

·141, 14. Vom vorerwähnten Umsatz wur­
den rund 9 NId. S (1962: 8·7 Mrd. S) auf 
Auslandsmärkten erzielt. Die Exportquote 

. der verstaatlichten Unternehmungen von36'6% 
entspricht etwa dem Durchschnitt der öster­
reichischen Industrie, doch liegt sie in ein­
zelnen Wirtschaftszweigen erheblich höher 
(Eisen und· Stahl 53 %, NE-Metalle 46 % 

und chemische Industrie 42%). Das Bestreben 
der verstaatlichten Industrie, 'Exporte zu· 
tätigen, ist verständlich, wenn man bedenkt, 
daß die Erzeugungskapazitäten der heimischen 
Grundstoffindustrie vielfach - zum Teil zu­
folge der während des zweiten Weltkrieges 
entwickelten Konzepte. (vor allem für Eisen 
und Stahl sowie Aluminium), zum Teil wegen 
der bei notwendiger Anlageerneuerung zwangs- . 

, '. ' 
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läufig gegebenen größeren Dimensionierunghaftem Umfang zu gedr,uckte~ Preisen ("Ex­
moderner Einrichtungen - weit über die Auf- por~e um jeden 'Preis"). Über die Gefahr 
nahmefähigkeit der inländischen, Nachfrage eines solcherart entstehenden Substanzver­
hinausgehen. Wie ,dem Rechnungshof aus ~ehrs' sollte'u, die 'erfreulich a~~teigenden Ex­
seiner Einschautätigkeit bekannt ist, führt portzahlennicht hinwegtäuschen. 
der so entstandene '"Exportzwang" in' nam-

Ausfuhr der ' Ausfuhr' der übrigen ' Österreichische 'Anteil der verstaat-
Jahr verstaatlichten, Indu~trie österreichischen Wirtschaft Ausfuhr lichten Industrie an 

,der gesamten AusfUhr 
Mil!. S Index, Mil!. S ,Index' Mill, S Index 'in %, 

(1956~ 100) (1956 ~100) (1956 ~100) 

1957 ......... : ... 7.632 133 17.810 109 ' 25.442 115 : 30·0 
1959, .... : ..... : ',' 6'.803 118 18.358 112 ',25.161 114 ,27,1 
1961. ............. 8.593, 149 ,22.669, 139 31.262 142 27·5 
1962 ....... ' ... : ... 8.738 152 24.1i3 148 32.851, 149 26:6 

,1963 .. , .... _ ...... 8.986 156 25;489 156 34;475 156 ,26'0, 

141, 15. Die regionale Verteilung der Aus~ 24,0% und der ',Übrigen Staaten von 20'6% 
,fuhren 1;>lieb' mit einem AnteilderMitglied~ nahezu l1nverändert . .'Die "Handelsbilanz" der 
staaten d~r ,Europäischen Wirtschaftsgemein- ver'ltaa~lichten Industrie, die allerdings mittel- ' 
schaft (EWG) von 40·9%; der Mitglieder der bare Ein- und Ausfuhren statistisch nicht 
Europäischen Freihandelsasso,ziation (EFTA) berücksichtigt, war wiederum mit einem' Au~-

, ,von 14,5%, der Länder des (ost)europäischen, fuhrüberschuß von 4·8 Mrd, S (1962:' 4·7 Mil­
Rates für Wirtschaftshilfe(COMECON)von Iiarden 'S)aktiv: 

Kohle 
Erdöl 

Wirtschaftszweig 

•••••••• 0" ••••••• ' ••••••••••• ' •••••• 

. ... . .......... . ' ...................... . 
, , 

I) Prüfungsfunktion des Rech­
nungshofes 

Einfuhr 
Einfuhr- ,Ausfuhr-

,Au~fuhr ' Überschuß 
Mm, S 

13 
, 219 

463 
3.660 

280 
': 258 

356 

Betriebs- 'und Geschäftsgeheimnisse in der 
gebotenen Kürze dargestellt. ' 

141, 16:, Da der ,Gesetzgeber die durch das 
ErkeImtnis de~ Verfassung!lgerichtshofes, vom 141, 19, Der Rechmingshofausschuß, des 
18. Oktober 1958 (Kundmachung im BGBL Nationalrates setzte zur Be:t:atung jener Teile 
Nr. '299/1958) 'im § 12 RHG 1948 entstandene des Tätigkeitsbedchtes 1962, 4ie sich mit den 

, Lücke' bisher noch nicht' geschlossen hat; Ergebnissen' der Prüfungen bei Wirtschafts­
vollzieht der Rechnungshof ~eine örtliche Prü- ' unternehmungen der verstaatlichten Industrie 
fungstätigkeit bei wirtschaftlichen Unterneh- befaßten, einen Unterausschuß' ,ein: Die Praxis 
mungen in urimittelbarer AnwendUng der zeigte nämlich, daß, di'e, Veröffentlichungen 
Bestimmungen des A.rt. 126,b Abs. 2 und 5 im Tätigkeitsbericht, ~rotz der' Bemühungen 
des Bundes-V~rfassungsgesetzes. ' des Rechnungshofes, ,dem, legitimen 'Schutz-

141, 17.. I~ Jahre 1963 hat der Rechnungs- ,bedürfnis der Unternehmungen vorihre~ Kon-' 
'hof di 'G b' 3 U t . h' kurrenz Rechnung zu tragen, .oft ausreIchten, e e arung von ,nerne mungen. ' Ö " , .. "k" i." 'h 

h d I , V t tl' h t' "ft m der ffentlich'keIt eme Polem1 zu entJ:ac en, 'nac em . ers aa 1C ungsgese, z gepru,; . ' , . 'd 'K k 
h · b' . . d hl' ßI' h b t 'b dIe mItunter geeIgnet war, er on urrenz, Ie el waren Wle erum aussc Ie lC' e ne s- . . "., ' 

. 't 'h ftl' h 'h lt' 'K "ft ., t t . der verstaathchten' Unternehmungen Vor-Wlr sc a lC gesc u e ra e e1ngese z . . ..,' 'k d 
' . ',' ,tede zu brmgen. Zum, anderen onnte' er 

141, '1'8. Die' wesentlichen Prüfungsergeb- immer 'wi,eder geäußerte 'und auch, :verstfi,nd­
nisse bei den in denVerwaltungsbereich des liehe Wunsch der Abgeordnetm zum National­
Bundeskanzleramtes ~ Sektiow IV fallenden 'rat, lückenlos über die Lage der österreicl;tischen 
Ges~llsch~ften werden' nachstehend unter Be- 'verstaatli'ch~en Unternehmungen unterrichtet 
dachtnahme auf ,die gesetzlich geschützten I zu sein, ni,cht e~tsprechen:d erfüllt werc;leiL 
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141, 20. Rückblickend kann gesagt werden, 
daß die Ergebnisse dieser ersten direkten 
Aussprache durchaus positiv waren. Sie ge­
stattete es dem Rechnungshof - nicht ge­
halten, auf Betriebs- und Geschäftsgeheim­
nisse Bedacht zu nehmen -, die Abgeordneten 
an Hl}nd des gesamten Erhebungsmaterials 
und durch die beigezogenen Prüfer nicht 
nur erschöpfend zu informieren, sondern ihnen 
erstmals einen tieferen Einblick in die Tätig­
keit des Rechnungshofes zu geben: 

b) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1962 

Steinkohlenbergbau Grünbach 
Ges. m. b. H., Grünbach am 
Schneeberg, NÖ. 

142, 1. Wie im vorjährigen Tätigkeits­
bericht (Abs. 138 d) erwähnt, hat der Rech­
nungshof im November 1962 eine Einschau 
bei der Steinkohlenbergbau Grünbach Ges. m. 
b. H. (kurz SKG) in Grünbach am Schneeberg, 
NÖ, durchgeführt, die nur in formeller Hin­
sicht an die letztmalige Prüfung vom Jahre 1952 
anknüpfen konnte, da diese nur den vom vor­
maligen Bundesministerium für Verkehr und 

'verstaatlichte Betriebe verwalteten "Mantel" 
betroffen hat. Der Betrieb selbst ist erst am 
13. August 1955 aus der USIA- in die öster­
reichische Verwaltung 'übergegangen, nunmehr 
also tatsächlich erstmalig vom Rechnungshof 
überprüft worden. 

142, 2. In den Bergbau Grünbach sind 
seit der Übernahme in die österreichische Ver­
waltung 52·6 Mill. S investiert worden. Die 
Förderung ist von 139.632 t (1956) auf 99.116 t 
(1961); und die Belegschaft von 1117 auf 
757 Dienstnehmer zurückgegangen. Die Be­
triebsverluste erreichten in den untersuchten 
sechs Jahren insgesamt die Höhe von 73·4 
Mill. S (1962-1963: weitere 47·2 Mill. S). 

142, 3. Dem Rechnungshof ist bei Prüfung 
der SKG bewußt gewesen, daß eine wirtschaft~ 
liche Fortführung des Betriebes bei einem 
Verlust von (1961) 228 S/t nicht in Frage 
kommt, die Aufrechterhaltung aus außerwirt­
schaftlichenGründen aber nicht von der Ge­
schäftsführung zu verantwort~n ist, die seit 
dem 23. September 1960 ift Personalunion 
niit dem Vorstand der Vereinigte Österreichi­
sche Eisen- und Stahlwerke AG (VÖEST) in 
Linz besteht. 

142, 4. Wie die Geschäftsführung der SKG 
in ihrer Stellungnahme zutreffend' vermerkt 
hat, kann ,die Entscheidung, ob der Betrieb 
auch weiterhin aufrechterhalten oder ob er 

etwa im Wege eines forcierten Heimwärts­
baues der Stillegung zugeführt werden soll, 
nur vom Eigentümer in Würdigung aller 
Umstände getroffen werden. Solange eine 
solche Entscheidung nicht gefallen ist, ob­
liegt es der Geschäftsführung, den Betrieb 
aufrechtzuerhalten und nach besten Kräften 
bemüht zu sein, eine weitere Verschlechterung. 
der wirtschaftlichen Lage zu verhindern und zu 
versuchen, die Betriebsergebnisse nach Mög­
lichkeit zu verbessern. 

142, 5. Ohne' an den positiven Leistungen 
von Leitung und Belegschaft vorbeigesehen 
zu haben, die zufolge der ungünstigen Absatz­
und bergtechnischen Verhältnisse keinen 
Niederschlag in einem wirtschaftlichen Erfolg 
finden, sah sich der Rechnungshof zur kriti­
schen Erörterung einzelner Sachverhalte v~r­
anlaßt. 

142, 6. Auf organisatorischem Gebiet be­
zeichnete der Rechnungshof eine rechtliche 
Fundierung der in Wien eingerichteten Werks­
oberleitung, die als Bindeglied zwischen der 
in Linz ansässigen Geschäftsführung und der 
in Grünbach tätigen Werksleit-ung gedacht 
ist, für erforderlich. 

142, 7. Die derzeitige Konstruktion des 
rechtlichen Verhältnisses der SKG zur VÖEST 
(Personalunion auf Vorstandsebene ohne son­
stige gesellschaftsrechtliche Verbindung) er­
scheint dem Rechnungshof äußerst unbe­
friedigend, da hiedurch unlösbare Interessen­
konflikte (Pflichtenkollisionen) entstehe~. Zu­
folge Nichteinbeziehung der vom VÖEST­
Vorstand geleiteten Kohlenbergbaue (SKG 
und BBG) in die Neuordnung des VÖEST­
Konzernes durch das Erste Verstaatlichungs­
Organisationsgesetz, BGBL Nr. 208/1963, ist 
der Schwebezustand erhalten geblieben. 

142, 8. Die Lagerstätte in Grünbach umfaßt 
zehn Flöze von vorwiegend geringer Mächtig­
keit, wobei sich die Ablagerung auf eine Länge 
von rund 10 km erstreckt. Der Bergbau wird 
dort seit dem Jahre 1831 betrieben, doch er­
hielt er erst nach der Auflosung der öster­
reichisch-ungarischen Monarchie besondere Be­
deutung, als die weit größeren und ergiebigeren 
Steinkohlenreviere der Tschechoslowakei und 
Ungarns für die heimische Versorgung ausge­
fallen waren; bis zum Ende des zweiten 
Weltkrieges konnte der Bergbau zumeist ohne 
Zuschüsse arbeiten. 

142, 9. Hatte schon in Kriegszeiten eine 
forcierte Abbautätigkeit in den besseren 
Flözen bei eingeschränkter Aus- und V or­
richtung stattgefunden, so verstärkte sich 
diese an Raubbau grenzende Ausbeutung der 
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L.;:t.gerstätte noch mehr in den Nachkriegs­
jahren, als Orünbach unter sowjetrussischer 
Verwaltung (USIA) stand. Abgebaut wurde 
nur' in den starken Flözen, um mit geringer 

. Belegschaft möglichst viel Kohle zu fördern; 
Absatzschwierigkeiten . bestanden in dieser 
Zeit des Brennstoffmangels und der beschränk­
ten Importmöglichkeiten nicht. 

142, 10. Mit Übernahme des Bergbaues in 
österreichische Verwaltung (Herbst 1955) wurde 
ein Investitionsplan auf vier Jahre zwecks 
Stabilisierung und Rationalisierung der Förde-

· rung erstellt, für' dessen Durchführung die 
Gewährung eines ERP-Kredites vorausgesetzt 
worden war. Die vorbereitenden Arbeiten 
haben sich so lange hingezogen, daß das neue 
Projekt noch· nicht zum Tragen gekommen 
war, als sich die Lage auf dem Kohlenmarkt 
zunehmend verschlechterte und durch das 
Vordringen von Erdöl und Erdgas in den 
Raum· südlich der Donau Absatzschwierig­
keiteneintraten. Dazu kam, daß nur ein Teil 
der erhofften .ERP-Mittel ßüssiggemacht 

· wurde urid keine anderen Mittel.für die Durch­
führung des wichtigsten Vorhabens, des Aus­
baues des Zentralstapelschachtes, zur Ver­
fügung standen. 

142, 11. Ein im Jahre 1959 ausgearbeitetes 
neues Projekt sah bei kurzfristiger Ausbeutung 
der Lagerstätte einen bedeutend eingeschränk­
ten Umfang der Investitionstätigkeit vor. 

142, 12. Nach Übernahme der Geschäfts­
führung' durch den VÖEST -Vorstand (Ende 
September 1960) wurde wiederum eine neue 
Planung erstellt, die jedoch an die erste Phase 
nach Übernahme in die österreichische V rr­
waltung anknüpfte. Grundlage war dcr Stand­

. punkt des BKA - Sektion IV, daß alles daran 
gesetzt werden müsse, um den Bergbau Grün­
bach ll).it Rücksicht auf eine sicherere Brenn­
stoffversorgung und aus sozialen Erwägungen 
aufrechtzue:r:halten; der Kohlenabsatz werde 
durch die VÖEST als Zuschlag zur Kokskohle 
(Hochöfen) sichergestellt werden, soweit diese 
Sorten in Niederösterreich nicht verkäuflich 
wären. Unter der Annahme einer Lebensdauer 
von mindestens ,10 Jahren wurde ein Investi­
tionsprogramm von 30 Mill. S in Angriff ge­
nommen, das vor allem das Weiterteufen des 
Neuen Zentralstapelschachtes bis zur zehnten 
Sohle vorsieht. 

142, 13. Der Rechnungshof kam zur An-
· sicht, daß be{ der Planung in den Jahren 1955 
und 1956 vorerst eine verstärkte Konzentration 
der Investitionstätigkeit auf die, für den 
weiteren Bestand des Bergbaues vordringlich-

113 

dieses Zieles hätte mit den aufgewendeten 
Mitteln ein wesentlich günstigerer Erfolg 
erzielt werden können. Später haben jedoch 
die Knappheit finanzieller Mittel und die 
Ungewißheit über das Schicksal des Bergbau­
betriebes die Weiterführung des Haupt­
projektes behindert. Erst die von der ncuen 
Geschäftsleitung ßüssiggemachten Mittel 
(Forderung der VÖEST: 60 Mill. S zum 31. De­
zember 1963) ermöglichten cs, die Abteufe in 
Angriff zu nehmen. 

142, 14. Die stichprobenweise Prüfung der 
Investitionsvorhaben, die in die Zeit vor der 
Übernahme der Geschäftsführung durch den 
Vorstand der VÖEST fallen, ergab folgende 
wesentliche Beanstandungen: 

142, 15. Bei den meisten Investitionen lagen 
keine Rentabilitätsberechnungen vor. 

142, 16. Ungenaue Präliminierungen führ­
ten zu beträchtlichen Überschreitungen und 
verursachten Finanzierungssch wierigkci ten. 

142, 17. Mangels entsprechender Unter­
suchungen im Rahmen der Planung konnten 
großere Investitionen nach ihrer Fertigstellung 
nicht dem geplanten Zwe.ck zugeführt werden. 

142, 18. Die Überprüfung der Preisange­
messenheit der Eigenleistungen war nicht aus­
reichend: 

142, 19. Die Aufbewahrung der Unterlagen 
war mangelhaft. 

142, 20. Im einzelnen stellte der Rechnungs­
hof fest: 

142, 21. Das Vorhaben "Neuer Zentral­
stapelschacht" zeigte eine besonders mangel­
hafte P:räliminierung; in der ersten Investi­
tionsaufstellung Ende 1955 für die Zuteilung 
eines ,ERP-Kredites waren 18 Mill. S ange­
geben, während zwei Jahre später, nach Ein­
holung von Anboten und genauerer Prälimi­
nierung, für dieses Vorhaben bereits 29·5 Mill. S 
veranschlagt wurden. 

142, 22. Die Kosten der Fördermaschine 
stiegen auf das rund Fünffache des Erst­
präliminares. Bemängelt wurde ferner, daß 
dieser Auftrag nicht dem Bestbieter erteilt 
wurde, die Bestellung keine, Angaben über 
Garantie und Gewährleistung enthielt und diese 
Maschine erst 9 Monate nach Fertigstellung 
angeliefert werden konnte, weil die Vorbe­
reitungen am Aufstellungsort nicht rechtzeitig 
abgeschlossen worden waren. 

.sten Vorhaben (Neuer Zentralstapelschacht) 142, 23. Nach Aufstellung der Maschine 
Berg behörde wegen technischer erforderlich gewesen wäre. Unter Beachtung I hat die 

8 
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Mängel die zulässige Fördergeschwindigkeit 
herabgesetzt, wodurch die Kapazität des 
Schachtes bedeutend vermindert wurde. Die 
SKG hat gegen den Lieferer keine Gewähr­
leistungsansprüche geltend gemacht. 

142, 24. Der Rechnungshof bezweifelte die 
dringliche Notwendigkeit einer ohne Ein­
holung von Gegenangeboten Anfang 1958 
beschafften Seilwechseleinrichtung im Werte 
von rund 170.000 S, weil diese zur Zeit der 
Einschau infolge Unvollständigkeit noch nicht 
in Verwendung stand. 

142, 25. Der mit einem Aufwand von rund 
2·3 Mill. S durchgeführte Einbau und Umbau 
von drei Elektrohaspeln war eine Fehlinvesti­
tion, da diese Anlagen für den geplanten Zweck 
nicht benötigt worden sind. Der ohne vorherige 
genaue Untersuchungen mit einem Kosten­
aufwand von rund 747.000 S durchgeführte 
Ausbau des Wetterblindschachtes als Förder­
schacht erwies sich· als Fehlschlag, da die dort 
angenommene Kohlenmenge nicht vorhanden 
war. In beiden Fällen kritisierte der Rech­
nungshof die beträchtlichen Überschreitungen 
der Präliminare. 

142, 26. Zur Verringerung des hohen 
Aschengehaltes der Verkaufskohle hat die SKG 
im Jahre 1960 eine pneumatische Aufbe­
reitungsanlage bestellt. Der Rechnungshof be­
anstandete, daß trotz dem Verlangender IBV 
die Einholung von Konkurrenzofferten unter­
blieben war und die Ausführung dieses Vor­
habens, dem durch ungenaue Planung nur eine 
überschlägige Präliminierung (2,7 Mill. S) zu­
grunde lag, zu einer beträchtlichen Über­
schreitung (Gesamtkosten 5·4 Mill. S) führte. 
Überdies waren der Rentabilitätsberechnung 
zu günstige Werte zugrundegelegt worden. 

142, 27. Der bisherige Einsatz der Aufbe­
reitungsanlage ergab nur eine 50%ige Aus­
lastung ihrer Kapazität, jedoch bereits Quali­
tätsverbesserungen der Verkaufs kohle ; eine 
günstigere Auslastung der Anlage und die vor­
gesehene Qualitätsverbesserung, die den Ein­
satz von aschenärmerer Rohkohle als bisher 
bedingt, werden jedoch erst nach Fertigstel­
lung des neuen Zentralstapelschachtes erreicht 
werden können. 

gniertes Holz hat etwa die dreifache Standdauer, 
seine Verwendung bringt beachtliche Ein~ 
sparungen an Streckenerhaltungskosten -
in den geprüften sechs Jahren vermeidbar 
gewesene Mehrkosten von 5--6 Mill. S ent­
standen sind. Die neue Geschäftsführung hat 
in ihrer Stellungnahme erklärt, daß sie auf 
Grund einer Rentabilitätsberechnung bereits. 
die Anschaffung einer neuen Imprägnierungs­
anlage in ihrem Investitionsprogramm vorge­
sehen habe, weil eine Wiederinbetriebnahme 
der alten Anlage wirtschaftlich nicht mehr 
möglich sei. 

142, 30. Im überprüften Zeitraum konnten 
die Grubenleistung und die Werksleistung um 
rund 16% verbessert werden. Die Geschäfts­
führung erwartet na,ch Fertigstellung der einge­
leiteten Investitionen eine Verbesserung der 
Werksleistung um mindestens weitere 36%. 

142, 31. Die Selbstkosten von (1961) 
106 S/106 Wärmeeinheiten (WE) waren die 
höchsten des österreichischen Kohlenberg­
baues überhaupt und lagen um 74% über dessen 
Durchschnitt (61 S/106 WE). Zu dem fürl961 
ausgewiesenen· Jahresverlust von 23 Mill. S 
ist noch die indirekte Subvention der VÖ'EST 
und der Wiener Stadtwerke-Elektrizitäts­
werke (zufolge des Zugeständnisses höherer 
Wärmepreise als bei Abnahme polnischer 
Steinkohle )zu rechnen, so daß sich der eigent­
liche Betriebsverlust auf 31 Mill. S erhöht. 
Die Aufrechterhaltung von 790 Arbeitsplätzen 
kommt demnach der österreichischen V olks­
wirtschaft jährlich auf 39.000 S je Arbeits­
platz (Basis 1961) zu stehen. 

142, 32. Während der Personalaufwand 
bereits 1956 den selbst für einen lohnintensiven 
Industriezweig beträchtlichen Anteil von 74% 
des gesamten Umsatzerlöses beanspruchte, 
mußte 1961 - trotz Abbau der Belegschafts­
stände - bereits um 5% mehr für das Personal 
aufgewendet werden, als aus dem Umsatz er­
löst werden konnte. 

142, 33. Der Rechnungshof bemängelte, 
daß ungeachtet der katastrophalen Lage der 
Gesellschaft den vormaligen Geschäftsführern 
die jährlichen Remunerationen.in dem ver­
traglich zulässigen Höchstausmaß von vier 
Monatsbezügen gewährt und überdies für die 
nic,ht das ganze Jahr tätig gewesenen Geschäfts-

142, 28. Die neue Geschäftsleitung hat in' führer nicht entsprechend gekürzt worden sInd. 
ihrer Stellungnahme zu den Beanstandungen 
auf dem Investitionssektor ausgeführt, daß 142, 34. Die im § 22 Abs.2 des Ges. m. b. H.­
Maßnahmen ergriffen worden sind, die in Gesetzes festgesetzte Frist von sechs 
Hinkunft solche Mängel ausschließen sollen., Monaten für die Aufstellung des Rechnungs­

142, 29. Der Rechnungshof beanstandete, 
daß für den GrubenausQau nichtimprägniertes 
Holz verwendet wurde, weil dadurch - Imprä-

abschlusses wurde bisher nicht eingehalten 
(Überschreitungen bis zu zwei Jahren). Wenn 
auch in den letzten Jahren die verzögerte 
Bilanzerstellung den Ausweis von die Konkurs-
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reife der Gesellschaft dokumentierenden Unter­
bilanzen im 'Hinblick auf nachträgliche Sa­
nierungsmaßnahmen (Forderungsverzicht der 
Gläubiger) . vermeiden sollte, wird die SKG 
künftig doch um die Vorlage und Beschluß­
fassung gegenwartsnäherer Bilanzen bemüht 
sein müssen. 

142, 35. Die Überprüfung des Liegenschafts­
verkehrs ergab, daß unter der alten Geschäfts­
führung Grundstückskäufe ohne betriebliche 
Notwendigkeit und ohne Schätzgutachten er­
folgt sind. 

142, 36. Von 1957 auf 1961 ist der Verkauf 
von 124.533 t auf 95.892 t zurückgegangen. 
Der nach 1957 allgemein eingetretene Absatz­
rückgang . bei den heimischen Kohlen hat 
immer mehr Entgegenkommen an die Industrie­
kohlenabnehmer durch Preisnachlässe erfordert, 
so daß der Nettoerlös-zufolge der Beschaffen­
heit der geförderten Kohle (mehr als 80% 
Feinkohle) war die SKG vor allem auf Indu­
strieabnehmer angewiesen - von 427 S/t im 
Jahre 1957 nach vorübergehender Erhöhung 
auf 435 Sft im Jahre 1958 (12%ige Preiserhö­
hung) auf 380 Sft (15%ige Preissenkung) ge­
fallen ist. 

115 

142, 40. Die neue Geschäftsleitung der SKG 
hat.in einer Denkschrift vom 25. August 1961, 
die das Problem "Grünbach" eingehend er­
örtert, in fünf Varianten den für Grünbach 
erforderlichen Bundeszuschuß (ohne Liquida­
tionskosten in Höhe von 10 Mill. S) berechnet: 

Konkurs und Stillegung ...... " 80 Mill. S 
Heimwärtsbau (3 Jahre) ........ i64 Mill. S 
Fortführung bis 1970/71 ....... 285 Mill. S 

bis 1973 .......... 332 ~l. S 
bis 1979 .......... 446 Mill. S 

142, 41. Im Zusammenhang mit diesen 
außerordentlich hohen Belastungen ist noch 
zu bedenken, daß die zur Unterbringung der 
frei werdenden Arbeitskräfte erforderlichen 
Maßnahmen doch nur bis zur zwangsläufigen 
Schließung (in etwa 10 Jahren keine abbau­
würdige Kohle mehr) hinausgeschoben werden 
können, und dann die Möglichkeiten weniger 
günstig sein könnten als beim derzeitigen 
Mangel an Arbeitskräften. 

c) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1963 

Bergbau·Betriebs·Ges. m. b. H., 

142, 37. Die Vertriebsgesellschaft konnte Wien 

wegen der hohen Preise der Grünbacher 143, 1. Zu Anfang des Jahres 1963 hat der 
Steinkohle ihre im Alleinverkaufsüberein- Rechnungshof die Gebarung der Bergbau­
kommen enthaltene Abnahmeverpflichtung von Betriebs-Ges. m .. b. H. (kurz BBG) in Wien 
75% im Jahre 1959 nicht mehr einhalten;. und in den Betriebs~~ätten Langau bei Geras 
das Übereinkommen wurde daher zum 31. De- und Riegersburg, NO., eingesehen. Die Ein­
zembe~ 1960 gekündigt. schau schloß in .kaufmännischer Hinsicht an 

die letztmalige Überprüfung vom Jahre 1950 
142, 38. Unter dem Druck der IBV über-I (Tätigk~i~sbericht fü~ das ':'erwaltu~gsj.ahr 

nahm die VÖEST schon 1959 trotz technischen 1950, SeIte 54) und m techmscher HmsICht 
Schwierigkeiten und materiellen Nachteilen an jene vom Jahre 1953 (Tätigkeitsbericht für 
den größten Teil der Grünbacher Verkaufskohle das Verwaltungsjahr 1953, Seite 63) an, b.e­
(61 % im Jahre 1961); ein ihr von der IBV ge- schränkte sich jedoch auf den Zeitraum seit 
währter Preisnachlaß wirkte sich für die SKG der Erstellung der Schillingeröffnungsbilanz 
insofern ungünstig aus, als den Wiener zum 1. Jänner 1955. Die mit 1. Jänner 1959 
E-Werken (Abnehmer von rund 20<X) dieser mit der BBG verschmolzene frühere Tochter­
Nachlaß zufolge der vertraglichen Meistbe- gesellschaft "Austrominol" Tiefbohr-Ges. m. 
günstigungsklausel ebenfalls gegeben werden b. H. (kurz AM) wurde in die Prüfung einbe-
mußte. zogen. 

142, 39. Von 1956 bis 1961 haben die Ver­
luste der SKG zusammen rund 73·0 Mill. S 
erreicht; 25·4 Mill. S wurden durch die Auf­
lösung der in der SEB gebildeten Rücklagen 
und 38·9 Mill. S durch Schuldnachlaß des 
Bundes gedeckt, während der Rest von 8·7 Mill. 
Schilling als Verlust in der Bilan~ zum 31. De­
zember 1961 ausgewiesen ist. (Die in der 
Ministerratssitzung vom 19. September 1961 
beschlossene Streichung der ERP-Schulden 
ist nach Ansicht des Rechnungshofes auf Grund 
des ERP-Fonds-Gesetzes, BGBL Nr.207/1962, 
derzeit rechtlich nicht möglich). 

143, 2. Nach Erliegen des Kohlenbergbaues 
in N eufeld, Burgenland, und Einstellung der 
Tätigkeit der Bohrabteilung und der frühe.ren 
AM hat die BBG zur Zeit der Einschau nur 
noch die benachbarten Braunkohlentagbaue 
in Langau und Riegersburg im Waldviertel be­
trieben. Im überprüften Zeitraum sind 
7·6 Mill .. S investiert worden. Die Förderung 
ist von 250.347 t (1955) auf 134.603 t (1962), 
die Belegschaft einschließlich der Wiener Ver­
waltung von 140 auf 108 Dienstnehmer zu­
rückgegangen .. Die seit dem 23. September, 
1960 aus den Vorstandsmitgliedern der VÖEST 
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gebildete neue Geschäftsführung der BBG kosten - mir ein Verhältnis von 1 : 4 für einen 
war auf Grund einer realistischen Einschätzung verlustfreien Betrieb als tragbar ergeben hat. 
der Abbauwürdigkeit des Langauer Vorkom­
mens um eine rechtzeitige Beendigung des 
Abbaues und Schließung des Betriebes be­
müht, um so dem Entstehen größerer Verluste 
vorzubeugen. 

143, 8. Als einen Fehler. der seinerzeitigen 
Planung bezeichnete der technische Sach­
verständige des Rechnungshofes den Verzicht 
auf eine kontinuierliche Abförderung des Ab­
raumes und der Kohle mit Gummibandanlagen. 

143, 3. Die Einstellung des Abbaubetriebes So eine Anlage mit Zwischenschaltung eines 
erfolgte am 17. Dezember 1963; die Arbeiter kleinen Bunkers, in den der Schaufelrad­
wurden zum 31. Dezember 1963, die Ange- bagger den Abraum entleert, wäre seiner An­
stellten zum 31. März 1964 gekündigt. Die sicht nach die billigste Lösung gewesen; dieses 
Werksoberleitung hat eine a. o. Generalver- schon in der ersten Planung vorgeschlagene 
sammlung zur Beschlußfassung über die Liqui- Verfahren wurde aber nicht ausgeführt. 
dation der BBG beantragt. 

143, 4. Der Braunkohlenbergbau in Langau 
wurde kurz nach Ende des zweiten Weltkrieges 
aufgeschlossen,· als empfindlicher Kohlen­
mangel herrschte; die miozäne Lagerstätte 
war bereits Anfang des Jahrhunderts durch 
einzelne Bohrungen festgestellt worden. Die 
Kohlengewinnung im Tagbau begann Ende 
1948; bis .Ende 1962 wurden aus dieser Lager­
stätte, die aus zwei Flözen unterschiedlicher 
Mächtigkeit besteht, rund 2·5 Mil!. t Braun­
kohle gefördert. 

143, 5. Die bauwürdigen Kohlenvorräte 
waren seinerzeit, allerdings auf Grund einer 
nur geringen Anzahl von Aufschlußbohrungen, 
auf rund 4 Mill. t geschätzt worden. Die in den 
letzten Jahren hauptsächlich zur Feststellung 
des Heizwertes abgestoßenen Bohrungen 
zeigten, daß die ursprünglich angenommene 
Kohlenqualität nicht zutraf. 

143, 9. Die neue Geschäftsführung teilte 
diese Auffassung des technischen, Sachver­
ständigen des Rechnungshofes nicht, weil ihrer 
Ansicht nach die dem Gutachten des Sachver­
ständigen zugrunde gelegten deutschen Ver-' 
hältnisse nicht vergleichbar seien. 

143, 10. Die stichprobenweise Überprüfung 
der in den Jahren 1955-1961 durchgeführten 
Investitionen im Werte von rund 6·9 Mill. S 
ergab, daß die Präliminare oft nicht den Ge­
gebenheiten entsprachen, beträchtliche Re~ 
serven enthielten, oder im Jahre der Bewil­
ligung überhaupt nicht benötigt wurden. 
Investitionsrichtlinien fehlten, Abnahmepro­
tokolle für maschinelle Investitionen lagen 
nicht immer vor. Maßnahmen zur Beseitigung 
dieser Mängel wurden erst nach Übernahme der 
Geschäftsleitung durch den VÖEST-Vorstand 
veranlaßt. 

143, 11. Im einzelnen stellte der Rech-

143, 6. Noch Ende 1960, als es schon eine nungshof fest: 
sehr fühlbare Kohlenkrise gab, hat die BBG 
einen Kohlenvorrat' von 2·5 Mill. t und dem-

. entsprechend eine Lebensdauer von 10 bis 
15 Jahren angenommen. Durch eine von der 
neuen Geschäftsführung veranlaßte Unter­
suchung .stellte sich eine vollkommen ver­
änderte Situation heraus. Durch die nunmehr 
als wirtschaftlich angenommene Grenze des 
Verhältnisses von Kohle zum Abraum von 1 : 4 
und den von den Wiener Stadtwerken-E­
Werke (als Hauptabnehmer) zugestandenen 
unteren Heizwert der Kraftwerkskohle ver­
ringerte sich das noch wirtschaftlich gewinn bare 
Kohlenvermögen auf 262.000 t. Der Abbau 
wurde daher in Langau im Sommer 1963, in 
Riegersburg Ende 1963 eingestellt. 

143, 7. Der Rechnungshof-bemängelte, daß 
die BBG ihren Planungen noch zu Beginn des 
Jahres 1960 als wirtschaftlichen Grenzwert 
ein Verhältnis von Kohle zum Abraum von 
1 : 7 zugrunde legte, obwohl sich inzwischen 
-hauptsächlich zufolge der gestiegenen Lohn-

143, 12. Die Beschaffung eines Kohlen­
brechers und eines zusätzlichen Bunkers im 
Jahre 1959 um rund 470.000 S erfolgte zUm 
Teil ohne Einholung von Gegenanboten; man­
gels genauer Planung ergab sich eine wesent­
liche Überschreitung des Präliminares, wie 
auch höhere Kosten durch die in der Be­
stellung nicht festgelegte Montagezeit ent­
standen. 

143, 13. Als eine Fehlanschaffung erwies 
sich der im Jahre 1957 erfolgte Kauf einer' 
gebrauchten Materialseilbahn (Gesamtkosten 
rund 360.000 S). Diese gelangte nicht. zur 
Aufstellung, da schließlich Kalkulationen' er­
gaben, daß ihr Einsatz teurer als eine Lok­
Förderung gekommen wäre. 

143, 14. Im Jahre 1958 wurde ein Doppel" 
wohnhaus für technische Nachwuchskräfte 
mit einem Aufwand von rund 0·7 Mill. S 
(Präliminare 0·5 Mill. S) errichtet. Nach An­
sicht des Rechnungshofes hätte bei zeitge-
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recht vorgenommenen Untersuchungen zur 
Feststellung des wirtschaftlich gewinnbaren 
Kohlenvermögens dieser Bau unterbleiben 
oder zumindest eine billigere Lösung gefunden 
werden können. 

143, 15. Der Rechnungshof beanstandete 
die' Zwischenschaltung einer Vertragswerk­
stätte bei der Anschaffung von Dieselloks 
(ungünstige Zahlungskonditionen; die neue 
Geschäftsleitung erzielte durch Direktbezug 
vom Erzeuger günstigere Bedingungen). 

117 

suchung der Kohle und ohne entsprechende 
Klarstellung der Rechtsverhältnisse a bge­
schlossen wurde. Die im Jahre 1961. von der 
neuen Geschäftsleitung durchgeführten Unter­
suchungen ergaben nämlich wesentlich ge­
ringere Heizwerte, als seinerzeit angenommen, 
und führten schließlich zur Einstellung der 
Förderung im Nordfeld im Jahre 1963. Die 
vorzeitige Kündigung des Abraumvertrages 
mit 31. Jänner 1963 hat der BBG überdies 
noch 2·5 Mill. S gekostet. 

143, 23. Der Rechnungshof beanstandete" 
143, 16. Die Beschaffung von Ersatz- daß den Grundstückskäufen ausnahmslos keine 

teilen und sonstigem Material erfolgte Schätzgutachten neutraler Sachverständiger 
vielfach ohne wirtschaftliche Notwendigkeit I zugrunde lagen. . 
und führte so zu überhöhter Bevorratung und , 
zu zahlreichen Ladenhütern. Die neue Ge- \ 143, 24. Durch die Qualitätsverschlechte­
schäftsleitung erklärte, daß sie die Anschaffung rung der geförderten Kohle und das Vordringen 
nur unbedingt notwendiger Betriebsmittel ver-I von Erdöl und Erdgas wurden seit 1958, die 
arilaßt hat. Verkaufsmöglichkeiten immer ungünstiger; der 

.. Absatz ging von 230.300 t (1957) auf 133.500 t 
143, .. 17. Infolge des starken Ruckganges (1962) zurück. Die unter dem Druck der 

d~r Forderung, welchem der Person~lsta~d Konkurrenz in steigendem Ausmaße erforder-
mcht angepaßt werden konnte, hat SICh die li h d S d hl" d d' 
Grubenleistung von 26·7 (1956) auf 17.9 t/ Wc .. gewo: ene~t onf~rnadi~ aLs~e" un le 
S hi ht (1961) d l

· h .. d' G armeprelsvergu ung ur e le~erung ,von 
~ c , un g elC ze.ltlg le es.amt- Feinkohle unter dem Mindestheizwert im 

l~lstung von 8:~ aU,f 7·2 t/Schicht, .unter Embe- Jahre 1959 wirkten sich auf der Erlösseite ent-
,zIehung der fur die Abrau~arbeIten (Fremd- sprechend mindernd aus. Zusammen mit den 
firma) von 4·9 auf 4·6 t/Schicht verschlechtert. gleichzeitig gestiegenen Produktionskosten er­

143, 18. Die Selbstkosten lagen zuletzt 
wohl unter dem Durchschnitt der österrei­
chischen Kohlenbergbaue, doch konnte die 
,BBG diesen Kostenvorteil' wegen der hohen 
Frachtbelastung zufolge der weiten Entfer­
nungen zu den Verbrauchszentren und ihrer 

'Abnehmerschaft nicht nützen. 

143, 19. Im Jahre Ü)57 entschloß sich die 
Geschäftsleitung, die Abraumbaggerung durch 
die Anschaffung neuzeitlicher Geräte vom 
Gleisbetrieb auf einen gleislosen umzustellen. 

143, 20. Der Rechnungshof bemängelte, 
daß der Ausschreibung für die nach dem 
neuen Verfahren durchzuführenden Abraum­
arbeiten keine gleichen Voraussetzungen für 
die fünf Auftragswerber zugrunde lagen, weil 
schon vorher mit zwei von ihnen über das 
neue Verfahren verhandelt worden war. 

143, 21. Zufolge Arilaufschwierigkei~en und 
der gesunkenen Kohlennachfrage wurde der 
neue Bagger erst ein Jahr nach seinem Ein­
treffE;n eingesetzt; überdies konnte die an­
gegebene Leistung des Baggers nicht erreicht 
werden. 

143, 22. Der Rechnungshof kritisierte fer­
ner, daß der Vertrag mit der Abraumfirma, 
der die Abraumleistung für sieben Jahre 
regeln sollte, ohne genaue Heizwertunter-

gaben sich für die Jahre 1960 und 1961 bereits 
namhafte Verluste, die durch Entnahmen 
aus den Rücklagen gedeckt wurden. , Das 
Geschäftsjahr 1962 wird nach Teilauflösung 
der Rücklagen noch ausgeglichen abschließen, 
1963 voraussichtlich einen Verlust von rund 
7 Mill. S bringen, so daß mit einem Liquida­
tionsgewinn kaum gerechnet werden kann. 

Verwaltungsbereich des Bundesministeriums für 
Finanzen 

a) Prüfungsergebnisse aus dem 
Jahre 1962 

Chemiefaser Lenzing 
Aktiengesellschaft 

144, 1. Im Rahmen der im Jahre 1962 bei 
der Österreichischen L~nderbank Aktiengesell­
schaft durchgeführten Prüfung des Teilgebietes 
Beteiligungen (Konzernunternehmungen, vgl. 
Tätigkeitsbericht 1962, Abs. 144) nahm der 
Rechnungshof auch eine Einschau an Ort und 
Stelle bei der Chemiefaser Lenzing, Aktien­
gesellschaft (bis April 1962 Zellwolle Lenzing 
Aktiengesellschaft genannt) vor. Eine solche 
Prüfung war bereits im Jahre 1958 versucht 
worden, doch konnte sie damals nicht begon­
nen werden, weil eine Meinungsverschiedenheit 
zwischen dem BundesmiIiisterium für Finanzen 
und der Bundesregierung einerseits und dem 
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Rechnungshof andererseits darüber entstanden 
war, ob dieser befugt sei, bei einer Tochter­
gesellschaft einer verstaatlichten Bank eine 
Prüfung der Gebarung durch unmittelbare 
Einschau in die Bücher der Gesellschaft an 
Ort und Stelle vorzunehmen (vgl. Tätigkeits­
bericht 1958, Abs. 25). Zu einer Klärung der 
durch mehrere Jahre infolge der Aufhebung 
von Bestimmungen des § 12 Rechnungshofge­
setz 1948 st:rittig gebliebenen Frage der Zu­
ständigkeit des Rechnungshofes zur örtlichen 
Prüfung von Unternehmungen, an denen der 
Bund beteiligt ist (§ 12 Abs. 1 Rechnungshof­
gesetz 1958), kam es erst durch das Erkenntnis 
des. Verfassungsgerichtshofes vom 14. Dezem­
ber 1961, KR 1/61-9 (vgl. Tätigkeitsbericht 
1961, Abs. 770). Daraufhin konnte die örtliche 
Prüfung bei der Chemiefaser Lenzing AG., 
deren Aktien sich nach wie vor zu mehr als 
50% im Eigentum der Österreichischen Län­
derbank AG. befinden, ohne rechtliche Beden­
ken und ohne Behinderung durchgeführt wer­
den. 

144, 2. Die im Mai 1938 gegründete Zell­
wolle Lenzing AG. errichtete in den Jahren 
1938 und 1939 in Lenzing, Oberösterreich, 
eine Fabriksanlage für die Erzeugung von 
Zellwolle nach einem neuen Verfahren. Sie 
bezog seit Beginn der Zellwolleproduktion den 
Zellstoff hauptsächlich von der unmittelbar 
benachbarten Lenzinger Zellstoff- und Papier­
fabriks AG., mit der sie sich im April 1940 zur 
"Lenzinger Zellwolle- und Papierfabriks AG." 
zusammenschloß. Die Mittel für die Errichtung 
der Zellwollefabrik von mehr als 80 Mill. RM 
wurden hauptsächlich durch Erhöhung des 
Grundkapitals der Gesellschaft auf 25 Mill. RM 
im Jahre 1941 und durch Kredite im Ausmaße 
von 42·5 Mill. RM aufgebracht. Das Aktien­
kapital der Gesellschaft befand sich in Höhe 
von rund 16 Mil!. RM in Händen deutscher 
und in Höhe von rund 8 Mill. RM in Händen 
österreichischer Aktionäre. Ende 1944 wurde 
das Werk wegen Rohstoffmangels gänzlich 
stillgelegt. 

144, 3. Vom Kriegsende bis 28. Feber 1950 
stand die Gesdlschaft unter öffentlicher Ver­
waltung. . Der Rückstellungsvergleich vom 
25. Jänner 1949 führte zur Abtrennung des 
Anlagevermögens, der Beteiligungen und der 
Vorräte, die der nun wieder selbständig 
gewordenen Zellstoff- und Papierfabrik zuzu­
ordnen waren. Dadurch entstand der Gesell­
schaft, die wieder den Firmenwortlaut Zell­
wolle Lenzing AG. annahm, ein buchmäßiger 
Verlust von 18·8 Mill. S, der zusammen mit 
den seit Betriebsbeginn aufgelaufenen Jahres­
verlusten einen Gesamtverlust von 47·5 Mill. S 
ergab. Mit Beschluß der öffentlichen Verwal-

ter vom 8. Dezember 1949 als Hauptversamm­
lung wurde das Grundkapital der Gesellschaft 
von 25 Mill. Sauf 2·5 Mill. S herabgesetzt 
und anschließend wieder auf 20 Mill. S erhöht. 
Die neuen Aktien wurden von österreichischen 
Banken durch Barzeichnung übernommen, 
während die Aktionäre vom Bezugsrecht aus­
geschlossen waren. Gleichzeitig gewährten die 
Groß gläubiger einen 50%igen Forderungsnach­
laß, der sich auf insgesamt 23·5 Mill. S belief. 
Der durch diese Sanierungsmaßnahmen ent­
standene Buchgewinn deckte fast zur Gänze 
die in den Bilanzen ausgewiesenen Verluste, 
so daß die finanziellen Schwierigkeiten der 
Gesellschaft damit behoben waren. 

144, 4. Der Ausschluß der Altaktionäre vom 
Bezug der neuen Aktien führte zu einer Reihe 
von langwierigen Prozessen gegen die Gesell­
schaft. Die beiden Hauptaktionäre (Öster­
reichische Länderbank AG. und Creditanstalt­
Bankverein) entschlossen sich im Jahre 1960, 
die im Besitz der Prozeßgegner befindlichen 
Aktien zu erwerben, worauf alle Klagen, Be­
schwerden usw. zurückgezogen wurden. Für 
die Gesellschaft war diese Lösung nicht un­
günstig, weil sie auf diese Weise bei einem 
immerhin ungewissen Prozeßausgang nur Pro­
zeßkosten zu tragen hatte. 

144, 5. Die Zellwollefabrik wurde mit einer 
Erzeugungskapazität von rund 30.000 Jahres­
tonnen Zellwolle errichtet. Nach der Sanierung 
im Jahre 1949 wurde diese Erzeugungsmenge 
im Jahre 1950 bereits um 1000 t überschritten. 
Um die in den folgenden Jahren einsetzende 
internationale Mengenkonjunktur, die zeit­
weise auch eine Preiskonjunktur war, voll aus­
nützen zu können, hat die Unternehmungs­
leitung die Kapazität der laufenden Pro­
duktion ständig erweitert, wodurch bei der 
großen Nachfrage nach Textilrohstoffen gün­
stige Geschäftsergebnisse erzielt werden 
konnten, aber auch die Abhängigkeit vom Ex­
port immer größer wurde. Als die Konkurrenz 
auf den Zellwollemärkten an Härte zunahm 
und ein Preisverfall für Zellwolle eintrat, 
geriet die Gesellschaft immer mehr in die bis 
in die Gegenwart reichende Zwangslage, die 
an sich schon große Erzeugungskapazität -
Lenzing ist einer der größten Zellwolleprodu­
zenten in Europa - bis zur Leistungsgrenze 
auszulasten und gegebenenfalls noch zu er­
weitern, um die Kosten pro Einheit des Produk­
tes den gesunkenen Preisen anzupassen und auf 
diese Weise konkurrenzfähig zu bleiben. So 
erzielte die Produktion im Jahre 1963 fast das 
Doppelte der ursprünglichen Erzeugungskapa­
zität und der Export stieg auf mehr als zwei 
Drittel des gesamten Mengenabsatzes an Zell­
wolle. . 
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144, 6. Neben der großen Produktionskapa­
zität und der damit verbundenen Export­
abhängigkeit ist auch die Tatsache, daß die 
Unternehmung im wesentlichen nur ein Haupt­
produkt (Zellwolle) erzeugt, ein Grund für 
ihre krisengefährdete Struktur. Zwar hat· die 
Chemiefaser Lenzing AG. bereits im Jahre 1954 
die Herstellung von Zellglas ("Austrophan") 
als zweiten Produktionszweig aufgenommen, 
doch ist dessen Erzeugungsumfang (rund 
2500 Jahrestonnen) im Vergleich zur Zellwolle 
von untergeordneter Bedeutung. Die Pro­
duktion einer synthetischen Faser ist über eine 
Versuchsanlage noch kaum hinausgekommen. 
Die nach Kriegsende über den Inlands bedarf 
weit hinausgehende Produktionskapazität für 
ein einziges Erzeugnis hätte die Unterneh­
mungsleitung wohl schon viel früher veran­
lassen müssen, auf eine wirksamere Bereiche­
rung des Produktionsprogramms bedacht zu 
sein, als es die Zellglaserzeugung in Lenzing 
tatsächlich ist. So aber wirkte sich der Preis­
verfall bei Zellwolle in voller Schärfe aus, weil 
die Gesellschaft nicht die Möglichkeit hatte, 
auf die Erzeugung ertragreicherer Produkte 
auszuweichen. 

144, 7. Entsprechend dieser Geschäftspolitik 
war der allein aus dem Betrieb stammende 
Gewinn (ordentlicher Betriebsgewinn) nach der 
Sanierung in den Jahren von 1949-1956 
günstig, ging in den Jahren 1957 und 1958 
beträchtlich zurück, besserte sich im Jahre 1959 
wieder, um in den Folgejahren jedoch scharf 
zu sinken. Im Jahre 1961 war es nur durch 
eine außerordentliche Einnahme aus der Um­
stellung der Abrechnung der Ausfuhrvergü~ 
tungen möglich, die gesetzlichen Sonderab­
schreibungen in Anspruch zu nehmen, ohne 
einen Geschäftsverlust ausweisen zu müssen. 
Der versteuerte Reingewinn sank von 1'8% 
~er Betriebsleistung im Jahre 1955 auf 0·1 % 
1m Jahre 1961. Nicht viel günstiger schlossen 
die Jahre 1962 und 1963 ab. Während in 
den Jahren 1955-1959 noch Dividenden von 
5'5% bzw. 6% des Grundkapitals ausgeschüttet 
werden konnten, mußten sie im Jahre 1960 
auf 3% eingeschränkt und im Jahre 1961 
überhaupt eingestellt werden. Der ab 1960 
verantwortliche Vorstand der Gesellschaft 
unternimmt große Anstrengungen, die Pro­
duktionskosten zu senken, um bei den ge­
gebenen Weltmarktpreisen die Ertragslage der 
Gesellschaft wieder zu bessern. Der Erfolg 
dieser Bestrebungen war bisher allerdings 
wegen der steigenden Tendenz der Kosten 
nur begrenzt. 

144, 8. Die Sanierung der Gesellschaft im 
Jahre 1949 und die anschließende gute Er­
tragslage hatten eine günstige finanzielle Struk­
tur der Unternehmung zur Folge. Seit 1955 
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halten sich Anlagevermögen und Umlauf­
vermögen annähernd die Waage, doch ist 
das gesamte Anlagevermögen und ein sehr 
wesentlicher Teil des Umlaufvermögens durch 
das Eigenkapital der Gesellschaft, das Ende 
1961 rund 82% des Gesamtkapitals ausmachte, 
gedeckt. Der Verschuldungskoeffizient lag 
daher während des ganzen Berichtszeitraumes 
weit unter der Grenzmarke. 

144,9. Durch weitgehende Skontogewährung 
hat die Gesell~chaft den Stand der Forderungen 
verhältnismäßig niedrig gehalten und dadurch 
eine hohe Liquidität erreicht. Deshalb brauchte 
sie auch nu~. gelegentlich kurzfristige Bank­
kredite zur Uberbrüekung von Engpässen an 
Zahlungsmitteln in Anspruch zu nehmen. 

144, 10. Der' Investitionsaufwand der Jahre 
1955-1961 belief sich auf 414·5 Mill. S, der 
zur Gänze aus den Normal- und Sonderab­
schreibungen gedeckt werden konnte. Der 
Abschreibungsüberschuß betrug Ende 1961 
noch rund 27·5 Mill. S. Die Investitionen 
konnten zu jeder Zeit aus den Eigenmitteln 
der Gesellschaft finanziert werden. 

144, 11. Das größte seit 1945 durchge­
führte Investitionsvorhaben war die Errich­
tung einer Anlage zur Produktion von Zellglas 
(Austrophan). Die erste Einrichtung dieser 
Art wurde bereits im Jahre 1951 in Betrieb 
genommen, sie arbeitete jedoch wegen starker 
Reparaturanfälligkeit und beschränkter Quali­
tät der erzeugten F.olien nicht zufriedenstellend. 
Außer den Jahren 1955 und 1956 schlossen 
die Jahre 1951-1958 mit Verlusten aus der 
Zellglaserzeugung ab. In den Jahren 1957 
und 1958 wurde ein neues Gebäude für eine 
vergrößerte Austrophan-Erzeugungsanlage und 
eine 10-t-Sonderviskosestation mit einem Ge­
samtaufwand von 87·5 Mill. S, davon allein 
für die Austrophananlage 58·6 Mill. S, er­
richtet. Die vorgesehene Erzeugung von täg­
lich 8 t Zellglas wurde noch nicht erreicht. 
Obwohl die veranschlagten Kosten für die 
neue Austrophananlage erheblich überschritten 
und die Planungen geändert und ergänzt 
wurden, haben sich die Hoffnungen auf eine 
qualitativ einwandfreie Folienproduktion auch 
nach Beiziehung von ausländischen Beratern 
nicht voll erfüllt. Wegen der höheren Regie­
belastung durch die neue Anlage und wegen 
des starken Preisrückganges bei den Folien 
im Ausland, der sich bei dem großen Anfall 
von geringerwertiger' Anlaufware in Lenzing 
umso stärker auswirkte, nahmen die Verluste 
aus der Zellglaserzeugung ab dem Jahre 1959 
ein besorgniserregendes Ausmaß an: Die der­
zeitige Unternehmungsleitung hat inzwischen 
Maßnahmen ergriffen, um Verluste dieses 
Produktionszweiges in Hinkunft nach Mög-
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lichkeit auszuschließen. Diese Maßnahmen 
waren nicht mehr Gegenstand der Prüfung 
durch den Rechnungshof. 

144, 12. Der Rechnungshof bemängelte; daß 
nicht alle Mühe unternommen wurde, schon 
vor der ersten Aufnahme der Zellglaserzeugung 
eine mit dem Produktionsverfahren wohlver, 
traute Fachkraft für ständig zu gewinnen, 
um eine Mlndestqualität des Produktes zu 
gewährleisten und mit dem internationalen 
Qualitätsstandard einigermaßen Schritt halten 
zu können. Auch bei der Errichtung der 
größeren Anlage in den Jahren 1957 und 1958 
war keine Gewähr gegeben, daß die erzeugten 
Waren den auf den in- und ausländischen 
Märkten gestellten Qualitätsansprüchen ent-. 
sprechen würden. So beträchtliche Inve­
stitionen ohne ausreichende Sicherheit, eine 
für einen längeren Zeitraum konkurrenz­
fähige Qualität des erzeugten Produktes 
erreichen zu können, stellen ein großes Risiko 
dar, das bei entsprechender kaufmännischer 
Vorsicht hätte vermieden werden können. 
Außerdem wurde es unterlassen, bei der 
Planung der neuen Austrophananlage eine 
eingehende Wirtschaftlichkeitsberechnung und 
eine entsprechende Marktanalyse durchzu­
führen. Es wurde daher nicht bedacht, zwischen 
Investitionsaufwand und Erzeugungskapazität 
ein angemessenes Verhältnis herzustellen, um 
eine übermäßige Belastung der Produktion 
durch Abschreibungen zu vermeiden. Eine 
umfassende 'Marktanalyse hätte sicherlich 
auch zu einer vorsichtigeren Einschätzung der 
Preisentwicklung bei Zellglas geführt, wenn 
auch der starke Preisrückgang nach Fertig­
stellung der Anlage im Jahre 1958 vielleicht 
nicht in seinem vollen Ausmaß voraussehbar 
war. Die Unternehmungsleitung führte in 
ihrer Stellungnahme aus, daß in allerletzter 
Zeit durch verschiedene Verbesserungen eine 
befriedigende Mittelqualität des Zellglases er­
reicht werden konnte. 

144, 13. In den Jahren 1956-1959 wurde 
das technische Bürogebäude mit einem Kosten­
aufwand von 23·8 Mill. S auf den Fundamenteit 
eines im Jahre 1959 erbauten Gefolgschaftshau­
ses errichtet. Da es sich um einen reinen Zweck­
bau in einer Fabriksanlage handelt, hätte auch 
ein etwas weniger aufwendiges Gebäude ge­
nügt. Die Vergebung des Baues an eine Wiener 
Baufirma wirkte sich ungünstig auf die Durch­
führung der Bauarbeiten aus, ein Umstand, 
der der damaligen Unternehmungsleitung 
schon bei der Auftragserteilung bekannt sein 
mußte. 

angelegenheiten beschäftigter Architekt gleich­
zeitig auch mit der Planung und Durchfüh­
rung von Bauvorhaben beauftragt wurde, 
die in den meisten Fällen von der eigenen Bau­
abteilung ausgefüh:r;t werden können. 

144, 15. Im übrigen war die Investitions­
politik der Gesellschaft im geprüften Zeitraum 
weitgehend auf die Erneuerung und Moderni­
sierung der Nebenbetriebe (Energieversorgung 
im weiteren Sinn, Werkstätten, Rückgewin­
nungsanlagen für Chemikalien und Viskose 
u. a.) gerichtet. Diese Investitionen haben zur 
Senkung der Gestehungskosten nicht un­
wesentlich beigetragen. Die Investitionen zur 
Modernisierung und Rationalisierung der Er­
zeugung' von Zellwolle waren hauptsächlich 
von der Absicht getragen, unter Beibehaltung 
des Produktionsverfahrens Teile des Produk­
tionsapparates zu erneuern und zu verbessern, 
um die Produktion dauernd aufrechtzuerhalten 
und auszuweiten. Unter dem Druck der aus­
ländischen Konkurrenz hat die Gesellschaft 
allmählich größere Mittel für Investitionen zur 
Verbesserung der Qualität der Zellwolle bereit­
gestellt. Die Zurückhaltung auf diesem Sektor. 
war nicht zuletzt durch die hohen Investitionen 
für die Austrophananlage und das technische 
Bürogebäude bedingt. 

144, 16. Die Verkaufssituation bei Zellglas 
war zur Zeit der Prüfung dadurch gekenn­
zeichnet, daß nur rund ein Drittel dieser 
Produktion im Inland abzusetzen war. Wegen 
des beträchtlichen Anfalles von Minderquali­
täten konnten besonders im Export meist nur 
ungünstige Verkaufspreise erzielt werden. Auch 
die günstigen Absatzmöglichkeiten für Weiter­
verarbeitungsprodukte (z. B. für die soge­
nannten Wetterfestwaren} konnten wegen der 
nicht ausreichenden Qualität der Folien nur 
ungenügend ausgenützt werden. Beispielsweise 
führte ein Versuch im Jahre 1960, PUT-Ware 
(Klebebänderfolien) zu erzeugen und zu expor­
tieren, zu einem beträchtlichen finanziellen 
Verlust, weil der größere Teil der Lieferung den 
Qualitätsansprüchen des Kunden nichtent­
sprach und daher zu tiefreduzierten Preisen 
verkauft werden mußte. Eine 'Verbesserung 
der Verkaufssituatio'n bei Zellglas 'und damit 
auch der Ertragslage dieses Geschäftsz weiges 
ist nach Meinung des Rechnungshofes weit­
gehend davon abhängig, ob es gelingt, den 
großen Anfall von Minderqualitäten entschei­
dend zu senken. Hiezu wäre aber auch eine 
einschneidende Kürzung des Sortiments not­
wendig, um den häufigen Wechsel in der 
Produktion zu vermeiden. 

144, 14. In diesem Zusammenhang be- 144, 17. Auch beim Zellwolleverkauf stieg 
mängelte der' Rechnungshof überdies, daß ein der -~nteil des Exportes von rund 48% im 
von der Gesellschaft als Konsulent in Bau- Jahre 1957 auf 67·5% im Jahre 1961. Diese 
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Auslastung des,' Personals auf Grund von 
Arbeitszeitstudienmehr Aufmerksamkeit ge­
schenkt worden wäre. 

Steigerung der E:x:port'aphängigkeit War haupt­
sächlich eine Folge des Preisverfalles jm J ame 
1948, 'weil ihm die' Gesellschaft ,nicht, durch 
Auswei'chen in die Pt,oduktion anderer Waren, 
son4ern nur durch' Steigerung (jes Mengen-, 144, 21. Weniger bedeutsame Bemängelun­
absatzes im Ausland, vor allem in den' Ost- gen des Rechnungshofes betrafen das Ersatz­
staaten, und durch' Senkurig der Gestehungs- teillager, ,die Umlegungder Fixkosten auf die 
kosten begegnen konnte. Eine gewisse Besse- E-ostenstellen Austrophananlage und, Zentral­
rung der kritischen Verkaufslage ist im Jahre 'werkstätte, die Gewährung einer nach Meinung 
1963 eingetreten; weil infolge verstärkter Nach- cles Rechnungshofes zu hohen Belohnung an 
frage die gesamte Produktion dieses Jahres bei einen Angestellten u, a. m. , 
leicht angezogenen Preisen verkauft werden ' 
konnte. ' ,"144 22. Der Rechnungshof empfahl Ein-

144,' 18. Die von der geprüften Unterneh­
mung im Exportgeschäft gezahlten Provisionen 
übersteigen im allgemeinen nicht d!'Ls übliche 
Ausmaß. Der Rechnungshof hat in einigen 
Fällen empfohl!;ln, die Provisionen zu senken, 
weil sie der Mitwirkung der Vertreter beim 
Zustandekommen der Abschlüsse nicht, mehr 
voll entsprachen. Diese' Anregungwm:de auf­
, gegriffen. 

144, 19. Das Lohn- und Gehaltsniveau ist 
bei der geprüften Gesellschaft von 1954 bis 
1961 etwas stärker gestiegen, als es demgesanit­
österreichischen, Durchschnitt entsprach (Er. 
höhurig deI' Löhne im Jahresdurchschnitt um 

, 8,3% gegenüber 7'0% und der Gehälter um 
10'6% gegenüber 8'7%). Die Verschlechterullg 
der Ertragslage in den ietzten jahren' hat die 
Gesellschaft gezwungen, die Löhne und Ge­
hälter weitgehend ~en Branchenverhältnissen 
anzupassen. 

sparungen bei den Rechtllkosten und bei den 
Druckkostenbeiträgen, eine Nachziehung von 
Mietzinsen~ VereinfachungEmin der Organi­
sation, .im Berichtswesen 'und in, einzelnen 
Zweigen der Verwaltung, eine Zusammen­
legUng von Laporatorien, den Verzicht auf 
eine, weitere Vergrößerung des Leitungs­
apparates, die Intensivierung der Forschungs­
tätigkeit, eine Verfeinerung, der .Kostenrech­
nung, e;ine Erweiterung der Typenabrechnung 
und, einige andere. ' 

144 23. Die Gesellschaft hat, die beanstan­
deten Mängei,soweit dies noch möglich 'war, 
behoben' und den Empfehlungen des Rech­
nung!;\hofes bereits weitgehend, entsprochen. 

b) Prüfungser,gebnisse aus dem 
Jahre 1963 

Österrei~hisch~s Creditinstitut, 
Aktiengesellschaft 

145, 1. Das Österreichische' Credit-Institut, 
14;4, 20. Der Personalaufwand erhöhte sich Aktiengesellschaft (im folgenden mit öCI ab­

von 1l·4% des Gesam:taufwandes der 9-esell- gekürzt), 'hat gemäß dem Bundesgesetz vom 
schaft im Jahre 1955 auf 20'5% im Jahre 1961. 8~ September 1.955 zur Ordnung der wirt­
Die' bereits erwähnte Verschlechterun.g der schaftlichen und finanziellen Lage der Kredit­
Ertragslage nötigte die Uriternehmungsleitung, unternehmungen, (Rekonstruktionsgesetz), 
der Verminderung des Personalaufwandes be~ BGBL Nr. 183, eine Rekonstruktionsbilanz 
sonder~ Aufmerksamkeit zu widmen. Unter zum 31. Dezemher 1954' erstellt. Hiebei 
Heranziehung einer ausländischen Beratungs- wurden im Rahmen der gesetzlichen' Möglich­
firina war es möglich, Ende. 19Q1 den Stand keiten die Aktiven der Bank gegenüber der 
an Arbeitern um mehr als 10% zu verringern. provisorischen Bilanz zu.m 31. Dezember 1954 
Dadurch stieg die Arbeitsproduktivität, die per Saldo um 24·3 Mill. S aufgewertet. Auf 
von 1956 bis 1961 bei Zellwolle nur um 8,4% der Passivseite der' Bilanz erhöhte ~ich das 
zugenommen hatte, im Jahre 1962 um rU,nd Eigenkapital um 1l·7 Mill.Sauf 38~0' Mill. s. 
20%. In den vorausgegangenen Jahren ha~ten Das ÖCI war nicht 'genötigt, zur Abdeckung 
Ratiönalisierungsmaßnahmen nur zum geringen von Rekonstruktionsverlusten eine Forderung 
Teil eine. Erhöhung der Arbeitsproduktivität gegen den Bund gemäß §. 3 Rekonstruktions­
zur Folge, da Produktionssteigerungen in der gesetz in Anspruch zu neh~en:'- . 
Regel von einer Erhöhung des Personalstl.1ndes 
b,egleitet waren. Der Personalabbau im Jahre. 145, 2. In der SchillingeröB:n;lllgsbilanz 
1961 auf Grund der Vorschläge der ausländi- zum 1. Jänner 1955 gemäß dem Schillinger­
schen Beratungsgesellschaft wurde ohne öffnungsbilanzengesetz vom 7. Juli 1954, BGBL 

'.wesent.liche Änderung,'der Organisation und Nr. 190, wurden die Aktiven um weitere 
'des Produktionsverfahrens durchgeführt. Der 24·9 Mill. S: aufgewertet. Das' Grundkapital 
Pei'sonalstand war daher damals beträchtlich wtirde von 12 Mill. Sauf 50 :MiIL S erhöht. 
überhöht und ,hätte schon viel früher red.uziert Das gesamte Eigenkapital der Bank belief sich 
werden können, wenn .einer, angemessenen nunmehr auf 62·9 Mill. S.' . 
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145, 3. Im Berichtszeitraum (1955 bis 
1962) ist die Bilanzsumme von 1494·2 Mill. S 
laut SEB auf 2828·8 Mill. SEnde 1962 gestie­
gen. In diesem Zeitraum haben die Einlagen 
österreichischer Kreditinstitute beim ÖCI in 
einem wesentlich geringeren Ausmaß zuge­
nommen und machten Ende 1962 nur mehr 
rund 34% der Passiven aus. Damit hat sich 
die Abhängigkeit des ÖCI von den Zwischen­
bankeinlagen nicht unwesentlich verringert, 
ist aber doch noch beträchtlich höher als bei-

Wunsche aus budgetären Gründen nicht ent-
sprochen werden. . 

145, 6. Die dem ÖCI für Ausleihungen 
im kurzfristigen Bankgeschäft zur Verfügung 
stehenden Fremdmittel stammen zum über­
wiegenden Teil aus täglich fälligen Einlagen, 
wobei betragsmäßig die Großeinlagen über­
wiegen. Zwar werden diese Fremdmittel in 
der Regel nur kurzfristig weiterverliehen ; 
da jedoch betragsmäßig die Großkredite über­
wiegen, die kaum innerhalb der kurzen ver­

spielsweise bei den zwei anderen verstaatlich- tragsmäßigen Laufzeit zurückgezahlt werden 
ten Großbanken (10% und 12%). Die Bank könnten, besteht die Möglichkeit, daß bei 
hat in ihrer S~ellun?nah~e zum Aus?ru~k einem plötzlichen Abruf größerer Einlagen 
gebracht, daß SIe ':.eIt~rhm bestr~bt seI, em die Bank in Liquiditätsschwierigkeiten gerät. 
a,ngemessenes ".~rh.altms de.r ZWlschen~ank- Zur Empfehlung des Rechnungshofes, ihre 
emlagen zu den ubrlgen PassIven zu erreIChen. I Finanzierungspolitik so einzurichten, daß sie 

I mögliche Fälle überraschender, großer Geld-
145, 4. Bemerkenswert ist die Zunahme entziehungen jederzeit auch ohne fremde 

der Spareinlagen von 48·6 Mill. SEnde 1954 Hilfe bewältigen könne, bemerkte die Bank,. 
auf 263·0 Mill. S. Ende 1962. Wenn diese daß sie seit Jahren Verbesserungen anstrebe, 
damit auch erst 9,3% des Gesamtkapitals daß im übrigen aber bei der gegebenen all­
gegen 17 % und 25 % bei den anderen ver- gemeinen Situation nach ihrer Meinung auch 
staatlichten Banken ausmachen, stellt die für die Zukunft nicht mit ernsten Schwierig­
Erhöhung doch einen sichtbaren Erfolg des keiten zu rechnen sei. Überdies bemühe sich 
Ausbaues des Zweigstellen- und Filialnetzes die Bankleitung, der Anregung des Rechnungs­
dar. Nicht ungünstig war auch die ·Entwick- hofes, im Sinne einer besseren Risikoverteilung 
lung des langfristigen Fremdkapitals (Pfand- das hohe Obligo einzelner Großdebitoren zu 
briefe und Kommunalobligationen), dessen reduzieren, zu entsprechen, doch könne dieses 
Anteil am Gesamtkapital der Bank von 1955 .Bestreben nur schrittweise und unter Berück­
bis 1962 von 6'6% auf .1~·1% gestiegen ist. sichtigung der wirtschaftlichen Gegebenheiten 
Dadurch hat das langfnstIge Hypothekarge- verwirklicht werden. 
schäft der Bank an Bedeutung gewonnen, 
während der Anteil der kurzfristigen Auslei­
hungen von 53'8% auf 34'8% zurückgegangen 
ist. 

145, 7. Der Rechnungshof hat bereits bei 
seiner letzten Gebarungsprüfung (vgl. Tätig­
keitsbericht 1956, Textzahlen 528 ff.) auf ge­
wisse LiquiditätsschWierigkeiten des ÖCI in 

145, 5. Diese Besserung der Struktur der den Jahren 1955 und 1956 hingewiesen. Seit 
Fremdmittel der Bank hat allerdings auch im 1957 . konnte die Bank, werin auch unter 
Prüfungszeitraum das Verhältnis der Eigen- Zuhilfenahme von banküblichen Ultimogel­
mittel zu den Fremdmitteln nicht entscheidend dern, die Liquiditätsbestimmungen im wesent­
beeinflussen können, denn die Eigenmittel lichen einhalten, so daß sich die wegen Nicht­
sind von 4'4% des Gesamtkapitals in der SEB einhaltung dieser Vorschriften .in wenigen 
nur auf 5,0% Ende 1962 gestiegen und sind I Einzelfällen vorgeschriebenen Pönalzinsen in 
damit im Vergleich zur Eigenkapitalausstat- mäßigen Grenzen hielten. Auch der Kredit­
tung der beiden anderen verstaatlichten Ban- plafond wurde bis Ende 1962 zwar nur mehr 
ken (Ende 1962 ll·l % und 9·2%) noch ziem- gelegentlich überschritten, doch ließ~n sich 
lich bescheiden. Auch das im Rekonstruk- Pönalzahlungen an das Bundesministerium 
tionsgesetz vorgesehene Verhältnis des Eigen" für Finanzen nicht ganz vermeiden. 
kapitals in Höhe von 10% der Verpflichtungen 
konnte noch nicht erreicht werden (5,1 % in 145, 8. Das überdurchschnittliche Ausmaß 
d.er SEB und 5'2% in der Schlußbilanz 11962). der Fremdmittel war eine der Ursachen, 
Mangels ausreichender Gewinne konnte das daß der vom ÖCI im geprüften Zeitraum aus 
ÖCI die durch das Rekonstruktionsgesetz der laufenden Geschäftstätigkeit erziclte ordent­
steuerlich begünstigte Eigenkapitalbindung bis 'liehe Jahresgewinn auch verhältnismäßig 
10% der Verpflichtungen nur zum Teil aus- niedriger war als bei den anderen verstaat­
nützen. Um diese unbefriedigende Eigenkapi- lichten Banken. In den Jahren 1961 und 
talausstattung zu verbessern, beantragte die 1962 ging er trotz Ausweitung des Geschäfts­
Bank im Jahre 1962 beim Bundesministerium umfanges auch betragsmäßig zurück. Die 
für Finanzen eine Erhöhung der Eigenmittel steuerfreie Dotierung der Rekonstruktions­
um rund 300 Mill. S, doch konnte diesem rücklage und die Inanspruchnahme von Son-

496 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)122 von 138

www.parlament.gv.at



derabschreibungen war zum Teil nur mög­
lich, weil in diesen beiden Jahren außerordent­
liche Gewinne aus dem Verkauf einer Beteili­
gung erzielt wurden. 

145, 9. Ein weiterer Grund für die Ver­
schlechterung der Ertragslage in den letzten 
Jahren lag im Rückgang der vereinnahmten 
Kontokorrentzinsen und Provisionen. Die Bank. 
hat in Auswirkung des scharfen Konkurrenz­
kampfes in zunehmendem Maße Zinsen- (Pro­
visions- ) Begünstigungen und einigen Groß­
debitoren, besonders des eigenen Konzern­
bereiches, Nachlässe gewährt, um Schwierig­
keiten dieser Unternehmungen zu überbrücken. 
Eine Krise oder ein Zusammenbruch solcher 
lüeditnehmer hätte weitreichende Folgen ge­
habt, die die Bank nicht verantworten zu 
können glaubte. Andererseits war der Zinsen­
aufwand für die Zwischenbankeinlagen über­
durchschnittlich hoch, weil die Bank auch 
in den Zeiten großer Geldflüssigkeit die Zinsen 
für Einlagen dieser Art nur vorsichtig reduziert 
hat, um eine Verstimmung der Einleger, 
deren Einlagen bei den oft rasch wechselnden 
Verhältnissen wieder dringend benÖtigt wer­
den, zu vermeiden. 
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haften Sanierungsnachlaß. Die hiedurch ver­
fügbar gewordenen Beträge wurden im wesent­
lic.hen zur Abdeckung der Bankschuld ver­
wendet. Nach Ansicht des Rechnungshofes 
hätte auch in diesem Falle die Bank bei ent­
sprechend sorgfältiger Beobachtung der Ge­
schäftsentwicklung beim Kreditnehmer und 
rechtzeitiger Einflußnahme auf die Geschäfts­
führung das übermäßige Anwachsen der Bank­
verschuldung mit ihren nachteiligen Folgen 
und die zu rasche Ausweitung der Erzeugungs­
kapazität, die mit eine Ursache der kritischen 
Geschäftslage war, verhindern können. 

145, 12. Gleichfalls bereits im Jahre 1956 
hatte der Rechnungshof darauf' hingewiesen, 
daß das an eine dritte Unternehmng der Textil­
industrie gewährte Gesamtkreditobligo bereits 
über den für das ÖOI angemessenen Rahmen 
hinausging und das Verlustrisiko zugenommen 
hat. Trotz diesem Hinweis und trotz der 
Geschäftsaufsicht durch die Bank verschlech­
terte sich infolge unsachgemäßer Geschäfts­
führung die Ertragslage und vergrößerte sich 
die Bankschuld, so daß das ÖOI auch in diesem 
Falle gezwungen war, im Jahre 1960. den Groß­
teil der Geschäftsanteile dieser Gesellschaft 
zunächst interimistisch zu übernehmen und 

145, 10.. Der Rechnungshof hatte bereits einen ganz beachtlichen Schuldennachlaß zu 
anläßlich seiner Einschau im Jahre 1956 beim gewähren, um den Konkurs der Unternehmung 
ÖOI die Höhe des Kreditobligos eines Debitors zu . vermeiden. Die bei den letztgenannten 
aus der Textilbranche bemängelt und den Unternehmungen werden nunmehr in Perso­
Abbau dieses Obligos empfohlen. Die .Bank nalunion geführt, die Produktionsprogramme 
hat jedoch bis zum Jahre 1959 den Kredit beider Betriebe wurden aufeinander abge­
noch erhöht, um, wie sie in ihrer Stellung- stimmt. Dadurch und durch weitere Maß­
nahme ausführte, größere Schwierigkeiten der nahmen einer rationellen Betriebsführung soll 
Unternehmung und damit die unmittelbare die Ertragslage gebessert und die finanzielle 
Gefahr eines beträchtlichen Forderungsver- Abhängigkeit der Unternehmungen von der 
lustes zu vermeiden. Um einen entsprechen-I Bank gelockert werden. Ob dadurch weitere 
den Ei~fluß auf die G~stion d~r Gesellschaft I Forderungsausfälle und Zinsennachlässe in 
zu gewmnen, erwarb dIe Bank 1m Jahre 1960.1 Hinkunft vermieden werden können, kann 
eine Mehrheitsbeteiligung und gewährte zur derzeit noch nicht gesagt werden. Nach An­
Erleichterung der finanziellen Lage des Unter- sicht des Rechnungshofes hätten in beiden 
nehmens einen beträchtlichen Zinsennachlaß. Fällen die Ausfälle an Kapital und Zinsen 
In den Jahren bis 1963 besserte sich die Ertrags- vermieden oder zumindest geringer gehalten 
lage der Unternehmung zusehends und das werden können, wenn die Bank sogleich, 
Bankobligo ist bedeutend gesunken. Ende als die Kredite ein bestimmtes Ausmaß über-
1963 hat die Bank ihre Beteiligung an der schritten, strengere Überwachungsmaßnahmen 
Unternehmung verkauft. Der Rechnung~~of ergriffen hätte. 
bemängelte in diesem Falle das für das OCl 
zu hohe Kreditengagement und die späte 145, 13. Auf dem Gebiete der Kreditpolitik 
Einflußnahme des ÖOl auf die Geschäftsfüh-. hat der Rechnungshof daher empfohlen, das 
rung der Gesellschaft. 

145, 11. Um eine andere Unternehmung der 
Textilindustrie, dessen Hauptkreditgeber 
gleichfalls das ÖOl ist, vor ernsten Schwierig­
keiten zu bewahren, veranlaßte die Bank im 
Jahre 1961 die Umwandlung der Personen­
gesellschaft in eine Aktiengesellschaft, über­
nahm den überwiegenden Teil des Aktienkapi­
tals zum Nennwert und gewährte .einen nam-

Ausmaß der gewährten Kredite sorgfältig 
auf die durch die gegebene Wirtschaftslage 
bedingte Aufnahmefähigkeit der Kreditnehmer 
abzustimmen, um allzu große und allzu rasche 
Kapazitätsausweitungen, die in der Folge 
eher zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten füh­
ren, und zu große Belastungen der Kredit­
nehmer mit Zinsen und Kapitalrückzahlungen 
zu vermeiden. . Es widerspricht auch einer 
gesunden Risikoverteilung, wenn die Bank 
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eine größere Anzahl betragsmäßig stark ins I hatte sich die Besatzungsmacht zur Verteilung 
Gewicht fallender Großluedite an Kreditnehmer der Erdölprodukte in Ostösterreich des vor­
ein und derselben Branche vergibt. Die Bank maligen "Benzin- und Benzolverbandes" (BV) 
führte in ihrer Stellungnahme hiezu aus, eine der Reichswerke "Hermann Göring", der später 
solche Konzentration hätte sich in einem als "Aktiengesellschaft der Kohlenwertstoff­
gewissen Ausmaß durch die Nachkriegsver- verbände Bochum" firmierte, bedient, der als 
hältniss8\und durch die langjährigen Geschäfts- früheres ;,Deutschcs Eigentum" unter un­
verbindungen mit diesen, zum Großteil in mittelbarer Verwaltung der Sowjetischen 
Notstandsgebieten gelegenen Firmen ergeben, Mineralölverwaltung stand. Die ÖROP ent­
sie sei aber bestrebt, einen Abbau solcher wickelte sich jedoch später über den ursprüng­
Kreditengagements zu erreichen. lichen BV-"Kern" hinaus. Die im Ersten Ver­

145, 14. Vor derVergebung der Baumeister­
arbeiten für das zur Unterbringung der Außen­
stelle der Zweigniederlassung Lustenau mit 
einem erheblichen Aufwand in Dornbirn errich­
tete Geschäfts- und Wohngebäude wurde nur 
pro forma ein Vergleichsanbot eingeholt. Bei 
der Größe des Bauvorhabens hätten unbedingt 
mehr Anbote veranlaßt werden müssen. 

staatlichungsgesetz, BGBL Nr. 168/1946, vor­
gesehene überführung des in Österreich gele­
genen vormaligen BV-Vermögens in das Eigen­
tum der Republik Österreich bzw. der von dieser 
gemäß der Verordnung BGBL Nr. 199/1946 
gegründeten Auffanggesellschaft "Martha" 
ErdÖI-Ges. m. b. H., Wien, konnte in der dama­
ligen russischen Besatzungszone nicht durch~ 
geführt werden. 

145, 15. Der Rechnungshof empfahl die j 146, 5. Im Anhang zum Staatsvertrag, be­
Vermeidung von Sonderzahlungen an das' treffend die Wiederherstellung eines unab­
Personal außerhalb des Kollektivvertrages, hängigen, demokratischen Österreich, BGBL 
die Zurückhaltung bei der Ernennung von Nr. 152/1955, welcher die wirtschaftlichen 
Funktionären der Bank, die Einschränkung Bestimmungen der im Annex II zitierten Ver­
von Werbegeschenken und ähnliche Maß- einbarungen zwischen der Sowjetunion und 
nahmen zur Erzielung von Ersparungen und Österreich vom 15. April 1955 beinhaltet, ist 
Verbesserungen der Verwaltung. Die Bank unter den von, der Sowjetunion an Österreich 
hat den meisten Empfehlungen bereits Rech- übergebenen Ölunternehmen auch die ÖROP 
nung getragen. angeführt. Dementsprechend wurden deren 

"ÖROP" ,Handels-Aktiengesell­
schaft für ästerr. Rohälprodukte, 
Wien 

Aktien am 13. August 1955 an die Bevoll­
mächtigten der österreichischen Verwaltung 
übergeben. 

146, 1. Anfang 1963 hat der Rechnungshof 
erstmalig eine Überprüfung der Gebarung der 146, 6. Obwohl die Eigentumsverhältnisse 
"ÖROP" Han9.els-Aktiengesellschaft für österr. an der Gesellschaft eindeutig sind (100% 
Rohölprodukte, Wien (kurz ÖROP) vorgenom- Kapitalbeteiligung des Bundes), hat das zu­
men, die sich auf den Zeitraum seit der über- ständige Bundesministerium für Finanzen bis­
nahme der Gesellschaft aus der russischen in die her noch keine Bestellung ordentlicher Gesell­
österreichische Verwaltung erstreckte. schafts organe veranlaßt, da die Verwertung 

'gemäß § 47 des Ersten Staatsvertragsdurch-
146, 2. ' Bedauerlicherweise war die Stel- führungsgesetzes, BGBL Nr. 165/1956, beab­

lungnahme der Öffentlichen Verwaltung zu sichtigt ist. Die Gesellschaft, deren Firmen­
dem ihr übersendeten Entwurf inhaltlich un- bezeichnung zwecks "Austrifizierung" _ am 
sachlich und im Ton verletzend, wogegen sich 25. November 1955in "ÖROP" Handels-Aktien­
der Rechnungshof in seiner Gegenäußerung gesellschaft für österreichische Rohölprodukte 
verwahrte. geändert worden ist, steht nunmehr seit mehr 

146, 3. Die mündliche Schlußbesprechung 
mit der Öffentlichen Verwaltung hat 312 Tage 
erfordert. 

146, 4. Die Gesellschaft ist Ende 1946 als 
"ÖROP Handels-Aktiengesellschaft für' Erd­
ölprodukte österreichischer und russischer 
Provenienz" von Organen der sowjetischen 
Besatzungsmacht, jedoch als Aktiengesell­
schaft nach österreichischem Recht gegründet 
und als solche auch in das Handelsregister des 
Handelsgerichtes Wien eingetragen worden. 
Vor der Aufnahme ihres Geschäftsbetriebes 

als acht Jahren unter Öffentlicher Verwaltung_ 

146, 7. Die Aufsichtsbehörde führte dazu 
aus, daß die Bestellung der ordentlichen 
Gesellschaftsorgane eine politische Frage sei, 
d. h. daß die beiden Regierungsparteien damit 
einverstanden sein ,müßten. Außerdem meinte 
sie, daß damit Mehrkosten, wie Aufsichtsrats­
gebühren u. a. entstehen würden. 

146, 8. Die wirtschaftliche Entwicklung der 
ÖROP nach 1955 war durch den Verlust der 
während der russischen Verwaltung innegehab­
ten faktischen Monopolstellung für den Mineral-

,( I 
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ölhandel in Ostösterreich, durch die Bereini­
gung des Problems des vormaligen BV-Ver­
mögens mit der "Martha", durch eine zurück­
haltende Investitionspolitik und dem allen 
zufolge durch einen starken Rückgang des 
Anteils an der Versorgung des österreichischen 
Marktes gekennzeichnet. Die Ansicht der 
Öffentlichen Verwaltung, daß die (bisher) regel­
mäßigen Ausschüttungen von Dividenden (für 
1962 nach Teilauflösung von Rücklagen) als 
Beweis guter Wirtschaftsführung zu gelten 
haben, vermag der Rechnungshof nicht zu 
teilen. . 

146, 9. Mag auch die Unsicherheit über die 
zukünftige Gestaltung der Rechtsverhältnisse 
auf manche Entscheidungen der Öffentlichen 
Verwaltung hemmend gewirkt haben, so ist der 
Rechnungshof überzeugt, daß die ungünstige 
Absatzentwicklung zum Teil auf die zurück­
haltende Investitionspolitik der Öffentlichen 
Verwaltung zurückgeht. Die gleichzeitig er­
folgte Ansammlung von Festgeldern erscheint 
selbst dann überhöht, wenn damit die Selbst­
finanzierung des seit Jahren geplanten Neubau­
es eines Tanklagers sichergestellt werden soll. 

146, 10. Der Rechnungshof hat auf Grund 
der Feststellung verschiedener organisatori­
scher Mängel empfohlen, einen Fachmann 
mit der Organisation des Betriebes und der 
Koordinierung der Betriebsprobleme zu be­
trauen sowie eine der Geschäftsführung direkt 
unterstellte Revisionsabteilung einzurichten. 

146, 11. Die Öffentliche Verwaltung hat 
die Abstellung einiger Organisationsmängel 
zugesagt, jedoch wesentliche Änderungen der 
Organisation grundsätzlich abgelehnt, obwohl 
sie selbst hervorgehoben hat, daß nach end­
gültiger Regelung der Eigentumsverhältnisse 
eine Neuorganisation geschaffen werden müsse. 
Den weiteren Argumenten, daß es nicht ver­
nünftig und nicht vertretbar wäre, für eine 
übergangszeit Änderungen durchzuführen, 
hielt der Rechnungshof entgegen, daß jede 
Unternehmung von der Größe der ÖROP 
laufend ihre Organisation ändern muß, um 
mit der wirtschaftlichen Entwicklung Schritt 
zu halten. 

146, 12. Der Rechnungshof kritisierte, daß 
die beiden Öffentlichen Verwalter gemeinsam 
Jahre hindurch unzweckmäßigerweise viele 
Routinearbeiten zu erledigen hatten, weil erst 
im Frühjahr 1963 zwei Abteilungsleitern die 
Gesamtprokura erteilt worden war. 

146, --13. Zu der vom Rechnungshof emp-
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Verwaltern gemeinsam getroffen) meinte die 
Aufsichtsbehörde, daß dies dem politischen 
Sinne der Bestellung der Öffentlichen Verwalter 
durch die beiden Regierungsparteien nicht ent­
sprechen würde. Eine Kompetenzteilung würde 
auch dem Zweck des Verwaltergesetzes nicht 
entsprechen und ließe bei der Beurteilung 
allfälliger zivil- und strafrechtlicher Tatbe­
stände Unklarheiten entstehen; ein Vergleich 
mit den Vorständen von Aktiengesellschaften 
könne ihrer Ansicht nach nicht Platz greifen, 
da die Öffentlichen Verwalter nicht nur die 
Funktionen des Vorstandes, sondern auch jene 
des Aufsichtsrates und der Hauptversammlung 
ausüben. 

146, 14. Das Bundesministerium für 
Finanzen wird aber nunmehr auch die Finanz­
prokuratur mit der Frage befassen, inwieweit 
eine Kompetenzteilung möglich sei. 

146, 15. Durch das Zurückbleiben der 
Investitionen (60·9 Mill. S) hinter den Ab­
schreibungen (78·9 Mill. S) hat das bilanz mäßige . 
Sachanlagevermögen bis zum 31. Dezember 
1961 bedeutend abgenommen, wodurch die 
günstige Eigenmitteldeckung noch erhöht 
wurde. 

146, 16. Die gleichzeitige Ansammlung von 
Festgeldern, zu der auch die hohen Rück­
stellungen für Lagermieten (ungeklärte Eigen­
turnsverhältnisse ) verhalfen, bedingte eine be­
trächtliche Erhöhung des Umlaufvermögens. 

146,' 17. Der Anteil des Eigenkapitals hat 
sich von 52% (SEB) auf 56% (1961) erhöht. 

146, 18. Nach Bereinigung der Lagermieten 
und Durchführung des geplanten. Neubaues 
eines Tanklagers werden jedoch Vermögens­
und Kapitalstruktur bedeutende Veränderun­
gen erfahren. 

146, 19. Aus den gleichen Gründen wird 
die zur Zeit der Prüfung überaus günstige 
Liquidität der ÖROP in der bisherigen Höhe 
nicht gehalten werden können. 

146, 20. Die Ertragslage der Gesellschaft 
ist durch eine bis 1961 ständig gefallene Be­
triebsleistung gekennzeichnet. 

146, 21. Das Jahresergebnis hat sich trotz 
den hohen Ertragszinsen für Festgelder in 
den letzten Jahren immer mehr verschlechtert; 
die Dividendenausschüttung für das Jahr 
1962 (5%, in den Vorjahren 7%) konnte 
nur noch durch Teilauflösung von Rücklagen 
ermöglicht werden. . 

fohlenen geschäftsordnungsmäßig festzu-
legenden Kompetenzteilung (alle Entscheidun- 146, 22. Bei der stichprobenweisen über­
gen werden derzeit von beiden Öffentlichen i prüfung der von der ÖROP in den Jahren 1955 
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bis 1962 durchgeführten Investitionen stellte 
der Rechnungshof allgemein fest, daß erst 
ab Mitte 1962 von der Tankstellenabteilung 
Jahresprogramme für geplante Neuerrichtun­
gen und Erweiterungen von Tankstellen­
anlagen, jedoch ohne Angabe der voraus­
sichtlichen Kosten, erstellt werden, die Jahres­
programme für die Lagerinvestitionen viel­
fach sehr spät (Mitte des laufenden Jahres) 
bewilligt worden waren; die Durchsicht der 
Akten ergab mangelhafte und ungenaue Pla­
nungen sowie unzareichende Erhebungen, die 
der Planung oder der Beschaffung zugrunde 
lagen. 

146, 23. Beim Bau einer Tankstelle haben 
Planungsmängel zu einer beträchtlichen Über­
schreitung (+81 %) der präliminierten Bau­
kosten und auch die mangelhafte Evidenz­
haltung der Termine zu einer Verlängerung 
der Bauzeit geführt. Mehr als 70% der Bau­
leistungen waren überdies im ersten Kosten­
voranschlag nicht enthalten. Der Rechnungs­
hof empfahl, die Richtlinien der ÖNORMEN 
mehr zu berücksichtigen. Außerdem lag der 
Treibstoffumsatz in den ersten vier Betriebs­
jahren nur etwas über der Hälfte des erwarte-. 
ten Umsatzes. Der Rechnungshof empfahl, 
den Umsatzschätzungen ausreichende Erhe­
bungen vorangehen zu lassen. 

146, 24. Unrichtige Planung sowie Pro­
jektausarbeitungen ohne vorherige Umsatz­
schätzung, ohne Festlegung der Größe und 
Ausstattung und ohne entsprechende Vor­
gabe der Höchstkosten an die beauftragten 
Architekten verursachten die Herstellung meh­
rerer Entwürfe und dadurch überflüssige Ho­
norarzahlungen. Mangels vorheriger Klärung 
der Grundstückfrage ergab sich auch eine 
wesentliche Verteuerung dieser Tankstellen­
anlage. 

146, 25. Der Kauf von zwei TankstBllen 
eines Ausgleichsschuldners erfolgte ohne vor­
herige Überprüfung des Bauzustandes, der 
erforderlichen Investitionen und der Betriebs­
möglichkeiten. Die Öffentliche Verwaltung 
hat einige Jahre später beide Anlagen teils 
wegen erheblicher Sanierungskosten, teils we-

. gen Betriebsführungsschwierigkeiten .unter 
gleichzeitigem Abschluß je eines Belieferungs­
vertrages über 20 Jahre wiederveräußert. 
Die Öffentliche Verwaltung führte dazu aus, 
daß einem Gesamtverlust von 120.000 S 
der Abschluß von zwei Belieferungsverträgen 
über 20 Jahre gegenüberstehe. 

146,26. Im Jahre 1960 wurden für zwei 
Tankstellen nach Durchführung der konstruk­
tiven Entwicklungsarbeiten durch den tech-

nischen Einkauf (nicht der Tankstellenbau­
abteilung) zwei Kioske (Stahlbauteile) be­
schafft, die mangels der erforderlichen behörd­
lichen Bewilligungen nicht der beabsichtigten 
Verwendung zugeführt werden konnten; nach 
Mitteilung der Öffentlichen Verwaltung wurde 
ein Kiosk nunmehr bereits aufgestellt, der 
zweite für eine andere Tankstelle umgeplant. 
Bei diesem Vorhaben hat der Rechnungshof 
auch die von ihm festgestellte Unvereinbarkeit 
bei der Rechnungskontrolle und Mängel im 
Übernahmsvermerk kritisiert. 

146, 27. Zufolge mangelnder Planung ergab 
sich eine Überbevorratung an Zapfsäulen, 
die eine zu hohe Kapitalbindung und damit 
verbunden Zinsverluste verursachte. 

146, 28. Mangels genauer Planungs arbeiten 
ergaben sich beim Umbau eines Tanklagers 
erhebliche Verzögerungen in der Fertigstellung 
und dadurch auch bedeutende Mehrkosten. 
Außerdem lagen keine Abnahmeprotokolle 
über die ordnungsgemäße Übernahme der 
Fremdleistungen und -lieferungen vor. 

146, 29. Auf Grund einer von der Öster­
reichischen Mineralölverwaltung AG vor der 
Heizperiode 1960/61 angekündigten Verminde­
rung der Heizölproduktion hat die ÖROP 
im Jahre 1960 in Erwartung eines erhöhten 
Anfalles von Import-Heizöl im Lager Wien­
Hafen verschiedene Investitionen (2 Mill. S) 
vorgenommen und so die Umschlagskapazität 
dieser damals reparaturbedürftigen und un­
wirtschaftlichen Heizölentladeanlage verdop­
pelt. 

146, 30. Der Rechnungshof stellte fest, 
daß die Umschlagsmengen in den Jahren 1961 
und 1962 weit unter einer wirtschaftlichen 
Auslastung (13% und 3%) der neuen Anlage 
zurückgeblieben sind. 

146, 31. Diese Investition wurde in der 
Erwartung getätigt, daß spätestens im Herbst 
1961 das geplante neue Lager in der Lobau 
errichtet werde - diese Planung konnte 
mangels Genehmigung der zuständigen Be­
hörden noch immer nicht verwirklicht wer­
den - und erfolgte so, daß etwa 75% dieser 
Zwischeninvestition dafür wieder verwend­
bar sind. Der Rechnungshof ist der Ansicht, 
daß die vorübergehende Erhöhung des Um­
schlages 1961 durch entsprechende Disposi­
tiOlIen der Zufuhr und einen allfälligen zwei­
schichtigen Betrieb zu bewältigen gewesen 
wäre, zumal auch eine mit wesentlich ge­
ringeren Kosten verbundene Sanierung des 
Rohrleitungsnetzes 'und Erhöhung der Dampf­
leistung genügt hätten, um einen wirtschaft-
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licheren Betrieb der alten Anlage zu ermög- ernannt oder, falls sie bereits Vorstands-
lichen. ' mitglieder waren, belassen worden sind. 

146, 32. In zunehmendem Maße werden 
Supertreibstoffe importiert. Bedauerlicher­
weise ist das im Sommer 1958 beabsichtigt ge­
wesene gemeinsame Vorgehen der beiden staats­
eigenen Erdölhandelsgesellschaften (ÖROP und 
"Martha") nicht zustande gekommen, wodurch 
eine' mögliche Verbilligung dieser Importe 
unterbunden worden war. 

146, 33. Die Überprüfung der Material­
lager ergab, daß eine allgemein verbindliche 
Lagerordnung fehlte, die Lagerung vielfach 
unzweckmäßig war und daß sich durch Über­
bevorratung die durchschnittliche Lagerdauer 
ständig verschlechtert hat (1961: 309 Tage). 

146, 34. Durch zeitgerechtes Abstößen der 
unverwendbaren Materialien (teils aus der 
Zeit der russischen Verwaltung stammend, 
teils Ersatzteile nunmehr veralteter Anlagen) 
und mehr Rücksichtnahme auf den betriebs­
notwendigen Bedarf wären unnötige Kapital­
bindungen und Zinsenverluste vermeidbar ge­
wesen. 

146, 35. Die Nichtausweisung der jeweiligen 
Bargeldbestände am Schlusse des Tages im 
Kassabuch, die, Annahme vordatierter und 
ungedeckter Schecks sowie ihre Ausweisung 
in den Kassenberichten, wie überhaupt das 
Fehlen schriftlicher Richtlinien für die Kassen­
führung hat der Rechnungshof beanstandet. 

146, 36. Der Öffentlichen Verwaltung ist 
es gelungen, den vor Übernahme noch durch 
zusätzliche Anstellungen aufgeblähten Per­
sonalstand weitgehend abzubauen, soweit nicht 
soziale Rücksichten dem entgegenstanden. 
Wegen der inzwischen eingetretenen Lohn­
und Gehaltserhöhungen hat sich der Personal­
aufwand trotz dem Personalabbau nur ge­
ringfügig gesenkt. Je Kopf der Belegschaft 
wurde 1961 um, 32% mehr aufgewendet 
als 1956; die Betriebsleistung je Kopf (1956 
= 100%) hat nach Erreichung des Tief­
punktes im Jahre 1959 (76%) bis 1961 (93%) 
wieder kräftig zugenommen. (Die absolute 
Betriebsleistung ist im gleichen Zeitraum 
auf 60% gesunken.) 

146, 37. Der Rechnungshof kritisierte die 
im Verhältnis zur verstaatlichten Industrie 
zu hohen Bezüge der Öffentlichen Verwalter 
und einige wesentliche Begünstigungen in 
ihren Pensionsverträgen ; letztere treten je­
doch erst in Kraft, wenn die Republik Öster­
reich mindestens 51 % der ihr gehörigen Aktien 
verkauft hat und die Öffentlichen Verwalter 
nach diesem Verkauf zu Vorstandsmitgliedern 

146, 38. Das Bundesministerium für Fi­
nanzen führte dazu aus, daß die Öffentlichen 
Verwalter nicht nur den Vorstand, sondern 
auch den Aufsichtsrat und die Hauptver­
sammlung vertreten und auch dafür honoriert 
werden müssen. Diese Ausführungen stehen 
jedoch im Widerspruch zu seiner früher 'ge­
äußerten Ansicht, daß die ordentlichen Ge­
seIlschaftsorgane auch wegen der damit ver­
bundenen Mehrkosten, wie Aufsichtsratsge­
bühren, nicht zu bestellen seien. 

146, 39. Die ÖROP benützt zum Teil 
fremde Anlagen, deren Eigentumsverhältnisse 
ungeklärt sind. Der Rechnungshof legte nicht 
zuletzt wegen der bereits zu einer beträcht­
lichen Höhe angewachsenen Rückstellung für 
Lager- und Tankstellenmieten eine Bereini­
gung der Angelegenheit nahe. 

146, 40. Die Einschaltung eines Rechts­
anwaltes in den Verkehr zwischen der Öffent­
lichen Verwaltung und ihrer Aufsichtsbe­
hörde, dem Bundesministerium für Finanzen 
(so z. B. in der Angelegenheit der Tanklager 
und der Bestellung von Prokuristen für die 
ÖROP), entbehrt nach Meinung des Rech­
nungshofes der sachlichen Begründung. 

146, 41. Der Rechnungshof hat empfohlen, 
gemeinsame Auslandsreisen der beiden Öffent­
lichen Verwalter nur bei unbedingter Not­
wendigkeit zu unternehmen. 

146, 42. Der Rechnungshof beanstandete, 
daß die vorgeschriebene Führung von Fahrten­
büchern vielfach überhaupt unterblieb oder 
nur mangelhaft erfolgte. Er empfahl weiters, 
für die Festsetzung von Kilometergeldern 
bei Benützung von Privatfahrzeugen für Ge­
schäftszwecke, einen strengeren Maßstab an­
zulegen und eine vorherige Genehmigung 
solcher Geschäftsfahrten durch eine zentrale 
Stelle sowie eine entsprechende Überwachung 
zu veranlassen. 

146, 43. Der Anteil der OROP am öster­
reichischen Gesamtumsatz für Erdölpro~ukte 
ist, wie bereits in der Einleitung ausgeführt, 
empfindlich zurückgegangen, da die Um­
sätze entgegen der allgemeinen ,Entwicklung 
sowohl wertmäßig als insbesondere mengen­
mäßig bedeutend abgenommen haben. Wäh­
rend das Tankstellengeschäft stabil gehalten 
werden konnte, hat das Kundengeschäft zu­
folge der größtenteils außerhalb der Ingerenz 
der Geschäftsleitung liegenden Entwicklung 
der Marktverhältnisse, die sich besonders 
im Rückgang des Heizölverkaufes, aber auch 

496 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 127 von 138

www.parlament.gv.at



128 

der Treibstoffumsätze , ,auswirkten,' an 
de~tung sehr verloren: 

'Be-" 146, 50. I 11 mehreren Fällen hat der Rech­
nungshof festgestellt, da,ß die Pachtung mit, 
zul10hen Konditionen erfolgt ~st. 

146, 44. , Der. Rechnungsh'of, hat deshalb 
seine Priifung besonders, auf das auch lukra­
tivere Tankstellengeschäft ,abgestellt und vor-' 
wegnehmend der Öffentlichen Verwaltung e~p­
fohlen, siel} mehr für den Ausbau eines lei­
stungsfähigeren Tankstellennetzes einzusetzen. 

146, 51. "Die ,Überp~üfring eines, Pacht- ' 
komplexes von fünf Tankstellen ergab, daß 
die Festsetzung des fixen und wertgesicherten 
Bestandzinses' noch in ,mehrfacher Hinsicht 
für die 6:&01> ungünstig erfolgt ist. ' 

146, 45. Im Jahre 1955 hat die ös·terreicru- 146: 52. Fü~ die Berechn~ngsbasis'wurden 
sehe Verwaltung der ÖROP 855 Tankstellen Umsatz mengen 'angenommen, deren Jahres­
papiermäßig ,von' der russischen Verwa}tung summe in den Jahren, 1957 bis 1962 'mn 
übernom:tmin, v0:r:l denen jedo\ih nur 661 be- 152%' bis 25% höher war als die jeweils ~r-
zogen haben. Bis Ende 1962 hat die ÖROP reichten Umsätze. " , 
vor allem durci!' Rückstellungen an' Pool- ' ' " '" ' '" 
Firmen, Abgaben an die "Martha", SchlE~ifuri- '146, 53. Für VergasertreibstOff und Diesel 
gen auf Grund behördlic:her Anordnungen', und wurde der gleiche Litersatz vereinbart, obwohl' 
Kündigungen 475 Tankstellen verloren; I neu die Handelsspanne für Diesel weniger' all;! 
erworben hat sie 191, so daß sich Ende 1962, .die Hälfte jener für Verg;:tsertreibstoffe be­
teils in ihrem Eigentum bepndlich, teils~. nur trägt. 

von ihr beliefert, ein Stand von 571' 'Uank- 146, 54, Der Litersatz ist überdies wes'ent~ 
stellen ergab. ' i, lieh höher, als' dem Dieselanteil entsprechend 

, und unter Berücksichtigung von Kmiden-146, 46. Diese große Anzahl von Tank-
stellen läßt eine weit größere Potenz vermuten, Superprovisionen vertretbar gewesen wäre. 

als effektiv vorhanden ist. Dazu ist noch zu 146, ,55. Ein Teil' des Bestandzinse~ 'be~ 
bemerken, daß m~hr als ein DritteI"des Ja~res- trifft mit diesem Komplex zusammenhängende, 
umsatzes 1962 auf Dieseltreibstoff ' entfällt;. zusätzliche Einrichtungen, die von ,der ÖROP 
diese Sparte, die,zufolge der geringeren Brutto- übernommen, aber, weder ausgenützt noch 
spanne und des für die ÖROP ungünstigen benötigt worden waren, so daß sich im Schnitt 
Frachtausgleiches verlustbringehd ist, er. h. eine weitere Erhöhung des an sich schon 
in diesem Ausmaß .. besonders hohe Stützu~gen ifberhöhten Litersatzes, ergab. ' 
durch das günstigere Vergasei"treibst6ffge-
schäft bedingt, wurde bisher von der Öffent- 146, 56, ,Eine ihm vorgelegte Erfolgsrech­
lichen Verwaltung weitgehend noch durch nung für das Jahr 1961, die einen oGewinn 
Sondervergütu~geri gefördert. '! für diesen Pachtkomplex auswies, mußte der 

, ',,' I, Rechnungshof zuruckweisen, weil sie wesent~ 
146; 47. Der Rechnungshof hat ein~ s~ich- liehe Kosten nicht enthielt. Die über seine 

probenweise Dberprüfung von Tankste1)en- Veranlassung' neu' angefertigte Kosten- und 
akten vorgenommen. . I' Erlösrechnung ergab ,schließlich einen beacht-

146,48. 'Ab, 1956 hat die ÖROP bine lichen Verlust. 
größere Anzahl von Kundentankstellen dtirch 146, 57; Auf den VorWurf des Rechnungs, 
Pachtung, zu teilweise, guten, teilweise aber hofes, daß sich die Geschäftsleitung nicht, 
auch sehr ungünstigen Konditionen erworben. eIl.tsprechend bemüht habe; zufolge der weit 

unter der Vertragsbasis " zurückgebliebenen 
146, 49. Der' Rechnungshof 'kam zudem Umsätze eine Minderung der Bestandzinse 

Ergebnis, daß die Führung. von Pachttank- zu erreichen, entgegnete die Öffentliche Ver­
stellen dann. ungünstig ist, wenn die Pacht- waltung, daß sie in der Zwischenzeit zwei 
schilling-Belastung je Umsatzliter höher .ist Tankstellen zuruckgegeben und Anfang ,des 
als die Differenz zwischen den PI:ovisions" Jahres 1964 im ,Zusammenhang mit der 
zahlungen für Kunden- und ÖROP-eigem; Einstellung einiger anhängiger Prozesse mit 
Tankstellen. 'Besonders ungünstig ,is,t die dtmEigentümern erreicht p,abe, daß für eine 
Vereinbarung 'eines fixen, wertgesicherten T;:tnkstelle unter gleichzeitiger Verlängerung, ' 
Pach~schillings, weil sich dieSpannendegression des' Bestandsverhältnisses der Bestandzins ' 
einerseits und die Kostenprogression, ander- um 25% herabgesetzt wurde. 'WeitereVer-
seits für den Pächter besonders na,chteilig handlungen werden noch geführt. ' 
auswirken. Nach dem Rechnungshof von 
namhaften Gesellschaften erteilten Auskünften 146, 58. Die Öffentliche. V ~rwaltung hat 
sollen deshaIb in der Branche Pachttank- in ihrer Stellungnahme weiter ausgeführt,. 
stellen nicht üblich sein. daß diese Anlagen durch ihre günstige Lage, 
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Schönheit und Großzügigkeit der Auss~attung die Umsätze dieser Tankstelle stets' u,nter 
einen durch andere Mittel kaum erreichbaren der Hälfte' des erwarteten Jahresumsatzes 
Werbeeffekt besitzen; die harten Bedingungen lagen'. 'Der Pachtvertrag wurde endlich wegen 
habe sie in Kauf ,nehmen müssen, ,um' durch zu hoher Belastung durch den Pachtschijling 
die Pachtung dieser Anlagen einen :Teil des, zum 31. Dezember 1962 gekündigt. " , 
Umsatzrückganges durch die ihr ,auferlegte " , ' ' .. 
Rückgabe der, Pqol- und', BV-Tankstellen , 146, 64. Im Jahre 1962 bot sich der, OROP 
wieder aufzuholel). und trotz den ungünstigen die Möglichkeit, eine damals VOl). ihr' bel,ieferte 
Startoedingungen nach dem Staatsvertrag 'Ta~s~elle, deren Eigentümer verstorben wa­
die Lebensfähigkeit der ÖROP zu demonstriEi- ren, käuflich zu erwerben; da sie ihr erstes 
r~n, 'zumal ~ie 'auf Grund der schWierigeJ;lAnbot nicht,gesteigert,hatte, k~m ein, anderer 

,übernahmsverhältnisse v.on der' Gefahr be- Kaufwerber zum Zuge,' der diese Tankstelle 
droht gewesen wäre, in Wien über keine Tank- bald darauf wieder veräußertl).at. 
stellen, mehl." zu verfügen., . ., " '146, 65. Die' erst auf, Veranlassung des 

Rechnungshofes erstellte Erfolgsrechnungfür 
das Jahr 1961 und von ihm daraufhin vorge­
nommene Kalkulationen ergaben, daß das 
Anbot der ÖROP viel zu gering: war, zUmal 
es sich um eine besonders reutable, Tankstelle 
handelt (nut Vergasertreibst~ff, zentr~le Lage). 

'146, 59" Unter Zugrundelegung eines von 
der Öffentlichen' Yerwaltung 'angegebent:;n 
Kau,fpreis-Berechnungsschlüssels hat der Rech­
nungshof für, dieseu Pachtkomplex 'festge­
stellt, daß der Jahresbestandzins in der J;Iöhe 
des halben, Kaufwertes liegt'. Seiner, Ansicht 
nach hätte die ,Öffentliche, Verwaitung schon 
um die, seit' 1957 ,bezahlten' Beträge, vüile ' 146, .66. Die, Geschäftsleitung erklärte, daß 
günstig gelegene, großräumige und großzügig ihr 'das, Risiko einer vorzeitigen Schleifung 
ausgestattete Tankstellen erwerben oder bauen aus verkehrstechnischen oder anderen Grün­
und so, ihre Umsatzleistung erheblich steigern ,den. dieser ihrer Ansicht nach besonders ver- , 
können.' kehrsgefährdenden Anlage zu groß ,war, um 

ein; höheres Anbot zu erstellen. 
146, 60. Die Öffentliche' Verwaltung er- , ' 

klärte, daß es ihr trotz 'eifrigsten Bemühungen 146, 67., In mehreren Fällen steilte' der 
und dafür bereitgestellten Mitteln iücht mög-' Rechnungshof fest,' daß durch mangelhafte 
lieh gewesen wäre, insbesondere in Wien Führung der Tankstellenak~e zu hohe Provi­
mehr Tankstellen als bisher zu erwerben, oder sionen zum Nachteil der ÖROP bezahlt, wur­
zu ,bauen. den;' auch, die' Zusammenarbeit mit anderen 

Abteilungen hat nicht hnmer klaglos funk­
, 146, '61. Bei ,einer anderen Pachttankstelle tiöniert. Er empfahl~entsprechende organisa­
stellte der Rechnungshof fest, daß durch ,den torisehe Maßnahmen zu'treffen';, 
Bau ,der ,Autobahn der Umsatz ständig 'zu- ' ' , , 
rückging und im Jahre' 1962 unter der Hälfte 146, 68. Die nur in Einzelfällen (Grenz-
jenes des Jahres 1957 lag, so daß durch ,die fiÜ~en) für die Ermittlurig der noch'tragbaren 
seinerzeitige Vereinbarung eines fixen jahres- Höchstprovisionen 'erstellten' Spezialkalkula" 
pachtschillings ,die Belastung je' Liter Treib- tionen fehlten 'in den' '"om Rechn;ungshof 
stoff auf eine nicht mehil,tragbare Hohe ge- überprüften Akten; Il).angels einer entf3prechen­
stiegen ist. den Kostenrechnung 'tz. B.' keine kalkulatori­

146, 62., Auf den Vorhalt des :Rechnungs­
hofes', waru,m 'ni,cht zufolge der erheblich: ge­
änderten Voraussetzungen gegenüber, dem Ab­
schlußzeitpunktzumind~st über eine, Herab-: 
setzung des Pachtschillings verhandelt wurde, 
er~ärte 'die Geschäftsleitung in ihrer Stellu,ng­
nahme, daß nunmehr über eine Pachter~ 
mäßigung oder eine allfällige Vertragsauf­
lösung Verhandlungen begonnen wurden. 

. ' . . 

'146,63. Die, Übe~prüf~ng einer weite~en 
Pachttankstelle, 'die voti, der ÖROP 'unter 

, , gleichzeitiger' Hingabe' eines ,hohen, ' nicht 
'rückzahlbaren Baukostenzuschusses und einer 
gleichhohen Vermittlungsprovision ab i. Jän­
ner 1957 gegen einen wertgesicherten Be­
standszins gepachtet worden war, ergab, daß 

schen Abschreibungen und Zinsen) pezweifelte 
der Rechnungshof auch die' Richtigkeit solcher 
Berechnungen, ,zumal in einem von der Ge­
schäftsleitung vorgelegteil Musterakt s<,>gal' die 
Rechenwerte unrichtig waren., 

'146, ,69. Wie der Rechnungshof bereits in 
früheren Tätigkeitsberichten ang~deutet hat, 
wäre die' w,irt§lchaftliche Lösung der Zukunft 
der' ÖROP in der, Schaffung einerelnheit­
lichen staatlichen Vertriebsorganisation für 
Mineralölprpdukte gegeben, die' aus 'den bisher 
getrennt, wenn nicht sogar' gegensätzlich täti­
gen' ,beiden staatseigenen Gesellschaften 
("Martha" und ÖROP) in Verbindung mit der 
staatseigenen Erzeugerfirma (ÖMV) zu bilden 
wäre., Der Rechnungshof ,verweist auf das 
Beispiel des~ dem italienischen Staäte ge-

9 

r, 
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hörenden ENI-Konzerns; dem auch die AGIP mals Alfred Nobel & Co .. (kurz DAG), Trois­
angehört, die derzeit in Österreich ein groß- dorf (55%),dieWasag-ChemieAG,Berlin(25%), 
zügiges Tankstellennetz aufbaut. Es erscheint und die Lignose Sprengstoffwerke G. m. b. H. 
wohl recht und billig, daß der Staat nicht Berlin (20%). Seit 1945 stand die DNW als 
nur das Risiko der Erdölförderung zu tragen ehemals Deutsches Eigentum unter Öffent­
hat,' sondern auch am Vertrieb von Erdöl- licher Verwaltung und, wie einleitend er­
produkten beteiligt ist. Der Rechnungshof wähnt, seit 1955 im Eigentum der Republik 
hält es auch für erforderlich, daß so eine Österreich. Da das Verwertungsverfahren nach 
Mitgestaltung des Marktes, der durch die § 47 des l. Staatsvertragsdurchführungs­
verschiedenen Pipelines-Projekte starken Ver- gesetzes, BGBL Nr. 165/1956, bereits Anfang 
änderungen ausgesetzt ist, ermöglicht wird. 1958 eingeleitet worden ist, aber noch nicht 
Hiebei hätten die Interessengegensätze zwi-zumAbschluß gebracht werden konnte, ist 
schen den zuständigen Ressorts und die die Öffentliche Verwaltung noch aufrecht. 
persönliche Stellung der beteiligten Unter-
nehmungsleitungen hinter dem gesamtvolks- 147, 3. Bis zur Aufhebung der Besetzung 
wirtschaftlichen Standpunkt zurückzustehen. des Werkes St. Lambrecht durch englische 

Truppen im Sommer 1948 hatte die Wiener 
146, 70. Die nur geringfügige .Änderung Zentrale der DNW keine Verbindung zur 

der Firmenbezeichnung und die nicht sehr eigenen Erzeugungsstätte gehabt. Erst von 
gefällige Farhausstattung (blau-orange) der diesem Zeitpunkt an konnten die erforderlichen 
Tankstellen waren in der Vergangenheit zweifel- organisatorischen Maßnahmen ergriffen wer­
los ein Hemmschuh für eine gedeihliche Ent- den, um Produktion, Verrechnung und Ver­
wicklung der ÖROP. Möglicherweise ist die trieb zu normalisieren. Die nach 1950 in 
1955' erstmals gegebene und damals nicht Form von verdienten Abschreibungen und 
wahrgenommene Gelegenheit zur Schaffung Reingewinnen zugeflossenen finanziellen Mittel 
einer schlagkräftigen einheitlichen österreichi- erlaubten es, vorerst die während des 2. Welt­
schen Treibstoffvertriebsorganisation unter krieges unterbliebenen Erneuerungs- und ge­
einer ansprechenden Bezeichnung noch nicht wisse Ergänzungsarbeiten im Werk St. Lam-
unwiederbringlich verloren. brecht durchzuführen. 

Aktiengesellschaft Dynamit 
Nobel Wien 

147, l. Der Rechnungshof hat im Herbst 
1963 erstmalig die Gebarung der Aktienge­
sellschaft Dynamit Nobel Wien (kurz DNW), 
deren Anteilsrechte gemäß Art. 22 des Staats­
vertrages, BGBL Nr. 152/1955, auf den Bund 
übergegangen sind,. eingesehen. 

147, 2. Die DNW ist 1886 von der .d.amals 
in Hamburg ansässig gewesenen deutschen 
Nobel-Gesellschaft zum Betrieb der beiden, 
auf dem Gebiet der österreichisch-ungarischen 
Monarchie erbauten Sprengstoffabriken (bei 
Prag und Preß burg) gegründet worden. Weitere 
Werke entstanden in St. Lambrecht, Stmk., 
Zurndorf, Bgld., und Saubersdorf bei Wiener 
Neustadt, NÖ., sowie in den Balkanstaaten. 
Da das Schwergewicht der Erzeugung auf 
dem Gebiet der späteren Nachfolgestaaten lag, 
wurde der Sitz der Gesellschaft nach dem 
l. Weltkrieg nach Preß burg verlegt. Nach 
Stillegung der übrigen österreichischen Be­
triebe wurde das verbliebene Werk in St. Lam­
brecht schließlich in die neuerrichtete Öster­
reichische Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, 
Wien (seit 1942 heutiger Firmenwortlaut wie 
eingangs angeführt) eingebracht. Anteilseigner 
der Wiener Gesellschaft war zunächst die Ak­
tiengesellschaft Dynamit Nobel Bratislava, 
seit 1939 die Dynamit-Actiengesellschaft vor-

147, 4. Die damalige Öffentliche Verwal­
tung ließ sich darüber hinaus verleiten, im 
Jahre 1953 auf dem von der Bundesgebäude­
verwaltung II gemieteten Gelände der ehe­
maligen Luftwaffenmunitionsanstalt ("Luft­
muna") in Stadl Paura bei Lambach, OÖ., eine 
Anlage für die Erzeugung von flüssigen Spreng­
stoffen ("Boloron") sowie eine Erzeugung 
für Zündschnüre einzurichten. Beide Projekte 
erlitten Fehlschläge, die im ersten Falle zur 
Einstellung und im zweiten Falle zur Fort­
führung eines V erlustbetrie bes, in bei den 
Fällen jedoch zu erheblichen Aufwendungen 
für die DNW geführt haben. 

147, 5. Die Investitionstätigkeit im Haupt­
werk St. Lambrecht war im Berichtszeitraum 
gering. Die Öffentliche Verwaltung erklärte 
ihre Zurückhaltung teils mit den begründeten 
Befürchtungen, daß neue Sprengverfahren die 
Marktverhältnisse grundlegend ändern könn­
ten, teils mit der noch nicht gelösten Frage, 
inwieweit Sprengstoffabriken auch automati­
siert werden können. Da sich zu Beginn des 
Jahres 1963 eine gewisse Klärung ergeben 
habe, sei in diesem Jahr noch die Verwirk~ 
lichung eines Investitionsprogramms in Höhe 
von 37 Mill. S in Angriff genommen worden. 

147, 6. Parallel mit der zurückhaltenden 
Investitionspolitik der Öffentlichen Verwal­
tung ging. die Ansammlung von Bankguthaben, 
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die von 13·9 Mill. S (1955) auf 48·4 Mill. S 
(1962) gestiegen sind. Laut Stellungnahme 
der Öffentlichen Verwaltung bezweckte diese 
Ansammlung von Eigenmitteln die Sicher­
stellung der Selbstfinanzierung für die später 
in Aussicht genommenen Investitionen, weil 
eine Fremdfinanzierung wegen der hohen 
Risken der Sprengstofferzeugung nicht in 
Frage komme. 

147, 7. Mit Ausnahme des Jahres 1958 
stieg der Absatz an Sprengstoffen bis 1962 
ständig an, in welchem Jahr er nach Ansicht 
der DNW seine optimale Höhe erreicht hat. 
Eine weitere Erhöhung wird als nicht wahr­
scheinlich bezeichnet, vielmehr wird zufolge 
des Auslaufens der Kraftwerksbauten in den 
Alpen und der zunehmenden Substitutions­
konkurrenz durch den Einsatz mechanischer 
Abbaumethoden (Fräs- und Schrämmaschinen) 
im Bergbau eher ein Rückgang des heimischen 
Bedarfes erwartet. Der Absatz an Spreng­
kapseln und Zündschnüren ist in den letzten 
Jahren durch das Vordringen der Anwendung 
elektrischer Zünder zurückgegangen. Ins­
gesamt stieg der Umsatz von' 92·4 Mill. S 
(1955) auf 119·1 Mill. S (1962), während der 
Beschäftigtenstand sich gleichzeitig von 498 
auf 442 Dienstnehmer vermindert hat. 

147, 8. Die wirtschaftlichen Hauptprobleme 
der DNW ergeben sich - unabhängig von der 
seit Jahren ungelösten Klärung der Ver­
wertungsfrage, d. h. des künftigen Eigen­
tümers - aus einigen Nachteilen in Standort 
und Anlage des steirischen Werkes. Die Ver­
legung in ein verkehrs- und geländemäßig 
günstigeres Gebiet der Weststeiermark, die 
an sich wegen der verbrauchsnahen Lage zu 
den österreichischen Bergbaubetrieben zu be-

. vorzugen wäre, scheiterte bisher einerseits 
am Widerstand der Belegschaft, ander­
seits an der noch nicht entschiedenen Frage 
des künftigen Eigentums. 

147, 9. Dem Rechnungshof war bewußt, 
daß die Unsicherheit über die weitere Ge­
staltung der Rechtsverhältnisse auf manche 
Entscheidungen der Öffentlichen Verwaltung 
hemmend gewirkt hat. Der Rechnungshof 
hat auch keineswegs die Bemühungen und 
positiven Leistungen von Leitung und Beleg­
schaft übersehen, wenn er sich zur Kritik 
einzelner Gebarungsfälle veranlaßt sah. 

147, 10. Die stichprobenweise Überprüfung 
der Organisation der DNW ergab einige Mängel, 
deren Behebung von der Öffentlichen Ver­
waltung größtenteils zugesagt und teilweise 
bereits durchgeführt wurde. 
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147, 11. Durch. das Zurückbleiben der 
Investitionen unter den Abschreibungen hat 
das bilanzenmäßige Sachanlagevermögen bis 
zum 31. Dezember 1962 bedeutend abge­
nommen, sein Anteil am Gesamtvermögen 
ist auch durch das außerordentliche Ansteigen 
des Umlaufvermögens von 51·7% (SEB) auf 
22·8% gesunken. 

147, 12. Die gleichzeitige Ansammlung von 
Festgeldern, zu der auch die günstigen Jahres· 
ergebnisse verhalfen, führte zu einer beträcht· 
lichen Erhöhung des Umlaufvermögens. 

147, 13. Das Eigenkapital deckte nicht 
nur das Sach· und Finanzanlagevermögen, 
sondern darüber hinaus mehr als die Hälfte 
des Umlauf vermögens. 

147, 14. Nach Durchführung des von der 
DNW bereits beg<;mnenen Investitionspro­
gramms werden sich die Vermögensstruktur 
und die' Eigenkapitaldeckung wesentlich än. 
dern. 

147, i5. Das Verhältnis der Eigen- zu den 
Fremdmitteln, das im Prüfungszeitraum mit 
rund 85: 15% nahezu unverändert blieb, war 
nur im Jahre 1959 durch die vom Bundes~ 
ministerium für Finanzen erstmalig veran­
laßte Ausschüttung einer Dividende von 114% 
des Grundkapitals für den Zeitraum 1945 bis 
1959 (45 Mill. S einschließlich der Mindest· 
steuer) . empfindlich gestört worden. 

147, 16. Die überaus gute Liquidität der 
DNW wird nach Verwendung der Festgelder 
für die Investitionsvorhaben wohl eine Ein­
buße zu verzeichnen haben, aber voraussicht· 
lich gut bleiben. 

147, 17. Die Ertragslage der Gesellschaft 
ist durch eine bis 1962 ständig gestiegene 
Betriebsleistung gekennzeichnet. 

147, 18. Das Jahresbetriebsergebnis ist 
ebenfalls ständig gestiegen, ausgenommen im 
Jahre 1961, das durch das Explosionsunglück 
in St. Lambrecht und die damit erforderlich 
gewordenen Sprengstoffimporte mit erhöhten 
Kosten belastet war. 

147, 19. Die DNW hat trotz ihren hohen 
Jahresgewinnen bisher keine regelmäßigen 
Dividendenausschüttungen vorgenommen. 
Außer der bereits erwähnten Dividenden· 
zahlung hat das Bundesministerium für Finan· 
zen im Jahre 1963 die Öffentliche Ver· 
waltung beauftragt, nachträglich für die Jahre 
1960 bis 1962 je 7% und außerdem noch 
16 Mill. S als Dividende für 1962 auszu­
schütten. 

10 
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147, 20. Ohne zur umstrittenen Frage 
des technischen Wertes der Erfindung eines 
Verfahrens' zur Herstellung flüssiger Spreng­
stoffe Stellung zu nehmen, hat der Rechnungs­
hof die kaufmännische und rechtliche Seite 
der Verwertung untersucht. Seiner Ansicht 
nach wäre durch die Anwendung entsprechen­
der kaufmännischer Vorsicht bei der Auswahl 
des Vertragspartners, ,bei Abschluß und Lösung 
des Vertrages sowie schließlich bei der Führung 
des Schiedsgericl).tsverfahrens zumindest ein 
Teil der aus dem gescheiterten Projekt, die 
Patente für die Erz~ugung flüssiger Spreng­
stoffe im In- und Ausland zu verwerten, ent­
standenen Verluste (12,1 Mill. S) vermeidbar 
gewesen. 

147, 21. Der Rechnungshof legte der Ge­
sellschaft nahe, daß Pensionsleistungen, die 
sie für ehemalige Dienstnehmer der vor­
maligen DN Bratislava erbringt, aus den in 
Österreich befindlichen Vermögens werten der­
selben ersetzt werden, was zugesagt worden 
ist. 

147, 22. In einer Rückstellungsangelegen. 
heit wurde der Antrag der DNW wegen Ver­
säumnis, der mündlichen Verhandlung abge­
wiesen. Laut Durchschlag eines Schreibens 
des Hausanwaltes der DNW vom 19. Juli 1957 
an das Bundesministerium für Finanzen war 
die Verhandlung zufolge eines Versehens seiner 
Kanzlei versäumt worden. 

147, 23. Das Bundesministerium für Finan­
zen hat dagegen ein Schreiben dieses 
Anwaltes vom 12. Juli 1957 vorgelegt, in 
welchem er erklärte, in dieser Rückstellungs­
angelegenheit niemals}ür die DNW anwaltlieh 
tätig gewesen zu !lein. 

147, 24. Nunmehr hat ,derselbe Anwalt 
über Aufforderung des Bundesministeriums 
für Finanzen schriftlich erklärt, das zweite 
Schreiben vom 19. Juli 1957 sollte ein Ge­
fälligkeitsschreiben für den seinerzeitigen 
Öffentlichen Verwalter sein, das jedoch nicht 
abgesendet worden wäre. 

147, 25. Diese Darlegungen sind nicht 
geeignet, den Sachyerhalt. bzw. die Haltung 
des Anwaltes der DNW klarzustellen, zumal 
der frühere Öffentliche, Verwalter in der 
Zwischenzeit verstorben ist. 

147, 26. Während der Grundbesitz der 

sofern dieser Verlustbetrieb weitergeführt 
werde, zumindest eine Beschränkung auf den 
tatsächlichen Raumbedarf zu erwägen. Laut 
Stellungnahme der Öffentlichen .. Verwaltung 
ist die Angelegenheit noch in Uberprüfung. 

147, 27. Die DNW hat ihrem Hausanwalt 
beträchtliche Honorare bezahlt. Dieser An­
walt hat vielfach die Bearbeitung von Ange­
legenheiten übernommen, die üblicherweise 
vom eigenen rechtskundigen Personal einer 
Unternehmung besorgt werden, und außerdem 
den Verkehr mit der Aufsichtsbehörde (Bun­
desministerium für Finanzen) vermittelt. Seine 
Einschaltung in die Verwertungsverhandlun­
gen für den Aktienbesitz der DNW ist ~cht 
im Interesse der Gesellschaft, sondern in 
jenem der früheren Anteilseigner, als deren 
Vertrauensmann er auftrat, gelegen gewesen. 
Die Gesellschaft verwies in ihrer Stellung­
nahme lediglich darauf, daß sich nach Ab­
schluß noch schwebender größerer Prozesse 
- von denen einer im Auftrage der Finanz­
prokuratur für die Republik Österreich ge­
führt wird, dessen Kosten aber über Veran­
lassung des Bundesministeriums für Finanzen 
von der DNW zu tragen sind - eine Verminde­
rung der Honorarleistungen ergeben werde. 

147, 28. Die stichprobenweise überprüfung 
der von der DNW in den Jahren 1955 bis 
1962 durchgeführten Investitionen ergab nach­
stehende allgemeine Feststellungen: 

147, 29. Der Rechnungshof bemängelte das 
Fehlen von verbindlichen Investitionsricht­
linien. Er empfahl, ein Investitionsprogramm 
für einen längeren Zeitraum auszuarbeiten und 
dafür Sorge zu tragen, daß ausreichende 
Planungsunterlagen erarbeitet und mit Rück­
sicht auf die kurze Bausaison in St. Lambrecht 
die Jahresinvestitionsprogramme so rechtzeitig 
vorgelegt und von der Geschäftsleitung be­
willigt werden, daß die jeweiligen Vorhaben 
auch zeitgerecht fertiggestellt werden können. 
Weiters empfahl der Rechnungshof zu ver­
anlassen, daß den Präliminarien die tatsäch­
lichen Kosten gegenübergestellt und, die Ab­
weichungen begründet werden. Der Rech­
nungshof bemängelte, daß sowohl Planver­
fassung als auch Ausschreibung und Bau­
leitung von einem und demselben Architekten 
besorgt wurden; er empfahl, auch andere 
Architekten heranzuziehen, um die Monopol­
steIlung eines Büros zu verhindern. 

DNW im Hauptwerk St. Lambrecht eine 147, 30. Der Öffentliche Verwalter erklärte, 
Fläche von rund 663.000 m 2 umfaßt, hat sie daß er der Kritik und den Empfehlungen des 
für den kleinen Betrieb Stadl Paura rund Rechnungshofes Rechnung tragen werde und 
480.000 m2 von der Bundesgebäudeverwal-! zum Teil (Investitionsrichtlinien) schon ent­
tung II gemietet. Der Rechnungshof empfahl, sproch,en habe. 
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147, 31. Im einzelnen stellte der Rech­
nungshof fest: 

147, 32. Beim Bau einer Erzeugungsan­
lage (10·4 Mill. S) . ergab sich durch ungenaue 
Planung eine rund 100%ige Überschreitung 
der ursprünglich angenommenen Kosten. 
Außerdem bemängelte der Rechnungshof, daß 
in den Arbeitsaufträgen die Fertigstellungs­
termine schriftlich nicht festgehalten waren; 
ein Pönale konnte, wie der Öffentliche Ver­
walter erklärte, von der Baufirma billiger­
weise nicht verlangt werden, weil die Ursachen 
des zu späten Baubeginnes bei der DNW lagen. 

147, 33. Der Rechnungshof bemängelte bei 
einem anderen Vorhaben, daß nach Vorliegen 
der Anbote erschwerende Bedingungen vor­
geschrieben wurden, so daß der Bestbieter 
von seinem Anbot zurücktrat; der Auftrag 
wurde schließlich an den Zweitbieter zu 
wesentlich günstigeren Bedingungen vergeben. 

147, 34. Der Öffentliche Verwalter er­
klärte, daß nur aus Sicherheitsgründen der 
Zweit bieter als bereits gut eingeführte Bau­
firma mit der Bauausführung betraut werden 
sollte; in ;Hinkunft werden jedoch solche 
Fälle durch die neuen Richtlinien automatisch 
vermieden. 

147, 35. Bei zwei weiteren Ihvestitionen 
bemängelte der Rechnungshof, daß trotz 
Hinweisen der Werksleitung St. Lambrecht 
keine Konkurrenzofferte eingeholt wurden; 
eines davon, ein Bauvorhaben, wurde dem 
vorher angeführten Zweitbieter anschließend 
vergeben, obwohl dieser für ähnliche Arbeiten 
weit höhere Einheitspreise verrechnet hat. 

147, 36. Die Überprüfung eines anderen 
Bauvorhabens ergab, daß die Erstellung des 
Gesamtpräliminares erst nach Vergabe der 
Bauarbeiten erfolgt war. Weiters stellte sich 
heraus, daß die Planung unvollständig war 
und nachträglich ohne Wettbewerb weitere 
rund 85 % der ursprünglichen Ausschreibungs­
summen an die Baufirma vergeben wurden. 

147, 37. Bei einem während der Einschau 
in Bau befindlichen Großvorhaben bemängelte 
der Rechnungshof, daß die Gesamtkosten 
der Anlage erst ermittelt wurden, als die 
Bauarbeiten bereits im Gange waren. 

147, 38. Seit 1955 bestand die Absicht, 
zur Verbesserung der Kostengestaltung eine 
Zentralwerkstätte in St. Lambrecht zu er-

. richten. Über das im Jahre 1959 erstellte 
Gutachten einer Betriebsorganisationsgesell­
schaft konnte' mit der Werksleitung St. Lam­
brecht keine Einigung erzielt werden, so daß 
auch trotz behördlichen Hinweisen auf die 
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Unzulänglichkeit der vorhandenen Werkstät­
tenobjekte dieser notwendige Bau noch nicht 
verwirklicht werden konnte. Im Investitions­
programm 1964 soll dieses Vorhaben nun­
mehr enthalten sein. 

147, 39. Der 1954 beendete Bau einer 
Zündschnurerzeugungsanlage in Stadl-Paura, 
OÖ. brachte die DNW in einen Konkurrenz­
kampf mit dem vorherigen Alleinerzeuger in 
Österreich, der Fa. Bickford & Co. AG., 
der für die DNW sehr ungünstig ausging. 
Es zeigte sich nämlich, daß die seinerzeit 
der Investition zugrunde gelegte Rentabilität 
auch wegen des voraussehbar gewesenen Rück­
ganges des Bedarfes (Vordringen der elektri­
schen Zündung) und des im Konkurrenzkampf 
eingetretenen Preisverfalles nicht erreicht wer­
den konnte. Zu folge einer nur 50 bis 60%igen 
Auslastung der Kapazität ergaben sich be­
trächtliche Verluste (1954 bis 1962 rund 
6 Mill. S), während die DNW vorher, als sie 
die Generalvertretung der Fa. Bickford hatte, 
beträchtliche Jahresgewinne erzielt hat. 

147, 40. Nach Mitteilung des Öffentlichen 
Verwalters sind Untersuchungen über Ratio­
nalisierungsmöglichkeiten im Gange, deren 
allfälliges negatives Ergebnis die Schließung 
dieses Betriebes erwägen ließe. 

147, 41. Die Überprüfung der Importe 
der für die Sprengstofferzeugung der DNW 
erforderlichen Rohstoffe ausländischer Her­
kunft ergab eine Reihe von Beanstandungen. 

147, 42. Obwohl jeder der Hauptlieferanten 
durch einen eigenen Vertreter in Österreich 
vertreten ist, hat die DNW ihre Bestellungen 
nicht über diese abgewickelt, sondern einem 
von ihnen praktisch die Stellung eines Ein­
kaufsvertreters der DNW gegeben. Es konnte 
nicht geklärt werden, wer die so weit reichende 
Zwischenschaltung dieses einen Vertreters ver- . 
langt hat, in welcher Geschäftsbeziehung 
er wirklich tätig war und ob die Importe 
dadurch eine doppelte Provisionsbelastung 
erfahren haben. 

147, 43. Laut einer Aktennotiz der Ein­
kaufsabteilung der DNW hatte sich der frühere 
Öffentliche Verwalter den Einkauf und die 
Verhandlungen mit den Lieferanten selbst 
vorbehalten. 

147, 44. Der jetzige Öffentliche Verwalter 
erklärte, daß durch von ihm vorgenommene 
Maßnahmen eine Vormachtstellung eines Liefe­
ranten nicht mehr möglich sein werde . 

147, 45. In den Einkaufsakten lag keine 
Korrespondenz vor, aus der die Einholung von 
Offerten anderer Lieferanten als der Stamm­
lieferanten zu ersehen gewe~en wäre. Solcher-
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art wurde die in den jeweiligen Jahresab­
schlüssen enthaltene Baisseklausel, derzufolge 
der Lieferant bei Vorliegeil eines billigeren 
Konkurrenzoffertes entweder auf diesen Preis 
herabzugehen oder die Liefermenge freizu­
geben hatte, zur Farce. 

147, 46. Bei einem Rohstoff stellte der 
Rechnungshof fest, daß ein Lieferant aus 
einem anderen Lande sich ein Jahr bemühte, 
ins Geschäft zu kommen; er hat auf seine 
wiederholten preisgünstigeren Offerte nicht 
einmal eine Antworterhalten, abervomStamm­
vertreter der DNW wurde über dessen Stamm­
hausgegen diesen billigeren Preis interveniert. 
Aus der Preisdifferenz hat der Rechnungshof 
für das Jahr 1958 eine möglich gewesene Ver­
billigung von rund 500.000 S errechnet. 

147, 47. Erst ab dem Jahre 1960 hat der 
frühere Öffentliche .Verwalter einen zweiten 
Lieferanten, aber zu den gleichen Preisen, 
herangezogen. Da weder Preisanfragen noch 
sonstige Vorkorrespondenz vorgelegt werden 
konnten, ist der Rechnungshof der Ansicht, 
daß nicht alle Möglichkeiten zur Preisverbilli­
gung (Baisseklausel) wahrgenommen wurden 
(Stammvertreter ). 

147, 48. Als die DNW nach der Aufwertung 
der deutschen Mark im Jahre 1961 von ihren 
Lieferanten einen Preisnachlaß in Höhe der 
Aufwertungsdifferenz verlangte, hatte sich 
der Stammvertreter so zum Nachteil der DNW 
eingesetzt, daß er dem von ihm nicht ver­
tretenen Lieferanten den weit geringeren Nach­
laß seines Stammhauses mitteilte, worauf sich 
dieser nicht veranlaßt sah, mehr nachzulassen. 
Im übrigen stellte der Rechnungshof dazu 
fest, daß die DNW für einen anderen Rohstoff 
in gleicher Angelegenheit durch direkte Ver­
handlung mit dem Stammhaus ihres Stamm­
vertreters einen doppelt so hohen Preisnachlaß 
erzielt hat. 

147, 49. Ende 1961 wurde ein dritter Liefe­
rant über Zusage eines günstigen Preises 
seitens des Stammvertreters aufgefordert, eine 
Musterlieferung abzusenden· und den Preis 
bekanntzugeben. Ein Jahr später erfolgte 
durch die DNW die Bestellung einer größeren 
Probelieferung, jedoch ohne vorherige Preis-

. anfrage, zum höheren Preise des Erstlieferanten. 

147, 50. Der Öffentliche Verwalter teilte 
mit, daß er inzwischen durch entsprechende 
Marktforschung die günstigsten Einkaufspreise 
für die DNW ermittelt habe. 

147, 51. Bei den anderen Rohstoffen hat 
der Rechp.ungshof gleichartige Feststellungen 
gemacht, von denen jedoch nachstehende 
besonderer Erwähnung bedürfen: 

147, 52. Im Einkaufsakt lagen für dieselbe 
Lieferung; deren Bestellung die DNW ohne 
Preisnotierung direkt beim Lieferanten vor­
genommen hat, zwei mit Ausnahme der Preis­
angabe gleichlautende Fakturenkopien vor, 
von denen die Faktura mit dem höheren Preis 
bezahlt worden war. Der Einkaufsleiter der 
DNW konnte keine Aufklärung geben, die 
schriftliche Stellungnahme des Stammvertre­
ters blieb diese ebenfalls schuldig. 

·147, 53. In einem anderen Falle hat der 
frühere Öffentliche Verwalter, als die DNW 
ein besonders billiges Anbot aus dem Osten 
(politischer Preis, Ersparnis 1 Mill. S im Jahr) 
erhalten hatte, in einem Privatbrief einen 
Direktor des Hauptlieferanten um seine Auf­
fassung gebeten, bevor er sich offiziell an die 
Firma wende. Unter Berufung auf das Ant­
wortschreiben, das dem Rechnungshof nicht 
vorgelegt werden konnte, hat die Einkaufs­
abteilung in einer Aktennotiz einen neuen, 
nur um rund 3,5% niedrigeren Preis angegeben. 

147, 54. In einem dritten Fall stellte der 
Rechnungshof fest, daß ein bestimmter Liefe­
rant ins Geschäft kommen sollte, aber zu teuer 
war, zumal der Hauptlieferant noch eine 
Preisermäßigung gegeben hatte; der teurere 
Lieferant erhielt dennoch den Auftrag, und ein 
Direktor dieses Lieferanten bezeichnete den 
Preis des Hauptlieferanten als zu niedrig und 
kündigte an, den Preis bei der nächsten Be­
sprechung mit dem Hauptlieferanten zur 
Diskussion zu stellen. In der Folge hat der 
Hauptlieferant, wie die nachträgliche Vorlage 
von Fernschreiben (Photokopien) ergab, eine 
mit gestiegenen Rohstoffpreisen begründete 
Preiserhöhung vorgenommen, von der die 
DNW am Tage der Bestellung jedoch nicht 
informiert war. Im Einkaufsakt befanden sich 
nämlich zwei Bestellvordrucke (Datum, 
Bestellnummer und Menge gleichlautend), von 
denen die eine Ausfertigung mit dem niedri­
geren Preis, die, wie der Eingangsstempel zeigte, 
bereits beim Vertreter war, gegen die andere 
mit dem höheren Preis ausgetauscht worden war. 

147, 55. Aus all diesen Feststellungen ist zu 
ersehen, daß der frühere Öffentliche Verwalter 
bei der Beschaffung der ausländischen Roh­
stoffe nicht imm{jr die Interessen der DNW 
gewahrt und in einigen Fällen auch zum Nach­
teil der von ihm als Öffentlicher Verwalter ge­
führten Unternehmung gehandelt hat. 

147, 56. Die Überprüfung der Einfuhr-. 
Zollabfertigungen ergab, daß die DNW mangels 
Einholung von Offerten überhöhte Tarifsätze, 
einige Zeit hindurch die Zollabfertigung sogar 
doppelt bezahlt hat; die später ohne ent­
sprechende Kalkulationen vereinbarten 

, f 
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Pauschalsätze waren sogar noch höher als die 
bis dahin bezahlten Tarife; in einem Fall hat 
die DNW Ausgleichssteuer bezahlt, obwohl 
der betreffende Rohstoff ausgleichssteuerfrei 
war. Der Rechnungshof hat entsprechende 
Änderungen empfohlen. 

147, 57. Der Öffentliche Verwalter erklärte, 
daß durch eine Neuorganisation den Empfeh­
lungen des Rechnungshofes Rechnung getragen 
und für eine entsprechende Kontrolle der 
Frachtbriefe und Zollboletten gesorgt werde. 

147, 58. Mangels einer zentralen Beschaf­
fungsstelle wurde der Einkauf von verschiede­
nen Stellen besorgt, was sich durch das Unter­
bleiben einer vorgängigen Prüfung des jeweili­
gen Bedarfes für die DNW nachteilig ausge­
wirkt hat. Laut Stellungnahme des Öffentlichen 
Verwalters wurde bereits Mitte 1963 eine ent­
sprechende Änderung der Organisation des 
Einkaufes verfügt. 

147, 59. Der Rechnungshof bemängelte die 
zu höhe Bevorratungsdauer bei den Hilfsstoffen 
und Reparaturmaterialien (durchschnittlich 
450Tage) wegen der damit verbundenen Kapi­
talbindung, Zinsenverluste und sonstigen 
Spesen. Der Öffentliche Verwalter erklärte, 
der Großteil der Vorräte stamme aus den 
erßten Nachkriegsjahren ; diese Materialien 
konnten wegen der Anforderungen des öster­
reichischen Schieß- und Sprengmittelgesetzes 
später nicht mehr verwendet werden, ihr 
Abverkauf gestaltete sich sehr schwierig. 

135 ' 

Nachfolger für leitende Angestellte), um außer­
gewöhnliche Personalmaßnahmen, wie z. B. 
seinerzeit die Einstellung eines an der Alters­
grenze stehenden Werks direktors, vermeiden 
zu können. . 

147, 63. Ausscheidenden Dienstnehmern 
wurden vom früheren Öffentlichen Verwalter 
großzügig Abfertigungen bis zur doppelten Höhe 
des gesetzlich zustehenden Ausmaßes gewährt. 

147, 64. Von 1957 bis 1962 stieg der Ver­
waltungsaufwand in einem über die allgemeine 
Entwicklung hinausgehenden Maße; während 
sich die Umsatzerlöse im gleichen Zeitraum 
nur um 30% erhöhten, hat der Rechnungshof 
bei einigen Aufwandssparten, wie Reisespesen, 
Repräsentationsaufwand, Geschenke, Kraft­
fahrzeugkosten, Erhöhungen um 45-156% 
festgestellt. Er empfahl deshalb etwas, mehr 
Zurückhaltung. 

147, 65. Der frühere Öffentliche Verwalter 
hat für seinen eigenen Gebrauch jeweils die 
teuersten Personenkraftwagen angeschafft, 
wodurch entsprechend hohe Betriebskosten 
und bedeutende Verluste beim Wiederverkauf 
verursacht wurde~. 

147, 66. Die Empfehlung des Rechnungs­
hofes, auf die Wirtschaftlichkeit urid Zweck­
mäßigkeit der erforderlichen Kraftfahrzeuge 
Rücksicht zu nehmen, wurde vom Öffentlichen 
Verwalter zur Kenntnis genommen. 

Im übrigen werde durch eine Änderung des 147, 67. Die stichprobenweise überprüfung 
Bestellvorganges erreicht werden, daß ab der Verkaufsabteilung der DNW ergab keine 
Ende 1964 die Vorräte im Zentralmagazin wesentlichen Beanstandungen. Die Vertriebs­
St. Lambrecht den Bedarf von drei Monaten organisation Und der ziemlich gleichbleibende 
nicht überschreiten. und stets bekannte Kreis der Abnehmer, der 

147, 60. Die Betriebsabrechnung erfolgt in ,keiner besonderen Werbung bedarf, erfordern 
Anlehnung an den deutschen Einheitskonten- nur einen einfachen und wenig Kosten ver­
rahmen in den Kontenklassen 5-8 in einer ursachenden Verkaufsapparat in der Zentrale. 
kontenmäßig geführten Betriebsbuchhaltung. 
Die Behebung verschiedener vom Rechnungs­
hof festgestellter Mängel hat der Öffentliche 
Verwalter zugesagt. Der Rechnungshof hat 
weiters empfohlen, eine Hauptübersicht, eine 
13. Monats-1;lnd eine Jahresbetriebsabrechnung 
zu erstellen. 

147, 61. Während der Personalstand etwas 
zurückgegangen ist, hat der Personalaufwand 
zum Teil zufolge kollektivvertraglicher Regu­
lierungen zugenommen. Je Kopf der Beleg­
schaft wurde 1962 um 47% mehr aufgewendet 
als 1957, während je Kopf derBelegschaft nur 
um 32% mehr umgesetzt worden ist. 

-147, 62. Der Rechnungshof empfahl eine 
entsprechende vorsorgliche Personalpolitik 
(Heranbildung geeigneter Stellvertreter und 

147, 68. Der Absatz ist mengen- ,und erlös­
mäßig im Prüfungszeitraum ständig gestiegen. 

147, 69. Auf dem Sprengstoffsektor ergab 
sich eine Zunahme der Umsätze an gelatinösen 
Sprengstoffen durch die Entwicklung neuer 
Sprengverfahren (Großlochbohrungen ), die 
auch den Bedarf an außerordentlichen Kalibern 
erhöhten. 

147, 70. Der Sprengkapselverkauf ist 
ständig zurückgegangen, da vor allem die 
Erlöse aus Exportgeschäften weit unter den 
Eigenkosten liegen. 

147, 71. Die Provisionszahlungen haben 
sich entsprechend dem Exportrückgang {die 
Sprengstoffexporte sind 1956 gänzlich ausge-
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laufen) verringert; sie sind nur von geringer 
Bedeutung .. 

147, 72. Über die Schwierigkeiten des 
Zündschnurabsatzes wurde bereits bei den 
Investitionen berichtet. 

147, 73. Der frühere - inzwischen ver­
storbene· - Öffentliche Verwalter, der seit 
Ende 1953 Bevollmächtigter der Vorbesitzer 
war, hat in seiner nahezu 9jährigen Tätigkeit 
zusammen mit dem die Interessen der V or­
besitzer yertretenden Firmenanwalt nach In­
krafttreten des Staatsvertrages die Vorbe­
sitzer laufend von allen die DNW betreffenden 
Angelegenheiten unterrichtet. 

147, 74. Der Rechnungshof ist der Meinung, 
daß der Verkehr des früheren Öffentlichen 
Verwalters mit den Vorbesitzern weit über ein 
allenfalls aus Konkurrenzgründen vertretbares 
gutes Einvernehmen hinausging. 

147, 75. Befremdlich fand der Rechnungs­
hof die Stellung des Firmenanwaltes, der auch 
die Vorbesitzer; die Republik Österreich und 
einen Kaufwerber anwaltlieh vertreten und 
mit für die Republik Österreich nachteiligen 
Handlungen weitgehend in das Verwertungs­
verfahren einzugreifen versucht hat. 

147, 76. Der Rechnungshof kann sich der 
Ansicht des Bundesministeriums für Finanzen 
nicht anschließen, daß keine berechtigten 
Bedenken gegen die verschiedenen Vertre­
tungen des Firmenanwaltes vorliegen:. 

147, 77. Die 1959 von einem Wirtschafts­
prüfer im Auftrage des Bundesministeriums 
für Finanzen durchgeführte Überprüfung der 
Gebarung der DNW ergab einige Mängel; das 
Bundesministerium für Finanzen hatte den 
früheren Öffentlichen Verwalter aufgefordert, 
dazu Stellung zu nehmen und einen erschöpfen­
den Bericht über die erforderlichen Maßnahmen 
vorzulegen. Dieser hat wohl eine schriftliche 
Stellungnahme' angekündigt, jedoch niemals 
abgegeben. Das Bundesministerium für 
Finanzen erklärte, daß in dieser Angelegenheit 
ein Bearbeiter laufend in Kontakt geblieben 
wäre und für die nötigen Veranlassungen Sorge 
getragen habe. Der Rechnungshof stellte 
jedoch fest, daß die damaligen Beanstandungen 
nicht behoben worden sind und die Kontakt­
Besprechungen auch keinen aktenmäßigen 
Niederschlag gefunden haben. 

147, 78. Der im Jahre 1962 abgeschlossene, 
auf den Zeitpunkt der Bestellung rückwirkende 
Dienst- und Pensionsvertrag hat für den frühe­
ren Öffentlichen Verwalter im Verhältnis 
zu den Vorstands bezügen im Bereich der ver­
staatlichten Industrie eine sehr großzügige 
Bezugsregelung vorgesehen. Außergewöhnlich 

fand der Rechnungshof überdies, daß eine 
Person, die bereits damals die übliche· Alters­
grenze von 65 Jahren überschritten hatte 
und Inhaber einer kleinen privaten Handels­
unternehmung war, mit der schwierigen Auf­
gabe der Leitung der DNW betraut word~n ist 
und im Alter von 74 Jahren einen Anstel­
lungsvertrag mit Zusicherung eines Ruhe-. 
genusses von 70% des letzten Aktivitäts­
bezuges erhalten hat. 

147, 79. Das Bundesministerium gab als 
Begründung an, daß der frühere Öffentliche 
Verwalter schon in den Jahren 1916-1945 
im Dynamit-Nobel-Konzern tätig und ,ihm 
seinerzeit von der Aktiengesellschaft Dynamit 
Nobel Preßburg ein Pensionsbezug vertrag­
lich zugesagt worden' war, der nach 1945 
(Verstaatlichung) nicht anerkannt wurde. 

147, 80. Der Rechnungshof beanstandete, 
daß das Bundesministerium für Finanzen in 
einigen Fällen die Bezahlung höherer Kosten, 
die durch von ihm veranlaßte Maßnahmen 
für den Aktionär Republik Österreich ent­
standen sind und daher von ihm zu tragen 
gewesen wären, der DNW auferlegt hat. 

147, 81. Die im Jahre 1960 vom Bundes­
ministe~ium für Finanzen erstmalig veranlaßte 
Ausschüttung einer Dividende von 114% 
des Grundkapitals für die Jahre 1945-1959 
(45 Mill. Seinschließlich Mindestbesteuerung) 
hat unter der Belegschaft erhebliche Unruhen 
ausgelöst. Diese, Schwierigkeiten hätten bei 
regelmäßiger Dividendenausschüttung in an­
gemessener Höhe vermieden werden können, 
zumal diese Ausschüttungen ohne Beeinträchti­
gung der laufenden und der für später vorge­
sehenen Investitionen möglich gewesen wären. 

c) Sonstige Prüfungen im Bereiche der Kapi­
talbeteiligungen des Bundes 

148, 1. Über die in den Monaten Mai und 
Juni 1963 bei· der Salzach-Kohlenbergbau­
Ges. m. b. H. in Trimmelkam Post Wildshut, 
OÖ. vorgenommene .Einschau kann erst im 
nächsten Jahr berichtet werden; die Stellung­
nahme der geprüften Gesellschaft zum Entwurf 
der Prüfungsmitteilung ist rechtzeitig ein­
gelangt, jedoch konnte die mündliche Schluß­
besprechung mit der Geschäftsführung zur 
Klärung einzelner Fragen noch nicht abge­
halten werden. 

148, .2. Im Berichtsjahr wurden ferner 
noch folgende Kapitalbeteiligunge~ des Bun­
des geprüft: 

Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft, 
Wien, Kärntnerische Eisen- und Stahlwerke 
AG., Ferlach und Steirische Gußstahlwerke AG. 

Über die Prüfungsergebnisse kann jedoch erst 
im nächsten Tätigkeitsbericht berichtet werden. 
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Ständiges Internationales Sekretariat der Obersten Rechnungskontrollbehörden 
beim österreichischen Rechnungshof 

Im Anschluß an die im Vorfahresbericht 
(Seite 162) enthaltenen Ausführungen über 
Ziele und Aufgaben des Ständigen Internatio­
nalen Sekretariates der Obersten. Rechnungs­
kontrotlbehörden wird berichtet: 

Auch im Verwaltungsjahr 1963 war der 
österreichische Rechnungshof bemüht, den ihm 
aus der Führung der Geschäfte dieser welt­
weiten Institution erwachsenden Verpflichtungen 
nachzukommen und so das in ihn gesetzte 
Vertrauen zu rechtfertigen. 

Es gelang dabei, nicht nur die bestehenden 
Kontakte zu den beteiligten Kontrollbehörden 
zu vertiefen, sondern darüber hinaus auch eine 

. Reihe zusätzlicher Länder für den Gedanken 
der internationalen Zusammenarbeit auf· dem 
Gebiete der öffentlichen Finanzkontrolle zu inter­
essieren und zur Teilnahme zu gewinnen. 
Der hiedurch ermöglichte verstärkte zwischen­
staatliche Erfahrungs- und Meinungsaustausch 
umfaßt gegenwärtig rund drei Viertel der ober­
sten Rechnungskontrollbehörden aller Staaten 
der W elt.Er gestaltet sich dank der verständnis­
vollen Mitarbeit der Schwesterbehörden in 
persönlicher und sachlicher Hinsicht immer 
enger und fruchtbarer. 

Vor allem hat die vom Sekretariat in die 
Wege geleitete Rundfrage zur Erfassung der 
rechtlichen und organisatorischen Grundlagen 
der Obersten Rechnungskontrollbehörden ein star­
kes und positives Echo gefunden. Das einlan­
gende Material wird gegenwärtig einer gründ­
lichen Analyse unterzogen. Diese Arbeiten 
stehen vor dem Abschluß und es wird in Bälde 
mit der Auswertung der Antworten, welche eine 
Fülle interessanter Daten . und Informationen 
enthalten, begonnen werden können. Die Ergeb­
nisse werden sodann den beteiligten Schwester-

behörden noch in diesem Jahr zur Verfügung 
gestellt und so für sie nutzbar gemacht werden 
können. 

Der im Rahmen dieser Aktion gewonnene 
Einblick in die Organisation der obersten 
Rechnungskontrollbehörden und ihre Arbeits­
methoden vermittelte dem österreichischen Rech­
nungshof wertvolle Vergleichsmöglichkeiten. 

Der alte Wunsch der Obersten Rechnungs­
kontrollbehörden nach Vereinheitlichung der 
Fachsprache des staatlichen Finanz- und Kon­
trollwesens veranlaßte die Leitung des Sekre­
tariates, sich mit dieser schwierigen Materie 
eingehend zu befassen und die Möglichkeit 
einer praktischen Durchführung zu prüfen. Der 
mit den Bchwesterbehörden in dieser Frage 
eingeleitete Meinungsaustausch ist noch im Zuge. 

Auch die Vorbereitungen für den im Jahr 
1965 in Jerusalem stattfindenden V. Interna­
tionalen Kongreß der Obersten Rechnungskon­
trollbehörden, welche zur Wahrung der Konti­
nuität der internationalen Zusammenarbeit be­
stimmungsgemäß im Einvernehmen mit dem 
Veranstalterland Israel vor sich gehen, machen 
gute Fortschritte. 

Das Sekretariat war ferner bemüht, den 
Beschlüssen vorhergegangener Kongresse Rech­
nung zu tragen und mit den Vereinten Nationen 
sowie einigen ihrer Sonderdienststellen den 
seinerzeit empfohlenen Kontakt herzustellen. Die 
angesprochenen Organisationen begrüßten diese 
Initiative und sprachen sich für einen Erfah­
rungs- und Meinungsaustausch mit den obersten 
Rechnungskontrollbehörden und ihrem I nter­
nationalen Sekretariat aus. 

Die Fülle der beim Sekretariat anfallenden 
Arbeiten läßt aber nur eine schrittweise Ver­
wirklichung der gesteckte Ziele zu. 
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Im vorliegenden Tätigkeitsbericht war der sam am Rande erwähnen. Der Rechnungshof 
Rechnungshof bemüht, dem Hohen Haus in glaubt aber, daß das Hohe Haus durch diese 
großen Zügen ein Bild seiner Kontrolltätigkeit Äuslese in die Lage versetzt wird, die zur Behe­
im Verwaltungsjahr 1963 zu geben. Der enge bung der aufgezeigten Mängel notwendigen Maß­
Rahmen, der der Berichterstattung gesetzt ist, nahmen in die Wege zu leiten . 

. zwang zu einer Auswahl aus dem angefallenen 
umfangreichen Erhebungsmaterial. Sie konnte· Wien, am 30. Juni 1964 
nur die wesentlichen Mängel berücksichtigen, Der Präsident: 
die vielen befriedigenden Momente, die erfreu-
iicherweise festgestellt wurden, aber nur gleich- Dr. Kandutsch 

J 
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